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Rentenanpassungsbericht 1977 

Einleitung 

Nach den Vorschriften der Rentenversicherungsgesetze (§ 1273 RVO, 
§ 50 AVG und § 71 RKG) in der Fassung des .Rentenreformgesetzes 
vom 16. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1965) hat die Bundesregierung den 
gesetzgebenden Körperschaften alljährlich bis zum 31. Oktober einen 
Rentenanpassungsbericht vorzulegen. Im Hinblick auf das Auslaufen 
der 7. Legislaturperiode im Dezember 1976 hat die Bundesregierung 
nach Unterrichtung des Bundestagspräsidenten die Vorlage des 
Rentenanpassungsberichts unmittelbar zu Beginn der 8. Legislatur-
periode angekündigt. Dieses Verfahren hat es zugleich erlaubt, im 
Rentenanpassungsbericht sowohl die von der Bundesregierung zur 
Konsolidierung der Finanzlage der Rentenversicherung in Aussicht 
genommenen Maßnahmen als auch die wichtigsten vorläufigen Rech-
nungsergebnisse der Rentenversicherungen für das Jahr 1976 in 
die Berechnungen einzustellen. Die Bundesregierung erfüllt mit dem 
Rentenanpassungsbericht 1977 zum 20. Mal seit der Rentenreform 
des Jahres 1957 den Auftrag, das Parlament ausführlich über die 
finanzielle Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland in Vergangenheit, Gegenwart und vor-
hersehbarer Zukunft zu unterrichten. 
Der Rentenanpassungsbericht 1977 dient sowohl der finanziellen 
Begründung der zum 1. Juli 1977 durchzuführenden 20. Renten-
anpassung in den gesetzlichen Rentenversicherungen als auch der 
Darlegung längerfristiger (15 Jahre) finanzieller Perspektiven in die-
sen Versicherungszweigen. Gleichzeitig befaßt er sich mit den finan-
ziellen Auswirkungen einer weiteren Anpassung der Geldleistungen 
in der gesetzlichen Unfallversicherung, die gemäß § 579 RVO zum 
1. Januar 1978 vorzunehmen ist. 
Entsprechend einem Beschluß des Bundestages vom 8. April 1976 ist 
dieser Bericht um Informationen zur Finanz- und Liquiditätsentwick-
lung der Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
in den nächsten Jahren erweitert worden. 
Wie in allen Jahren seit Inkrafttreten der Vorschriften über die 
Fünfzehnjahresrechnungen — eingeführt durch das 3. RVÄndG mit 
Wirkung vom 1. August 1969 bilden die Vorausberechnungen der 
Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten einerseits und der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung andererseits das Kernstück auch 
des vorliegenden Rentenanpassungsberichts. 
Rechtsstand für die zu berücksichtigenden gesetzlichen Vorschriften 
ist der 1. Januar 1977. Dabei wird — wie in allen Vorjahren — den 
Entscheidungen des Gesetzgebers insofern vorgegriffen, als künftige 
Rentenanpassungen in die Kalkulation einbezogen werden. Nur so 
läßt sich prüfen, ob unter den Gegebenheiten abgestimmter Grund-
annahmen über die demographische und ökonomische Weiterent-
wicklung die Durchführung laufender Rentenanpassungen mit der 
Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen über die Rück-
lage und das Rentenniveau vereinbar ist. Ferner wird unterstellt, daß 
die im Entwurf des Gesetzes zur Zwanzigsten Rentenanpassung und 
zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen Renten-
versicherung (Zwanzigstes Rentenanpassungsgesetz — 20. RAG) vor-
gesehenen Maßnahmen zu den beabsichtigten Terminen Gesetzeskraft 
erholten. 

Im einzelnen sind die folgenden finanzwirksamen Maßnahmen be-
rücksichtigt worden: 
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1. Die nächste Rentenanpassung (20.) erfolgt zum 1. Juli 1977 mit 
9,9 v. H.; die darauffolgende Rentenanpassung (21.) erfolgt zum 
1. Januar 1979 und dann weiter in jährlichem Abstand. 

2. Im Zusammenhang mit der Verschiebung der übernächsten Ren-
tenanpassung um ein halbes Jahr wird mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1978 die allgemeine Bemessungsgrundlage (§ 1255 RVO, 
§ 32 AVG, § 54 RKG) mit verkürzter Verzögerung fortgeschrie-
ben. Sie folgt ab dann den Veränderungen der durchschnitt-
lichen Bruttojahresarbeitsentgelte der Versicherten in einem ge-
genüber der bisherigen Regelung um ein Jahr verkürzten Ab-
stand. 

3. Mit Wirkung vom 1. Juli 1977 zahlen die Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten an die Krankenversicherung 
für pflichtversicherte Rentner als Zuschuß zu den Aufwendun-
gen der Krankenversicherung der Rentner zusammen 11 v. H. 
ihrer Rentenausgaben (einschließlich der Beitragszuschüsse für 
freiwillig und privat krankenversickerte Rentner 11,7 v. H. ihrer 
Rentenausgaben).  

4. Der Schwellenwert der Rücklage nach § 1383 RVO (§ 110 AVG) 
wird von drei Monatsausgaben auf eine Monatsausgabe gesenkt. 

5. Die Kinderzuschüsse in der Rentenversicherung und der Kinder-
zuschuß in den Waisenrenten der Rentenversicherung werden 
auf dem Stand von Juni 1977 festgeschrieben (152,90 DM/Monat 
in .der ArV/AnV). Kinderzuschüsse, die im ersten Halbjahr 1977 
mit einem höheren Betrag zugegangen sind, werden zukünftig 
an den oben genannten Betrag angeglichen. 

6. Änderung von Vorschriften über Rehabilitation ab 1. Juli 1977 
(Einschränkungen der Voraussetzungen für Kuren und Wieder-
holungskuren, Wegfall des Mindestübergangsgeldes). 

7. Änderung des Auslandsrentenrechts ab 1. Juli 1977 für künftige 
Zugänge (Wegfall der Ermessensleistung ins Ausland für Ver-
sicherungszeiten außerhalb des heutigen Bundesgebietes). 

8. Ab 1978 zahlen die Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten an die knappschaftliche Rentenversicherung einen 
um den Zuschußbetrag, den die knappschaftliche Rentenversiche-
rung ab 1972 für die Vorziehung der Rentenanpassung erhält, 
verminderten Wanderungsausgleich. 

9. Ab 1. Januar 1979 werden für Empfänger von Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld und Schlechtwettergeld Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung nach der Höhe des 
den Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit zugrunde liegenden 
Bruttoarbeitsentgelts gezahlt. 

10. Ab 1. Januar 1979 übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit von 
der gesetzlichen Rentenversicherung die Aufgaben der beruf-
lichen Rehabilitation. 

Je nach der finanziellen Lage der Rentenversicherungen können die 
Anpassungen der Bestandsrenten zum 1. Januar 1979 und 1980 zu 
einem niedrigeren Anpassungssatz erfolgen als sich aus der allge-
meinen Bemessungsgrundlage ergibt. Als untere Grenze ist dabei 
die Entwicklung der Bruttoeinkommen nach Abzug von Steuern und 
Sozialabgaben gesetzt. In den hier vorgelegten langfristigen Vor-
ausberechnungen ist die volle Bruttoanpassung in den Varianten 
unterstellt worden, in denen die Bruttoanpassung mit den Finan-
zierungsvorschriften vereinbar ist. Bei einem jährlichen Anstieg der 
Durchschnittsbruttoentgelte von 6 v. H. bzw. 7 v. H. wird die Mindest-
rücklage von einer Monatsausgabe unterschritten. In diesen Fällen ist 
für die Jahre 1979 und 1980 in den Vorausberechnungen die Anpas-
sung an die Entwicklung der jeweiligen Nettoentgelte angenommen 
worden. Diese rechnerischen Annahmen stellen jedoch kein Präjudiz 
für die mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz zu fällenden politischen 
Entscheidungen dar. 
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Die Vorausberechnungen erstrecken sich über die 15 Jahre von 1976 
bis 1990. Das Basisjahr für die Vorausberechnungen ist 1975, für das 
die Rechnungsergebnisse der Versicherungsträger vorliegen. Das 
finanzielle Ergebnis im Jahre 1976 ist nach dem bei Abfassung dieses 
Berichts letzten Kenntnisstand (Mitte Januar 1977) berücksichtigt 
worden, insbesondere die Beitragseinnahmen, die Rentenausgaben 
und das Vermögen. Die den Vorausberechnungen zugrunde gelegten 
Annahmen und Methoden sind am 5. Oktober 1976 von den Mitglie-
dern des Abstimmungskreises für die Grundlagen der Vorausberech-
nungen der finanziellen Entwicklung der gesetzlichen Rentenversiche-
rungen eingehend beraten worden. Von den nachträglichen Ände-
rungen, die durch den Fortgang der Arbeiten an den kurz- und mittel-
fristigen gesamtwirtschaftlichen Projektionen der Bundesregierung 
und durch den Entwurf des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes 
bedingt sind, ist der Abstimmungskreis unterrichtet worden. 

Die Ergebnisse der Voraussetzungen werden im vorliegenden Bericht 
in der gleichen Weise wie im Vorjahr dargestellt. Das heißt, es wer-
den wieder 15 Modellvarianten dargelegt, die die möglichen Ent-
wicklungen im Vorausberechnungszeitraum einschließen. Die dabei 
zugrunde gelegten Annahmen sind deutlich ersichtlich. 

Wiederholt. ist darauf hingewiesen worden, daß es sich bei den Fünf-
zehnjahresrechnungen weder um Prognosen — d. h. um Vorhersagen 
einer erwarteten Entwicklung' — noch um Projektionen — im Sinne 
von Zielvorstellungen — handelt, sondern um reine Modellrech-
nungen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 1976, für das die finanzielle 
Entwicklung nach dem Kenntnisstand bei der Abfassung dieses Be-
richtes eingesetzt wurde. 

Das Ergebnis der Vorausberechnungen kann nur eintreten, wenn 
alle jeweils zugrunde gelegten Annahmen durch die Vorgänge und 
Abläufe in der Wirklichkeit gedeckt werden. Um den Charakter der 
Vorausberechnungen als Modelle zu betonen, wurden auch für die 
ersten Vorausberechnungsjahre nach 1976 Entgeltnnahmen getrof-
fen, die von den kurzfristigen Prognosen abweichen. Statt dessen 
wurde von gleichbleibenden Trends der wirtschaftlichen Entwicklung 
über den Vorausberechnungszeitraum ab 1977 ausgegangen. Für die 
Entwicklung der Durchschnittsverdienste aller Versicherten wurden 
fünf, für die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten drei Annahmen 
getroffen; ihre Kombination ergibt 15 Vorausberechnungen. Die 
Annahmen liegen innerhalb des statistisch abgrenzbaren Erfahrungs-
raumes der Vergangenheit. Die Darbietung beschränkt sich auf die 
wichtigsten Ergebnisse. Eine Darstellung in der gleichen detaillier-
ten Form wie in früheren Berichten hätte den 15fachen Umfang der 
früheren Ergebnistabelle bedeutet, ohne den Erkenntniswert zu er-
höhen. 

Der vorliegende Bericht verfolgt den Zweck, die finanziellen Aus-
wirkungen der nächsten, am 1. Juli 1977 in den gesetzlichen Renten-
versicherungen und am 1. Januar 1978 in der gesetzlichen Unfall-
versicherung anstehenden Rentenanpassungen erkennbar zu machen. 

Durch das 19. Rentenanpassungsgesetz sind die anpassungsfähigen 
Rententeile in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der An-
gestellten sowie in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 
Wirkung vom 1. Juli 1976 an um 11,0 v. H. erhöht worden. Die all-
gemeine Bemessungsgrundlage des Jahres 1977 ist um 9,9 v. H. höher 
als die des Jahres 1976. Im Entwurf des Zwanzigsten Rentenanpas-
sungsgesetzes wird daher eine entsprechende Rentenerhöhung zum 
1. Juli 1977 vorgeschlagen. 

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Rentenanpassung 
von Veränderungen der durchschnittlichen Bruttolohn- und -gehalt-
summe abhängig (§ 579 RVO). Diese statistische Größe wird sich 
vom Jahre 1975 auf das Jahr 1976 nach den ersten vorläufigen Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamtes um 7,3 v. H. erhöhen 
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(vgl. Teil D). Dementsprechend wird im Entwurf des 20. Renten-
anpassungsgesetzes vorgeschlagen, die vom Jahresarbeitsverdienst 
abhängigen Geldleistungen für Unfälle, die im Jahre 1975 oder 
früher eingetreten sind, und das Pflegegeld vom 1. Januar 1978 
an um 7,3 v. H. zu erhöhen. 
Im vorliegenden Bericht unterbreitet die Bundesregierung auch 
Material für die Beurteilung der Finanzlage der Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten sowie der knappschaft-
lichen Rentenversicherung in Vergangenheit und Gegenwart. Das 
Zahlenmaterial über die Vergangenheit beginnt im allgemeinen mit 
dem Jahre 1968. Im übrigen wird auf die vorangegangenen Renten-
anpassungs- bzw. Sozialberichte verwiesen (vgl. S. 6 dieses Be-
richts). 

Der Rentenanpassungsbericht 1977 gliedert sich in fünf Teile. 

Im Teil A wird für die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten die Finanzlage in Ver-
gangenheit und Gegenwart sowie die vorausberechnete finanzielle 
Entwicklung bis zum Jahre 1990 mit besonderer Berücksichtigung 
der Liquiditätslage im kurz- und mittelfristigen Zeitraum dargestellt. 

In Teil B wird für die knappschaftliche Rentenver-
sicherung die Finanzlage in Vergangenheit und Gegenwart sowie 
die vorausberechnete finanzielle Entwicklung bis zum Jahre 1990 
dargestellt. 

In Teil  C erfolgt eine Beurteilung der Finanzlage der ge-
setzlichen Rentenversicherungen unter dem Ge-
sichtspunkt einer Anpassung der laufenden Renten. 

Teil  D gibt einen Überblick über die wichtigsten Daten aus dem 
Bereich der gesetzlichen Unf all versicherung. 

 

Der Teil  E enthält die Vorschläge der Bundesregierung für die 
Gesetzgebung. 

Dem Sozialbeirat wurden — nach laufender Unterrichtung — die im 
Rentenanpassungsbericht dargestellten Vorausberechnungen für 
seine Sitzung am 29. Januar 1977 zur Verfügung gestellt und er-
läutert. Die Stellungnahme des Sozialbeirats zu den den Voraus-
berechnungen zugrunde liegenden Annahmen, Methoden und Maß-
nahmen wird unmittelbar nach Eingang nachgereicht werden. 
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Teil A 

Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 

1. Zahlen über die Entwicklung 
bis zur Gegenwart 

1.1. Versicherte 

Seit der 'Einrichtung des Mikrozensus im Jahre 1957 
wird jährlich 1 v. H. der Bevölkerung des Bundes-
gebietes im Rahmen dieser Repräsentativerhebung 
des Statistischen Bundesamtes neben anderen Tatbe-
ständen auch nach der Zugehörigkeit zur gesetzli-
chen Rentenversicherung befragt. Folgende Merk-
male werden in diesem Zusammenhang ermittelt: 
— Geschlecht 
— Alter 
— Stellung zum Erwerbsleben 
— Versicherungszweig 
— Versicherungsverhältnis, 
— Staatsangehörigkeit 
Hinsichtlich des Versicherungsverhältnisses werden 
dabei die Versicherten in vier Personengruppen ein-
geteilt: 

 
a) Pflichtversicherte am Stichtag 
Personen, die am Stichtag in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversichert waren; 

b) Pflichtversicherte in den letzten 12 Monaten 

Personen, die am Stichtag in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht versicherungspflichtig waren, 
aber in den letzten 12 Monaten vor dem Stichtag 
mindestens einen Pflichtbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung entrichtet hatten (z. B. Arbeits-
lose, arbeitsunfähig Kranke ohne Lohn- oder Ge-
haltsfortzahlung, Rentenbezieher, Ehefrauen, soweit 
diese Personen die versicherungspflichtige Tätigkeit 
innerhalb der letzten 12 Monate aufgegeben haben); 

c) freiwillig Versicherte 
Personen, die am Stichtag in der gesetzlichen Ren -
tenversicherung nicht versicherungspflichtig waren 
und auch in den letzten 12 Monaten vor dem Stich-
tag keinen Pflichtbeitrag zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung entrichtet, wohl aber in den letzten 12 Mo-
naten mindestens einen freiwilligen Beitrag zur ge-
setzlichen Rentenversicherung geleistet hatten; 

d) sonstige (latent) Versicherte 
Personen, die am Stichtag in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht versicherungspflichtig waren 
und auch in den letzten 12 Monaten vor dem Stich-
tag weder einen Pflichtbeitrag noch einen freiwil

-

ligen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
entrichtet hatten, wohl aber in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 1924 bis ein Jahr vor der jeweiligen Mikro

-

zensusbefragung mindestens einen Pflichtbeitrag 
oder freiwilligen Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung leisteten, sich ihre Beiträge nicht haben 
erstatten lassen und noch keine Rente aus der Arbei-
terrenten- oder Angestelltenversicherung beziehen. 
Die Pflichtversicherten in den letzten 12 Monaten, 
die freiwilligen Beitragszahler und die sonstigen. 
(latent) Versicherten wurden jeweils dem Versiche-
rungszweig zugeordnet, an den der letzte Beitrag 
gezahlt wurde. 
Handwerker, die nach dem Gesetz über eine Ren-
tenversicherung der Handwerker (Handwerkerver

-

sicherungsgesetz vom 8. September 1960 — BGBl. I 
S. 737 — mit Änderungen) seit dem 1. Januar 1962 
in der Rentenversicherung der Arbeiter versichert 
sind oder die früher Beiträge zur Altersversorgung 
des deutschen Handwerks geleistet haben, rechnen 
auch statistisch zu den Versicherten der Arbeiter-
rentenversicherung. 
Bei der Interpretation der Mikrozensusergebnisse 
im längerfristigen Zeitvergleich sind die seit 1972 
geänderte Darstellung sowie der neue Stichproben-
plan zu beachten. Mit der 1 %-Erhebung vom April 
1972 wurde der Mikrozensus sowohl methodisch als 
auch erhebungs- und aufbereitungstechnisch an die 
Konzepte der Volks- und Berufszählung von 1970 
— z. B. hinsichtlich der Definition der Wohnbevöl-
kerung sowie der wohnberechtigten Bevölkerung — 
angepaßt. Ferner wurde die Überhöhung der Mikro-
zensusergebnisse, wie sie sich mit der auf der 
Volkszählungsbasis 1961 fortgeschriebenen Wohn-
bevölkerung ergab, beseitigt. Eine nachträgliche 
Korrektur der Ergebnisse für 1970, wie sie das Sta-
tistische Bundesamt für die Daten zur Erwerbstätig-
keit vorgenommen hat, ist jedoch für die Erhebungs-
tatbestände zur Sozialversicherung nicht erfolgt. 
Vor allem ist bei der geänderten Darstellung zu 
berücksichtigen, daß die Ergebnisse seit 1972 im 
Gegensatz zur seit 1957 üblichen Darstellung stets 
einschließlich der Berufssoldaten und Wehrdienst-
leistenden nachgewiesen werden. Außerdem wurde 
mit der Mikrozensuserhebung vom April 1974 das 
Hochrechnungsverfahren (gesonderte Anpassung 
der Ausländer) geändert. Infolge dieser neuen 
methodischen Verfahren ist die Vergleichbarkeit 
der Daten mit den früheren Ergebnissen einge-
schränkt. Dennoch vermitteln die Mikrozensusergeb-
nisse nach wie vor wichtige Informationen über 
die Struktur und die Entwicklung der Versicherten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Die Gesamtzahl der Versicherten in der Arbeiter-
renten- und Angestelltenversicherung betrug 1975 
wie auch im Vorjahr rd. 25,5 Millionen, zeigt also 
insgesamt stagnierende Tendenz (Übersicht A 1). In-
folge der wirtschaftlichen Rezession haben sich 
jedoch 1975 weitere, deutliche Verschiebungen zwi- 
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Übersicht A 1  

Die Versicherten in den Rentenversicherungen der Arbeiter und  der Angestellten 
nach dem Versicherungsverhältnis und dem Geschlecht 

im April 1974 und Mai 1975 1) 

1974 1975 

Versicherungsverhältnis ArV AnV I ArV + AnV ArV AnV ArV + AnV 

1 000 

Männer 

a) Pflichtversicherte am Stich- 
tag 	 8 463,5 3 921,6 12 385,1 7 882,6 4 019,4 11 902,0 

b) Pflichtversicherte in den 
 letzten 12 Monaten 	 322,7 182,6 505,3 502,6 

 
216,8 719,4 

zusammen (a + b) 	 8 786,2 4 104,2 12 890,4 8 385,2 4 236,2 12 621,4 

c) freiwillige Beitragszahler in 
den letzten 12 Monaten 	 122,5 226,1 348,6 149,8 318,6 468,4 

d) latent Versicherte 	 560,5 475,9 1036,4 651,8 445,6 1097,4 

insgesamt (a -I- b + c + d) 	 9 469,2 4 806,2 14 275,4 9 186,8 5 000,4 14 187,2 

Frauen . 

a) Pflichtversicherte am Stich

- 

tag 	 3 161,5 4 303,5 7 465,0 2 961,4 4 323,2 7 284,6 
b) Pflichtversicherte in den 

letzten 12 Monaten 	 194,8 180,9 375,7 262,6 226,4 489,0 

zusammen (a + b) 	 3 356,3 4 484,4 7 840,7 3 224,0 4 549,6 7 773,6 

c) freiwillige Beitragszahler in 
den letzten 12 Monaten 	 125,0 133,1 258,1 140,6 172,4 313,0 

d) latent Versicherte 	 1 752,7 1 343,7 3 096,4 1 795,8 1 435,0 3 230,8 

insgesamt (a + 'b + c + d) 	  5 234,0 5 961,2 11 195,2 5 160,4 6 157,0 11 317,4 

Männer und Frauen 
a) Pflichtversicherte am Stich

- 
tag 	 11 625,0 8 225,1 19 850,1 10 844,0 8 342,6 19 186,6 

b) Pflichtversicherte in den 
letzten 12 Monaten 	 517,5 363,5 881,0 765,2 443,2 1 208,4 

zusammen (a + b) 	 12 142,5 8 588,6 20 731,1 11 609,2 8 785,8 20 395,0 

c) freiwillige Beitragszahler in 
den letzten 12 Monaten 	 247,5 359,2 606,7 290,4 491,0 781,4 

d) latent Versicherte 	 2 313,2 1 819,6 4 132,8 2 447,6 1 880,6 4 328,2 

insgesamt (a + b + c + d) 	  14 703,2 10 767,4 25 470,6 14 347,2 11 157,4 25 504,6 

1) einschließlich Berufssoldaten und Wehrdienstleistende 
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schen den Versichertengruppen ergeben. So vermin-
derten sich hauptsächlich aufgrund der gestiegenen 
Arbeitslosenzahlen und aufgrund der einsetzen-
den Abwanderung ausländischer Arbeitnehmer die 
„Pflichtversicherten am Stichtag" in der Arbeiter-
rentenversicherung um rd. 0,8 Millionen. In der 
Angestelltenversicherung hingegen traten die rezes-
siven Wirkungen nicht zutage: in diesem Versiche-
rungszweig werden sie verdeckt durch weitere Zu-
nahme der Pflichtversicherten, welche besonders 
wegen der seit langem zu. beobachtenden Wande-
rung der Versicherten von der Arbeiterrenten- zur 
Angestelltenversicherung und der zunehmenden Be-
rufseintritte in Angestelltentätigkeiten als Folge 
sich verändernder Beschäftigungsstrukturen ver-
ursacht wird. 

Als Auswirkung der gestiegenen Arbeitslosigkeit 
ist die starke Zunahme der „Pflichtversicherten in 
den letzten 12 Monaten" zu interpretieren; sie 
zeigte sich in der Arbeiterrentenversicherung aus-
geprägter als in der Angestelltenversicherung. 

Deutlich vergrößert hat sich auch die Gruppe der 
„freiwilligen Beitragszahler". Sie betrug 1975 rd. 
0,8 Millionen — das sind weniger als 4 v. H. der 
Beitragszahler — gegenüber 0,6 Millionen 1974. Die-
ser Anstieg, welcher in der Angestelltenversiche-
rung deutlicher zu registrieren ist als in der Arbei-
terrentenversicherung, spiegelt wider, in welchem 
Maße die Versicherten von der Nachentrichtung 
von Beiträgen Gebrauch gemacht haben. Konjunk-
turelle Einflüsse wirken zwar auch auf das Wachs

-

turn  dieser Versichertengruppe, sind aber in ihrer 
Stärke weniger hervorstechend. 

Die relativ große Gruppe der über 4,3 Millionen 
latent Versicherten, Personen also,  welche in den 
letzten 12 Monaten keinen Beitrag entrichteten, hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr noch verstärkt. 
Hierin werden die rezessiven Wirkungen des 
Arbeitsmarktes sichtbar, da einerseits die Zahl der 
länger als ein Jahr arbeitslosen Erwerbspersonen 
zugenommen hat, andererseits ein Teil der bisher 
Erwerbstätigen aus dem Erwerbsprozeß ausgeschie-
den und in die sogenannte „stille Reserve" abge-
wandert ist. 

Daten über die Altersgliederung der Versicherter t 
vermitteln für die Jahre 1968 bis 1975 die Über-
sichten A 2 bis A 4, und zwar getrennt für die 
„Pflichtversicherten am Stichtag" (Übersichten A 2 
und A 3) sowie für die „Pflichtversicherten in den 
letzten 12 Monaten, die freiwilligen Beitragszahler 
und die sonstigen (latent) Versicherten" mit den Er-
gebnissen für 1975 in der Übersicht A 4. Die relative 
Altersgliederung der einzelnen Versichertengruppen 
im Jahre 1975 enthält die Übersicht A 5. 

Die von Jahr zu Jahr sichtbar werdenden Schwan-
kungen in der zahlenmäßigen Besetzung der Alters-
gruppen folgen den allgemeinen Veränderungen im 
Altersaufbau der Bevölkerung. Außerdem schlagen 
sich hier, besonders bei den Pflichtversicherten, 
auch Änderungen der Erwerbsbeteiligung der Be-
völkerung nieder, wie sie beispielsweise in der 

Gruppe der jüngeren Versicherten zu beobachten 
sind. Bei ihnen führen die Verlängerung der Aus-
bildung und die stärkere Bildungsnachfrage zu 
einem Rückgang der Versichertenzahlen. Anderer-
seits übten die ausländischen Arbeitnehmer, spe-
ziell in der Arbeiterrentenversicherung, einen gün-
stigen Einfluß auf die Altersstruktur der Versicher-
ten aus. 

1.2. Rentenanträge 

Zeigte in früheren Jahren die Zahl der eingegange-
nen Rentenanträge sowohl in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter als auch in der Rentenversiche-
rung der Angestellten eine nur leicht steigende Ten-
denz, so hatten sich infolge des Rentenreformgeset-
zes vorn 16. Oktober 1972 die Verhältnisse ein-
schneidend geändert (vgl. Übersicht A 6). Im Jahre 
1973 lag die Zahl der eingegangenen Rentenanträge 
in der Arbeiterrentenversicherung um 162 000 oder 
17,6 v. H. und in der Angestelltenversicherung um 
47 000 oder 15,2 v. H. höher als 1972. Auslösendes 
Moment hierfür war vor allem die Inanspruchnahme 
der flexiblen Altersgrenze durch die Versicherten. 
Für 1974 wie auch für 1975 deuteten die Ergebnisse 
der Antragsstatistik insgesamt auf eine Normalisie-
rung der Antragseingänge hin. Diese Entwicklung 
hat sich 1976 nicht fortgesetzt. Nach vorläufigen Er-
mittlungen haben sich die Rentenanträge im Jahre 
1976 um fast 10 v. H. erhöht. Dies wird auf kon-
junkturelle Gründe und die Öffnung der Renten-
versicherung zurückzuführen sein. 

1.3. Rentenzugänge und Rentenwegfälle 

Die Entwicklung der Rentenzugänge für die einzel-
nen Rentenarten verläuft entsprechend den unter-
schiedlichen Tatbeständen, durch welche die spe-
ziellen Rentenleistungen ausgelöst werden, mit ver-
schiedener Gewichtung. Auch konjunkturelle Ein-
flüsse spielen eine Rolle. 

Solche konjunkturelle und in ihrem Charakter mehr 
punktuelle Wirkungen überlagern die langfristi-
gen Tendenzen, die demographisch, durch sich än-
derndes Erwerbsverhalten sowie durch Änderungen 
im Rentenrecht verursacht werden. Längerfristige 
Bestimmungsgründe für die Finanzentwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind in der zuneh-
menden Zahl von Personen im rentenfähigen Alter 
(Rentenberg) zu erkennen. 

Zudem wächst der Personenkreis mit Anwartschaften 
auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, wobei sich vor allem der schon seit län-
gerer Zeit zu beobachtende Wechsel aus versiche-
rungsfreien Tätigkeiten (Selbständige, mithelfende 
Familienangehörige) in versicherungspflichtige Be-
schäftigungen auswirkt. Auch die Öffnung der Ren-
tenversicherung für Selbständige und Hausfrauen 
sowie die durch das Rentenreformgesetz geschaffe-
nen Möglichkeiten der Nachentrichtung von Beiträ-
gen sind mit ihren Wirkungen zu berücksichtigen. 
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Übersicht A 2 

Die „Pflichtversicherten am Stichtag" in der Rentenversicherung 
der Arbeiter nach Altersgruppen und Geschlecht 1968 bis 1975 1) 

Altersgruppe 
 von ... bis ... 

April 
1968  

April  
1969  

April 
1970 

April 
1971 

April 
1972 

Mai  
1973 

April  
1974 

Mai 
1975 

Jahre 2) 1 000 

Männer  
bis14 	 1,2 0,7 0,7 1,1 - - - - 
15-19  	 896,3 888,8 856,5 846,6 783,7 791,2 769,6 742,0 
20-24 	 792,9 810,4 881,1 879,8 859,1 858,5 820,9 727,0 
25-29 	 1235,5 1152,5 1046,5 919,3 933,1 929,1 958,1 920,6 
30-34 	 1 254,2 1 336,1 1 427,1 1 355,1 1 332,5 1 224,0 1 151,9 918,8 
35-39 	 1 019,1 1 066,0 1 131,8 1 187,8 1 224,2 1 272,7 1 319,6 1 265,4 
40-44 	 817,3 888,2 990,7 1021,3 1040,8 1027,6 1054,6 1011,8 
45-49 	 668,5 699,1 729,1 742,3 755,8 812,8 876,9 890,2 
50-54 	 446,8 422,1 465,2 525,5 571,4 629,7 646,7 642,2 
55-59 	 649,0 621,4 610,5 534,6 441,2 388,6 371,6 378,2 
60-64 	 545,8 524,6 550,8 528,5 494,5 473,4 420,3 342,2 
65-69 	 89,3 93,3 91,4 93,8 83,2 89,4 62,8 37,8 
70-74 	 4,3 4,7 5,9 4,1 9,8 8,4 8,6 5,2 

75 und älter . . 0,9 1,6 1,9 1,6 2,8 1,9 1,9 1,2 

zusammen 	 8 421,1 8 509,5 8 789,2 8 641,4 8 532,1 8 507,3 8 463,5 7 882,6 

Frauen 
bis 14 	 0,7 0,4 0,4 0,6 - - - - 
15-19 	 412,5 419,5 393,4 358,8 338,4 316,0 279,3 268,0 
20-24 	 340,6 358,1 407,1 378,6 404,3 394,2  384,6 341,8 
25-29 	 321,8 313,2 285,8 266,4 283,1 293,0 313,5 299,0 
30-34 	 326,5 354,8 376,1 344,2 355,0 336,0 311,8 264,0 
35-39 	 307,7 320,0 348,2 362,2 384,6 395,3 400,2 376,4 
40-44 	 335,0 338,1 375,4 377,3 375,1 380,6 385,5 367,6 
45-49 	 363,6 371,1 381,4 386,3 378,3 380,4 376,9 368,2 
50-54 	 240,1 224,1 259,9 294,5 330,6 363,1 363,9 355,0 
55-59 	 296,8 296,1 302,0 273,1 226,4 202,5 194,5 204,6 
60-64 	 140,1 144,3 146,0 132,9 124,5 134,5 120,5 94,6 
65-69 	 25,8 24,7 25,6 26,6 26,9 28,5 24,9 18,4 
70-74 	 3,6 3,0 3,9 3,5 4,2 4,0 5,1 2,8 

75 und älter . . 0,5 0,4 1,4 0,8 2,0 1,9 0,8 1,0 

zusammen 	. 	 3 115,3 3 167,8 3 306,6 3 205,8 3 233,4 3 230,0 3 161,5 2 961,4 

Männer und Frauen 
bis 14 	 1,9 1,1 1,1 1,7 - - - - 
15-19 	 1 308,8 1 308,3 1 249,9 1 205,4 1 122,1 1 107,2 1 048,9 1 010,0 
20-24 	 1 133,5 1 168,5 1 288,2  1 258,4 1 263,4 1 252,7 1 205,5 1 068,8 
25-29 	 1 557,3 1 465,7 1 332,3 1 185,7 1 216,2 1 222,1 1 271,6 1 219,6 
30-34 	 1 580,7 1 690,9 1 803,2 1 699,3 1 687,5 1 560,0 1 463,7 1 182,8 
35-39 	 1 326,8 1 386,0 1 480,0 1 550,0 1 608,8 1 668,0 1 719,8 1 641,8 
40-44 	 1 152,3 1 226,3 1 366,1 1 398,6 1 415,9 1 408,2 1 440,1 1 379,4 
45-49 	 1 032,1 1 070,2 1 110,5 1 128,6 1 134,1 1 193,2 1 253,8 1 258,4 
50-54 	 686,9 646,2 725,1 820,0 902,0 992,8 1010,6 997,2 
55-59 	 945,8 917,5 912,5 807,7 667,6 591,1 566,1 582,8 
60-64 	 685,9 668,9 696,8 661,4 619,0 607,9  540,8 436,8 
65-69 	 115,1 118,0 117,0 120,4 110,1 117,9 87,7 56,2 
70-74 	 7,9 7,7 9,8 7,6 14,0 12,4 13,7 8,0 
75 und älter . . 1,4 2,0 3,3 2,4 4,8 3,8 2,7 2,2 

insgesamt 	  11 536,4 11 677,3 12 095,8 11 847,2 11 765,5 11 737,3 11 625,0 10 844,0 

1) einschließlich der versicherungspflichtigen Handwerker 
2) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 
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Übersicht A 3 

Die "Pflichtversicherten am Stichtag" in der Rentenversicherung 
der Angestellten nach Altersgruppen und Geschlecht 1968 bis 1975 

Altersgruppe 
von ... bis ... 

Jahre 1) 

April 
1968 

April 
1969 

April 
1970 

April 
1971 

1 000 

April 
1972 

Mai 
1973 

April 
1974 

Mai 
1975 

Männer 
bis14 	 0,6 0,3 0,4 0,1 - - - - 
15-19 	 220,2 216,1 209,2 208,7 213,1 194,6 192,8 194,4 
20-24 	 271,7 266,5 302,1 312,2 319,2 308,3 297,0 281,4 
25-29 	 505,8 506,3 471,2 446,0 458,7 446,3 440,8 459,2 
30-34 	 480,6 536,4 585,5 620,2 627,7 629,1 628,5 579,2 
35-39 	 352,3 359,0 400,2 443,0 489,2 555,3 590,9 666,4 
40-44 	 375,1 407,2 413,2 424,0 413,3 409,9 436,2 462,2 
45-49 	 356,5 369,1 366,3 384,2 366,8 402,1 436,2 457,4 
50-54 	 220,9 220,7 247,2 284,1 332,5 366,0 395,6 407,4 
55-59 	 282,8 289,6 289,1 265,4 244,5 223,3 226,8 256,2 
60-64 	 218,5 234,8 231,1 235,1 231,2 234,0 234,2 225,6 
65-69 	 40,3 38,6 39,6 38,8 41,0 41,8 36,8 24,8 
70-74 	 1,9 2,5 2,4 2,4 4,9 5,3 5,0 4,6 
75 und älter . . 0,6 0,2 0,2 0,6 1,5 0,9' 0,8 0,6 

zusammen. 	 3 327,8 3 447,3 3 557,7 3 664,8 3 743,6 3 816,9 3 921,6 4 019,4 

Frauen 
bis14 	 0,5 - 0,5 0,6 - - - - 
15-19 	 644,6 610,2 584,0 608,9 624,5 585,6 592,3 558,8 
20-24 	 686,7 711,1 742,2 786,0 824,0 856,6 869,4 844,2 
25-29 	 521,8 504,4 481,1 483,5 496,5 514,3 533,7 576,2 
30-34 	 311,9 347,4 389,2 446,7 465,2 480,9 495,2 466,8 
35-39 	 192,6 206,3 234,2 276,4 332,7 386,9 428,0 471,0 
40-44 	 273,2 272,5 271,6 276,0 276,5 275,4 302,1 329,8 
45-49 	 295,6 324,0 330,7 351,9 355,6 354,8 362,1 340,2 
50-54 	, 174,4 179,7 215,9 255,2 326,3 368,9 389,1 389,4 
55-59 	 180,0 192,1 201,3 195,1 191,2 181,2 186,7 220,8 
60-64 	 79,0 87,0 90,6 91,2 101,7 108,8 114,5 95,4 
65-69 	 15,1 15,0 16,3 16,4 19,9 22,5 23,3 24,0 
70-74 	 0,8 1,3 2,1 2,9 4,6 3,7 5,4 4,2 
75 und älter . . 0,3 0,3 0,7 0,3 2,7 2,5 1,7 2,4 

zusammen 	 3 376,5 3 451,3 3 560,4 3 791,1 4 021,4 4 142,1 4 303,5 4 323,2 

Männer und Frauen 
bis14 	 1,1 0,3 0,9 0,7 - - - - 
15-19 	 864,8 826,3 793,2 817,6 837,6 780,2 785,1 753,2 
20-24 	 958,4 977,6 1044,3 1098,2 1143,2 1164,9 1166,4 1125,6 
25-29 	 1027,6 1010,7 952,3 929,5 955,2 960,6 974,5 1035,4 
30-34 	 792,5 883,8 974,7 1066,9 1092,9 1110,0 1123,7 1046,0 
35-39 	 544,9 565,3 634,4 719,4 821,9 942,2 1018,9 1137,4 
40-44 	 648,3 679,7 684,8 700,0 689,8 685,3 738,3 792,0 
45-49 	 652,1 693,1 697,0 736,1 722,4 756,9 798,3 797,6 
50-54 	 395,3 400,4 463,1 539,3 658,8 734,9 784,7 796,8 
55-59 	 462,8 481,7 490,4 460,5 435,7 404,5 413,5 477,0 
60-64 	 297,5 321,8 321,7 326,3 332,9 342,8 348,7 321,0 
65-69 	 55,4 53,6 55,9 55,2 60,9 64,3 60,1 48,8 
70-74 	 2,7 3,8 4,5 5,3 9,5 9,0 10,4 8,8 
75 und älter . . 0,9 0,5 0,9 0,9 4,2 3,4 2,5 3,0 

zusammen 	 6 704,3 6 898,6 7 118,1 7 455,9 7 765,0 7 959,0 8 225,1 8 342,6 

1) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 
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Übersicht A 4 
Altersgliederung der „Pflichtversicherten in den letzten 12 Monaten", 
der „freiwilligen Beitragszahler" und der „latent Versicherten" in den 

Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten nach dem Geschlecht 
im Mai 1975 1) 

1) einschließlich Berufssoldaten und Wehrdienstleistende 
2) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 

Altersgruppe 
von ... bis ... 

Jahre 2) 

Arbeiterrentenversicherung Angestelltenversicherung 

Pflicht

-

versicherte 
in den letzten 
12 Monaten 

(b) 

freiwillige 
Beitragszahler 
in den letzten 
12 Monaten 

(c) 

latent 
Versicherte 

(d) 

Pflicht

-

versicherte 
in den letzten 
12 Monaten 

(b) 

freiwillige 
Beitragszahler 
in den letzten 
12 Monaten 

(c) 

latent 
Versicherte 

(d) 

1 000 

Männer 
bis14 	 - - - - - - 
15-19 	 33,6 1,2 6,2 4,4 0,4 2,6 
20-24 	 148,4 5,4 57,0 48,8 4,8 28,0 
25-29 	 62,0 7,0 53,6 22,8 20,0 34,4 
30-34 	 44,4 11,6 56,0 32,4 35,0 45,4 
35-39 	 53,2 30,0 84,4 28,2 56,2 59,6 
40-44 	 49,8 22,8 70,0 20,2 46,6 44,6 
45-49 	 36,6 22,8 77,8 17,4 44,4 62,0 
50-54 	 24,4 18,2 68,0 13,0 38,0 52,6 
55-59 	 13,6 10,0 44,0 9,2 27,8 _ 42,6 
60-64 	 32,6 16,8 60,8 14,2 34,4 37,4 
65-69 	 4,0 3,6 34,0 4,8 10,0 22,6 
70-74 	 - - 20,6 1,0 1,0 9,0 
75 und älter - 0,4 19,4 0,2 - 4,8 

zusammen  	502,6 149,8 651,8 	216,8 318,6 445,6 

Frauen 
bis14 	 - - - - - - 
15-19 	 17,6 0,8 5,6 13,2 1,4 6,6 
20-24 	 41,4 3,8 71,6 49,6 5,8 66,2 
25-29 	 35,6 10,4 143,0 40,4 14,6 176,8 
30-34 	 27,0 10,6 179,4 30,6 23,2 226,0 
35-39 	 31,4 14,4 264,6 23,6 19,4 251,2 
40-44 	 29,0 19,2 252,8 17,2 18,4 155,0 
45-49 	 28,6 25,2 237,8 16,2 23,2 151,4 
50-54 	 25,0 24,2 231,6 16,8 31,4 175,6 
55-59 	 15,4 17,4 149,0 10,8 15,2 105,6 
60-64 	 9,2 13,6 149,4 6,6 16,8 76,0 
65-69 	 1,0 0,8 58,2 1,4 2,2 25,6 
70-74 	 0,4 0,2 27,2 - 0,6 9,4 
75 und älter 1,0 - 25,6 - 0,2 9,6 

zusammen  	262,6 140,6 1 795,8 	226,4 172,4 1 435,0 

Männer und Frauen 
bis 	14  - - - - - - 
15-19 	 51,2 .2,0 11,8 17,6 1,8 9,2 
20-24 	 189,8 9,2 128,6 98,4 10,6 94,2 
25-29 	 97,6 17,4 196,6 63,2 34,6 211,2 
30-34 	 71,4 22,2 235,4 63,0 58,2 271,4 
35-39 	 84,6 44,4 349,0 52,0 75,6 310,8 
40-44 	 78,8 42,0 322,8 37,4 65,0 199,6 
45-49 	 65,2 48,0 315,6 33,6 67,6 213,4 
50-54 	 49,4 42,4 299,6 29,8 69,4 228,2 
55-59 	 29,0 27,4 193,0 20,0 43,0 148,2 
60-64 	 41,8 30,4 210,2 20,8 51,2 113,4 
65-69 	 5,0 4,4 92,2 6,2 12,2 48,2 
70-74 	 0,4 0,2,  47,8 1,0 1,6 18,4 
75 und älter 1,0 0,4 45,0 0,2 0,2 14,4 

insgesamt  	765,2 290,4 2 447,6 	443,2 491,0 1 880,6 
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Übersicht A 5 

Relative Altersgliederung der einzelnen Versichertengruppen 
in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 

nach dem Geschlecht im Mai 1975 1) 

Arbeiterrentenversicherung Angestelltenversicherung 

Pflichtversicherte frei- Pflichtversicherte frei- 
Altersgruppe 
von ...bis ... 

Jahre 2) 

willige 
Beitrags

-

zahler 

latent 
Ver

-

sicherte  
willige 

Beitrags

-

zahler 

latent 
Ver

-

sicherte 
am 

Stichtag 
in den 
letzten 

12 Monaten 
am 

Stichtag 
in den 
letzten 

12 Monaten 
(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

v. H. 

Männer 

bis 	19 	 9,4 6,7 0,8 1,0 4,8 2,0 0,1 0,6 
20-24 	 9,2 29,5 3,6 8,8 7,0 22,5 1,5 6,3 
25-29 	 11,7 12,3 4,7 8,2 11,4 10,5 6,3 7,7 
30-34 	 11,7 8,8 7,7 8,6 14,4 15,0 11,0 10,2 
35-39 	 16,1 10,6 20,0 13,0 16,6 13,1 17,7 13,4 
40-44 	 12,8 9,9 15,2 10,7 11,5 9,3 14,6 10,0 
45-49 	 11,3 7,3 15,2 11,9 11,4 8,0 13,9 13,9 
50-54 	 8,1 4,9 12,2 10,4 10,2 6,0 11,9 11,8 
55-59 	 4,8 2,7 6,7 6,8 6,4 4,2 8,7 9,5 
60-64 	 4,3 6,5 11,2 9,3 5,6 6,6 10,8 8,4 
65-69 	 0,5 0,8 2,4 5,2 0,6 2,2 3,2 5,1 
70 und älter . . 0,1 - 0,3 6,1 0,1 0,6 0,3 3,1 

zusammen 	. 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Frauen 
bis 	19 	 9,1 6,7 0,6 0,3 12,9 5,8 0,8 0,5 
20-24 	 11,6 15,8 2,7 4,0 19,5 21,9 3,4 4,6 
25-29 	 10,1 13,5 7,4 8,0 13,3 17,9 8,5 12,3 
30-34 	 8,9 10,3 7,5 10,0 10,8 13,5 13,4 15,7 
35-39 	 12,7 12,0 10,2 14,7 10,9 10,4 11,2 17,5 
40-44 	 12,4 11,0 13,7 14,1 7,6 7,6 10,7 10,8 
45-49 	 12,4 10,9 17,9 13,3 7,9 7,2 13,5 10,6 
50-54 	 12,0 9,5 17,2 12,9 9,0 7,4 18,2 12,2 
55-59 	 6,9 5,9 12,4 8,3 5,1 4,8 8,8 7,4 
60-64 	 3,2 3,5 9,7 8,3 2,2 2,9 9,7 5,3 
65-69 	 0,6 0,4 0,6 3,2 0,6 0,6 1,3 1,8 
70 und älter .. 0,1 0,5 0,1 2,9 0,2 - 0,5 1,3 

zusammen 	. 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Männer und Frauen 

bis 	19 	 9,3 6,7 0,7 0,5 9,0 4,0 0,4 0,5 
20-24 	 9,9 24,8 3,2 5,2 13,5 22,2 2,2 5,0 
25-29 	 11,3 12,7 6,0 8,0 12,4 14,3 7,0 11,2 
30-34 	 10,9 9,3 7,6 9,6 12,5 14,2 11,8 14,4 
35-39 	 15,1 11,1 15,3 14,3 13,6 11,7 15,4 16,5 
40-44 	 12,7 10,3 14,5 13,2 9,5 8,4 13,2 10,6 
45-49 	 11,6 8,5 16,5 12,9 9,6 7,6 13,8 11,4 
50-54 	 9,2 6,4 14,6 12,2 9,6 6,7 14,1 12,1 
55-59 	 5,4 3,8 9,4 7,9 5,7 4,5 8,8 7,9 
60-64 	 4,0 5,5 10,5 8,6 3,9 4,7 10,4 6,0 
65-69 	 0,5 0,7 1,5 3,8 0,6 1,4 2,5 2,6 
70 und älter . . 0,1 0,2 0,2 3,8 0,1 0,3 0,4 1,8 

insgesamt 	. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) einschließlich Berufssoldaten und Wehrdienstleistende 
2) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 
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Übersicht A 6 

Die Rentenanträge in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten 1968 bis 1976 1) 

Arbeiterrentenversicherung Angestelltenversicherung 

Zeitraum 
Unerledigte 

Anträge 
zu Beginn 

Ein

-

gegangene 
Anträge 

Erledigte 
Anträge 

Unerledigte 
Anträge 

zu Beginn 

Ein

-

gegangene 
Anträge 

Erledigte 
Anträge 

1000 

1968 1. Vierteljahr 	.... 177 235 207 62 76 69 
2. Vierteljahr 	.... 205 225 231 69 68 74 
3. Vierteljahr 	.... 199 236 244 63 70 74 
4. Vierteljahr 	.... 191 219 230 59 66 67 

insgesamt... 915 912 280 284 
1969 1. Vierteljahr 	.... 180 246 232 58 78 71 

2. Vierteljahr 	.... 194 228 238 65 71 68 
3. Vierteljahr 	.... 184 231 239 68 71 77 
4. Vierteljahr 	.... 173 224 222 62. 71 68 

insgesamt ... 929 931 291 284 

1970 1. Vierteljahr 	.... 175 239 216 65 75 72 
2. Vierteljahr 	.... 199 234 235 68 . 76 81 
3. Vierteljahr 	.... 198 231 241 63 74 77 
4. Vierteljahr 	.... 188 222 216 60 72 70 

insgesamt ... 926 908 297 300 
1971 1. Vierteljahr 	.... 195 236 222 62 78 74 

2. Vierteljahr 	...  209 221 215 66 74 77 
3. Vierteljahr 	.... 215 226 233 63 70 68 
4. Vierteljahr 	.... 207 226 227 65 73 70 

insgesamt ... 909 897 295 289 
1972 1. Vierteljahr 	.... 206 240 229 68 81 73 

2. Vierteljahr 	.... 217 228 225 76 74 71 
3. Vierteljahr 	.... 220 233 229 79 74 70 
4. Vierteljahr 	.... 224 219 208 83 81 71 

insgesamt ... ' 920 891 310 285 
1973 1. Vierteljahr 	.... 235 312 227 93 110 69 

2. Vierteljahr 	.... 320 262 239 134 81 89 
3. Vierteljahr 	.... 343 261 275 126 86 89 
4. Vierteljahr 	.... 329 247 290 123 80 111 

insgesamt ... 1 082 1 031 357 358 
1974 1. Vierteljahr 	.... 286 282 308 92 104 104 

2. Vierteljahr 	.... 260 245 262 92 90 86 
3. Vierteljahr 	.... 24 245 271 96 97 106 
4. Vierteljahr 	.... 217 222 239 87 78 91 

insgesamt ... 994 1 080 369 387 
1975 1. Vierteljahr 	.... 199 263 247 72 80 63 

2. Vierteljahr 	.... 207 248 248 86 100 90 
3. Vierteljahr 	.... 199 236 246 92 90 93 
4. Vierteljahr 	.... 178 235 227 87 89 106 

insgesamt... 982 968 '359 352 
1976 1. Vierteljahr 	.... 173 271 250 68 107 85 

2. Vierteljahr 	.... 183 226 222 86 111 97 

1) einschließlich Umwandlungen 
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Im einzelnen ergaben sich folgende Tendenzen (vgl. 
Übersicht A 7): 
Bei den Zugängen an Berufsunfähigkeitsrenten hat 
sich auch im Jahre 1975 insgesamt die sinkende 
Tendenz deutlich fortgesetzt: ihre Zahl betrug 34563, 
beide Versicherungszweige und alle Versicherten-
gruppen zusammengenommen. Sie lag somit um 14,3 
v. H. niedriger als im Vorjahr. 

Fortgesetzt hat sich aber der aufsteigende Trend bei 
den Zugängen an Erwerbsunfähigkeitsrenten, wenn 
auch nicht so stark wie im Jahr zuvor. Die Gesamt-
zahl der Zugänge in dieser Rentenart belief sich 1975 
auf 243 802, das waren 2,5 v. H. mehr als 1974. 

Die Abnahme der Zugänge an Berufsunfähigkeits-
renten und die  Zunahme der Zugänge an Erwerbs-
unfähigkeitsrenten ist eine Folge des Urteils 
des Bundessozialgerichts vom 11. Dezember 1969 
(GS 4/69), wonach anstelle einer Berufsunfähigkeits-
rente eine Erwerbsunfähigkeitsrente zuerkannt wer-
den muß, wenn in angemessener Entfernung vom 
Wohnsitz des Versicherten Teilzeitarbeitsplätze 
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 
Lediglich im Jahre 1973 war der seit längerem auf-
wärtsstrebende Trend in dieser Leistungsart unter-
brochen worden, da die Einführung der flexiblen 
Altersgrenze es bestimmten Gruppen älterer Ver-
sicherter ermöglichte, unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen anstelle einer Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeitsrente flexibles Altersruhegeld zu bezie-
hen, so daß sich hieraus die Umschichtungen der 
Rentenzugänge erklärten. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß in naher , 

Zukunft mit höheren Zugängen von Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeitsrenten gerechnet werden muß, 
die sich aus dem Urteil des Großen Senats des Bun-
dessozialgerichts — GS 2/75, 3/75, 4/75, 3/76 — vom 
9./10. Dezember 1976 ergeben. Danach kann Ver-
sicherten nach mehr als einjähriger Arbeitslosig-
keit unter bestimmten Voraussetzungen Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsrente gewährt werden. 

Die Zugänge an Altersruhegeldern wegen Vollendung 
des 65. Lebensjahres waren 1975 erstmalig bei allen 
Versichertengruppen — nicht nur bei den männ-
lichen Versicherten — mit Abstand niedriger als im 
Vorjahr. Insgesamt betrug der Zugang in dieser 
Rentenart 169 684 Fälle, verminderte sich folglich 
gegenüber 1974 um 16,1 v. H. Dieser Rückgang  

betrifft in erster Linie Versichertenrenten an Män-
ner und hier wiederum besonders Rentenfälle der 
Arbeiterrentenversicherung. In diesem Versiche

-

rungszweig belief sich die Abnahme der Alters-
ruhegelder wegen Vollendung des 65. Lebensjahres 
auf 26,4 v. H. Diese Entwicklung war wegen der 
Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze in den 
voraufgegangenen Jahren zu erwarten. Nur zu 
einem geringeren Teil erklärt sich die Abnahme 
hier durch die Zunahme bei den Erwerbsunfähig-
keitsrenten. 

Trotz der rezessiven Arbeitsmarktlage war aber bei 
den flexiblen Altersruhegeldern selbst der Zugang 
1975 geringer als im Jahr zuvor. Er betrug insge-
samt 124 809 Fälle, was einer prozentualen Abnahme 
im Vergleich zum Zugang des Jahres 1974 von 

4 v. H. entspricht. Nur die Angestelltenversicherung 
allein verzeichnete einen Zuwachs dieser Renten von 
7,6 v. H. Es fällt aber auf, daß die flexiblen Alters-
ruhegelder an Schwerbehinderte wieder in einem 
hohen Maße in Anspruch genommen wurden, doch 
gemessen am, Gesamtzugang  bleibt deren Gewicht 
allerdings gering. 

Flexible Altersruhegelder werden überwiegend von 
männlichen Versicherten beantragt, da weibliche 
Versicherte unter leichteren Bedingungen das vor-
gezogene Altersruhegeld bereits ab Vollendung des 
60. Lebensjahres in Anspruch nehmen können. Das 
zeigt sich deutlich darin, daß die Zunahme der Zahl 
weiblicher Versicherter, die nach Vollendung des 
60. Lebensjahres 'die versicherungspflichtige Be-
schäftigung aufgeben und  das sogenannte vorge-
zogene Altersruhegeld beantragen, in den letzten 
zehn Jahren sich fast verdoppelt hat. 

Die Zugänge an Altersruhegeldern wegen Voll-
endung  des  60. Lebensjahres und mindestens ein- 
jähriger Arbeitslosigkeit, welche im allgemeinen mit 
der Entwicklung der Arbeitslosigkeit korrespondie-
ren, haben sich weiter erhöht. Ihre Zahl betrug im 
Rezessionsjahr 1975 zusammen 15 319, lag also um 
35,6 v. H. höher als im Vorjahr. Besonders deutlich 
war diese Entwicklung bei den männlichen Ver-
sicherten der Arbeiterrentenversicherung. 

Die insgesamt steigende Zahl der Renten an männ-
liche Versicherte trägt zu einer Erhöhung der Neu-
zugänge an Witwenrenten bei. Unter diesem Blick-
winkel sind kurzfristige Schwankungen bei den Zu-
gängen dieser Rentenart zu beurteilen. Das gilt auch 
für die Waisenrenten. 
Als eine die Daten über Rentenzugänge ergänzende 
Information ist eine Tabelle über die Rentenwegfälle 
in diesen Bericht aufgenommen; sie zeigt die Ent-
wicklung seit 1963 (Übersicht A 8). 

1.4. Anzahl der laufenden Renten 

Der Rentenbestand hat sich in den letzten Jahren 
stark vergrößert. Wie die Entwicklung im einzel-
nen verlief, zeigt für den Zeitraum Januar 1971 bis 
Juli 1976 die Übersicht A 9. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, daß die an im Aus-
land lebende Leistungsberechtigte gezahlten Ren-
ten sowohl in diesen Daten als auch in denen zur 
Rentenschichtung nicht enthalten sind. 

Das Anwachsen der Bestände an Versichertenrenten 
ist im wesentlichen verursacht durch 

— die Zunahme der Zahl der Altersruhegelder we-
gen Vollendung des 65. Lebensjahres, die ihrer-
seits mit der steigenden Zahl älterer Einwohner 
zusammenhängt, 

— die Zunahme der vorgezogenen Altersruhegelder 
wegen Vollendung des 60. Lebensjahres, 

— die Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze, 

— die Zunahme der Erwerbsunfähigkeitsrenten. 

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammen-
hang die Zahl der flexiblen Altersruhegelder: In 
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Übersicht A 7 

Die Rentenneuzugänge in den Rentenversicherungen der Arbeiter 

Versichertenrenten an Männer 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 
Jahr Berufs

-

unfähig

-

keits

-

renten 

Erwerbs-
unfähig

-

keits

-

renten 
65. Lebens

-

jahres an  
60. Lebens

-jahres an  

Arbeitslose 
 

62. Lebens

-j

ahres 
63.  Lebens

-

Jahres 
67. Lebens

-j

ahres 

Renten 
insgesamt g 

Rentenversicherung der Arbeiter 

1963 49 544 61 222 77 213 2 339 190 318 
1964  44 330 64 258 88 727 2 387 199 702 
1965 41 144 70 824 97 331 2 007 211 306 
1966 37 617 77 152 105 504 1 327 221 600 
1967 42 067 88 680 114 695 2 696 248 138 
1968 41 094 87 983 100 750 15 030 244 857 
1969 38 730 89 174 104 809 11 069 243 782 
1970 31 251 89 408 103 412 5 615 229 686 
1971 18 400 99 442 98 655 4 286 220 783 
1972 15 131 100 696 99 149 7 370 222 346 
1973 14 259 86 612 85 352 10 359 	2 310 	83 266 — 282 158 
1974 15 984 93 561 71 015 6 043 	4 177 	80 628 228 271 636 
1975 14 673 85 776 52 245 8 790 	5 655 	70 631 416 238 186 

Rentenversicherung der Angestellten 

1963 9 406 14 209 37 232 1 286 62 133 

1964 9 413 16 037 42 716 1 276 69 442 

1965 8 511 15 877 42 745 1 359 68 492 
1966 8 311 15 618 48 434 1 050 73 413 

1967 9 876 18 018 54 464 1 181 83 539 
1968 9 761 18 839 49 490 4 065 82 155 
1969 9 740 18 746 49 063 4 767 82 316 
1970 8 626 23 104 51 475 3 340 86 545 
1971 5 638 24 605 49 580 2 610 82 433 
1972 4 621 24 144 49 788 3 313 81 866 
1973 4 382 19 749 45 247 3 796 	1 476 	37 888 — 112 538 
1974 4 322 21 105 44 004 3 910 	2 313 	35 703 607 111 964 

1975 4 415 25 541 39 405 4 188 	4 013 	38 105 13 115 680 

1) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten; aber einschließlich der. Renten auf Zeit und einschließlich 
übernommener Renten aus der DDR 
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Übersicht A 7 

und der Angestellten nach Rentenarten 1963 bis 1975 1) 

Versichertenrenten an Frauen Hinterbliebenen

-

renten 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 
Berufs

-

unfähig- 
keits

-

renten 

Erwerbs

-

unfähig

-

keits

-

renten 

Renten 
ins

-

gesamt g 

Witwen

-

renten 
Waisen

-

renten 65. Lebens

-j

ahres 
60. Lebens

-

jahres an 
Arbeitslose 

60. Lebens

-

jahres und 
Aufgabe 

der Beschäf- 

62. 
Lebens

-

jahres 

63. 
Lebens

-

jahres 

67. 
Lebens

-

jahres 
tigung 

Rentenversicherung der Arbeiter 

33 338 38 991 34 626 418 21 735 129 108 129 057 43 290 
31 627 46 514 41 426 346 24 800 144 713 126 478 56 530 
28 642 51 835 44 676 342 27 906 153 401 129 684 56 582 
26 792 55 187 51 670 170 32 602 166 421 135 838 53 674 
28 357 60 497 56 726 239 38 991 184 810 144 288 59 560 
27 310 59 379 51 486 771 39 475 178 421 140 544 56 537 
25 799 64 051 57 041 672 43 837 191 400 142 024 55 616 
24 969 72 072 56 822 367 45 808 200 038 145 477 52 688 
21 608 80 530 55 843 340 46 618 204 939 137 221 52 439 
18 878 85 554 55 529 540 48 289 208 790 139 783 53 901 
16 622 87 108 58 721 694 51 207 	21 2 462 	— 216 835 140 324 52 222 
15 643 97 691 60 627 768 59 775 	40 2 712 	203 237 459 156 998 63 109 
12 070 97 903 52 119 1 306 50 139 	56 2 538 	336 216 467 154 674 59 233 

Rentenversicherung der Angestellten 

9 557 9 844 11 229 301 11 956 42 887 47 244 15 942 
9 811 12 490 14 271 269 13 533 50 374 49 377 19 344 
8 624 12 148 14 045 202 13 478 48 497 48 596 18 087 
8 068 11 712 16 460 147 16 626 53 013 49 009 17 093 
8 947 13 415 19 087 124 18 970 60 543 55 289 19 750 
9 015 14 344 17 794 288 22 091 63 532 54 255 18 815 
8 616 14 206 18 015 302 22 897 64 036 53 744 18 049 
8 836 17 932 20 049 254 25 365 72 436 57 693 19 352 
7 085 20 348 19 575 211 26.316 73 535 55 137 19 439 
6 339 21 468 19 231 271 25 399 72 708 55 567 20 606 
5 757 20 496 22 819 328 31 077 	13 2 060 	— 82 550 52 370 19 275 
4 372 25 435 26 491 578 37 209 	49 2 660 	644 97 438 63 527 22 252 
3 405 34 582 25 915 1 035 36 914 	94 2 950 	2 104 897 63 541 22 849 
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Übersicht A 8 

Die Rentenwegfälle in den Rentenversicherungen der Arbeiter 

Jahr 

Versichertenrenten an Männer 

Berufs

-

unfähig

-

keits

-

renten 

Erwerbs-
unfähig

-

keits

-

renten 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 

Renten 
insgesamt 65. Lebens

-

jahres 

60. Lebens

-j

ahres an 
Arbeitslose 

62. Lebens

-j

ahres 
63. Lebens

-

jahres 
63. Lebens

-

jahres 

Rentenversicherung der Arbeiter 

1963 12 194 39 070 97 710 	968 149 942 
1964 12 284 36324 91 445 	1 004 141 057 
1965 11 710 38 681 98 421 	1 215 150 027 
1966 11 682 39 402 101 818 	1 422 154 324 
1967 11 282 40 273 105 202 	1 581 158 338 
1968 11 049 41 786 113 281 	1 799 167 915 
1969 10 752 41 089 112 816 	2 236 166 893 
1970 10 538 41 544 120 836 	2 579 175 497 
1971 8 588 37 395 111 263 	2 530 159 776 
1972 7 199 37 485 114 770 	2 713 162 167 
1973 5 646 34 337 116 172 	2 932 	381 	7 954 	— 167 422 
1974 5 686 36 637 116 248 	3 379 	677 	3 907 	— 166 534 
1975 5 780 37 244 121 911 	3 750 	1 070 	4 723 	15 174 493 

 
Rentenversicherung der Angestellten 

1963 1 660 8 786 33 146 	177 43 769 
1964 1 630 8 548 33 184 	356 43 718 
1965 1 505 8 028 34 626 	448 44 607 
1966 1 538 7 821 34 679 	445 44 483 

1967 1 632 8 815 37 824 	606 48 877 
1968 1 668 8 673 39 098 	666 50 105 
1969 1 711 8 618 40 102 	876 51 307 

1970 1 655 9 059 42 304 	1 007 54 025 
1971 1 419 8 696 42 092 	1 023. 53 230 
1972 1 247 8 537 40 010 	1 119 50 913 

1973 1 313 8 426 44 512 	1 208 	107 	2 873 	- 58 439 

1974 1 184 7 852 44 439 	1 264 	239 	1 442 	11 56 431 

1975 1 167 8 675 49 434 	1 569 	407 	1 963 	27 63 242 

1 ) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 8 

und der Angestellten nach Rentenarten 1963 bis 1975 1) 

Versichertenrenten an Frauen Hinterbliebenen

-

renten 

Berufs

-

unfähig

-

keits

-

renten 

Erwerbs

-

unfähig

-

keits

-

renten 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 
Renten 
ins

-

gesamt  
Witwen

-

renten 
Waisen

-

renten 65. Lebens

-

jahres 
60. Lebens

-

jahres an 
Arbeitslose 

60. Lebens

-

jahres und 
Aufgabe 

der Beschäf

-

tigung 

62. 
Lebens

-

jahres 
63. 

Lebens

-

jahres 
67. 

Lebens

-

jahres 

  
Rentenversicherung der Arbeiter 

6 257 19 899 52 793 130 1 647 80 726 85 245 77433 
6 485 19 079 51 074 85 1 882 78 605 81 048 59 288 
6 976 20 494 56 412 97 2 470 86 449 86 803 55 129 
7 205 20 885 57 773 146 3 017 89 026 90 340 55 030 
6 896 22 152 61 255 98 3 597 	  93 998 93 375 56 657 
6 556 23 427 66 730 151 4 121 100 985 98 805 54 201 
6 888 24 759 65 879 144 4 830 102 500 98 678 53 886 
6 730 25 874 68 084 159 6 072 106 919 102 412 47 076 
5 724 24 071 64 100 171 6 161 100 227 97 834 46 431 
6 074 27 080 68 313 186 7 480 109 133 104 712 47 165 
5 572 26 993 70 249 166 8 549 	— 	 127 	— 111 656 107 966 43 293 
5 846 28 819 70 316 211 9 465 	3 	 64 	— 114 724 107 205 44 999 
5 721 30 083 71 947 240 10 864 	13 	 67 	5 118 940 111 992 43 581 

Rentenversicherung der Angestellten 

1 599 5 011 9 498 37 459 16 604 21 379 33 051 
1 557 4 921 10 229 45 789 17 541 22 496 29 057 
1 571 4 758 11 080 80 1 060 18 549 23 889 26 530 
1 590 4 735 11 311 79 1 287 19 002 25 082 23 074 
1 624 4 712 11 546 72 1 497 19 451 28 726 22 618 
1 756 5 315 13 150 88  1 787 22 096 28 848 19 462 
1 692 5 451 13 398 89 2 099 22 729 28 429 18 709 
1 769 5 698 14 472 122 2 772 24 833 30 278 15 037 
1 617 5 607 14 574 111 2 880 24 789 29 765 13 770 
1 538 5 464 13 283 100 3 004 23 389 27 367 12 545 
2 633 8 992 17 998 148 4 346 	2 	 99 	— 34 218 45 018 15 233 
2228 8232 18301 141 4815 	3 	 46 	5 33771 39275 15485 
2 107 9 503 19 113 184 5 424 	7 	 59 	16 36 413 41 755 13 795 
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Übersicht A 9 

Anzahl der laufenden Renten in den Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten nach Rentenarten 1971 bis 1976 

Januar Januar Januar Juli Juli Juli 
 

Juli 
Versicherungszweig/Rentenart 1971 1972 1973 1973  1974 1975 1976 

1 000 

Arbeiterrentenversicherung 

Versichertenrenten: 
Berufsunfähigkeitsrenten 	 341 315 295 282 254 230 213 
Erwerbsunfähigkeitsrenten 	 890 943 1 002 1 015 1 042 1 090 1 142 
Altersruhegelder, 65 Jahre 	 2 718 2 785 2 832 2 844 2 892 2 872 2 854 
Altersruhegelder, 60 Jahre, an 

Arbeitslose 	 70 73 78 82 88 90 101 
Altersruhegelder, 60 Jahre, an Frauen . 	 347 389 431 449 500 544 543 
Altersruhegelder, 62 Jahre 	 4 18 27 40 
Altersruhegelder, 63 Jahre 	 23 126 194 269 
Altersruhegelder, 67 Jahre 	 — 0 1 2 

• 
Versichertenrenten insgesamt 	 4 366 4 505 4 638 4 699 4 920 5 048 5 164 

Witwenrenten: 
für Witwen unter 45 Jahren usw. 	 12 12 12 12 12 12 12 
für die übrigen Witwen 	 2 218 2 245 2 276 2 283 2 320 2 349 2 384 

Witwenrenten insgesamt 	 2 230 2 257 2 288 2 295 2 332 2 361 2 396 

Waisenrenten: 
für Halbwaisen 	 316 321 327 323 332 321 343 
für Vollwaisen 	 10 10 10 10 10 10 10 

Waisenrenten insgesamt 	 326 331 337 333 342 331 353  

Angestelltenversicherung 1) 
 

Versichertenrenten: 
Berufsunfähigkeitsrenten 	 86 83 79 76 71 66 61 
Erwerbsunfähigkeitsrenten 	 202 219 232 232 237. 259 289 
Altersruhegelder, 65 Jahre 	 903 937 967 977 1 014 1 031 1 054 
Altersruhegelder, 60 Jahre, an 

Arbeitslose 	 30 32 35 36 39 42 47 
Altersruhegelder, 60 Jahre, an Frauen . 	 180 204 228 240 272 302 336 
Altersruhegelder, 62 Jahre 	 1 7 12 20 
Altersruhegelder, 63 Jahre 	 16 55 89 133 
Altersruhegelder, 67 Jahre 	 — 0 2 4 

Versichertenrenten insgesamt 	 1 401 1 475 1541 
 

1 578 1 695 1 803 1 944 

Witwenrenten: 
für Witwen unter 45 Jahren usw. 	 6 6 6 6 5 6 6 
für die übrigen Witwen 	 836 857 879 886 909 932 960 

Witwenrenten insgesamt 	 842 863 885 892 914 938 966  

Waisenrenten: 
für Halbwaisen 	 114 120 125 126 130 134 141 
für Vollwaisen   .... 4 4 4 4 4 4 4 

Waisenrenten insgesamt 	 118 124 129 130 134 138 145 

1 ) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 10 

Anzahl der laufenden, von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
festgestellten Handwerkerrenten nach Rentenarten 1971 bis 1976 

Januar Januar Januar Juli Juli Juli Juli 
Rentenart 1971 1972 1973 1973 1974 1975 1976 

 
1 000 

Versichertenrenten:  
Berufsunfähigkeitsrenten 	 4 3 3 3 2 2 2 
Erwerbsunfähigkeitsrenten 	 7 6 5 4 4 3 3 
Altersruhegelder, 65 Jahre 	 69 64 57 55 49 44 38 
Altersruhegelder, 60 Jahre, 

an Arbeitslose 	 0 0 0 0 0 0 0 
Altersruhegelder, 60 Jahre, 

an Frauen 	 4 4 .  4 4 4 4 3 
Altersruhegelder, 62 Jahre 	   0 0 0 0 
Altersruhegelder, 63 Jahre 	 0 0 0  0 
Altersruhegelder, 67 Jahre 	  — — - — 

 
Versichertenrenten insgesamt 	 '84 77 69 66 59 . 53 46 

Witwenrenten: 	
 

für Witwen unter  
45 Jahren usw. 		 0 0 0 0 0 0 0 

für die übrigen Witwen 	 88 87 84 83 80 77 72 

Witwenrenten insgesamt 	 88 87 84 83 80 77 72 

Waisenrenten: 
für Halbwaisen 	 3 3 2 2 2 1 1 
für Vollwaisen 	 0 0 0 0 0 0 0 

Waisenrenten insgesamt 	
 

3 3 2 2 2 1 1 

der Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung 
zusammen belief sich im Juli 1976 die Zahl der Al-
tersruhegelder wegen Vollendung des 62. Lebens-
jahres an Schwerbehinderte bzw. Berufs- oder Er-
werbsunfähige auf 60 000; die Zahl der Altersruhe-
gelder wegen Vollendung des 63. Lebensjahres be-
trug 402 000. 
Von der Möglichkeit, das Altersruhegeld über das 
65. Lebensjahr ,hinauszuschieben, ist bisher in bei-
den Versicherungszweigen von den Versicherten nur 
wenig Gebrauch gemacht worden, und zwar in rd. 
6 000 Fällen. Insgesamt lassen die Zahlen indessen 
erkennen, daß die durch das Rentenreformgesetz von 
1972 geschaffene flexible Altersgrenze eine  gut 

 Resonanz gefunden hat. Zudem veranschaulichen 
diese Zahlen die Auswirkungen der flexiblen Al-
tersgrenze auf den Arbeitsmarkt. 
Ein Zuwachs, wenn auch schwächer als 1974, ist nach 
wie vor bei den vorgezogenen Altersruhegeldern 

an Frauen wegen Vollendung des 60. Lebensjahres 
zu registrieren. Hierbei ist insbesondere der Struk-
tureffekt zu berücksichtigen, daß eine wachsende 
Zahl erwerbstätiger Frauen die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für diese Rentenart erfüllt. Zusätzlich 
zeigen sich hier die Auswirkungen der aktuellen 
konjunkturellen Abschwächung am Arbeitsmarkt. 
Der höhere Bestand an Witwen- und Waisenrenten 
beruht auf der steigenden Anzahl von Versicherten

-

reuten und der sich infolgedessen erhöhenden Zahl 
der Neuzugänge. Zudem scheidet die große Gruppe 
der Kriegswitwen nur langsam aus dem Rentenbe

-

stand aus. 
Die bei der Angestelltenversicherung noch laufen-
den Renten aus der Handwerkerversicherung sind 
in der Übersicht A 10 aufgeführt. Es handelt sich 
hier um Renten, die von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte bis zum 31. Dezember 1961 
also bis zum Übergang der Handwerkerversicherung 
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von der Angestellten- auf die Arbeiterrentenver-
sicherung — für Versicherte, die wenigstens einen 
Beitrag als Handwerker entrichtet haben, festgestellt 
wurden oder nach diesem Termin gem. § 10 Abs. 2 
HwVG noch festgestellt worden sind oder noch 
festgestellt werden. Diese Renten gewährt weiterhin 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, al-
lerdings werden die Ausgaben für solche Renten seit 
Januar 1962 nach § 10 Abs. 3 HwVG von den Trä

-

gern der Arbeiterrentenversicherung erstattet. 

1.5. Durchschnittliche Höhe der laufenden Renten 

Über die Entwicklung der Durchschnittsrenten seit 
1970 in den Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten gibt die Übersicht A 11 für die ver-
schiedenen Rentenarten Auskunft. Die Durch

-

Durchschnittsrenten enthalten die Rentenerhöhun-
gen nach dem jeweiligen Rentenanpassungsgtsetz 
des Berichtsjahres die  Entwicklung der durchschnitt-
lichen  Höhe der laufenden Renten wird in erster 
Linie durch die Auswirkungen der Rentenanpas-
sungsgesetze bestimmt. 
Die Übersicht enthält auch Angaben über die durch

-

schnittliche Höhe der vorgezogenen Altersruhegel-
der aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur 
flexiblen Altersgrenze. Zum Erwerb dieser Leistun-
gen ist Voraussetzung, daß fünfunddreißig anrech-
nungsfähige Versicherungsjahre, in denen min-
destens eine Versicherungszeit von einhundertacht-
zig Kalendermonaten enthalten ist, zurückgelegt 
sind. 
Infolge dieser besonderen versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen sind solche vorgezogenen Alters-
ruhegelder gegenüber den anderen Rentenarten im 
Durchschnitt merklich höher. So betrug im Juli 1976 
das durchschnittliche monatliche Altersruhegeld we-
gen Vollendung des 62. Lebensjahres an Schwerbe-
hinderte bzw. Berufs- oder Erwerbsunfähige in der 
Arbeiterrentenversicherung 1 021 DM und in  der  An-
gestelltenversicherung 1 297 DM; die entsprechenden 
Werte für das Altersruhegeld wegen Vollendung 
des 63. Lebensjahres beliefen sich auf 1 103 DM und 
1 404 DM. 4 

Auch die vorgezogenen Altersruhegelder an Arbeits-
lose sind im 'Durchschnitt erheblich höher als die 
Altersruhegelder wegen Vollendung des 65. Le-
bensjahres. Ursache hierfür ist, daß die Empfänger 
der vorgezogenen Altersruhegelder bis zum Eintritt 
der Arbeitslosigkeit im allgemeinen durchgehend 
pflichtversichert waren, während von den Empfän-
gern der Altersruhegelder wegen Vollendung des 
65. Lebensjahres nicht wenige schon seit längerer 
Zeit als latent Versicherte keine Beiträge mehr ent-
richtet haben. 
Die Durchschnittswerte der laufenden Renten sind 
zwar das einfachste Mittel, urn in Zeitreihen über die 
Entwicklung des Leistungsstandes der Rentenver-
sicherung zu informieren, sie stellen aber keinen 
aussagefähigen Maßstab 'für den Leistungsstand der 
Rentenversicherung in einem bestimmten Zeitpunkt 
dar. Denn bei einer derartigen Durchschnittsbildung 
werden nicht nur solche Renten berücksichtigt, die 
auf einem vollen Arbeitsleben mit einer für die In

-

validitäts- und Alterssicherung ausreichenden Bei-
tragsleistung zur gesetzlichen Rentenversicherung 
beruhen, sondern auch Renten, die infolge größerer, 
weder durch Ersatz- noch durch Ausfallzeiten aus-
gefüllter. Beitragslücken verhältnismäßig niedrig 
ausgefallen sind, beispielsweise Renten an Perso-
nen, die 'sich selbständig gemacht haben oder Be-
amte geworden sind oder — im Falle der weiblichen 
Versicherten - ihre Erwerbstätigkeit nach der Hei-
rat aufgegeben haben. 

Wegen der qualitativ unterschiedlichen Struktur der 
Tatbestände, durch welche die verschiedenen Ren-
tenleistungen begründet 'sind, wird in diese m Bericht 
davon abgesehen, aus ' den Werten für die Durch-
schnittsrenten der einzelnen Rentenarten die Durch-
schnittsrente zu berechnen. Der Wert einer derarti

-

gen statistischen Information, die auf einer solchen 
Berechnungsweise fußt, hat — aus den angeführten 
Gründen — - wenig Aussagekraft und führt mög-
licherweise sogar zu falschen Schlüssen. 

Die Durchschnittswerte der laufenden Renten wer-
den hingegen zu einem brauchbaren Maßstab, auch 
für den Leistungsstand der Rentenversicherung in 
einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man die Durch-
schnittshöhe d er  laufenden Renten — getrennt für 
männliche und weibliche Rentenempfänger sowie ge

-

gliedert nach Rentenarten — entsprechend den der 
Rentenberechnung zugrunde, gelegten Versiche-
rungsjahren aufteilt. 

Eine derartige Aufteilung setzt voraus, daß die aus

-

zuwertenden Merkmale bekannt sind und die Ren-
tenhöhe nicht von Faktoren beeinflußt wird, die zu 
der Zahl anrechnungsfähiger Versicherungsjahre in 
keiner Beziehung stehen. So mußten von dem Ge-
samtbestand aller Renten, der für die Erhebung ver-
fügbar war, zunächst die Sonderrenten abgetrennt 
werden, deren Höhe von den unterschiedlichen 
Rechts- oder Sachgründen abhängt; darunter befin-

den sich z. B. deutsche Leistungsteile einer nach zwi-
schenstaatlichen Abkommen berechneten Vertrags

-

rente, gekürzte Renten oder Renten, die in mehre

-

ren Teilen gezahlt werden. Ferner waren die Ren-
ten mit einem Leistungsteil aus der knappschaft-
lichen  Rentenversicherung auszusondern, da die Be-
standsunterlagen nur diesen Betrag, nicht aber die in 
der, knappschaftlichen Rentenversicherung zurückge-
legten Versicherungsjahre enthalten. Ebenso muß-
ten alle Renten unberücksichtigt bleiben, die einen 
Sonderzuschuß enthalten, weil dieser unabhängig 
von der Versicherungsdauer ist, und schließlich alle 
Umstellungsrenten, da bei ihnen keine Angaben 
über die Zahl der vom Empfänger tatsächlich zurück-
gelegten Versicherungsjahre vorliegen. 

Die Ergebnisse dieser Aufteilung nach dem Stand 
vom 1. Juli 1976 sind in den Übersichten A 12 und 
A 13 zusammengefaßt. Die (19.) Rentenanpassung 
des Jahres 1976 ist dabei berücksichtigt. Diese Über-
sichten informieren über Zahl und durchschnittliche 
Höhe der Renten in der .  Gliederung nach Renten-
arten sowie nach. der Anzahl anrechnungsfähiger 
Versicherungsjahre. Von Interesse ist vor allem die 
Schichtung der Durchschnittsrenten nach der Zahl 
anrechnungsfähiger Versicherungsjahre — im beson-
deren die Kategorie der Altersruhegelder. 
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Übersicht A 11 

Durchschnittliche Höhe der laufenden Renten in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten nach Rentenarten 1971 bis 1976 1) 

Januar Januar Januar Juli Juli Juli Juli 
Versicherungszweig/Rentenart 1971 1972 1973 1973 1974  1975  1976 

DM/Monat 

Arbeiterrentenversicherung 

Versichertenrenten: 

Berufsunfähigkeitsrenten 	 184,90 189,60 201,70 222,70 238,80 259,30 283,60 

Erwerbsunfähigkeitsrenten 	 265,10 276,40 299,60 329,70 348,80 376,70 408,20 

Altersruhegelder, 65 Jahre 	 371,50 393,90 439,90 491,20 540,80 592,40 641,20 

Altersruhegelder, 60 Jahre, 
an Arbeitslose 	 531,40 564,50 619,70 696,10 780,00 861,60 953,00 

Altersruhegelder, 60 Jahre, 
an Frauen 	 251,90 264,30 289,20 359,60 399,30 441,20 482,70 

Altersruhegelder, 62 Jahre 	 747,40 825,10 919,00 1 021,10 

Altersruhegelder, 63 Jahre 	 821,50 909,80 1 003,80 1 102,80 

Altersruhegelder, 67 Jahre 	 - 470,30 461,70 508,70 

Versichertenrenten insgesamt 	 328,30 346,50 383,40 433,00 484,90 536,70 591,30 

Witwenrenten insgesamt 	 264,50 281,50 313,70 350,40 391,00 436,50 483,80 

Waisenrenten: . 
für Halbweisen 	 120,40 127,80 140,00 155,20 174,00 193,60 216,40 

für Vollwaisen 	 157,30 166,80 183,20 203,20 227,90 253,60 283,40 

Waisenrenten insgesamt 	 121,50 128,90 141,20 156,60 175,60 195,30 218,40 

Angestelltenversicherung 2) 

Versichertenrenten: 

Berufsunfähigkeitsrenten 	 232,90 239,20 253,10 273,10 291,30 317,80 348,40 

Erwerbsunfähigkeitsrenten 	 385,00 402,50 429,10 466,20 490,50 526,60 564,10 • 

Altersruhegelder, 65 Jahre 	 633,90 667,60 734,30 812,40 883,70 962,90 1 034,90 

Altersruhegelder, 60 Jahre, 
an Arbeitslose 	 728,20 774,10 846,50 941,80 1 043,70 1 143,90 1 240,30 

Altersruhegelder, 60 Jahre, 
an Frauen 	 489,30 508,20 545,60 604,00 663,00 725,90 790,00 

Altersruhegelder, 62 Jahre 	 997,80 1 068,50 1 174,80 1 297,10 

Altersruhegelder, 63 Jahre 	 1 091,80 1 170,00 1 285,90 1 403,50 

Altersruhegelder, 67 Jahre 	 - 568,90 673,80 792,70 

Versichertenrenten insgesamt 	 556,80 584,40 638,10 709,80 782,00 858,10 933,50 

Witwenrenten insgesamt 	 391,90 415,70 458,00 510,00 566,30 629,50 694,60 

Waisenrenten: 

für Halbwaisen 	 133,30 141,30 154,50 171,60 190,70 211,60 234,70 

für Vollwaisen 	 181,80 193,50 211,40 236,20 260,90 290,10 321,80 

Waisenrenten insgesamt 	  134,80 142,80 156,10 173,50 192,70 213,90 237,20 

1) einschließlich der jeweiligen Rentenanpassungen 
2) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 12 

Die am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten in den 
nach anrechnungsfähigen 

Versichertenrenten an Männer 
Versicherungszweig 

Berufs- Erwerbs- Altersruhegelder wegen Vollendung des 
Anzahl der 

anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahre 

unfähig

-

keits

-

renten 

unfähig

-

keits

-

renten 
65. Lebens

-j

ahres 
60. Lebens

-j

ahres an 
Arbeitslose 

62. Lebens

-

jahres 
63. Lebens

-

jahres 
67. Lebens

-

jahres 

Renten 
insgesamt ins 

von ... bis unter ... Jahre 
Anzahl der  Renten in 1 000 

Arbeiterrenten- 
versicherung 
5-10 	 5,0  26,8 - - - - -  31,8 

10-15 	 7,9 39,6 - - - - - 47,5 
15-20 	 5,5 31,0 101,4 1,6 - - 0,2 139,7 
20-25 	 4,0 22,4 110,7 2,8 - 0,2 140,1 
25-30 	 4,9 24,6 121,7 3,9 - - 0,1 155,3 
30-35 	 6,4 32,4 128,2 6,6 - - 0,1 173,6 
35-40 	 15,0 74,2 141,7 10,3 7,3 26,9 0,1 275,4 
40-45 	 14,1 89,4 199,4 20,8 12,3 44,9 0,0 380,9 
45 und mehr 	 0,7 24,8 492,6 32,3 15,1 166,9 0,1 732,5 

Versichertenrenten 
insgesamt 	 63,4 365,3 1 295,7 78,3 34,7 238,7 0,7 2 076,8 

Durchschnittliche 	An- 
zahl 	der 	anrech- 
nungsfähigen Versi- 
cherungsjahre 	 29,0 30,4 37,9 40,8 43,2 45,6 28,7 37,4 

Angestellten- 
versicherung 2) 
5-10 	 1,7  7,9 - - - - - 9,6 

10-15 	 2,8 12,6 - - - - - 15,4 
15-20 	 2,0 9,4 44,4 0,7 - - 0,4 56,9 
20-25 	 1,4 6,8 42,8 1,4 - - 0,3 52,7 
25-30 	 1,4 6,7 49,7 2,3 - - 0,3 60,4 
30-35 	 1,7 8,0  60,3 3,4 - - 0,4 73,7 

35-40 	 3,2 18,3 66,2 4,9 3,5 16,4 0,3 112,8 
40-45 	 2,4 20,3 81,6 9,1 5,7 21,0 0,2 140,3 
45 und mehr 	 0,1 5,5 221,7 14,1 8,2 77,8 0,3 327,7 

Versichertenrenten 
insgesamt 	 16,8 95,3 566,7 35,9 17,4 115,2 2,2 849,4 

Durchschnittliche An- 
zahl 	der 	anrech- 
nungsfähigen Versi- 
cherungsjahre 	 25,7 28,9 38,2 40,3' 43,4 45,4 31,1 38,0 

1) Normalrenten ohne Umstellungsrenten und ohne Renten mit knappschaftlichem Leistungsanteil 
2) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
Abweichungen in den Summen durch Rundungen der Zahlen 
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Übersicht A 12 

Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
Versicherungsjahren und Rentenarten 1) 

Versichertenrenten an Frauen 

Berufs- Erwerbs- Altersruhegelder wegen Vollendung des 
unfähig

-

keits

-

renten 

unfähig

-

keits

-

renten 
65. Lebens

-

jahres 
60. Lebens

-j

ahres an 
Arbeitslose 

60. Lebens

-

jahres und 
Aufgabe der  

Beschäftigung 

62. Lebens

-

jahres 
63. Lebens

-

jahres 
67. Lebens

-

jahres 

Renten 
insgesamt 

Anzahl der Renten in 1 000 

38,4 209,0 - - - - - - 247,4 

43,8 205,1 - -1 - - - - 248,9 

21,9 92,1 386,6 2,6 72,9 - - 0,4 576,5 

11,0 40,0 232,1 2,2 91,4 - - 0,1 376,9 

8,0 29,9 148,5 1,7 96,4 - - 0,1 284,6 

6,2 23,0 89,3 1,3 90,7 - - 0,0 210,5 

5,3 20,2 45,7 0,9 84,8 0,7 5,3 0,0 162,9 

1,8 8,0 22,5 0,5 97,4 0,2 1,8 0,0 132,1 

0,0 0,2 17,6 0,1 32,7 0,0 1,7 0,0 52,5 

136,2 627,6 942,3 9,3 566,3 0,9 8,8 0,7 2 292,1 

15,6 14,6 23,5 26,0 31,2 38,2 39,7 22,1 22,6 

10,7 37,9 - - - - - - 48,6 

10,5 32,4 - - - - - - 42,8 

6,0 24,3 111,8 1,8 36,9 - - 0,9 181,6 

3,2 13,8 58,0 1,3 43,7 - - 0,4 120,3 

2,9 12,0 44,3 1,1 45,4 - - 0,2 105,9 

2,8 11,4 34,1 1,0 42,3 - - 0,2 91,6 

3,6 15,1 22,8 0,8 44,7 0,5 4,4 0,1 92,1 

1,1 5,8 16,8 0,6 81,0 0,2 2,2 0,1 107,6 
0,0 0,1 18,0 0,1 31,9 0,1 2,2 0,0 52,4 

40,7 152,7 305,7 6,7 325,8 0,8 8,8 1,9 843,0 

17,8 18,9 25,4 27,1 33,2 38,8 40,7 23,2 27,2 
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Übersicht A 13 

Durchschnittliche Höhe der am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten 
nach anrechnungsfähigen 

Versichertenrenten an Männer 

Versicherungszweig Altersruhegelder wegen Vollendung des 

Anzahl der anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahre 

Berufs

-

unfähigkeits

-

renten 

Erwerbs

-

unfähigkeits

-

renten 65. Lebens

-

jahres 

60. Lebens

-j

ahres an 
Arbeitslose 

62. Lebens

-

jahres 
63. Lebens

-

jahres 
67. Lebens

-

jahres 
von ... bis unter ... Jahre 

DM/Monat 

Arbeiterrentenversicherung 
5-10 	 163,00 186,80 - - - - - 

t 0-15 	 224,00 290,20 - - - - - 
15-20 	 281,20 398,30 355,20 376,50 - - 380,50 
20-25 	 346,80 512,30 479,70 480,80 - - 516,30 
25-30 	 435,70 620,20 600,00 599,70 - - 685,70 

30-35 	 529,90 733,20 726,60 727,40 - - 793,50 

35-40 	 660,50 905,30 866,30 871,30 859,20 845,50 914,40 

40-45 	 752,50 1 044,60 1 024,90 1 060,90 1 021,00 1 016,00 1 008,50 
45 und mehr 	 791,50 1 153,50 1 220,60 1 231,10 1 154,60 1 206,00 1 249,20 

Höhe der Durchschnittsrente  505,70 735,20 913,60 1 020,10 1 044,80 1 129,70 694,90 

Angestelltenversicherung 2) 
5-10 	 194,00 253,20 - - - - - 

10-15 	 272,20 384,30 - - - - - 
15-20 	  355,80 499,10 536,80 557,00 - - 526,00 

20-25 	 449,90 653,50 729,40 733,10 - - 692,80 

25-30 	 564,90 823,30  919,30 940,00 - - 863,20 

30-35 	 676,80 972,00 1 137,10 1 136,50 -  - 1 097,00 

35-40 	 781,50 1132,40 1343,80 1313,90 1141,00 1213,80 1301,90 

40-45 	 838,10 1 258,20 1 527,60 1 476,80 1 317,30 1 392,80 1 511,50 

45 und mehr 	 937,40 1 412,00 1 656,50 1 549,50 1 419,50 1 519,30 1 704,70 

Höhe der  Durchschnittsrente I 536,90 872,40 1 323,70 1 368,80 1 330,20 1 452,70 1 043,90 

1) Normalrenten ohne Umstellungsrenten und ohne Renten mit knappschaftlichem Leistungsanteil 
2) .ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 13 

in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
Versicherungsjahren und Rentenarten 1) 

Versichertenrenten an Frauen 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 
Berufs

-

unfähigskeits

-

renten 

Erwerbs

-

unfähigskeits

-

renten 
65. Lebens

-

jahres 
60. Lebens

-j

ahres an 
Arbeitslose 

60. Lebens- 
jahres und 

Aufgabe der 
Beschäftigung 

62. Lebens

-

jahres 
63. Lebens

-

jahres 
67. Lebens

-

jahres 

DM/Monat 

111,00 109,70 - - - - - - 

140,80 155,60 - - - - - - 

156,60 187,20 180,10 215,00 219,70 - - 210,70 
191,20 258,90 245,50 279,50 287,40 - - 289,50 
266,60 381,70 322,40 364,10 398,70 - - 389,70 
363,40 531,90 433,80 479,60 517,10 - - 513,00 
447,70 644,90 555,00 590,30 613,20 524,20 464,20 615,80 
501,10 715,30 67740 727,20 721,70 675,10 625,70 651,80 
497,30 746,30 817,60 858,00 787,70 812,60 796,30 795,80 

173,10 199,20 284,60 366,30 486,80 569,90 561,10 306,90 

143,60 141,50 - - - - - - 

203, 70 221,90 - - - - - - 
218,70 263,90 275,20 293,60 317,60 - - 321,90 
285,00 375,20 400,30 421,30 442,80 - - 437,60 
373,60 528,70 530,50 559,40 583,90 - - 601,90 
469,20 674,80 680,10 711,10 734,40 - - 717,20 
564,20 825,20 833,80 870,50 897,50 723,40 691,80 956,00 
603,10 903,60 1035,10 1110,60 1127,40 906,30 896,50 1010,20 
643,20 1 093,40 1 265,00 1 195,60 1 210,40 1 044,30 1 118,40 1 257,50 

269,20 366,40 522,70 580,10 793,70 801,50 849,00 489,90 
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Die Zahlenwerte zeigen sehr deutlich, wie mit stei-
gender Zahl anrechnungsfähiger Versicherungsjahre 
die Rentenhöhe positiv beeinflußt wird. Versicherte, 
die in einem vollen Arbeitsleben Beiträge zur Ren-
tenversicherung geleistet haben, können ein ange-
messenes Altersruhegeld erwarten. 
So beläuft sich die durchschnittliche Rentenhöhe bei 
Altersruhegeldern wegen Vollendung des 65. Le-
bensjahres an Männer (vgl. Übersicht A 13) in der 
Rentnergruppe 
mit 35 bis unter 40 anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren 

in der Arbeiterrentenversicherung auf 
866 DM/Monat, 

in der Angestelltenversicherung auf 
1 344 DM/Monat, 

mit 40 bis unter 45 anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren 

in der Arbeiterrentenversicherung auf 
1 025 DM/ Monat, 

in der Angestelltenversicherung auf 
1 528 DM/Monat, 

mit 45 bis unter 50 anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren 

in der Arbeiterrentenversicherung auf 
1 221 DM/Monat, 

in der Angestelltenversicherung auf 
1 657 DM/Monat. 

Bei den Frauen liegt die durchschnittliche Höhe der 
Versichertenrenten beträchtlich unter derjenigen 
der Männer. Das ist nicht nur 'dadurch verursacht, 
daß Frauen in der Vergangenheit im allgemeinen 
geringer entlohnte Tätigkeiten ausgeübt haben als 
Männer, sondern auch dadurch, daß sich die Versi-
cherungsverläufe der Frauen über einen kürzeren 
Zeitraum erstrecken. Entsprechend häufen sich die 
Renten an Frauen, wenn man ihre Verteilung ge-
gliedert nach der Zahl anrechnungsfähiger Versiche-
rungsjahre betrachtet,  in  den unteren und mittleren 
Gruppen (vgl. Übersicht A 12). Ferner werden die 
Berufsunfähigkeitsrenten mit ihrem geringeren Stei-
gerungssatz (0,010 gegenüber 0,015 bei den Erwerbs-
unfähigkeitsrenten und den Altersruhegeldern) 
überproportional von Frauen in Anspruch genom-
men. 
Von Interesse ist auch die Aufteilung der durch-
schnittlichen „Entgeltrelation" nach den der Ren-
tenberechnung zugrunde gelegten Versicherungs-
jahren (Übersicht A 14). Die „Entgeltrelation" ist 
das Verhältnis des Bruttoarbeitsentgelts eines Ver-
sicherten während der von ihm zurückgelegten Bei-
tragszeiten zum durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelt aller Versicherten. Die durchschnittliche Ent-
geltrelation einer Rentnergruppe zeigt also an, in-
wieweit das Arbeitsentgelt der Mitglieder dieser 
Gruppe im Durchschnitt über oder unter dem durch-
schnittlichen Arbeitsentgelt aller Versicherten ge-
legen hat. 
Die hier mitgeteilten Werte nach dem Stande vom 
1. Juli 1976 beziehen sich auf laufende Alters

-

ruhegelder wegen Vollendung des 65. Lebensjahres. 

Es ist bemerkenswert, wie die durchschnittliche 
Entgeltrelation im allgemeinen mit wachsender Zahl 
der angerechneten Versicherungsjahre ansteigt. 
Rentner mit einer höheren Zahl angerechneter Ver-
sicherungsjahre haben während ihres Arbeitslebens 
im allgemeinen einen größeren Vomhundertsatz des 
Durchschnittsentgelts aller Versicherten verdient 
als Rentner mit einer geringeren Zahl angerech-
neter Versicherungsjahre. Gründe dafür dürften 
sein, daß bei Altersruhegeldempfängern mit ver-
hältnismäßig wenig anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren die Ausübung der rentenversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit häufig in Lebensabschnitte fiel, 
in denen noch nicht oder nicht mehr das volle Ar-
beitsentgelt eines auf der Höhe seiner Arbeitskraft 
stehenden Erwerbstätigen erzielt werden konnte, 
und daß in den Zeiten, in denen keine rentenver-
sicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde, frei-
willige Beiträge verhältnismäßig niedriger Klasse 
entrichtet worden sind. 
Betrachtet man die durchschnittliche Entgeltrela-
tion ohne ihre Aufteilung nach der Anzahl der an-
gerechneten Versicherungsjahre, so kann man in 
grober Annäherung sagen, daß die männlichen 
Altersruhegeldempfänger der Arbeiterrentenver-
sicherung und die weiblichen Altersruhegeldemp-
fänger der Angestelltenversicherung in ihrem Ar-
beitsleben etwa das durchschnittliche Arbeitsentgelt 
aller Versicherten verdient haben, jedoch die männ-
lichen Altersruhegeldempfänger der Angestellten-
versicherung um die Hälfte mehr und die weib-
lichen Altersruhegeldempfänger der Arbeiterrenten-
versicherung die Hälfte weniger. 

1.6. Schichtung der laufenden Renten 
nach dem monatlichen Zahlbetrag 

In den Übersichten A 15 bis A 19 sind zum Stichtag 
1. Juli 1976 die Bestände an Versicherten- und 
Witwenrenten — geschichtet nach dem monat-
lichen Zahlbetrag — dargestellt, und zwar sowohl in 
absoluter Besetzung der Zahlbetragsgruppen als 
auch in deren relativer Verteilung. Außer den 
Schichtungen selbst ist die Kumulation der Beset-
zungszahlen angegeben. Die Übersichten zeigen also 
nicht nur, wie viele Renten z. B. zwischen 300 und 
350 DM/Monat liegen, sondern auch wie viele Ren-
ten insgesamt bis zum Betrag von 350 DM/Monat 
gezahlt werden. 

Die Schichtungen sind 

— für Renten wegen Berufsunfähigkeit an Männer 
oder Frauen, 

— für die Gesamtheit aus Renten wegen Erwerbs-
unfähigkeit und Altersruhegeldern, jeweils ge-
trennt nach Männern und Frauen, 

— für Witwenrenten 
durchgeführt worden. Die Schichtungen berücksich-
tigen die Höhe der Renten nach Durchführung der 
im Jahre 1976 vorgenommenen 19. Rentenanpas-
sung. 
Neu aufgenommen wurde mit dem Rentenanpas

-

sungsbericht 1975 eine Darstellung darüber, wie 
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Übersicht A 14 

Die durchschnittliche Entgeltrelation 1) 
bei Altersruhegeldern in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten nach der Zahl der 

anrechnungsfähigen Versicherungsjahre am 1. Juli 1976 2) 

Altersruhegelder wegen Vollendung des 65. Lebensjahres 
Anzahl der anrechnungsfähigen 

Versicherungsjahre 
von ... bis unter ... Jahre 

aus der 
Arbeiterrentenversicherung 

aus der 
Angestelltenversicherung 3) 

an Männer 	I an Frauen an Männer 	I an Frauen 

15-20 	 0,86 0,44 1,31 0,69 
20-25 	 0,92 0,47 1,40 0,78 
25-30 	 0,95 0,51 1,44 0,84 
30-35 	 0,97 0,59 1,51 0,92 
35-40 	 1,00 0,65 1,55 0,98 
40-45 	 1,05 0,70 1,56 1,06 
45 und mehr 	 1,11 0,74 1,49 1,15 

Durchschnittliche Entgeltrelation 
insgesamt 	 1,02 0,49 1,49 0,82 

1) Entgeltrelation = Verhältnis des Bruttoarbeitsentgelts eines Versicherten während der von ihm zurückgelegten 
Beitragszeiten zum durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten der ArV und der AnV 

2) Normalrenten ohne Umstellungsrenten und ohne Renten mit knappschaftlichem Leistungsanteil 
3) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 

sich das Altersruhegeld eines Versicherten mit 
durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt und 
40 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren seit 
1957, dem Jahr der damaligen Rentenreform, ent-
wickelt hat (Übersicht A 20). Ferner sind die Erhö-
hungen des Kinderzuschusses sowie des Beitragszu-
schusses zur KVdR dargestellt. 

Betrug das unter den genannten Bedingungen er-
rechnete monatliche Altersruhegeld im Jahre 1957 
rd. 214 DM, so ist es nunmehr aufgrund der ins-
gesamt 19 Rentenanpassungen auf 917 DM im Jahre 
1976 gestiegen. Das monatliche Altersruhegeld hat 
sich also in diesem Falle mehr als vervierfacht. 

Auch der Kinderzuschuß in der Rentenversicherung 
stieg im betrachteten Zeitraum erheblich. Er beträgt 
pro Jahr ein Zehntel der für die Berechnung der 
Rente maßgebenden allgemeinen Bemessungsgrund

-

lage, folgt also den für die Rentenversicherung rele-
vanten durchschnittlichen Bruttoj ahresarbeitsent-
gelten der Versicherten. Der Kinderzuschuß stieg 
somit seit 1957 von rd. 36 DM auf rd. 153 DM im 
Monat; auch das bedeutet mehr als eine Vervier-
fachung des Betrages. 
Noch stärker erhöht hat sich der Beitragszuschuß 
der Rentenversicherung zur Krankenversicherung 
solcher Rentner, die freiwillige Mitglieder gesetz-
licher Krankenkassen oder bei einem privaten Ver-
sicherungsunternehmen gegen Krankheit versichert 
sind, also nicht zum Personenkreis der pflichtver-
sicherten Rentner gehören. Der Beitragszuschuß 
entspricht dem Durchschnitt der von den Renten-
versicherungsträgern für die Pflichtversicherten zur 
Verfügung gestellten Beiträge. Der Zuschuß hat sich 
gegenüber dem des Jahres 1957 mehr als verzehn-
facht, nämlich von 13 DM auf 140 DM pro Monat. 
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Übersicht A 15 	Die am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten 
aus der Rentenversicherung der Arbeiter 

geschichtet nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 

Versichertenrenten an Männer Versichertenrenten an Frauen 

Zahlbetragsgruppe Berufsunfähigkeits- Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ Berufsunfähigkeits

-renten 

Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ 
von ... bis unter ... renten Altersruhegelder  Altersruhegelder 

DM/Monat 
a b a 	 b a b a b 

1 000 

unter 	100 2,7 2,7 6,1 6,1 54,8 54,8 210,0 210,0 
100- 150 	 3,6 6,3 15,6 21,7 27,0 81,8 308,5 518,5 
150- 200 	 4,0 10,3 25,4 47,1 11,0 92,8 314,3 832,8 
200- 250 	 4,0 14,3 32,8 79,9 9,6 102,4 267,0 1099,8 
250- 300 	 4,8 19,1 44,2 124,1 17,8 120,2 282,0 1381,8 
300- 350 	 4,0 23,1 56,3 180,4 9,1 129,3 271,8 1653,6 
350- 400 	 3,8 26,9 68,6 249,0 4,8 134,1 146,7 1800,3 
400- 450 	 4,0 30,9 63,5 312,5 3,5 137,6 73,5 1873,8 
450- 500 	 4,2 35,1 66,1 378,6 1,8 139,4 104,7 1978,5 
500- 550 	 4,3 39,4  72,4 451,0 0,8 140,2 111,6 2 090,1 
550- .600 	 4,7 44,1 76,7 527,7 0,6 140,8 100,9 2191,0 
600- 650 	 4,8 48,9 81,4 609,1 0,4 141,2 88,0 2279,0 
650- 700 	 4,6 53,5 88,5 697,6 0,3 141,5 79,2 2  358,2 
700- 750 	 4,2 57,7 91,7 789,3 0,3 141,8 73,2 2 431,4 
750- 800 	 3,6 61,3 99,3 888,6 0,1 141,9 68,8 2 500,2 
800- 850 	 2,8 64,1 107,9 996,5 0,1 142,0 29,1 2 529,3 
850- 900 	 2,0 66,1 119,2 1 115,7 0,1 142,1 15,5 2 544,8 
900- 950 	 1,5 67,6 115,5 1 231,2 5,1 2 549,9 
950-1 000 	 1,0 68,6 122,0 1 353,2 3,2 2 553,1 

1 000-1 050 	 0,8 69,4 125,5 1 478,7 2,0 2 555,1 
1 050-1 100 	 0,6 70,0 126,2 1 604,9 1,2 2 556,3 
1 100-1 150 	 0,4 70,4 124,1 1  729,0 0,1 142,2 0,8 2 557,1 
1 150-1 200 	 0,3 70,7 119,1 1 848,1 0,5 2 557,6 
1 200-1 250 	 0,2 70,9 111,8 1 959,9 0,3 2 557,9 
1 250-1 300 	 0,1 71,0 101,5 2 061,4 0,2 2 558,1 
1 300-1 350 	 0,1 71,1 89,0 2 150,4 0,2 2 558,3 
1 350-1 400 	 0,1 71,2 74,2 2 224,6 0,1 2 558,4 
1 400-1 450 	 56,6 2 281,2 0,1 2 558,5 
1  450-1 500 	 41,2 2 322,4 0,1 2 558,6 
1 500-1 550 	 27,2 2 349,6 0,1 2 558,7 
1 550-1 600 	 17,1 2 366,7 
1 600-1 650 	 10,3 2 377,0 
1 650-1  700 	 5,7 2 382,7 
1 700-1 750 	 3,2 2 385,9 
1 750-1 800 	 0,1  71,3 1,9 2 387,8 
1 800-1 850 	 1,2 2 389,0 
1 850-1 900 	 0,7 2 389,7 
1 900-1 950 	 0,5 2 390,2 
1 950-2 000 	 0,4 2 390,6 
2 000-2 050 	 0,3 2 390,9 0,1 2 558,8 

2 050-2 100 	 0,2 2 391,1 
2 100-2 150 	 0,2 2 391,3 
2 150-2 200 	 0,1 2 391,4 
2 200-2 250 	 0,1 2 391,5 
2 250-2 300 	 
2 300-2 350 	 0,1 2 391,6 
2 350-2 400 	 
2 400 und mehr 	 

Versichertenrenten 
insgesamt 	 71,3 2 391,6 142,2  2 558,8 

a = Anzahl je Gruppe b = Summe der Anzahlen bis zur nebenstehenden Gruppe 
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Die am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten 	Übersicht A 16 
aus der Rentenversicherung der Angestellten 1) 

geschichtet nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 

Versichertenrenten an Männer Versichertenrenten an Frauen 

Zahlbetragsgruppe Berufsunfähigkeits- Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ Berufsunfähigkeits

-renten 

Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ 
von ... bis unter ... renten Altersruhegelder  Altersruhegelder 

DM/Monat 
a 	 b a b a b a b 

1 000 

unter 	100 0,4 0,4 1,3 1,3  9,4 9,4 32,6 32,6 
100- 150 	 0,7 1,1 2,0 3,3 6,0 15,4 41,0 73,6 
150- 200 	 1,2 2,3 3,5 6,8 4,2 19,6 46,1 119,7 
200- 250 	 1,3 3,6 5,1 11,9 2,9 22,5 48,2 167,9 
250- 300 	 1,1 4,7 6,9 18,8 2,4 24,9 48,2 216,1 
300- 350 	 1,2 5,9 8,7 27,5 4,2 29,1 49,1 265,2 
350- 400 	 1,1 7,0 11,7 39,2 4,0 33,1 53,7 318,9 
400- 450 	 1,0 8,0 12,7 51,9 2,7 35,8 47,7 366,6 
450- 500 	 0,9 8,9 12,9 64,8 1,9 37,7 44,6 411,2 
500- 550 	 0,9 9,8 14,2 79,0 1,3 39,0 42,7 453,9 
550- 600 	 0,9 10,7 15,4 94,4 1,0 40,0 43,1 497,0 
600- 650 	 1,0 11,7 17,9 112,3 0,8 40,8 43,5 540,5 
650- 700 	 0,9 12,6 17,7 130,0 0,6 41,4 42,2 582,7 
700- 750 	 0,9 13,5 18,8 148,8 0,4 41,8 41,2 623,9 
750- 800 	 1,0 14,5 20,7 169,5 0,3 42,1 43,5 667,4 
800- 850 	 0,8 15,3 21,8 191,3 0,2 42,3 33,0 700,4 
850- 900 	 0,7 16,0 24,9 216,2 0,1 42,4 29,7 730,1 
900- 950 	 0,6 16,6 22,6 238,8 0,1 42,5 23,3 753,4 
950-1000 	 0,4 17,0 24,3 263,1 0,1 42,6 21,2 774,6 

1 000-1 050 	 0,3 17,3 25,5 288,6 19,7 794,3 
1 050-1 100 	 0,3 17,6 27,4 316,0 17,6 811,9 
1 100-1 150 	 0,2 17,8 30,1 346,1 15,9 827,8 
1 150-1 200 	 0,1 17,9 32,1 378,2 0,1 42,7 14,5 842,3 
1 200-1 250 	 0,1 18,0 34,4 412,6 13,1 855,4 
1 250-1 300 	 0,1 18,1 36,6 449,2 11,7 867,1 
1 300-1 350 	 38,5 487,7 10,1 877,2 
1 350-1 400 	 39,9 527,6 8,8 886,0 
1 400-1 450 	 40,7 568,3 7,6 893,6 
1 450-1 500 	 41,4 609,7 6,6 900,2 
1 500-1 550 	 41,1 650,8 5,5 905,7 
1 550-1 600 	 39,8 690,6 4,5 910,2 
1 600-1 650 	 38,1 728,7 3,8 914,0 
1 650-1 700 	 35,2 763,9 3,1 917,1 
1 700-1 750 	 31,4 795,3 2,6 919,7 
1 750-1 800 	 0,1 18,2 27,3 822,6 2,0 921,7 
1 800-1 850 	 23,6 846,2 1,8 923,5 
1 850-1 900 	 20,0 866,2 1,5 925,0 
1 900-1 950 	 16,9 883,1 1,1 926,1 
1 950-2 000 	 14,5 897,6 1,0 927,1 
2 000-2 050 	 12,3 909,9 0,9 928,0 
2 050-2 100 	 10,2 920,1 0,8 928,8 
2 100-2 150 	 8,5 928,6 0,5 929,3 
2 150-2 200 	 7,2 935,8 0,3 929,6 
2 200-2 250 	 6,6 942,4 0,3 929,9 
2 250-2 300 	 6,1 948,5 0,3 930,2 
2 300-2 350 	 2,7 951,2 0,1 930,3 
2 350-2 400 	 1,0 952,2 0,1 930,4 
2 400 und mehr 	 0,8 953,0 

Versichertenrenten 
insgesamt 	  18,2 953,0 42,7 930,4 

a = Anzahl je Gruppe b = Summe der Anzahlen bis zur nebenstehenden Gruppe 

1 ) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 17 
Relative Verteilung der am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten 

aus der Rentenversicherung der Arbeiter 
geschichtet nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 

Versichertenrenten an Männer Versichertenrenten an Frauen 

Zahlbetragsgruppe Berufsunfähigkeits- Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ Berufsunfähigkeits

-renten 

Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ 
von ... bis unter ... renten Altersruhegelder  Altersruhegelder 

DM/Monat 
a b a b a  b a b 

v. H. 

unter 	100 3,8 3,8 0,3 0,3 38,6 38,6 8,2 8,2 
100- 150 	 5,1 8,9 0,6 0,9 19,0 57,6 12,1 20,3 
150- 200 	 5,6 14,5 1,1 2,0 7,7 65,3 12,3 32,6 
200- 250 	 5,6 20,1 1,4 3,4 6,7 72,0 10,4 43,0 
250- 300 	 6,7 26,8 1,8 5,2 12,5 84,5 11,0 54,0 
300- 350 	 5,6 32,4 2,3 7,5 6,4 90,9 10,6 64,6 
350- 400 	 5,3 37,7 2,9 10,4 3,4 94,3 5,7 70,3 
400- 450 	 5,6 43,3 2,7 13,1 2,4 96,7 2,9 73,2 
450- 500 	 5,9 49,2 2,8 15,9 1,3 98,0 4,1 77,3 
500- 550 	 6,1 55,3 3,0 18,9 0,6 98,6 4,4 81,7 
550- 600 	 6,6 61,9 3,2 22,1 0,4 99,0 3,9 85,6 
600- 650 	 6,7 68,6 3,4 25,5 0,3 99,3 3,4 89,0 
650- 700 	 6,4 75,0 3,7 29,2 0,2 99,5 3,1 92,1 
700- 750 	 5,9 80,9 3,8 33,0 0,2 99,7 2,9 95,0 
750- 800 	 5,0 85,9 4,2 37,2 0,1 99,8 2,7 97,7 
800- 850 	 3,9 89,8 4,5 41,7 0,1 99,9 1,2 98,9 
850- 900 	 2,8 92,6 5,0 46,7 0,6 99,5 
900- 950 	 2,1 94,7 4,8 51,5 0,2 99,7 
950-1000 	 1,5 96,2 5,1 56,6 0,1 99,8 

1 000-1 050 	 1,1 97,3 5,2 61,8 0,1 99,9 
1 050-1 100 	 0,8 98,1 5,3 67,1 
1 100-1 150 	 0,6 98,7 5,2 72,3 0,1 100,0 
1 150-1 200 	 0,4 99,1 5,0 77,3 
1 200-1 250 	 0,2 99,3 4,7 82,0 
1 250-1 300 	 0,2 99,5 4,2 86,2 
1 300-1 350 	 0,1 99,6 3,7 89,9 
1 350-1 400 	 0,1 99,7 3,1 93,0 
1 400-1 450 	 0,1 99,8 2,4 95,4 
1 450-1 500 	 0,1 99,9 1,7 97,1 
1 500-1 550 	 1,1 98,2 
1 550-1 600 	 0,7 98,9 
1 600-1 650 	 0,5 99,4 
1650-1700 	 0,2 99,6 
1 700-1 750 	 0,1 99,3 
1 750-1 800 	 0,1 99,8 0,1 100,0 

1 800-1 850 	 0,1 100,0 0,1 99,9 
1 850-1 900 	 
1 900-1 950 	 
1 950-2 000 	 
2 000-2 050 	 
2 050-2 100 	 
2 100-2 150 	 
2 150-2 200 	 0,1 100,0 
2 200-2 250 	 
2 250-2 300 	 
2 300-2 350 	 
2 350-2 400 	 
2 400 und mehr 	 

Versichertenrenten 
insgesamt 	 100,0  100,0 100,0 100,0 

a = Gruppenhäufigkeit in v. H. b = Summe der Gruppenhäufigkeit in v. H. bis zur nebenstehenden Gruppe 
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Übersicht A 18 
Relative Verteilung der am 1. Juli 1976 laufenden Versichertenrenten 

aus der Rentenversicherung der Angestellten 1) 
geschichtet nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 

Zahlbetragsgruppe 
von . .. bis unter ... 

DM/Monat 

Versichertenrenten an Männer Versichertenrenten an Frauen 

Berufsunfähigkeits

-

renten 
Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ 
Altersruhegelder 

Berufsunfähigkeits

-

renten 
Erwerbsunfähig

-

keitsrenten/ 
Altersruhegelder 

a b a b a b a b 

v.  H. 

unter 	100 2,2 2,2 0,1 0,1 22,0 22,0 3,5 3,5 
100- 150 	 4,1 6,3 0,2 0,3 14,0 36,0 4,4 7,9 
150- 200 	 6,7 13,0 0,4 0,7 9,9 45,9 4,9 12,8 
200- 250 	 6,8 19,8 0,5 1,2 6,9 52,8 5,2 18,0 
250- 300 	 6,2 26,0 0,8 2,0 5,5 58,3 5,2 23,2 
300- 350 	 6,4 32,4 0,9 2,9 9,8 68,1 5,3 28,5 
350- 400 	 6,0 38,4 1,2 4,1 9,4 77,5 5,8 34,3 
400- 450 	 5,5 43,9 1,3 5,4 6,4 83,9 5,1 39,4 
450- 500 	 5,1 49,0 1,4 6,8 4,3 88,2 4,8 44,2 
500- 550 	 4,9 53,9 1,5 8,3 3,1 91,3 4,6 48,8 
550- 600 	 5,1 59,0 1,6 9,9 2,4 93,7 4,6 53,4 
600- 650 	 5,2 64,2 1,9 11,8 1,8 95,5 4,7 58,1 
650- 700 	 5,1 69,3 1,8 13,6 1,4 96,9 4,5 62,6 
700- 750 	 4,9 74,2 2,0 15,6 1,1 98,0 4,4 67,0 
750- 800 	 5,2 79,4 2,2 17,8 0,7 98,7 4,7 71,7 
800- 850 	 4,4 83,8 2,3 20,1 0,5 99,2 3,6 75,3 
850- 900 	 3,9 87,7 2,6 22,7 0,3 99,5 3,2 78,5 
900- 950 	 3,3 91,0 2,4 25,1 0,2 99,7 2,5 81,0 
950-1000 	 2,5 93,5 2,5 27,6 0,1 99,8 2,3 83,3 

1 000-1 050 	 1,9 95,4 2,7 30,3 0,1 99,9 2,1 85,4 
1 050-1 100 	 1,5 96,9 2,9 33,2 1,9 87,3 
1 100-1 150 	 1,0 97,9 3,1 36,3 1,7 89,0 
1 150-1 200 	 0,7 98,6 3,4 39,7 1,5 90,5 
1 200-1 250 	 0,4 99,0 3,6 43,3 0,1 100,0 1,4 91,9 
1 250-1 300 	 0,3 99,3 3,8 47,1 1,3 93,2 
1 300-1 350 	 0,2 99,5 4,1 51,2 1,1 94,3 
1 350-1 400 	 0,2 99,7 4,2 55,4 0,9 95,2 
1 400-1 450 	 0,1 99,8 4,2 59,6 0,8 96,0 
1 450-1 500 	 0,1 99,9 4,4 64,0 0,7 96,7 
1 500-1 550 	 4,3 68,3 0,6 97,3 
1 550-1 600 	 4,2 72,5 0,5 97,8 
1 600-1 650 	 4,0 76,5 0,4 98,2 
1650-1100 	 3,7 80,2 0,4 98,6 

1700-1750 	  3,3 83,5 0,3 98,9 
1 750-1 800 	 2,8 86,3 0,2 99,1 
1 800-1 850 	 0,1 100,0 2,5 88,8 0,2 99,3 
1 850-1 900 	 2,1 90,9 0,1 99,4 
1 900-1 950 	 1,8 92,7 0,1 99,5 
1 950-2 000 	 1,5 94,2 0,1 99,6 
2 000-2 050 	 1,3 95,5 0,1 99,7 
2 050-2 100 	 1,0 96,5 0,1 99,8 
2 100-2 150 	 0,9 97,4 0,1 99,9 
2 150-2 200 	 0,8 98,2 
2 200-2 250 	 0,7 98,9 
2 250-2 300 	 0,6 99,5 
2 300-2 350 	 0,3 99,8 0,1 100,0 
2 350-2 400 	 0,1 99,9 
2 400 und mehr 	 0,1 100,0 

Versichertenrenten 
insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 

a = Gruppenhäufigkeit in v. H b = Summe der Gruppenhäufigkeit in v. H. bis zur nebenstehenden Gruppe 

1) ohne die von der AnV festgestellten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 19 
Anzahl und relative Verteilung der am 1. Juli 1976 laufenden Witwenrenten 

aus den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
geschichtet nach dem monatlichen Zahlbetrag 

Arbeiterrentenversicherung Angestelltenversicherung 1) 

von 
Zahlbetragsgruppe 

...bis unter ... 
DM/Monat 

Anzahl der Renten 
in 1 000 

Relative Verteilung 
in v. H. 

Anzahl der Renten 
in 1 000 

Relative Verteilung 
in v. H. 

a b c d a  b c 	I d 

unter 60 	 5,5 5,5 0,2 0,2 1,4 1,4 0,2 0,2 
60- 90 	 12,5 18,0 0,5 0,7 2,3 3,7 0,2 0,4 
90- 120 	 18,9 36,9 0,8 1,5 4,1 7,8 0,4 0,8 

120- 150 	 24,5 61,4 1,0 2,5 5,7 13,5 0,6 1,4 
150- 180 	 38,0 99,4 1,6 4,1 7,7 21,2 0,8 2,2 
180- 210 	 48,5 147,9 2,0 6,1 9,2 30,4 0,9 3,1  

210- 240 	 54,2 202,1 2,3 8,4 11,3 41,7 1,2 4,3 
240- 270 	 138,7 340,8 5,8 14,2 30,7 72,4 3,2 7,5 
270- 300 	 88,2 429,0 3,7 17,9 20,5 92,9 2,1 9,6 
300- 330 	 93,2 522,2 3,9 21,8 19,3 112,2 2,0 11,6 
330- 360 	 107,9 630,1 4,5 26,3 22,3 134,5 2,3 13,9 
360- 390 	 115,4 745,5 4,8 31,1 24,2 158,7 2,5 16,4 
390- 420 	 128,9 874,4 5,4 36,5 26,4 185,1 2,7 19,1 
420- 450 	 135,2 1009,6 5,6 42,1 28,5 213,6 3,0 22,1 
450- 480 	 136,1 1145,7 5,7 47,8 29,5 243,1 3,1 25,2 
480- 510 	 138,5 1284,2 5,8 53,6 30,1 273,2 3,1 28,3 
510- 540 	 142,7 1426,9 5,9 59,5 33,4 306,6 3,5 31,8 
540- 570 	 129,0 1 555,9 5,4 64,9 30,3 336,9 3,1 34,9 
570- 600 	 124,3 1680,2 5,2 70,1 31,7 368,6 3,2 38,1 
600- 630 	 116,3 1796,5 4,9 75,0 32,6 401,2 3,4 41,5 
630- 660 	 107,5 1904,0 4,5 79,5 34,1 435,3 3,5 45,0 
660- 690 	 95,2 1999,2 3,9 83,4 35,4 470,7 3,7 48,7 
690- 720 	 81,6 2 080,8 3,4 86,8 34,7 505,4 3,6 52,3 
720- 750 	 70,9 2151,7 3,0 89,8 35,6 541,0 3,7 56,0 
750- 780 	 60,7 2 212,4 2,5 92,3 34,9 575,9 3,6 59,6 
780- 810 	 51,1 2 263,5 2,1 94,4 34,9 610,8 3,6 63,2 
810- 840 	 42,2 2 305,7 1,8 96,2 32,7 643,5 3,4 66,6 
840- 870 	 32,1 2 337,8 1,4 97,6 31,6 675,1 3,3 69,9 
870- 900 	 22,3 2 360,1 0,9 98,5 30,0 705,1 3,1 73,0 
900- 930 	 13,6 2 373,7 0,6 99,1 27,9 733,0 2,9 75,9 
930- 960 	 7,6 2 381,3 0,3 99,4 26,2 759,2 2,7 78,6 
960- 990 	 4,5 2 385,8 0,2 99,6 25,2 784,4 2,6 81,2 
990-1 020 	 2,7 2 388,5 0,1 99,7 22,1 806,5 2,3 83,5 

1 020-1 050 	 1,7 2 390,2 0,1 99,8 19,8 826,3 2,0 85,5 
1 050-1 080 	 1,2 2 391,4 18,3 844,6 1,9 87,4 
1 080-1 110 	 0,9 2 392,3 21,7 866,3 2,2 89,6 
1 110-1 140 	 0,8 2 393,1 17,3 883,6 1,8 91,4 
1 140-1 170 	 0,6 2 393,7 13,6 897,2 1,4 92,8 
1 170-1 200 	 0,4 2 394,1 11,5 908,7 1,2 94,0 
1 200-1 230 	 0,4 2 394,5 10,2 918,9 1,1 95,1 
1 230-1 260 	 0,4 2 394,9 9,5 928,4 1,0 96,1 
1 260-1 290 	 0,3 2 395,2 0,2 100 ,0 8,4 936,8 0,9 97,0 
1 290-1 320 	 0,2 2 395,4 7,6 944,4 0,8 97,8 
1 320-1 350 	 0,2 2 395,6 8,0 952,4 0,8 98,6 
1 350-1 380 	 0,3 2 395,9 8,2 960,6 0,8 99,4 
1 380-1 410 	 3,4 964,0 0,4 99,8 
1 410-1 440 	 0,1 2 396,0 1,2 965,2 0,1 99,9 
1 440 und mehr 	 1,0 966,2 0,1 100,0 

Witwenrenten 
insgesamt 	 2 396,0 100,0 966,2 100,0 

a = Anzahl je Gruppe 
c = Gruppenhäufigkeit in v. H. 

b = Summe der Anzahlen bis zur nebenstehenden Gruppe 
d = Summe der Gruppenhäufigkeit in v. H. bis zur nebenstehenden Gruppe 

1 ) ohne die von der AnV festgesetzten Handwerkerrenten 
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Übersicht A 20 

Die Entwicklung eines 1957 festgesetzten Altersruhegeldes, des Kinderzuschusses 
und des Beitragszuschusses zur Krankenversicherung der Rentner 

nach § 381 Abs. 4 RVO in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten seit 1957 

Jahr 

Altersruhe geld 
am 1. Juli des Jahres 1 ) Kinderzuschuß 2) 

Beitragszuschuß zur Kranken

-

versicherung der Rentner 
nach § 381 Abs. 4 RVO 

Mitte des Jahres 

DM/ 
Monat 

Ver

-

änderung 
gegen

-

über dem 
Vorjahr 

v. H. 

1957 = 
100 

DM/ 
Monat 

Ver

-

änderung 
gegen- 

über dem 
Vorjahr 

v. H. 

1957 = 
100 

DM/ 
Monat 

Ver-
änderung 

gegen

-

über dem 
Vorjahr 

v. H. 

1957 = 
100 

1957 214,10 100,0 35,70 100,0 13,00 100,0 
1958 214,10 100,0 37,90 + 6,2 106,2 15,50 +19,2 119,2 
1959 227,10 + 6,1 106,1 40,10 + 5,8 112,3 17,20 + 11,0 132,3 
1960 240,60 + 5,94 112,4 42,30 + 5,5 118,5 18,50 + 7,6 142,3 
1961 253,60 + 5,4 118,4 44,40 + 5,0 124,4 20,20 + 9,2 155,4 
1962 266,30 + 5,0 124,4 47,40 + 6,8 132,8 24,90 +23,3 191,5 
1963 283,90 + 6,6 132,6 51,20 + 8,0 143,4 26,00 + 4,4 200,0 
1964 307,10 + 8,2 143,4 56,00 + 9,4 156,9 27,20 + 4,6 209,2 
1965 335,90 + 9,4 156,9 60,70 + 8,4 170,0 28,60 + 5,1 220,0 
1966 363,80 + 8,3 169,9 65,50 + 7,9 183,5 33,10 +15,7 254,6 
1967 392,90 + 8,0 183,5 70,80 + 8,1 198,3 40,40 +22,1 310,8 
1968 424,50 + 8,1 198,3 76,70 + 8,3 214,8 39,30 - 2,7 302,3 
1969 459,80 + 8,3 214,8 81,50 + 6,3 228,3 39,00 - 0,8 300,0 
1970 489,00 + 6,35 228,4 86,00 + 5,5 240,9 49,00 +25,6 376,9 
1971 515,90 +-5,5 241,0 91,40 + 6,3 256,0 58,00 +18,4 446,2 
1972 600,40 +16,4 280,4 100,10 + 9,5 280,4 71,30 +22,9 548,5 
1973 668,60 +11,35 312,3 111,50 +11,4 312,3 85,00 + 19,2 653,8 
1974 743,50 +11,2 347,3 124,00 +11,2 347,3 96,00 +12,9 738,5 
1975 826,00 + 11,1 385,8 137,70 +11,1 385,7 115,00 +19,8 884,6 
1976 916,90 + 11,0 428,3 152,90 + 11,0 428,0 140,00 +21,7 1 076,9 

1) Altersruhegeld eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten der ArV 
und AnV und nach 40 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren 2) bezieht sich auf jeweils neufestgestellte Renten 

1.7. Einnahmen und Ausgaben 

Über die Einnahmen und Ausgaben in den Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
für die Jahre 1970 bis 1975 informiert die Übersicht 
A 21. Darin sind die einzelnen Positionen der Ein-
nahmen und Ausgaben so angegeben worden, wie 
sie den Rechnungslegungsvorschriften entsprechend 

von den Versicherungsträgern ermittelt worden 
sind. 

Im Hinblick darauf, daß für die Finanzierung der 
in diesem Bericht zu begründenden 20. Rentenan-
passung weniger die Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung 
in der Vergangenheit bedeutsam ist, sondern vor 
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Übersicht A 21 

Die Einnahmen und Ausgaben in den Rentenversicherungen 

Rentenversicherung der Arbeiter 

Position  1970  1971  1972 

Millionen DM 

Einnahmen 

Beiträge 25 740 29 112 31 804 

Zuschüsse und Erstattungen 	  
allgemeiner Bundeszuschuß 	  6 326 6 677 7 927 

Erstattungen des Bundes für Zeiten vor dem 1. Januar 1957 	 — 20 15 

Erstattungen der Versorgungsdienststellen 	. 
(insbesondere nach § 72 G 131) 	 33 31 37 

Erstattungen in der Wanderversicherung 	 
für Renten von der KnRV 		 133 136 144 

für Handwerkerrenten von der ArV 	 — — — 
Zinsen und Nutzungen 	  590 637 655 

Finanzausgleich nach § 1383 a Abs. 2 RVO 	 — — — 
Sonstige Einnahmen (Gewinne, Säumniszuschläge usw.) 	 20 219 4) 227 5 ) 

Einnahmen insgesamt 	  32 842 36 832 40 809 

Ausgaben 

Renten 6) 	  24 414 26 338 29 893 

Erstattungen in der Wanderversicherung 	 
für Renten an die KnRV 	  809 876 973 
für Handwerkerrenten an die AnV    	640 634 657 

Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit und zusätzliche Leistungen 	 1 364 1 580 1 816 

Krankenversicherung der Rentner 7) 	 3 471 4 460 5 997 
Beteiligung an den Kosten für die knappschaftliche 

Rentnerkrankenversicherung (§ 104,4 RKG) 	 143 8) 174 202 

Beitragserstattungen 	  75 39 31 
Wanderungsausgleich an KnRV (Artikel 2 Abs. 3 Nr. 9 FinÄndG 1967) 192 163 238 
Verwaltung    	 463 549 620 
Verfahrenskosten 	  271 248 281 

Finanzausgleich nach § 1383 a Abs. 2 RVO 	 — — — 
Sonstige Ausgaben 	  3 211 4 ) 210 5) 

Ausgaben insgesamt 	 31 845 35 232 40 918 

Einnahmen weniger Ausgaben 	  +997 +1 560 — 109 

1) Die Rechnungsergebnisse ab 1974 sind mit denen der Vorjahre nicht mehr voll vergleichbar, da durch die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen bei den Trägern der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten (RRVwV) das Rechnungswesen geändert wurde 

2) ohne Beitragsforderungen der Kontenart 02, ArV: 3 486 Millionen DM; AnV: 2 270 Millionen DM 
3) darin sind enthalten: 1974 bei der AnV 650 Millionen DM, deren Zahlung bis zu den Jahren 1978, 1979, 1980 ver-

zinslich aufgeschoben wurde; 1975 bei der ArV 2,5 Milliarden DM, deren Zahlung bis zu den Jahren 1982 und 
1983 verzinslich aufgeschoben wurde 
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Übersicht A 21 
der Arbeiter und der Angestellten 1970 bis 1975 1) 

Rentenversicherung der Arbeiter Rentenversicherung der Angestellten 

1973 	 1974 	 1975 1970 1971 1972 1973 1974 	I  1975 

Millionen DM 

37 178 40 132 2) 41 049 16 648 19 549 23 143 27 940 31 965 2) 36 223 

7 777 9 816 10 906 3) 833 1 008 1 784 537 2 210 3) 2 455 
— — — — — 4 — — — 

37 56 69 83 72 91 95 154 144 

157 180 200 26 27 29 33 39 44 

— — — 640 634 657 726 748 758 
800 700 602 901 1 075 1 372 2 105 2 414 2 837 
— 2 146 10 045 — — — — — — 

47 42 30 4 5 5 7 25 65 

45 996 53 072 62 901  19 135 22 370 27 085 31 443 37 555 42 526 

35 058 40 551 45 680 13 979 15 168 17 328 20 192 23 703 27 152 

1 108 1 245 1 370 233 248 276 310 349 388 
726 748 758 — — — — — — 

2 098 2 305 2 583 596 709 837 1 000 1 305 1 384 
6 165 7 433 9 127 1 182 1 516 2 152 2 130 2 586 3 240 

251 294 334 27 33 39 48 56 63 

15 28 148 29 26 25 14 18 19 

328 348 335 37 31 45 63 66 64 

740 876 943 191 233 306 389 513 557 

310 369 401 134 117 132 150 220 252 

— — — — — — — 2 146 10 045 

11 10 7 1 — — — 10 4 

46 810 54 207 61 686  16 409 18 081 21 140 24 296 30 972 43 168 

—814 —1 135 +1 215 +2 726 +4 289 +5 945 +7 147 +6 583 —642 

4) einschließlich Ausbuchung der Gemeinschaftshilfedarlehen in Höhe von 199,3 Millionen DM 
5) einschließlich Wiedereinbuchung der Gemeinschaftshilfedarlehen in Höhe von 199,3 Millionen DM 
6) einschließlich der zu Lasten der anderen Rentenversicherungen mit ausgezahlten Rententeile aus diesen Versiche-

rungen 
7) 1970 bis 1972 einschließlich Nachzahlung von KVdR-Beiträgen nach den KVdR-Beitragsbemessungsverordnungen; 

1972 einschließlich gezahlte Beträge an Rentner nach dem Beiträge-Rückzahlungsgesetz vom 15. März 1972 
8) einschließlich 5 Millionen DM Nachzahlung für 1969 
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allem die Entwicklung der Finanzlage in der Zu-
kunft, die ausführlich im 2. und 3. Kapitel des 
Teils A dargestellt wird, ist von einer detaillierten 
Berichterstattung über die Veränderung der ein-
zelnen Einnahme- und Ausgabeposten an dieser 
Stelle abgesehen worden. 

Zu den Veränderungen der Beitragseinnahmen sei 
vermerkt, daß gemäß § 1385 RVO und § 112 AVG 
in der Fassung des Finanzänderungsgesetzes 1967 
vom 21. Dezember 1967 (BGBl. I S. 1259) der Bei-
tragssatz, welcher bis 1967 14 v. H., 1968 dann 
15 v. H. und 1969 16 v. H. betragen hatte, am 
1. Januar 1970 auf 17 v. H. angehoben wurde und 
seit dem 1. Januar 1973 sich auf 18 v. H. beläuft. 

Die auffallende Abnahme der Beitragserstattungen 
im Jahre 1969 ist auf den Wegfall der Beitrags-
erstattungen für weibliche Versicherte bei Heirat ab 
1. Januar 1968 (Artikel 1 § 1 Nr. 26 und § 2 Nr. ,11 
Finanzänderungsgesetz 1967), diejenige des Jahres 
1973 auf die Neuregelung im Rentenreformgesetz 
vom 16. Oktober 1972 zurückzuführen. 

1.8. Vermögen 

Das Vermögen der Rentenversicherungen der Arbei-
ter und der Angestellten ist nach dem Stand vom 
31. Dezember 1976 in der Übersicht A 22 dargestellt, 
und zwar sowohl in absoluten Beträgen als auch in 
der relativen Verteilung auf die einzelnen Vermö-
gensposten. Gegenüber früheren Berichten ist die 
Gliederung der Vermögensposten entsprechend den 

 Erfordernissen der Rechtsänderungen durch das 
3. RVÄndG von 1969 erweitert worden. Dabei 
wurde insbesondere die Trennung der liquiden Mit-
tel von den sonstigen Vermögensanlagen einge

-

führt. Auch das Verwaltungsvermögen ist im ein-
zelnen angegeben. 
Aus der Übersicht A 23 sind das Bar- und Anlage-
vermögen, das Verwaltungsvermögen und die Liqui-
ditätsreserve für die einzelnen Träger der Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
am 30. Juni 1976 zu entnehmen. Ferner unterrichtet 
die Übersicht über die Höhe der Rücklage und der 
Liquiditätsreserve in Monatsausgaben zu Lasten der 
Versicherungsträger bezogen auf die Ausgaben des 
Jahres 1975. 
Bei der Abfassung des Berichts war es nicht mög-
lich, die Übersicht A 23 auf den Stand vom 31. De-
zember 1976 zu bringen, da die benötigten Daten 
für die einzelnen Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter noch nicht vorlagen. Für die Renten-
versicherung der Arbeiter insgesamt und die Ren-
tenversicherung der Angestellten ergab sich aber 
folgendes Bild: Am 31. Dezember 1976 betrug die 
Rücklage in der Rentenversicherung der Arbeiter 
6,7 Mrd. DM oder 2,0 Monatsausgaben, in der Ren-
tenversicherung der Angestellten ergab sich eine 
Rücklage von 29,1 Mrd. DM oder 8,8 Monatsaus-
gaben. In beiden Versicherungszweigen zusammen 
betrug die Rücklage 35,8 Mrd. DM, entsprechend 
5,3 Monatsausgaben. 
Die Liquiditätsreserve, welche nach den Vorschrif-
ten der §§ 1383 b RVO bzw. 110 b AVG in Höhe 
von 1,5 Monatsausgaben bereit gehalten werden 
soll, betrug in der Arbeiterrentenversicherung ins-
gesamt 0,5 Monatsausgaben. In der Angestellten-
versicherung betrug die Liquiditätsreserve 2,0 Mo-
natsausgaben, so daß im Durchschnitt beider Ver-
sicherungszweige die gesetzlich vorgeschriebene 
Liquiditätsreserve mit 1,3 Monatsausgaben leicht 
unterschritten wurde. 
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Übersicht A 22 

Das Vermögen der Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
am 31. Dezember 1976 

Pos.- 
Nr.. 

Vermögensposten 
in 1 000 DM in v. H. 

ArV 		AnV ArV 		AnV 

I. Bar- und Anlagevermögen 

400 Barmittel und Giroguthaben: 
4000 Kassenbestand 	 410 	432 0,00 	0,00 

4001 Postscheckguthaben 	. 	 20 343 	17 436 0,18 	0,06 

4002 Guthaben bei der Deutschen Bundes- 
bank (Landeszentralbank) 	 15 885 	— 0,13 	— 

4003 Giroguthaben bei sonstigen Kreditinsti- 
tuten . 	 151 900 	260 259 1,29 	0,90 

4009 zusammen 	 188 538 	278 127 1,60 	0,96 

401 Einlagen bei Kreditinstituten mit verein- 
barter Laufzeit oder mit Kündigungsfrist 
bis zu 12 Monaten: 

4010 Termineinlagen . 	 2 148 238 	5 724 670 18,28 	19,70 

4011 Spareinlagen 	. 	 — 	— — 	— 

4019 zusammen 	 2 148 238 	5 724 670 18,28 	19,70 

402 Schuldverschreibungen (einschließlich ver- 
zinslicher Schatzanweisungen) mit verein- 
barter Laufzeit bis einschließlich 4 Jahre 
und einer Restlaufzeit bis zu 12 Monaten: 

4020 des Bundes . 	 — 	— — 	— 
4021 der Bundesbahn und der Bundespost 	 — 	_ — 	— 

4022 der Länder . 	 _ 	— — 	— 

4023 der Gemeinden und der Gemeindever- 
bände 	 -_ 	— — 	— 

4024 des Lastenausgleichsfonds 	 — 	— — 	— 

4025 Bankschuldverschreibungen 	 21 401 	90 312 0,18 	0,31 

4029 zusammen 	 21 401 	90 312 0,18 	0,31 

403 Schatzwechsel: 
4030 des Bundes „B" . 	 — 	— — 	— 

4031 Mobilisierungstitel 	 — 	— — 	— 

4032 der Bundesbahn und der Bundespost 	 — 	— — 	— 

4033 der Länder . 	 — 	— — 	— 

4039 zusammen 	 — 	— 	— 	— 
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noch Übersicht A 22 

noch: Das Vermögen der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten am 31. Dezember 1976 

Pos.- 
Nr. Vermögensposten 

in 1 000 DM in v. H. 

ArV 		AnV 	1 ArV 	 AnV 

404 Unverzinsliche Schatzanweisungen: 
4040 des Bundes „B" . 	 — 1 385 733 — 4,77 

4041 Mobilisierungstitel 	 — — — — 
4042 der Bundesbahn und der Bundespost . . — — — — 
4043 der Länder . 	 — — — — 

4049 zusammen 	 — 1 385 733 — 4,77 

4089 Liquide Mittel insgesamt 	 2 358 177 1 ) 7 478 842 2) 20,06 25,74 
4099 darunter: 	Liquiditätsreserve 	 1 846 830 6 579 520 16,84 17,67 

410 Einlagen bei Kreditinstituten mit verein- 
barter Laufzeit oder mit Kündigungsfrist 
von über 12 Monaten: 

4100 Termineinlagen . 	 — — -- — 
4101 Spareinlagen 	 1 345 — 0,01 — 

4109 zusammen 	 1 345 — 0,01 — 

411 Schuldverschreibungen (einschließlich ver- 
zinslicher Schatzanweisungen) mit verein- 
barter Laufzeit einschließlich 4 Jahre und 
einer Restlaufzeit über 12 Monate: 

4110 des Bundes . 	 — — — — 
4111 der Bundesbahn und der Bundespost . . — — — — 
4112 der Länder . 	 — — — — 
4113 der Gemeinden und der Gemeindever- 

bände 	 — — — — 
4114 des Lastenausgleichsfonds 	 — — — — 
4115 Bankschuldverschreibungen 	 — 405 641 — 1,40 

4119 zusammen 	 — 405 641 — 1,40 

412 Schuldverschreibungen (einschließlich ver- 
zinslicher Schatzanweisungen) mit verein- 
barter Laufzeit von über 4 Jahren: 

4120 des Bundes . 	 6 926 24 273 0,06 0,09 
4121 der Bundesbahn und der Bundespost 	 34 694 101 034 0,32 0,35 
4122 der Länder . 	 22 824 6 188 0,21 0,02 
4123 der Gemeinden und der Gemeindever- 

bände 	 7 683 833 0,07 0,00 
4124 des Lastenausgleichsfonds 	 2 819 1 026 0,03 0,00 
4125 Pfandbriefe 	 1 519 720 2 706 997 13,86 9,32 
4126 Kommunalobligationen 	 886 701 3 195 716 8,08 11,00 
4127 sonstige Bankschuldverschreibungen 	 38 720 302 625 0,35 1,04 
4128 Industrieobligationen 	 9 042 2 927 0,08 0,01 

4129 zusammen 	 2 529 129 6 341 619 23,06 21,83 
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noch Übersicht A 22 

noch : Das Vermögen der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten am 31. Dezember 1976 

Pos.- 
Nr. Vermögensposten 

in 1 000 DM in v. H. 

ArV 		AnV ArV 	 AnV 

413 Schuldbuchforderungen: 
4130 Schuldbuchforderungen an den Bund 	 - 1 867 311 - 6,43 
4131 Schuldbuchforderungen an Länder . 	 - 19 200 - 0,06 

4139 zusammen 	 - 1 886 511 - 6,49 

414 Darlehen (ohne Pos. 4202 und 4205) : 
4140 an den Bund 	 1 820 480 1 760 387 16,60 6,06 
4141 an die Bundesbahn und die Bundespost 58 295 596 531 0,53 2,05 
4142 an Länder 	 30 735 724 525 0,28 2,49 
4143 an Gemeinden und Gemeindeverbände 153 353 331 588 1,40 1,14 
4144 an Träger der Rentenversicherung nach 

§ 1383 c RVO 621 653 - 5,67 - 
4145 an die Träger der Rentenversicherung 

der Arbeiter nach § 10 HwVG 	 -  - - 
4146 sonstige Darlehen an Träger der Ren- 

tenversicherungen der 	Arbeiter 	und 
der Angestellten 	 647 - 0,00 - 

4147 an sonstige 	juristische Personen des 
öffentlichen Rechts 	(ohne 	Pos. 	41 50 / 
41 51) 	 23 095 1 000 0,21 0,00 

4148 an öffentliche Unternehmen  (ohne Pos 	 
4150/4151) 	 13180 512536 0,12 1,77 

415 an Kreditinstitute: 
4150 zweckgebundene Darlehen 	 183 265 1 065 528 1,67 3,67 
4151 nicht zweckgebundene Darlehen 	 36 960 929 710 0,34 3,20 

4152 sonstige Darlehnsnehmer 	 28 437 1 850 756 0,26 6,37 

4159 zusammen 	 2 970 100 7 772 561 27,08 26,75 

4169 darunter: (Pos. 41 59) : Darlehen für den 
Wohnungsbau 	 (181 512) (670 099) (1,65) (2,31) 

417 Hypotheken, Grundschulden und Renten- 
schulden, die nicht zum Verwaltungsver- 
mögen gehören: 

4170 an land- und forstwirtschaftlich genutz- 
ten Grundstücken . 	 - 14 - 0,00 

4171 an gewerblich genutzten Grundstücken 85 197 0,00 0,00 
4172 an gemischt genutzten Grundstücken 	 - - - - 
4173 an Wohngrundstücken . 	 856 305 3 414 606 7,81 11,75 
4174 an sonstigen Grundstücken 	 64 299 346 261 0,58 1,19 

4179 zusammen . 	 920 689 3 761 078 	 8,39 12,94 
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noch Übersicht A 22 

noch: Das Vermögen der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten am 31. Dezember 1976 

Pos.- 
Nr. 

Vermögensposten 
in 1 000 DM in  V.  H. 

ArV 		AnV ArV 		AnV 

418 Grundstücke und Beteiligungen, die nicht 
zum Verwaltungsvermögen gehören: 

4180 Grundstücke 	 44 406 	20 782 0,41 	0,07 

4181 Beteiligungen . 	 44 038 	99 870 0,40 	0,35 

4189 zusammen 	 88 444 	120 652 0,81 	0,42 

4199 Bar- und Anlagevermögen insgesamt 
(ohne Verwaltungsvermögen — Pos. 420) : 8 709 865 	27 766 904 79,41 	95,57 

420 Verwaltungsvermögen: 

4200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 
und Eigentumsanteile an Grundstücken 1 712 452 	872 670 15,61 	3,00 

4201 Einrichtungen und sonstige bewegliche 
Sachen (ohne Wertpapiere) 	 190 652 	61 739 1,74 	0,21 

4202 Darlehen (ohne Pos. 4205) . 	 138 335 	342 266 1,26 	1,18 

4203 Beteiligungen . 	 27 797 	3 033 0,25 	0,01 

4204 Rückstellungen nach § 1383 b Abs. 3 
RVO . 	 158 019 	— 1,44 	— 

4205 Darlehen an Bedienstete 	 31 644 	8 546 0,29 	0,03 

4209 zusammen 	 2 258 899 	1 288 254 20,59 	4,43 

4399 Bar- und Anlagevermögen insgesamt (ein- 
schließlich Verwaltungsvermögen): 3 ) 	 10 968 764 	29 055 158 100,00 	100,00 

II. Schuldverpflichtungen 

440 Schuldverpflichtungen: 
4400 an Träger 	der  Rentenversicherungen 

nach § 1383 c RVO 	 621 653 	— 

4401 an die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte nach § 10 HwVG 	 — 	— 

4402 sonstige Schuldverpflichtungen an Trä- 
ger der Rentenversicherungen der Ar- 
beiter und der Angestellten 	 1 646 	— 

4403 Kredite von Banken . 	 — 	— 

4404 Schuldverpflichtungen an Sonstige 	 1 672 	36 248 

4409 Schuldverpflichtungen insgesamt 	 624 971 	36 248 

1) einschließlich der Mittel für die Rückstellung (Pos. 4204) 
2) Unter Berücksichtigung der vorzeitigen Tilgung von Schuldbuchforderungen/Bundesschatzbriefen in Höhe von 

1 446 820 TDM 
3) ArV nach erhaltenem, AnV nach gezahltem Finanzausgleich in Höhe von 1,2 Milliarden DM für Januar 1977 und 

vor Abrechnung des Finanzausgleichs im Jahre 1976 
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Übersicht A 23 

Bar- und Anlagevermögen der Träger der Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten am 30. Juni 1976 

Bar- und Anlagevermögen 
in Millionen DM 1 ) Rücklage 2) Liquiditäts

-

reserve 

Versicherungsträger 
insgesamt 

darunter 

Verwal- Liquiditäts-  
in Monatsausgaben zu Lasten der Versicherungsträger3) 

tungs- reserve   
vermögen 

Oberbayern 	 700 274 75 2,4 0,4 
Niederbayern-Oberpfalz 	 263 91 28 2,1 0,3 
Oberfranken-Mittelfranken 	 391 117 55 2,0 0,4 
Unterfranken 	 195 54 25 2,4 0,4 

Schwaben 	 240 72 51 2,3 0,7 
Württemberg 	 1 044 236 225 2,4 0,7 
Baden 	 728 148 122 2,4 0,5 
Hessen 	 795 101 133 2,5 0,5 
Rheinprovinz 	 1 363 343 233 1,9 0,4 

Westfalen 	 1 290 196 306 2,7 0,7 
Hannover 	 779 171 172 2,3 0,7 

Braunschweig 	 98 22 16 1,8 0,4 

Oldenburg-Bremen 	 312 69 69 2,8 0,8 

Schleswig-Holstein 	 105 57 42 0,4 0,4 
Hamburg 	 479 116 108 2,6 0,8 
Rheinland-Pfalz 	 256 69 68 1,1 0,4 
Berlin 	 33 47 48 - 0,1 0,4 
Saarland 	 127 22 26 2,0 0,5 

Bundesbahn-Versicherungsanstalt 	 116 42 26 1,1 0,4 
Seekasse (Arbeiter) 	 17 - 5 2,5 0,7 

Arbeiterrentenversicherung 
insgesamt 	 9 331 2 247 1 832 2,1 0,5 

Bundesversicherungsanstalt für Ange- 
stellte einschließlich Seekasse 	 33 515 1 252 7 135 9,7 2,2 

Arbeiterrenten- und Angestellten- 
versicherung 

zusammen 	 42 846 3 499 8 968 5,9 1,3 

1) ohne Schuldverpflichtungen; ArV abzüglich, AnV zuzüglich Finanzausgleichs-Vorschuß Juli 1976 
2) Bar- und Anlagevermögen ohne Verwaltungsvermögen 
3) bezogen auf die Ausgaben 1975 
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2. Vorausberechnung der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens 
bis zum Jahre 1990 

2.1. Der gesetzliche Auftrag 

Nach § 1383 RVO und § 110 AVG sind die Ein-
nahmen, die Ausgaben, das Rentenniveau im Sinne. 
des § 1272 Abs. 2 Satz 2 RVO (entsprechend § 49 
Abs. 2 Satz 2 AVG) und das Vermögen der gesetz-
lichen Rentenversicherungen nach den letzten Er-
mittlungen der Zahl der Pflichtversicherten und der 
Zahl der Rentner für die künftigen 15 Kalenderjahre 
vorauszuschätzen und jährlich fortzuschreiben. Der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat 
die Berechnungen zusammen mit dem nach § 1273 
RVO und § 50 AVG zu erstattenden Rentenanpas-
sungsbericht vorzulegen. 
Die Vorausberechnungen für 15 Jahre sollen die 
langfristige finanzielle Entwicklung in den Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
erkennen lassen. Sie erstrecken sich im vorliegen-
den Bericht auf die Jahre 1976 bis 1990. Das Ergeb-
nis der Berechnungen hängt von der Entwicklung 
bestimmter demographischer und wirtschaftlicher 
Einflußgrößen im Vorausberechnungszeitraum ab. 
Da diese Entwicklung nicht bekannt ist, werden bei 
den Berechnungen alternative Annahmen darüber 
gemacht, die insgesamt ein mögliches Entwicklungs-
feld abdecken. Die den Vorausberechnungen zu-
grunde liegenden Annahmen und Methoden werden 
im Abschnitt 2.3. erläutert. Die Ergebnisse sind in 
den Übersichten A 25 bis A 27 enthalten. 
Auch dieser Bericht enthält wieder Alternativbe-
rechnungen, durch die der informatorische Wert 
der Vorausberechnungen verbessert und deren Mo-
dellcharakter deutlich herausgestellt wird. 
Neu in diesen Bericht aufgenommen wurde eine 
Information über die Finanz- und Liquiditätslage 
der Rentenversicherungen in naher Zukunft (Ab-
schnitt A 3). Die Bundesregierung erfüllt damit 
einen Beschluß des Bundestages vom 8. April 1976. 

2.2. Ergebnis der langfristigen Vorausberechnungen 

Da es nicht möglich ist, Annahmen zu bilden, die 
dem Verlauf von Konjunkturzyklen in einem 15 jäh-
rigen Vorausberechnungszeitraum auch nur an-
nähernd entsprechen, ist schon im vorangegangenen 
Rentenanpassungsbericht der Weg beschritten wor-
den, dem Verlauf der Wirtschaftsentwicklung durch 
langfristige Trendrechnungen mit gleichbleibenden 
Lohnzuwachsraten Rechnung zu tragen. Dies wird 
dem Vorausberechnungsauftrag methodisch gerecht, 
da die angenommenen Trendwerte sich im Rahmen 
der empirisch gewonnenen Trendwerte aus den zu-
rückliegenden Zeiträumen halten. 
Für die hier wesentliche Entwicklung der Brutto-
durchschnittsentgelte aller Versicherten sind fünf 
verschiedene, ab 1977 jährlich gleichbleibende Zu-
wachsraten angenommen worden, und zwar alter-
nativ 6 v. H., 7 v. H., 8 v. H., 9 v. H. und 10 v. H. 
Der Anstieg der Bruttoentgelte von 1975 auf 1976 
wurde bei Fertigstellung des Berichts entsprechend 

den ersten vorläufigen Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes mit 7,3 v. H. angesetzt. Dieser 
Wert wurde für das Jahr 1976 bei allen Entgelt-
varianten verwandt, da die tatsächliche finanzielle 
Entwicklung des Jahres 1976 nach dem Kenntnis-
stand bei Abfassung dieses Berichts berücksichtigt 
werden sollte und diese Entwicklung durch die 
Veränderung der Durchschnittsbruttoentgelte we-
sentlich mitbestimmt wird. 
Für die Auswahl der Zuwachsraten der Durch-
schnittsentgelte war die Entwicklung in den ver-
gangenen 20 Jahren, die aus der Übersicht A 24 zu 
entnehmen ist, ausschlaggebend. 
Dazu sind die durchschnittlichen jährlichen Zu-
wachsraten des durchschnittlichen Bruttojahres-
arbeitsentgelts aller Versicherten der ArV und AnV 
nach § 1255 RVO bzw. § 32 AVG für Einzeljahre 
und für Jahresgruppen aufgeführt. Der höchste Jah-
resdurchschnitt ist demnach in dem Jahrfünft von 
1971 bis 1975 mit 10,3 v. H. zu verzeichnen; der 
niedrigste Durchschnitt ergab sich für die fünf Jahre 
1956 bis 1960 mit 6,1 v. H. Die angenommenen fünf 
Werte für die nächsten 14 Jahre liegen also im 
Rahmen der Erfahrungen in der Vergangenheit. 
Über die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten 
liegen den Vorausberechnungen drei Alternativen 
zugrunde: Hoher Beschäftigungsstand, mittlerer Be-
schäftigungsstand, niedrigerer Beschäftigungsstand. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Zahl der deut-
schen Erwerbspersonen u. a. aus demographischen 
Gründen von 1975 bis 1980 um 0,4 bis 0,5 Millionen, 
von 1980 bis 1985 um weitere 0,4 Millionen ansteigt 
und von 1985 bis 1990 annähernd konstant verläuft. 
Bei dem Modell „hoher Beschäftigungsstand" wird 
unterstellt, daß die Zahl der beschäftigten Arbeiter 
und Angestellten von 1975 bis 1990 um rd. 2 Mil-
lionen, bei dem Modell „mittlerer Beschäftigungs-
stand" um rd. 1,7 Millionen und bei dem Modell 
„niedrigerer Beschäftigungsstand" um rd. 1,5 Millio-
nen zunimmt. 
Ausgehend von 19,3 Millionen Arbeitern und An-
gestellten im Basisjahr 1975 wird im Endjahr des 
Vorausberechnungszeitraums mit rd. 21,3 Millionen 
Personen bei hohem, mit 21,0 Millionen Personen 
bei mittlerem und mit 20,8 Millionen Personen bei 
niedrigerem Beschäftigungsstand gerechnet. Wei-
tere Angaben zum Beschäftigungsstand enthält der 
Abschnitt A 2.3.1. 
Die Kombination der Annahmen über die Zuwachs-
raten der Entgelte und über die _Entwicklung der 
Zahl der Beschäftigten ergibt 15 Vorausberechnun-
gen. 
Die Ergebnisse der Vorausberechnungen sind in den 
Übersichten A 25, A 26 und A 27 enthalten. 
Bei der Darbietung der Ergebnisse hat sich die Bun-
desregierung auf die wichtigsten Werte beschränkt, 
um den Umfang des Berichtes in angemessenen 
Grenzen zu halten. 
Die finanzielle Entwicklung der ArV und AnV wird 
als gesichert angesehen, wenn bei geltendem Bei-
tragssatz und einem Rentenniveau nach § 1272 
Abs. 2 RVO (§ 49 Abs. 2 AVG) von mindestens 
50 v. H. die Rücklagen der Träger der ArV und AnV 
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Übersicht A 24 

Entwicklung der jährlichen Durchschnittsentgelte von 1956 bis 1975 

Jahr 

Durchschnittsentgelte 1) 

Durchschnittliche Zuwachsraten in v. H. im Zeitraum von 

1 5 		10 I 15 		20 DM/Jahr 
Jahr Jahren 

1956 4 844 6,5 

1957 5 043 4,1 

1958 5 330 5,7. 6,1 . 

1959 5 602 5,1 

1960 6 101 8,9 
7,3 

1961 6.723 10,2 

1962 7 328. 9,0 

1963 7 775 6,1 8,6 
7;A 

1964 8 467 8,9 

1965 9 229 9,0  
8,1 8,2 

1966 9 893 7,2 

1967 10 219 3,3 
8,9 

1968 10 842 6,1 7,7 

1969 11 839 9,2 

1970 13 343 12,7 

9,0 

1971 14 931 11,9 

1972 16 335 9,4 

1973 18 295 12,0 10,3 

1974 20 381 11,4 

1975 21 808 7,0 

1 ) Durchschnittliches Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten der Rentenversicherungen der Arbeiter und der Ange-
stellten nach § 1255 RVO bzw. § 32 AVG 

zusammen die Ausgaben zu eigenen Lasten im vor-
aufgegangenen Kalenderjahr für 1 Monat im Laufe 
des Vorausberechnungszeitraums nicht mehr als an 
zwei aufeinanderfolgenden Jahresenden unterschrei-
ten. Die Herabsetzung der Rücklage auf eine Mo-
natsausgabe ist möglich, weil durch die Einbezie-
hung .der Leistungsempfänger der Bundesanstalt für 
Arbeit in die gesetzliche Rentenversicherung  die 
konjunkturellen Schwankungen bei den Beitrags-
einnahmen zu einem großen Teil ausgeglichen wer-
den. Die Entwicklung der Rücklage am Jahresende 
in Monatsausgaben im 15jährigen Vorausberech-
nungszeitraum wird unter den Bedingungen der 
15 Annahmenkombinationen in der Übersicht A 25 
dargestellt. 

Die durchgeführten 15 Vorausberechnungen sind 
reine Modellrechnungen. Der Erkenntniswert der 
Ergebnisse liegt darin, daß sie deutlich erkennen 

lassen, unter welchen Annahmenkombinationen bei 
den im übrigen gleichbleibenden Voraussetzungen 
das Erfordernis der Monatsrücklage erfüllt ist. 

Unter der Voraussetzung, daß die Rechtsänderun
-

gen, die der Entwurf des Gesetzes zur Zwanzigsten 
Rentenanpassung und zur Verbesserung der Finanz-
grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung 
enthält (vgl. 2.3.1.a)), termingerecht Gesetzeskraft er-
langen, geht aus der Ubersicht A 25 hervor, daß bei 
allen Annahmenkombinationen mit einer jährlichen 
Entgeltzuwachsrate von 8 v. H. und mehr über den 
gesamten Vorausberechnungszeitraum eine ausrei-
chende Rücklage vorhanden ist. 

Bei diesen Ergebnissen ist die volle Anpassung der 
laufenden Renten ab 1. Januar 1979 an die allge-
meine Bemessungsgrundlage des Vorjahres unter-
stellt worden. 
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Übersicht A 25 

Die Rücklage am Jahresende in Monatsausgaben zu Lasten 
der Versicherungsträger im voraufgegangenen Kalenderjahr 1) 
in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 

zusammen von 1976 bis 1990 

 
Rücklage am Jahresende in Monatsausgaben 

Annahmenkombination 2) Jahr 
a 6 7 8 9 10 
b 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1976 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
1977 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 
1978 1,8 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 
1979 1,3 1,2 1,2 1,8 1,7 1,7 2,2 2,1 2,1 2,8 2,7 2,7 3,4 3,3 3,3 
1980 1,0 0,8 0,8 1,8 1,5 1,5 2,1 1,9 1,9 3,1 2,8 2,8 4,0 3,7 3,7 

1981 1,0 0,6 0,6 1,9 1,6 1,6 2,3 2,0 2,0 3,6 3,2 3,2 4,8 4,4 4,4 
1982 0,7 0,2 0,2 1,9 1,4 1,4 2,4 1,9 1,9 3,9 3,4 3,4 5,5 5,0 5,0 
1983 0,4 - 0,2 - 0,2 1,9 1,2 1,2 2,5 1,8 1,8 4,3 3,6 3,6 6,0 5,4 5,4 
1984 0,2 -0,5 -0,5 1,9 1,2 1,2 2,7 1,9 1,9 4,7 4,0 4,0 6,8 6,0 6,0 
1985 0,0 - 0,9 - 0,9 2,0 1,1 1,1 2,9 2,1 2,1 5,3 4,4 4,4 7,6 6,7 6,7 

1986 - 0,2 -1,2 -1,2 2,0 1,1 1,1 3,2 2,3 2,3 5,9 4,9 4,9 8,4 7,4 7,4 
1987 - 0,5 - 1,6 -1,7 2,0 0,9 0,9 3,5 2,4 2,4 6,3 5,3 5,2 9,1 8,0 8,0 
1988 -0,9 -2,1 -2,2 2,0 0,8 0,7 3,7 2,5 2,5 6,8 5,6 5,5 9,7 8,5 8,5 
1989 -1,2 -2,6 -2,7 1,9 0,6 0,5 4,0 2,7 2,5 7,3 6,0 5,8 10,4 9,1 8,9 
1990 - 1,6 -3,0 -3,2 1,9 0,4 0,3 4,2 2,8 2,6 7,7 6,3 6,1 11,0 9,6 9,4 

1) Zu Lasten der Versicherungsträger verbleiben: Gesamtausgaben einschließlich gezahltem Ausgleich abzüglich Bun-
deszuschuß, aller Erstattungen und erhaltenem Ausgleich. 

2) a: Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsbruttoentgelte der Versicherten von 1976 bis 1990 in v. H.; bei allen 
Annahmenkombinationen steigen die Entgelte im Jahre 1976 um 7,3 v. H. 

b: 1 = hoher, 2 = mittlerer, 3 = niedrigerer Beschäftigungsstand. 
Bei einem jährlichen Anstieg der Durchschnittsbruttoentgelte von 6 v. H. und 7 v. H. erfolgt die Anpassung in 
den Jahren 1979 und 1980 entsprechend dem voraussichtlichen Anstieg der Nettoentgelte im Anpassungsjahr 
gegenüber dem Vorjahr. 

Beträgt die Zuwachsrate der Bruttoentgelte 6 v. H. 
bzw. 7 v. H. jährlich, wird bei diesem Anpassungs-
modus eine Mindestrücklage von einer Monatsaus-
gabe nicht mehr erreicht. Deshalb ist bei diesen bei-
den Entgeltvarianten die Anpassung in  den Jahren 
1979 und 1980 entsprechend dem voraussichtlichen 
Anstieg der Nettoentgelte im Anpassungsjahr ge-
genüber dem Vorjahr vorgenommen worden. Dies 
hat zur Folge, daß bei den 7 v. H.-Entgeltvarianten 
noch positive Rücklagen vorhanden sind, bei der 
Variante mit hohem Beschäftigungsstand wird sogar 
in allen Jahren die Mindestrücklage von einer Mo-
natsausgabe überschritten. 

Bei den 6 v. H.-Entgeltvarianten treten auch bei 
Nettoanpassung in den Jahren 1979 und 1980 rech-
nerisch negative Rücklagen auf. 

Nach den derzeitigen Annahmen der Bundesregie-
rung zur mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung 
werden die durchschnittlichen Bruttojahresarbeits-
gelte der Versicherten im mittelfristigen Zeitraum 
um jährlich 7,5 v. H. steigen. Legt man diese Zu-
wachsraten auch für den langfristigen Zeitraum zu-
grunde, so geht bei mittlerem Beschäftigungsstand 
die Rücklage bei Nettoanpassung in den Jahren 
1979 und 1980 auf 17,0 Mrd. DM bzw. 1,9 Monats-
ausgaben im Jahre 1980 zurück. Im Jahre 1990 be-
trägt die Rücklage 41,1 Mrd. DM bzw. 2,2 Monats-
ausgaben (vgl. Teil E). 

Auch wenn alle den Vorausberechnungen zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Grundannahmen eintref-
fen, können die vorausberechneten Ergebnisse von 
der tatsächlichen finanziellen Entwicklung abwei- 
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chen, da alle Vorausberechnungen stets mit Un-
sicherheiten behaftet sind. So sind zur Zeit die Aus-
wirkungen des Urteils des Großen Senats des Bun-
dessozialgerichts vorn 9./10. Dezember 1976 — GS 

 2/75, 3/75, 4/75, 3/76 —, nach dem Versicherten nach 
mehr als einjähriger Arbeitslosigkeit unter be-
stimmten Voraussetzungen Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeitsrente gewährt werden kann, zur Zeit 
nicht zu übersehen. 
Die in den Berechnungen teilweise eingestellte An-
passung der laufenden Renten in den Jahren 1979 
und 1980 nach Maßgabe der Entwicklung der Netto-
entgelte, wirft — sofern dies die Finanzlage der 
Rentenversicherung tatsächlich erforderlich macht 
— darüber hinaus eine Reihe systematischer und 
grundsätzlicher Fragen auf. Die hierzu für das Ein-
undzwanzigste Rentenanpassungsgesetz erf order

-

liche Willensbildung und Entscheidungsvorbereitung 
ist eingeleitet worden. 

Nach der Rentenniveau-Sicherungsklausel des § 1272 
Abs. 2 RVO bzw. § 49 Abs. 2 AVG soll das Renten-
niveau, gemessen an einem Altersruhegeld, dem 
vierzig anrechnungsfähige Versicherungsjahre und 
eine für den Versicherten maßgebenden Rentenbe-
messungsgrundlage von 100 v. H. zugrunde liegen, 
im Anpassungsjahr 50 v. H. des zwei Jahre zurück-
liegenden Bruttodurchschnittsentgelts der Versicher-
ten betragen. Dies ist bei allen 15 Varianten, auch 
wenn eine Anpassung an die Entwicklung der Netto-
entgelte vorgenommen wurde, erfüllt. 
In § 1383 Abs. 2 RVO bzw. § 110 Abs. 2 AVG ist 
vorgeschrieben, daß in den Fällen, in denen die 
Monatsrücklage unterschritten wird, vom Jahr der 
Unterschreitung an der Beitragssatz zu berechnen 
ist, der die Monatsrücklage wieder sicherstellt. Die 
rechnerisch notwendigen Anhebungen des Beitrags-
satzes für die davon betroffenen Annahmenkombi-
nationen sind aus der Übersicht A 26 ersichtlich. 

Übersicht A 26. 

Durchschnittlich erforderliche Beitragssatzerhöhungen in Prozentpunkten 
in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 

Die Schwelle von 1 Monatsausgabe 1) als Rücklage würde in keinem Jahr des Zeitraumes 
von 1976 bis 1990 unterschritten werden, wenn in den bezeichneten Jahren mit einem 

um ... Prozentpunkte höheren Beitragssatz als 18 v. H. gerechnet würde 
Jahr Annahmenkombination 2) 

a 6 7 8 9 10 

b 1 	2 		3 1 	2 	3 1 	2 	3 1 	2 	3 1 	2 	3 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 1  

1983 
1984 
1985 0,6 0,6 

0,5 
1986 
1987 
1988 
1989 0,2 0,3 

1990 

1) Zu Lasten der Versicherungsträger der ArV/AnV zusammen im voraufgegangenen Kalenderjahr. 
2) a: Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsbruttoentgelte der Versicherten von 1976 bis 1990 in v. H.; bei allen • 

Annahmenkombinationen steigen die Entgelte im Jahre 1976 um 7,3 v. H. 
b: 1 = hoher, 2 = mittlerer, 3 = niedrigerer Beschäftigungsstand. 
Bei einem jährlichen Anstieg der Durchschnittsbruttoentgelte von 6 v. H. und 7 v. H. erfolgt die Anpassung in 
den Jahren 1979 und 1980 entsprechend dem voraussichtlichen Anstieg der Nettoentgelte im Anpassungsjahr 
gegenüber dem Vorjahr. 
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Bei der ungünstigsten Merkmalskombination 6/3 be-
trüge die Anhebung 0,6 Beitragsprozente, und zwar 
im Zeitraum 1980 bis 1990. Bei durchschnittlichen 
jährlichen Entgeltzuwachsraten von 7 v. H. und mitt-
lerem bzw. niedrigerem Beschäftigungsstand wären 
nur noch Beitragsanhebungen von 0,2 bzw. 0,3 Pro-
zentpunkten in den Jahren 1987 bis 1990 erforder-
lich. 
Wenn man bedenkt, daß in den übrigen Modellen 
keine Beitragssatzerhöhungen notwendig sind, wird 
man die weitere Entwicklung zunächst abwarten 
können. Voraussetzung ist allerdings, daß die hier 
unterstellten Maßnahmen des Entwurfs eines Zwan-
zigsten Rentenanpassungsgesetzes termingemäß in 
Kraft treten. 
Die Verschlechterung der Finanzlage der ArV und 
AnV, der mit den geplanten Maßnahmen begegnet 
werden soll, ist hauptsächlich auf drei Ursachen zu-
rückzuführen: 
1. Durch den Rückgang der Beschäftigung und die 

geringere Zunahme der Löhne und Gehälter sind 
der Rentenversicherung Beitragsausfälle in Mil-
liardenhöhe entstanden. Allein durch den Rück-
gang der Zahl der Beschäftigten sind den Ver-
sicherungsträgern bis Ende 1976 einschließlich 
Zinsverlust Beitragseinnahmen in der Größen-
ordnung von 15 Mrd. DM, das entspricht rd. 
2 Monatsausgaben zu Lasten der Versicherungs-
träger, entgangen. 
Im Jahre 1977 bewirken 200 000 Beschäftigte we-
niger einen Beitragsausfall von knapp 1 Mrd. 
DM, eine Abweichung der Entgeltzuwachsraten 
um 1 Prozentpunkt einen Ausfall von 0,8 Mrd. 
DM. 

2. Zur Entlastung der Beitragszahler in der Kran-
kenversicherung haben die Rentenversicherungs-
träger seit 1971 die für die krankenversicherten 
Rentner an die Krankenkassen zu viel geleiste-
ten Beiträge nicht mehr zurückerhalten. Bis Ende 
1976 sind den Rentenversicherungen dadurch ein-
schließlich der Zinsen rd. 16 Mrd. DM entgangen. 
Bei Fortsetzung der Überzahlungen würde die 
Mehrbelastung der  Rentenversicherungen allein 
im Jahre 1977 etwa 5,8 Mrd. DM betragen; das 
wären 1,2 Beitragsprozente. 

3. Aufgrund von Veränderungen bei den Renten-
zugangshäufigkeiten und ihren Auswirkungen 
auf die Rentenausgaben waren die Rechnungs-
grundlagen zu erneuern. Dadurch liegen die Ren-
tenausgaben im Durchschnitt des Vorausberech

-

nungszeitraums um 3,3 v. H. höher als bei frühe-
ren Berechnungen. Im Jahre 1977 bedeutet das 
Rentenmehrausgaben von rd. 3,1 Mrd. DM oder 
0,6 Beitragsprozent. 

Aus der Übersicht A . 27 lassen sich die Summen der 
Einnahmen und der Ausgaben sowie die Rücklage 
in Milliarden DM für die einzelnen Kalenderjahre 
im Vorausberechnungszeitraum entnehmen. Diese 
Zahlen lassen die Größenordnungen der Beträge er-
kennen. Da in den Annahmen keine Konjunkturbe-
wegungen unterstellt worden sind, kommt diesen 
absoluten Zahlen lediglich Modellcharakter zu. Sie 

können deshalb für haushaltsmäßige Betrachtungen 
nicht verwendet werden. Es wurde daher auch davon 
abgesehen, die einzelnen Einnahmen- und Ausga-
benpositionen hier abzudrucken. 

2.3. Erläuterungen zu den Vorausberechnungen 
für die ArV und die AnV 

2.3.1: Allgemeine Annahmen 

Die Ergebnisse der Vorausberechnungen hängen ent-
scheidend von den Annahmen und den Schätzungs-
verfahren der Berechnungen ab. 
Aus diesem Grunde werden die Ausgangswerte so-
wie die Annahmen und Berechnungsmethoden der 
Vorausberechnungen auch zwischen den Bundes-
ministerien für Arbeit und Sozialordnung, für Wirt-
schaft und  der  Finanzen, dem Bundeskanzleramt, 
dem Bundesrechnungshof, der Deutschen Bundes-
bank, dem Bundesversicherungsamt, der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte und dem Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger (Abstim-
mungskreis) eingehend beraten. Das Abstimmungs-
gespräch über die Annahmen und Methoden, die 
diesem Bericht zugrunde liegen, wurde am 5. Okto-
ber 1976 durchgeführt. Von den nachträglichen Än

-

derungen, die durch den Fortgang der Arbeiten an 
den kurz- und mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen 
Projektionen der Bundesregierung und durch den 
Entwurf des Gesetzes zur 20. Rentenanpassung und 
zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der gesetz-
lichen Rentenversicherung (Zwanzigstes Rentenan-
passungsgesetz — 20. RAG) bedingt sind, ist der 
Abstimmungskreis unterrichtet worden. 

Folgende Annahmen liegen im einzelnen zugrunde: 

a) Rechtsstand 

Die Berechnungen fußen auf dem am 1. Januar 1977 
geltenden Recht mit der Abweichung, daß laufende 
Rentenanpassungen in die Kalkulation einbezogen 
wurden und daß die im Entwurf des Zwanzigsten . 

Rentenanpassungsgesetzes vorgesehenen Maßnah-
men zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der 
Rentenversicherung zum vorgesehenen Termin Ge-
setzeskraft erhalten. 
Im einzelnen sind folgende finanzwirksamen Maß-
nahmen in den Vorausberechnungen berücksichtigt 
worden. 

1. Die nächste Rentenanpassung (20.) erfolgt zum 
1. Juli 1977 mit 9,9 v. H.; die darauffolgende 
Rentenanpassung (21.) erfolgt zum 1. Januar 
1979 und dann weiter in jährlichem Abstand. 

2. Im Zusammenhang mit der Verschiebung der 
übernächsten Rentenanpassung um ein halbes 
Jahr wird mit Wirkung vom 1. Januar 1978 die 
allgemeine Bemessungsgrundlage (§ 1255 RVO, 
§ 32 AVG) mit verkürzter Verzögerung fortge-
schrieben. Sie folgt ab dann den Veränderungen 
der durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsent-
gelte der Versicherten in einem gegenüber der 
bisherigen Regelung um ein Jahr verkürzten 
Abstand. 
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Übersicht A 27 

Einnahmen, Ausgaben und Rücklagevermögen in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten zusammen 
von 1976 bis 1990 

Annahmen 	. 
Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsbruttoentgelte der Versicherten 1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 

alternativ: 6 v. H., 7 v. H., 8 v. H., 9 v. H., 10 v. H. 

Entwicklung der Beschäftigtenzahl 
alternativ: Hoher Beschäftigungsstand (1), mittlerer Beschäftigungsstand. (2), 

niedrigerer Beschäftigungsstand (3) 
Bei einem jährlichen Anstieg der Durchschnittsbruttoentgelte von 6 v. H. und 
7 v. H. erfolgt die Anpassung in den Jahren 1979 und 1980 entsprechend dem 
voraussichtlichen Anstieg der Nettoentgelte im Anpassungsjahr gegenüber dem 
Vorjahr. 
E = Summe der Einnahmen in Mrd. DM 

A = Summe der Ausgaben in Mrd. DM 

R = Rücklage in Mrd. DM 

Erläuterungen zu den Vorausberechnungen siehe Teil A, Abschnitt 2.3. 

Annahmenkombination 

Jahr 6/1 6/2 6/3 

E A R E A R E A R 

1976 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 

1977 122,6 135,1 23,0 122,6 135,1 23,0 122,6 135,1 23,0 

1978 114,9 122,7 14,9 114,5 122,6 14,7 114,5 122,6 14,7 

1979 134,4 137,6 11,3 133,6 137,6 10,4 133,6 137,6 10,4 

1980 135,6 137,4 9,2 134,2 137,2 7,2 134,2 137,2 7,1 

1981 153,5 153,1 9,3 151,9 152,9 5,9 152,0 153,0 5,9 

1982 154,7 156,7 6,9 152,9 156,5 2,0 153,1 156,6 2,0 

1983 168,5 170,6 4,4 166,5 170,3 - 2,1 166,8 170,5 - 2,0 

1984 177,1 178,9 2,2 174,9 178,5 - 6,1 175,3 178,9 - 6,0 

1985 191,2 193,0 - 0,0 188,7 192,5 - 10,3 189,3 193,0 -10,1 

1986 201,8 204,4 - 3,0 199,1 203,8 -15,5 199,4 204,2 - 15,4 

1987 216,1 219,9 - 7,3 212,9 219,2 -22,2  213,0 219,6 -22,5  

1988 229,0 233,8 -12,7 225,5 233,1 - 30,3 225,1 233,3 -31,2 

1989 244,9 250,4 -18,8 241,0 249,6 -39,5 240,2 249,7 - 41,3 

1990 260,4 266,6. - 25,6  256,1 265,7 - 49,6  254,8 265,6 -52,7 
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noch Übersicht A 27 

Annahmenkombination 
Jahr 7/1 7/2 7/3 

E A  R EI A R E A R 

1976 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 
1977 123,6 135,3 23,8 123,6 135,3 23,8 123,6 135,3 23,8 
1978  117,6 123,8 17,3 117,3 123,8 17,0 117,3 123,8 17,0 
1979 138,2 139,7 15,6 137,5 139,6 14,7 137,5 139,6 14,7 
1980 141,5 141,0 15,7 140,1 140,8 13,6 140,1 140,8 13,6 

1981 161,1 158,1 18,4 159,5 157,9 14,9 159,6 158,0 14,9 
1982 164,8 163,7 19,1 162,9 163, 5 14,0 163,1 163,6 14,0 
1983 181,0 179,5 20,2 178,9 179,2 13,4 179,2 179,4 13,4 
1984 192,6 190,2 22,2 190,2 189,8 13,5 190,7 190,2 13,6 
1985 209,8 206,8 24,8 207,2 206,3 13,9 207,8 206,8 14,1 

1986 224,2 221,2 27,3 221,2 220,6 14,1 221,5 221,0 14,1 

1987 242,3 239,9 29,3 238,9 239,2 13,4 239,0 239,6 13,0 
1988 259,8 257,7 30,9 255,9 256,8 11,9 255,5 257,1 10,9 
1989 280,5 278,4 32,5 276,2 277,5 10,1 275,3 277,6 8,1 
1990 301,6 299,3 34,1 296,7 298,3 8,0 295,2 298,2 4,5 

Annahmenkombination 
Jahr 8/1 8/2 8/3 

E A R E A R E  A R 

1976 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 
1977 124,0 134,9 24,6 124,0 134,9 24,6 124,0 134,9 24,6 
1978 121,1 125,9 19,6 120,8 125,8 19,4 120,8 125,8 19,4 
1979 141,3  141,8 18,9 140,6 141,7 18,0 140,6 141,7 17,9 
1980 147,2 146,4 19,4 145,7 146,2 17,2 145,7 146,2 17,2 

1981 167,9 164,1 22,9 166,2 163,9 19,2 166,3 163,9 19,2 
1982 174,6 172,3 24,9 172,7 172,0 19,6 172,9 172,1 19,6 
1983 193,1 189,6 28,0 190,9 189,2 20,9 191,2 189,5 20,9 
1984 208,3 203,1 32,8 205,7 202,6 23,6 206,2 203,1 23,7 
1985 228,8 222,1 39,2 226,0 221,5 27,7 226,6 222,1 27,9 

1986 244,6 236,8 46,5 244,3 239,1 32,4 244,7 239,7 32,4 
1987 266,6 258,2 54,4 266,5 261,0 37,4 266,5 261,5 37,0 
1988 289,2 280,0 63,1 288,9 282,9 42,8 288,4 283,2 41,6 
1989 314,9 304,6 72,9 314,8 308,2 48,8 313,8 308,4 46,5 
1990 342,5 331,1 83,8 341,8 334,6 55,4 340,1 334,6 51,5 
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noch Übersicht A 27 

 Annahmenkombination 

Jahr 9/1 9/2 9/3 

E A R E A  R E A R 

1976 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 

1977 124,4 134,5 25,4 124,4 134,5 25,4 124,4 134,5 25,4 

1978 124,8 127,8 22,1 124,5 127,8 21,9 124,5 127,8 21,9 

1979 145,2 143,0 24,0 144,4 142,9 23,1 144,3 142,9 23,0 

1980 154,0 149,8 27,9 152,7 149,9 25,6 152,7 149,9 25,6 

1981 170,5 162,8 35,3 172,2 166,0 31,5 172,3 166,1 31,5 

1982 184,1 177,3 41,8 183,0 177,9 36,2 183,2 178,1 36,3 

1983 202,0 193,3 50,1 201,7 195,0 42,6 202,0.  195,3 42,7 

1984 220,9 209,8 60,8 219,8 210,9 51,1 220,3 211,3 51,3 
1985 242,3 228,8 74,0 241,2 230,1 61,8 242,0 230,8 62,0 

1986 266,1 250,6 89,0 264,6 251,9 74,1 265,2 252,7 74,1 
1987 292,4 275,2 105,7 290,6 276,7 87,5 291,1 277,7 87,1 
1988 321,3 302,2 124,3 319,2 303,8 102,4 319,5 304,9 101,2 
1989 353,1 331,6 145,2 350,6 333,3 119,2 350,6 334,7 116,6 
1990 388,0 364,1 168,6 385,1 365,9 137,8 384,9 367,5 133,4 

Annahmenkombination 

Jahr 10/1 10/2 10/3 

E A R E A  R E A R 

1976 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 115,2 123,2 35,8 
1977 124,8 134,1 26,2 124,8 134,1 26,2 124,8 134,1 26,2 
1978 128,4 129,8 24,6 128,1 129,7 24,3 128,1 129,7 24,3 

1979 145,1 140,2 29,2 145,3 141,1 28,2 145,2 141,1 28,2 

1980 157,6 150,0 36,6 157,2 150,9 34,2 157,2 150,9 34,2 

1981 176,0 164,2 48,1 175,6 165,4 44,1 175,7 165,5 44,1 

1982 192,4 180,8 59,3 191,8 182,1 53,5 192,0 182,2 53,6 

1983 213,2 198,9 73,2 212,4 200,2 65,3 212,7 200,5 65,4 

1984 235,6 217,9 90,4 234,5 219,3 80,2 235,1 219,7 80,4 

1985 260,9 239,8 111,1 259,6 241,2 98,3 260,4 241,8 98,5 

1986 289,3 265,1 134,9 287,8 266,6 119,0 288,4 267,5 119,0 
1987 321,1 294,0 161,5 319,2 295,6 142,1 319,7 296,6 141,6 
1988 356,3 325,8 191,5 354,0 327,6 168,0 354,3 328,8 166,6 
1989 395,3 360,9 225,4 392,6 362,8 197,3 392,6 364,3 194,4 
1990 438)7 399,9 263,6 435,5 402,0 230,2 435,2 403,8 225,1 
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3. Mit Wirkung vom 1. Juli 1977 zahlen die Ren-
tenversicherungen der Arbeiter und der Ange-
stellten an die Krankenversicherung für pflicht-
versicherte Rentner als Zuschuß zu den Auf-
wendungen der Krankenversicherung der Rent-
ner zusammen 11 v. H. ihrer Rentenausgaben 
(einschließlich der Beitragszuschüsse für frei-
willig und privat krankenversicherte Rentner 
11,7 v. H. ihrer Rentenausgaben). 

4. Der Schwellenwert der Rücklage nach § 1383 
RVO (§ 110 AVG) wird von drei Monatsaus-
gaben auf eine Monatsausgabe gesenkt. 

5. Die Kinderzuschüsse in der Rentenversicherung 
und der Kinderzuschuß in den Waisenrenten 
der Rentenversicherung werden auf dem Stand 
vom Juni 1977 festgeschrieben (152,90 DM/Mo-
nat in der ArV/AnV). Kinderzuschüsse, die im 
ersten Halbjahr. 1977 mit einem höheren Betrag 

 zugegangen sind, werden zukünftig an den oben 
genannten Betrag angeglichen. 

6. Änderung von Vorschriften über Rehabilita-
tion ab 1. Juli 1977 (Einschränkungen der Vor-
aussetzungen für Kuren und Wiederholungs-
kuren, Wegfall des Mindestübergangsgeldes). 

7. Änderung des Auslandsrentenrechts ab 1. Juli 
1977 für künftige Zugänge (Wegfall der Ermes-
sensleistung ins Ausland für Versicherungszei-
ten außerhalb des heutigen Bundesgebietes). 

8. Ab 1978 zahlen die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten an die knapp-
schaftliche Rentenversicherung einen um den 
Zuschußbetrag, den die knappschaftliche Renten-
versicherung ab 1972 für die Vorziehung der 
Rentenanpassung erhält, verminderten Wande-
rungsausgleich. 

9. Ab 1979 werden für Empfänger von Arbeits-
losengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld und 
Schlechtwettergeld Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung nach der Höhe des den 
Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit zu-
grunde liegenden Bruttoarbeitsentgelts gezahlt. 

10. Ab 1979 übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit 
von der Rentenversicherung die Aufgabe der 
beruflichen Rehabilitation. 

Je nach der finanziellen Lage der Rentenversiche-
rungen können die Anpassungen der Bestandsren-
ten zum 1. Januar 1979 und 1980 zu einem niedrige-
ren Anpassungssatz erfolgen als sich aus der allge-
meinen Bemessungsgrundlage ergibt. Als untere 
Grenze ist dabei die Entwicklung der Nettoeinkom-
men der Arbeitnehmer gesetzt. In den hier vorge-
legten langfristigen Vorausberechnungen ist die 
volle Bruttoanpassung in den Varianten unterstellt 
worden, in denen die Bruttoanpassung mit den 
Finanzierungsvorschriften vereinbar ist. Bei einem 
jährlichen Anstieg der Durchschnittsbruttoentgelte 
von 6 bzw. 7 v. H. wird die Mindestrücklage von 
einer Monatsausgabe unterschritten. In diesen Fäl-
len ist für die Jahre 1979 und 1980 in den Voraus-
berechnungen die Anpassung an die Entwicklung 
der Nettoentgelte angenommen worden. 

b) Entwicklung des .durchschnittlichen 
Bruttojahresarbeitsentgelts der Versicherten 

Für die finanzielle Entwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherungen sind die Veränderungen des 
durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts der 
Versicherten von großer Bedeutung. Niemand kann 
mit Sicherheit sagen, wie sich die Verdienste der 
Versicherten im Vorausberechnungszeitraum ent-
wickeln werden. Die jährlichen Veränderungsraten 
in den letzten 20 Jahren (vgl. Ubersicht A 24) lassen 
aber die Vermutung zu, daß durch eine jahresdurch-
schnittliche Zunahme von je 6 v. H. ein unterer 
Pfad, durch eine jahresdurchschnittliche Zunahme 
von je 10 v. H. ein oberer Pfad der Entwicklung der 
Durchschnittsverdienste der Versicherten gekenn-
zeichnet wird (vgl. Abschnitt A 2.2.). 
Den Vorausberechnungen liegen deshalb ab 1977 
fünf verschiedene im gesamten Vorausberechnungs-
zeitraum jährlich gleichbleibende Zuwachsraten für 
die Durchschnittsentgelte der Versicherten nach 
§ 1255 RVO bzw. § 32 AVG von alternativ 6 v. H., 
7 v. H., 8 v.  H.,  9 v. H. und 10 v. H. zugrunde. Für 
das Jahr 1976 mußte bei allen Varianten mit einer 
Entgeltsteigerung von 7,3 v. H. gerechnet werden, 
da in den Vorausberechnungen die tatsächliche 
finanzielle Entwicklung des Jahres 1976 nach dem 
bei der Abfassung des Berichts letzten Kenntnis-
stand (Mitte Januar 1977) berücksichtigt wurde und 
nach den ersten vorläufigen Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes die Entgeltentwicklung 
7,3 v. H. betragen hat. 
Die berechneten Durchschnittsentgelte, die daraus 
abgeleiteten allgemeinen Bemessungsgrundlagen 
und Beitragsbemessungsgrenzen für die Zuwachs-
raten 6 v. H., 8 v. H. und 10 v. H. sind in den 
Übersichten A 28 bis A 30 enthalten. 

c) Entwicklung der Zahl der beschäftigten Arbeiter 
und Angestellten 

Die Ergebnisse der Vorausberechnungen sind auch 
in starkem Maße von den Annahmen über die 
mittel- und langfristige Entwicklung der Beschäfti-
gung abhängig. Um dem Modellcharakter der Be-
rechnungen Rechnung zu tragen, werden in diesem 
Bericht drei Varianten unterschiedlicher Beschäfti-
gungsentwicklungen unterstellt, die als hohes, mitt-
leres und niedrigeres Beschäftigungsniveau gekenn-
zeichnet werden können. Damit wird eine Band-
breite möglicher Beschäftigungsentwicklungen be-
rücksichtigt, die gesamtwirtschaftlich abgeleitet 
werden können. 

Die Modelle hohes, mittleres und niedrigeres Be-
schäftigungsniveau sind im einzelnen durch fol-
gende Besonderheiten gekennzeichnet: 
1. Das Modell „hohes Beschäftigungsniveau" kann 

als beschäftigungspolitisch günstige Entwicklung 
angesehen werden, da sie aufzeigt, wie die hohe 
Zahl der in den nächsten zehn Jahren in das 
erwerbsfähige Alter hineinwachsenden Jugend-
lichen (bis 1980 ca. 0,4 Millionen und bis 1990 
ca. 0,9 Millionen mehr als im Basisjahr 1975) in 
das Beschäftigungssystem aufgenommen wird, 
ohne arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische 
Zielsetzungen zu gefährden. 
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In den Berechnungen ist ein Rückgang der Ar-
beitslosenzahlen von über 1 Million (Jahres-
durchschnitte 1975 und 1976) auf ca. 350 000 im 
Endjahr des Vorausberechnungszeitraums unter-
stellt (Arbeitslosenquote 1990 ca. 1 1 /2 v. H.). 
Die Zahl der Erwerbstätigen würde unter den 
genannten Voraussetzungen im Zeitraum 1975 
bis 1990 um über 1 Million, die Zahl der ab-
hängigen Beschäftigten sogar um ca. 2,1 Mil-
lionen zunehmen. Hierin spiegelt sich u. a. auch 
der weitere Rückgang der Zahl der Selbständi-
gen und mithelfenden Familienangehörigen, 
wenn auch in einem gegenüber der bisherigen 
Entwicklung sich abschwächenden Maße, wider. 
Die Zahl beitragszahlender Angestellter und Ar-
beiter würde unter den genannten Bedingungen 
bis 1990 um rd. 2 Millionen zunehmen. 

2. Die Modellvariante „mittleres Beschäftigungs-
niveau" geht bereits von stärkeren Rückwirkun

-

gen des inzwischen verlangsamten Konjunktur-
aufschwungs auf die mittelfristige Wirtschafts-
und Beschäftigungsentwicklung aus. Mittelfristig 
wird danach ein gegenüber der Modellrechnung 
„hohes Beschäftigungsniveau" um ca. 0,3 Mil-
lionen niedrigerer Beschäftigungsstand bei 
gleichzeitig höherer Arbeitslosenzahl erreicht. 

Bis Ende der 80er Jahre könnte das Vollbe-
schäftigungsziel (Arbeitslosenquote von ca. 1 1 /2 
v. H.) wieder erreicht werden. 

3. Die dritte Modellvariante „niedrigeres Beschäfti-
gungsniveau" geht mittelfristig von den Annah-
men gemäß der unter Ziffer 2 beschriebenen 
Variante „mittleres Beschäftigungsniveau" aus. 
Langfristig wird hingegen mit einem etwas ge-
ringeren Wirtschaftswachstum gerechnet, wobei 
unterstellt wird, daß zunehmend strukturelle An-
passungsprobleme auf dem Arbeitsmarkt zu 
einem geringeren Anstieg der Beschäftigten- 

Übersicht A 28 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen und die Beitragsbemessungsgrenzen 

in der ArV und der AnV von 1975 bis 1990 
- Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 

1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 jährlich 6 v.H. - 

Jahr 

Durchschnittliche 
Bruttojahresarbeitsentgelte 
nach § 1255 RVO, § 32 AVG 

Allgemeine 
Bemessungsgrundlagen 1 

nach § 1255 RVO, § 32 AVG ) 
Beitragsbemessungsgrenzen 

nach § 1385 RVO, § 112 AVG 1) 

Zunahme Zunahme 
DM/Jahr gegenüber 

dem Vorjahr DM/Jahr gegenüber 
dem Vorjahr DM/Jahr DM/Monat 

v. H. v. H. 

1975 21 808 7,0 16 520 11,10 33 600 2 800 
1976 23 400 7,3 18 337 11,00 37 200 3 100 
1977 24 804 6,0 20 161 9,95 40 800 3 400 
1978 26 292 6,0 21 521 6,75 44 400 3 700 
1979 27 870 6,0 22 899 6,40 48 000 4 000 
1980 29 542 6,0 24 273 6,0 50 400 4 200 
1981 31 315 6,0 25 729 6,0 54 000 4 500 

1982 33 194 6,0 27 273 6,0 56 400 4 700 
1983 35 186 6,0 28 909 6,0 60 000 5 000 
1984 37 297 6,0 30 644 6,0 63 600  5 300 
1985 39 535 6,0 32 483 6,0 67 200 5 600 
1986 41 907 6,0 34 432 6,0 72 000 6 000 

1987 44 421 6,0 36 498 6,0 75 600 6 300 

1988 47 086 6,0 38 688 6,0 80 400 6 700 

1989 49 911 6,0 41 009 6,0 85 200 7 100 
1990 52 906 6,0 43 469 6,0 90 000 7 500 

1 ) In der Fassung des Entwurfs des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes 
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zahlen im Vergleich zum Basisjahr und zu einer 
anhaltend hohen Zahl von Arbeitslosen führen 
werden. Die Zahl der abhängig Beschäftigten 
könnte unter den genannten Bedingungen im 
Endjahr des Beobachtungszeitraums um ca. 1/2 
Million niedriger als bei hohem Beschäftigungs-
niveau und um 1/4 Million niedriger als bei mitt-
lerem Beschäftigungsniveau ausfallen. 
Aus den Beschäftigungsmodellen wurde die Zahl 
der Angestellten und Arbeiter wie folgt abge-
leitet: Auf der Grundlage der im Sektor Staat 
Beschäftigten wurde die Zahl der Beamten vor-
ausgeschätzt und von der Gesamtzahl der ab-
hängig Beschäftigten abgezogen. Die sich erge-
bende Restgröße wurde unter Berücksichtigung 
der neueren Entwicklung im Jahre 1975 und auf-
grund von Trendentwicklungen in den vergan-
genen Jahren nach Angestellten und Arbeitern 
aufgeteilt. 

2.3.2. Verfahren zur Vorausberechnung der Einnahmen 
und der Ausgaben 

Gegenüber den Vorausberechnungen im Rentenan-
passungsbericht 1976 wurden bis auf die Berechnung 
der Rentenausgaben keine grundsätzlichen metho-
dischen Änderungen vorgenommen. Die Vorausbe-
rechnungen gehen aus von den Einnahmen und Aus-
gaben in der ArV und der AnV für das Kalenderjahr 
1975, wie sie vom Bundesversicherungsamt bzw. den 
Versicherungsträgern festgestellt worden sind. 

Bei den wichtigsten Positionen - Beitragseinnah-
men und Rentenausgaben - ist aber die Entwick-
lung im Jahre 1976 nach dem bei Abfassung dieses 
Berichts letzten Kenntnisstand (Mitte Januar 1977) 
berücksichtigt worden. 

Für die Zwecke der Fortschreibung wurden die Aus

-

gangswerte in den Hauptpositionen, soweit erfor

-

derlich, auf Einnahmen und Ausgaben im Kalender- 

Übersicht A 29 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen und die Beitragsbemessungsgrenzen 

in der ArV und der AnV von 1975 bis 1990 
- Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 

1976 7,3 v.H., 1977 bis 1990 jährlich 8 v.H. - 

Jahr 

Durchschnittliche 
Bruttojahresarbeitsentgelte 
nach § 1255 RVO, § 32 AVG 

Allgemeine 
Bemessungsgrundlagen 

nach § 1255 RVO, § 32 AVG 1) 
Beitragsbemessungsgrenzen 

nach § 1385 RVO, § 112 AVG1) 

Zunahme Zunahme 
DM/Jahr gegenüber DM/Jahr gegenüber DM/Jahr DM/Monat dem Vorjahr dem Vorjahr 

v. H. v. H. 

1975 21 808 7,0 16 520 11,10 33 600 2 800 
1976 23 400 7,3 18 337 11,00 37 200 3 100 
1977 25 272 8,0 20 161 9,95 40 800 3 400 

1978 27 294 8,0 21 664 7,45 44 400 3 700 

1979 29 478 8,0 23 350 7,78 48 000 4 000 

1980 31 836 8,0 25 218 8,0. 52 800 4 400 

1981 34 383 8,0. 27 236 8,0 56 400 4 700 

1982 37 134 8,0 29 415 8,0 61 200 5 100 

1983 40 105 8,0 31 768 8,0 66 000 5 500 

1984 43 313 8,0 34 310 8,0 70 800 5 900 

1985 46 778 8,0 37 055 8,0 76 800 6 400 
1986 50 520 8,0 40 019 8,0 82 800 6 900 
1987 54 562 8,0 43 220 8,0 88 800 7 400 
1988 58 927 8,0 46 678 8,0 96 000 8 000 
1989 63 641 8,0 50 412 8,0 104 400 8 700 
1990 68 732 8,0 54 445 8,0 111 600 9 300 

1 ) In der Fassung des Entwurfs des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes 
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fahr (Ist-Verfahren) umgerechnet. Dieses Verfahren 
wurde gewählt, weil dadurch die jährliche Berech-
nung von Rechnungsabgrenzungsposten zur Ermitt-
lung der Rücklage erspart wird. 

Die einzelnen Positionen sind wie folgt ermittelt 
worden: 

a) Beitragseinnahmen 

Ausgehend von den Beitragseinnahmen im Jahre 
1976 nach dem Kenntnisstand von Mitte Januar 1977 
wurden die Beitragseinnahmen in den Jahren 1977 
bis 1990 im Prinzip nach folgender Formel berechnet: 

Bn =Bn - 1 •f1 •f2 •f3  

Darin bedeuten: 

Bn = Beitragseinnahmen im Jahre n. 
f1 = Veränderungsfaktor gegenüber dem Vor-
jahr für das durchschnittliche Bruttoarbeits-
entgelt je Versicherten. 

f 2 = Veränderungsfaktor gegenüber dem Vor-
jahr für die Beschäftigtenzahl. 

f 3 = Veränderungsfaktor gegenüber dem Vor-
jahr, der sich im Fall einer Veränderung 
des Beitragssatzes vom Jahre n - 1 auf das 
Jahr n ergibt. 

Die Faktoren f1, f 2 , f3  lassen sich aus den Annahmen 
berechnen. 

Übersicht A 30 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen und die Beitragsbemessungsgrenzen  

in der ArV und der AnV von 1975 bis 1990 
- Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 

1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 jährlich 10 v.H. - 

Jahr 

Durchschnittliche 
Bruttojahresarbeitsentgelte 
nach § 1255 RVO, § 32 AVG 

Allgemeine 
Bemessungsgrundlagen 

nach § 1255 RVO, § 32 AVG 1 ) 
Beitragsbemessungsgrenzen 

nach § 1385 RVO, § 112 AVG 1) 

DM/Jahr 
Zunahme 

gegenüber 
dem Vorjahr 

v. H. 
DM/Jahr 

Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr DM/Monat 

1975 21 808 7,0 16 520 11,10 33 600 2 800 
1976 23 400 7,3 18 337 11,00 37 200 3 100 
1977 25 740 10,0 20 161 9,95 40 800 3 400 
1978 28 314 10,0 21 808 8,17 44 400 3 700 
1979 31 145 10,0 23 808 9,17 49 200 4 100 
1980 34 260 10,0 26 189 10,0 54 000 4 500 
1981 37 686 10,0 28 808 10,0 58 800 4 900 
1982 41 455 10,0 31 689 10,0 64 800 5 400 
1983 45 601 10,0 34 858 10,0 72 000 6 000 
1984 50 161 10,0 38 344 10,0 79 200 6 600 
1985 55 177 10,0 42 179 10,0 86 400 7 200 
1986 60 695 10,0 46 397 10,0 94 800 7 900 
1987 66 765 10,0 51 037 10,0 104 400 8 700 . 

1988 73 442 10,0 56 141 10,0 115 200 9 600 
1989 80 786 10,0 61 755 10,0 126 000 10 500 
1990 88 865 10,0 67 931 10,0 139 200 11 600 

1) In der Fassung des Entwurfs des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes 
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Die Beitragsmehreinnahmen ab 1979 durch Zahlung 
von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
für Empfänger von Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
hilfe, Unterhaltsgeld und Schlechtwettergeld durch 
die Bundesanstalt für Arbeit sind folgendermaßen 
berechnet worden: 

— Die Anzahlen der Bezieher von Arbeitslosen-
geld und Arbeitslosenhilfe für den Vorausbe-
rechnungszeitraum errechnen sich aus den Ar-
beitslosenzahlen der drei Beschäftigungsvarian-
ten. 

Die Anzahl der Unterhaltsgeldempfänger ist ab 
1979 bei allen Varianten mit jährlich 80 000 an-
genommen worden. 

— In der Verordnung über die Beiträge zur Kran-
kenversicherung der Empfänger von Arbeits-
losengeld, Arbeitslosenhilfe und Unterhaltsgeld 
vom 23. Februar 1973 (BGBl. I S. 133) zuletzt 
geändert am 28. Juli 1975 (BGBl. I S. 2084), sind 
Verhältniszahlen festgelegt mit denen das Brutto-
entgelt berechnet werden kann, das den Leistun-
gen der Bundesanstalt zugrunde liegt. Multipli-
ziert man mit diesen Verhältniszahlen die im 
Haushaltsplan der Bundesanstalt für Arbeit für 
1977 aufgeführten Aufwendungen für Arbeits-
losengeld bzw. Arbeitslosenhilfe je Leistungs-
empfänger, so erhält man nach Bildung des ge

-

wogenen arithmetischen Mittels das durchschnitt-
lich den Leistungen zugrunde gelegte Bruttoent-
gelt je Leistungsempfänger. 

Das durchschnittlich dem Unterhaltsgeld zugrun-
de gelegte Bruttoentgelt wird entsprechend be-
rechnet. 

18 v. H. dieser durchschnittlichen Bruttoentgelte 
werden als Beitrag zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung gezahlt. 

Korrekturfaktoren transformieren die so erhal-
tenen Durchschnittsbeiträge auf das Beitrags-
niveau der fünf Entgeltvarianten für 1977. Die 
weitere Fortschreibung dieser Beiträge erfolgt 
entsprechend der jeweiligen Entgeltentwicklung. 

— Aus den Durchschnittsbeiträgen und der Anzahl 
der Leistungsempfänger ergeben sich jährlich die 
insgesamt der gesetzlichen Rentenversicherung 
ab 1979 zufließenden Beitragsmehreinnahmen für 
Empfänger von Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
hilfe und Unterhaltsgeld. 

— Der im Haushaltsplan der Bundesanstalt für Ar-
beit für 1977 veranschlagte Betrag für Schlecht-
wettergeld wird mit der entsprechenden Ver-
hältniszahl aus der o. a. Rechtsverordnung multi-
pliziert, woraus sich die den Leistungen zugrun-
de gelegte Bruttoentgeltsumme ergibt. 18 v. H. 

Übersicht A 31 

Beschäftigte Arbeiter und Angestellte in 1 000 

Beschäftigte Arbeiter und Angestellte bei 

hohem mittlerem 	 niedrigerem 
Jahr 

Beschäftigungsstand 

Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte 	I Arbeiter Angestellte 

1975 10 894 8 390 10 894 8 390 10 894 8 390 

1976 10613 8510 10613 8510 10613 8510 

1977 10 662 , 8 660 10 662 8 660 10 662 8 660 

1978 10 733 8 810 10 687 8 800  10 687 8 800 

1979 10 855 8 960 10 712 8 940 10 712 8 940 

1980 10 976 9 110 10 736 9 080 10 736 9 080 

1981 10 964 9 260 10 736 9 225 10 697 9 220 

1982 10 951 9 410 10 736 9 370 10 661 9 360 

1983 10 935 9 560 10 736 9 515 10 620 9 500 

1984 10921 9710 10736 9660 10581 9640 

1985 10 904 9 860 10 736 9 805 10 539 9 780 

1986 10 856 10 010 10 690 9 950 10 493 9 920 
1987 10 808 10 160 10 642 10 095 10 447 10 060 
1988 10 758 10 310 10 593 10 240 10 398 10 200 
1989 10 708 10 460 10 543 10 385 10 350 10 340 
1990 10 658 10 610 10 493 10 530 10 301 10 480 
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davon würde im Jahr 1977 — rein rechnerisch — 
der  Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
betragen. Nach Anbringen der o: a. Korrektur-
faktoren für die 5 Entgeltvarianten werden die 
Beiträge mit der jeweiligen Entgeltentwicklung 
fortgeschrieben. Die so erhaltenen Beträge flie-
ßen ab 1979 der gesetzlichen Rentenversicherung 
als Mehreinnahmen zu. 

Bei der Berechnung 'der Beitragseinnahmen war 
weiterhin folgende Besonderheit zu beachten: 

Die durch die Öffnung der Rentenversicherungen 
im Jahre 1976 nach § 46, § 51 a ArVNG (§ 44 a, 
§ 49 a AnVNG) nachentrichteten Beiträge (ArV 
rd. 1 Mrd. DM; AnV rd. 1,5 Mrd. DM) durften bei 
der Fortschreibung nicht berücksichtigt werden, 
da solche Einnahmen nicht über den ganzen 
Vorausberechnungszeitraum anfallen. Die Bei-
tragseinnahmen des Jahres 1976 wurden deshalb 
für den Zweck der Vorausberechnung um diese 
Beträge reduziert. 

Die Nachentrichtung von Beiträgen mußte bis 
zum 31. Dezember 1975 beantragt werden. Eine 
Zahlung in den Jahren nach 1975 ist nur in den 
Fällen möglich, in denen die Versicherungsträ

-

ger über den Antrag auf Nachentrichtung erst 
nach 1975 entscheiden konnten oder sie eine Teil-
zahlung (bis zu fünf Jahren) gestattet haben. 

Die Antragsflut Ende 1975 hatte zur Folge, daß den 
Ende Februar 1976 rd. 850 000 genehmigten Anträ-
gen über eine Million noch zu bearbeitende Anträge 
gegenüber standen. Aus den nachentrichteten Bei-
tragseinnahmen 1976 lassen sich deshalb keine zu-
verlässigen Rückschlüsse ziehen, welche Einnahmen 
in den Folgejahren noch durch Teilzahlungen zu er-
warten sind. Trotzdem wurden in Übereinstimmung 
mit den kurzfristigen Schätzungen der Versiche-
rungsträger, die in ihren Berechnungen als nachent-
richtete Beitragseinnahmen im Jahre 1977 die Hälfte 
des im Jahre 1976 vereinnahmten Beitrages ein-
setzten, im Jahre 1977 nachentrichtete Beitragsein-
nahmen von 1 250 Millionen DM (ArV: 500 Millio-
nen DM, AnV: 750 Millionen DM) berücksichtigt. 
Für die Jahre 1978 bis 1980 wurden Beträge von 
jährlich 500 Millionen DM eingesetzt. 

Auf der Ausgabenseite sind die Aufwendungen, die 
sich aus den bis 1980 veranschlagten nachentrichte-
ten Beitragseinnahmen ergeben werden, berücksich-
tigt worden. 

b) Bundeszuschuß 

Der Bundeszuschuß für das Jahr 1975 (Soll) wurde 
proportional der Entwicklung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage bis 1990 fortgeschrieben. Dabei 
wurde die allgemeine Bemessungsgrundlage bis 
1978 wie bisher fortgeschrieben, ab 1979 mit ver-
kürzter Verzögerung. 

Die so erhaltenen Soll-Zahlen für den Bundeszu-
schuß (Z) wurden nach folgender Formel auf die Ist

-

Zahlen im Jahre n umgerechnet: 

Die erhaltenen Ist-Zahlen wurden wegen der Hin-
ausschiebung der Zahlung von Teilen des Bundeszu-
schusses für 1973 (Haushaltsgesetz 1973 vom 6. Juli 
1973, BGBl. I S. 733) im Jahre 1981 um 1 050 Mil-
lionen DM in der ArV und 1 450 Millionen DM in 
der AnV erhöht. 

Die jeweils in § 20 der Haushaltsgesetze 1974 und 
1975 (BGBl. I 1974 S. 1229, BGBl. I 1975 S. 917) ge-
regelte Hinausschiebung von Teilen der Bundeszu-
schüsse (1974: AnV 650 Millionen DM; 1975: ArV 
2 500 Millionen DM) brauchte nicht in entsprechen-
der Weise berücksichtigt zu werden, da die aufge-
schobenen Beträge verzinst und als Darlehensforde-
rungen im Vermögen der Versicherungsträger ver-
bucht werden. 

c) Erstattungen der Versorgungsdienststellen 

Diese Position umfaßt die von den Trägern der Ver-
sorgungslast (Versorgungsdienststellen) zu erstat-
tenden Aufwendungen für die Nachversicherung 
nach § 72 G 131, nach Artikel 6 Abschnitt IV FANG, 
nach § 99 AKG, nach §§ 23 und 23 a NS-Abwick-
lungsgesetz. 

Die Erstattungen haben betragen 

im Jahre 
in der ArV  in der AnV 

in  Millionen DM 

1966 18 158 
1967 28 113 
1968 25 136 

1969 30 94 
1970 33 83 
1971 31 72 

1972 37 91 
1973 37 95 
1974 56 154 
1975 69 144 

Die Erhöhungen in den Jahren ab 1972 sind teils 
auf die Verbesserungen durch das Rentenreformge-
setz von 1972 — insbesondere durch die Vorziehung 
der Rentenanpassung auf den 1. Juli — teils auf die 
hohen Anpassungssätze der letzten Jahre in Ver-
bindung mit einer leicht steigenden Zahl der Erstat-
tungsfälle zurückzuführen. 

Die weitere Entwicklung dieser Ausgaben hängt von 
der Entwicklung der Fälle mit derartigen Nachver-
sicherungszeiten, der durchschnittlichen Nachversi-
cherungszeit und den Veränderungen der allgemei-
nen Bemessungsgrundlage ab. Da sich kein eindeu-
tiger Entwicklungsmaßstab festlegen läßt, wurden 
jährlich gleichbleibend angesetzt 

für die ArV: 60 Millionen DM 

für die AnV: 140 Millionen DM. 
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d) Erstattungen in der Wanderversicherung 
von der KnRV 

Zur Ermittlung der von der Bundesknappschaft von 
1976 bis 1990 zu erstattenden Rententeile zu Lasten 
der KnRV in Wanderversicherungsrenten der ArV 
gemäß § 1314 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 RVO bzw. 
der AnV gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 AVG 
sind die auf das Ist-Verfahren umgerechneten Rech-
nungsergebnisse 1975 entsprechend den Verände-
rungen der allgemeinen Bemessungsgrundlage unter 
Berücksichtigung der Verzögerung der Anpassung 
ab 1978 fortgeschrieben worden. 

e) Erstattung für HwV-Renten 
von der ArV an die AnV 

Die nach § 10 HwVG von der ArV an die BfA zu 
erstattenden Rentenausgaben wurden in der Weise 
ermittelt, daß das Ist-Ergebnis des Jahres 1975 pro-
portional zu den Ergebnissen in den versicherungs-
technischen Bilanzen 1961/63 unter Berücksichtigung 
der neuen Entwicklung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage und der Anpassung der Renten jeweils 
zum 1. Juli bis 1977 fortgeschrieben wurde. 

f) Zinsen und Nutzungen 

Der Zinssatz wurde im Vorausberechnungszeitraum 
mit jährlich gleichbleibend 5,5 v. H. angenommen. 
Die Berechnungen wurden im Wege der Staffelrech-
nung durchgeführt. 

g) Ausgleichszahlungen zwischen ArV und AnV 

Obwohl das Ergebnis der Vorausberechnungen in 
den Übersichten A 25 bis A 27 nur für die ArV und 
die AnV zusammen ausgewiesen worden ist, muß

-

ten die Berechnungen wegen der unterschiedlichen 
Struktur der beiden Zweige getrennt durchgeführt 
werden.  

Durch das Dritte Rentenversicherungs-Änderungsge-
setz vom 28. Juli 1969 (BGBl. I S. 956) ist ein Finanz-
ausgleich zwischen der ArV und der AnV einge-
führt worden. 

Im Entwurf des 20. Rentenanpassungsgesetzes ist 
vorgesehen, den Finanzausgleich in einen Liquidi-
tätsausgleich umzuwandeln. 

Durch die Neuregelung wird insbesondere bewirkt, 
daß von der Rentenversicherung der Angestellten 
die Rücklage der Rentenversicherung der Arbeiter 
auf 1 1/2 Monatsausgaben zu eigenen Lasten im vor-
aufgegangenen Kalenderjahr aufzufüllen ist, wenn 
die Rücklage der Rentenversicherung der Angestell-
ten 1 1/2 entsprechend berechnete Monatsausgaben 
überschreitet. Nach der bisherigen Regelung ist die 
Rücklage der ArV auf 2 Monatsausgaben aufzufül-
len, solange die AnV über mehr als 4 Monatsaus-
gaben verfügt. 

Unabhängig von dem Grenzwert der 1 1/2 Monats-
ausgaben werden Zahlungen zwischen ArV und 
AnV fällig, wenn die liquiden Mittel eines Trägers 
weniger als 1/2 Monatsausgabe betragen. 

Die langfristigen Vorausberechnungen verfolgen in 
erster Linie den Zweck, die gemeinsame Rücklage 

der ArV und AnV zu ermitteln. Da der Liquiditäts-
ausgleich nur zu Vermögensverschiebungen inner-
halb des Finanzverbundes der ArV und der AnV 
führt, also nur das Innenverhältnis berührt, bleiben 
die vorausberechneten Rücklagewerte von der be-
absichtigten Neuregelung unberührt. 

h) Rentenausgaben 

Wie in allen Vorjahren wird auch in diesem Bericht 
eine laufende Anpassung der Renten in die Kalkula

-

tion der Rentenausgaben einbezogen. Die Anpassung 
erfolgt 1977 zum 1. Juli an die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage 1977 und beträgt 9,9 v. H. 

Falls die volle Bruttoanpassung nicht zum Unter-
schreiten der Mindestrücklage von 1 Monatsausgabe 
führt, werden die Renten ab 1979 jeweils zum 1. Ja-
nuar an die allgemeine Bemessungsgrundlage des 
Vorjahres angepaßt. Wenn die Bruttoanpassung 
ohne Beitragssatzerhöhung nicht finanzierbar ist, 
werden die Renten in den Jahren 1979 und 1980 an 
die Entwicklung der Nettoentgelte in den gleichen 
Jahren angepaßt; für die weiteren Jahre wird dann 
wieder die volle Bruttoanpassung unterstellt. 

Abweichend von den Vorjahren wird zur Ermitt-
lung der Rentenausgaben nicht mehr auf die Rech-
nungsgrundlagen der versicherungstechnischen Bi-
lanzen 1961/63 zurückgegriffen, da die Arbeiten an 
den neuen Rechnungsgrundlagen inzwischen abge-
schlossen worden sind. 

Als Folge der neuen Rechnungsgrundlagen liegen 
die Rentenausgaben im Durchschnitt des Vorausbe-
rechnungszeitraums um 3,3 v. H. höher als bei frü-
heren Berechnungen. Hierin zeigt sich, daß sich der 
Anteil der über 65jährigen Rentner an einem Alters-
jahrgang in den letzten Jahren ständig erhöht hat. 
Bezogen Mitte der sechziger Jahre rd. zwei Drittel 
der über 65jährigen Männer und rd. ein Drittel der 
über 65jährigen Frauen eine Rente aus den Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten, 
so haben sich diese Anteilzahlen bis Mitte dieses 
Jahrzehnts auf 4/5 bei den Männern und die Hälfte 
bei den Frauen erhöht. Diese Veränderungen konn-
ten mit den alten Rechnungsgrundlagen trotz stän-
diger Aktualisierung nicht im vollen Umfang be-
rücksichtigt werden. 

Die Rentenausgaben sind im einzelnen wie folgt er-
mittelt worden. 

Die Zahl der Renten in den künftigen Rentenbestän-
den ist im Prinzip so errechnet worden, daß 

der Rentenanfangsbestand um ein Jahr abgewickelt 
wurde, 

der Rentenzugang eines Jahres zugeschlagen wurde, 
der neue Rentenbestand um ein weiteres Jahr abge-
wickelt wurde, 

der Rentenzugang eines weiteren Jahres zugeschla-
gen wurde, 

 
u.s.f. Dazu braucht man Kenntnisse über 

 — den Rentenanfangsbestand, 
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— die Abgangshäufigkeiten (Sterbenshäufigkeiten, 
Reaktivierungshäufigkeiten, Wiederverheira

-

tungshäufigkeiten), mittels derer die Rentenbe

-

stände abgewickelt werden können, 

— die Versichertenquoten (Versicherte je 1 000 Ein-
wohner) und die Zugangshäufigkeiten (Renten-
zugänge je 1 000 Versicherte), mittels derer die 
jährlichen Rentenzugänge ermittelt werden kön-
nen. 

Die benötigten Häufigkeitswerte dürfen nicht nur 
aus den Beobachtungen eines Jahres ermittelt wer-
den, um Zufallsschwankungen ausschalten zu kön-
nen. Als Beobachtungsjahre fallen die Jahre 1973 
und 1974 von vornherein aus, da diese Jahre durch 
Sondereinflüsse — bedingt durch das Rentenreform-
gesetz — geprägt sind. Auch das Jahr 1975 war aus 
konjunkturellen Gründen kein normales Beobach-
tungsjahr. Deshalb mußten die Häufigkeitswerte aus 
den Jahren vor der Rentenreform ermittelt werden. 

Für die Berechnung der Versichertenquoten und Zu-
gangshäufigkeiten wurden die Jahre 1968 bis 1971 
herangezogen. Das Jahr 1972 fiel aus, da die Ergeb-
nisse des Mikrozensus 1972 nicht mit den Ergebnis-
sen der Vorjahre vergleichbar waren. 

Die Abgangshäufigkeiten wurden aus den Beobach-
tungen in den Jahren 1970 bis 1972 abgeleitet. 

Mit den ermittelten alters-, geschlechts- und ver-
sicherungszweigspezifischen Häufigkeiten wurde der 
Rentenbestand vom 1. Juli 1971 fortgeschrieben. Das 
Jahr 1971 wurde als Ausgangsjahr gewählt, um rech-
nerisch ermittelte Rentenbestände mit den tatsäch-
lichen Rentenbeständen, die in jedem Jahr im Bun-
desarbeitsministerium in den Rentenbestandsstati-
stiken erfaßt werden, vergleichen und evtl. vorhan-
dene systematische Abweichungen erkennen und 
korrigieren zu können. Beim Vergleich mit dem 
Rentenbestand am 1. Juli 1974 zeigte sich, daß 
hauptsächlich an den Sterbehäufigkeiten in der AnV 
Korrekturen notwendig waren. Dies war zu erwar-
ten,  da in der AnV bis 1972 die Rentenwegfälle bei 
den Versichertenrenten an Frauen und Witwenren-
ten statistisch untererfaßt worden sind. 

Weitere Korrekturen sind dann nicht mehr vorge-
nommen worden. Der Vergleich des errechneten mit 
dem tatsächlichen Rentenbestand am 1. Juli 1976 
zeigte eine sehr gute Übereinstimmung bei den 66-
jährigen und älteren Versichertenrentnern, und hier-
auf kommt es entscheidend an. Für die jüngeren 
Jahrgänge war die gleiche Übereinstimmung nicht 
zu erreichen, weil der Zugang von Berufs- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten sowie vorgezogenen Al-
tersruhegeldern konjunkturabhängig ist. Dieser Kon-
junktureffekt ist durch Zuschläge an den Rentenaus-
gaben berücksichtigt worden. 

Bei der Fortschreibung der Durchschnittsrenten sind 
das-  Absinken der persönlichen Bemessungsgrund-
lage in der AnV, der verstärkte Zugang der Er-
werbsunfähigkeitsrenten zu Lasten der Berufsunfä-
higkeitsrenten, das Festschreiben der Kinderzu-
schüsse auf dem Stand vom Juni 1977 sowie die 

Auswirkungen der Lohnfortzahlung an erkrankte 
Arbeiter ab 1970 berücksichtigt worden. 

Da die Häufigkeitswerte aus Beobachtungsjahren 
vor der Rentenreform ermittelt wurden, erfassen die 
nach den dargelegten Grundsätzen berechneten Ren-
tenausgaben die finanziellen Auswirkungen des 
Rentenreformgesetzes von 1972 noch nicht. Diese 
Auswirkungen sind folgendermaßen berechnet wor-
den: 

Die Mehrkosten für flexible Altersruhegelder wur-
den ausgehend von dem Ist-Ergebnis des Jahres 
1976 unter Berücksichtigung der demographischen 
Entwicklung der 63- und 64jährigen Versicherten 
sowie der Entwicklung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage ermittelt. 

Die Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze hat 
sich erhöht. Vom Jahrgang 1909 haben rd. 60 v. H., 
vom Jahrgang 1910 rd. 70 v. H. und von den Jahr-
gängen 1911 und 1912 rd. 80 v. H. der Berechtigten 
die flexible Altersgrenze in Anspruch genommen. 

Bei der Fortschreibung der Mehraufwendungen für 
Renten nach Mindesteinkommen wurde unterschie-
den zwischen Renten, die vor 1957 zugingen (Um-
stellungsrenten) und Renten neuen Rechts. 

Die Rentenmehrausgaben für Renten neuen Rechts 
wurden unter der Annahme berechnet, daß das Ver-
hältnis zwischen Mehrausgaben für begünstigte Ren-
ten und den nomalen jährlichen Rentenausgaben 
für alle Jahre bis 1990 das gleiche bleibt. Dieser 
Grundsatz wurde allerdings in. der Weise korrigiert, 
daß die Abnahme der Mehraufwendungen durch die 
Beschränkung auf Pflichtbeitragszeiten vor 1973 be-
rücksichtigt wurde. 

Die Kosten für Umstellungsrenten wurden — abge-
sehen von den Veränderungen infolge der Erhö-
hung der allgemeinen Bemessungsgrundlage — ent-
sprechend der natürlichen Verringerung des Perso-
nenkreises reduziert. 

Die Ausgaben, die sich aus den nachentrichteten 
Beiträgen ergeben, lassen sich jetzt genauer ermit-
teln als in den Vorjahren. Dies wird möglich, da für 
die AnV inzwischen die Altersstruktur der Nachent-
richter erfaßt werden ist. Diese Altersstruktur wurde 
auf die ArV übertragen. Aus Anzahl und Alters-
struktur der Nachentrichter läßt sich die Entwick-
lung der Anzahl der Renten herleiten. 

Aus der Anzahl der genehmigten Anträge auf Nach-
entrichtung und der Höhe der nachentrichteten Bei-
tragseinnahmen lassen sich die im Durchschnitt je 
genehmigten Antrag nachentrichteten Beiträge er-
rechnen. Aus den nachentrichteten Beiträgen je ge-
nehmigten Antrag wurden die Durchschnittsrenten 
nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 

a) Nachentrichtung von Beiträgen nach § 46 ArVNG, 
§ 44 a AnVNG (Soldaten, Referendare). Es wird 
davon ausgegangen, daß alle Beiträge mit den 
Werteinheiten des Jahres 1957 bewertet werden. 
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b) Nachentrichtung nach § 51 a Abs. 1 ArVNG, 
§ 49 a Abs. 1 AnVNG (versicherungspflichtige 
Selbständige). Es wird angenommen, daß begin-
nend mit 1956 Höchstbeiträge entrichtet wurden. 

c) Nachentrichtung nach § 51 a Abs. 2 ArVNG, 
§ 49 a Abs. 2 AnVNG (sonstige Versicherte). Es 
wird unterstellt, daß der Zeitraum 1956 bis 1973 
mit Bleichhohen Beiträgen belegt ist. 

Der Ermittlung der Durchschnittsrenten liegen die 
von 1972 bis Ende 1980 voraussichtlich nachentrich-
teten Beiträge zugrunde. Bei den Rentenausgaben 
werden also alle Ausgaben, die sich aus den bis En-
de 1980 voraussichtlich nachentrichteten Beiträgen 
ergeben werden, berücksichtigt. 

Die pauschalen Rentenzahlungen an die Volksrepu-
blik Polen in Höhe von 644 Millionen DM bis 1978 
sind in den Vorausberechnungen mit den verein-
barten Raten berücksichtigt worden. 

i) Erstattung in der Wanderversicherung an die KnRV 

Die auf das Ist-Verfahren umgerechneten Rech-
nungsergebnisse 1975 wurden entsprechend der Ent-
wicklung der allgemeinen Bemessungsgrundlage un-
ter Berücksichtigung der Verzögerung der Anpas-
sung ab 1978 fortgeschrieben. 

j) Gesundheitsmaßnahmen 

Die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen sind 
zunächst ohne Berücksichtigung der im Entwurf des 
Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes vorgesehe-
nen Änderung der Vorschriften über Rehabilitation 
ermittelt worden. 

Die Einschränkung der Voraussetzungen von Kuren 
und Wiederholungskuren und  der  Wegfall des Min-
destübergangsgeldes werden zu Einsparungen von 
rd. 200 Millionen DM jährlich ab 1. Juli 1977 führen. 
Die Übernahme der beruflichen Rehabilitation durch 
die Bundesanstalt für Arbeit entlastet die Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
im Jahr 1979 um rd. 770 Millionen DM. Dieser Betrag 
wird zwecks Berücksichtigung der Beschäftigten- 
und Entgeltentwicklung in den 15 Modellen mit Kor-
rekturfaktoren versehen und entsprechend der Be-
schäftigten- und der Entgeltentwicklung fortge-
schrieben. 

Um diese beiden Beträge, die aus den vorgesehenen 
Änderungen der Vorschriften über Rehabilitation 
resultieren, sind die nach folgenden Grundsätzen be-
rechneten Aufwendungen für Gesundheitsmaßnah-
men nachträglich verringert worden. 

Den Trägern der ArV steht für Maßnahmen nach 
den §§ 1236 bis 1244 a, 1305 und 1306 RVO und für 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten jährlich nur 
ein bestimmter Höchstbetrag zur Verfügung, der 
sich nach § 1390 a RVO bemißt. 

In der Achten Bemessungsverordnung vom 24. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1667) wurde dieser Höchstbetrag 
für 1977 auf vorläufig 2 782 Millionen DM festgelegt. 

Dieser Höchstbetrag wird in die Vorausberechnun-
gen eingesetzt. 

Der Betrag für 1977 wurde ermittelt als Summe 
eines Regelbetrages und Sonderzahlungen. Der Re-
gelbetrag betrug 1976 6,16 v. H. der Beitragseinnah-
men. Nach der Begründung zur 8. Bemessungsver-
ordnung soll der Vomhundertsatz für den Regelbe-
trag bis 1978 um 20 v. H. gesenkt werden. In den 
Vorausberechnungen werden deshalb ab 1978 die 
Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen mit 4,93 
v. H. der Beitragseinnahmen ermittelt: 

Für die Fortschreibung der Ausgaben für Gesund-
heitsmaßnahmen in der AnV wird das Ist-Ergebnis  

1975 um 10 v. H. gekürzt. Diese Kürzung ergibt sich 
aus der beabsichtigten Kürzung um 20 v. H., die 
aber 1975 schon etwa zur Hälfte realisiert werden 
konnte. Der Basiswert des Jahres 1975 darf deshalb 
für die Fortschreibung nur noch um 10 v. H. reduziert 
werden. 

k) Krankenversicherung der Rentner 

Die Kosten der Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR) werden entsprechend der im Entwurf des 
Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes vorgesehe-
nen Regelung errechnet. Danach wird die in den 
letzten Jahren geübte Praxis bis einschließlich Juni 
1977 beibehalten, das heißt, die Kosten der KVdR 
sind bis einschließlich Juni 1977 nach § 385 Abs. 2 
RVO zu ermitteln. 

Vom 1. Juli 1977 an betragen nach dem Gesetzent-
wurf die von den Versicherungsträgern der Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
für die KVdR an die Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und an die freiwillig und privat 
krankenversicherten Rentner zu leistenden Beiträge 
11,7 v. H. der Rentenausgaben für das gleiche Jahr. 
Dementsprechend wurden die Kosten der KVdR 
durch Multiplikation der Rentenausgaben mit dem 
Faktor 0,117 ermittelt. 

I) Beteiligung an den Kosten der KVdR in der KnRV 

Nach § 1314 Abs. 4 RVO tragen ArV und AnV ge-
meinsam 27 v. H. der Kosten der KVdR in der 
KnRV. Die Aufteilung des Betrages auf ArV und 
AnV hat im Verhältnis 84 zu 16 zu erfolgen. Dem-
nach entfallen von den Kosten der KVdR in der 
KnRV auf 

ArV: 0,27 • 0,84 = 0,2268 

AnV: 0,27 • 0,16 = 0,0432. 

Durch Multiplikation der für die Jahre 1976 bis 1990 
'vorausgeschätzten Kosten der KVdR in der KnRV 
mit den oben berechneten Faktoren wurden die Be-
träge für die Beteiligung der ArV und der AnV an 
den Kosten der KVdR in der KnRV berechnet. 

m) Beitragserstattungen 

Infolge Fortfalls der Beitragserstattungen wegen 
Heirat sind für die künftige Entwicklung der Bei-
tragserstattungen nur noch Beitragserstattungen 
nach § 1303 RVO, § 82 AVG, § 78 SVG und §§ 73, 
74 G 131 von Bedeutung. Die Beitragserstattungen 
dieser Art haben sich seit 1964 wie folgt entwickelt: 
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Jahr 
ArV 		AnV 

in Millionen DM 

1964 11 17 

1965 15 20 

1966 22 23 

1967 37 25 

1968 53 28 

1969 98 30 

1970 75 29 

1971 39 26 

1972 31 25 

1973 15 14 

1974 28 18 

1975 148 19 

Die hohen Beitragserstattungen in der ArV Ende 
der sechziger Jahre und 1975 sind weitgehend auf 
ausländische Arbeitnehmer zurückzuführen, die in 
ihre Heimat zurückkehrten und sich ihre Beiträge 
erstatten ließen. Im Jahre 1976 ist mit einem wei-
teren Anstieg der Beitragserstattungen in der ArV 
zu rechnen. Sie werden rd. 300 Millionen DM be-
tragen. Für die Folgejahre wird in der ArV aus-
gehend von diesem hohen Niveau ein jährlicher 
Rückgang von 50 Millionen DM bis auf 50 Millionen 
DM im Jahre 1981 angenommen. Dieser Betrag wird 
für die restlichen Jahre des Vorausberechnungszeit-
raums beibehalten. In der AnV wurden für alle 
Jahre 20 Millionen DM Beitragserstattungen ange-
setzt. 

n) Wanderungsausgleich an KnRV 

Als die von  der  ArV und der AnV zu tragenden Be-
träge wurden die im Entwurf des Zwanzigsten Ren-
tenanpassungsgesetzes vorgesehenen Werte einge-
setzt. Die Verminderung gegenüber den bisher in 
Artikel 2 § 20 b KnVNG festgelegten Beträge ergibt 
sich aus der Zurückverlegung des Anpassungster-
mins auf den 1. Januar, da ab 1972 über den Wan-
derungsausgleich die Kosten der Rentenanpassung 
in der KnRV für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezem-
ber des Anpassungsjahres von der ArV und der 
AnV zu tragen waren. 

o) Verwaltungs- und Verfahrenskosten 

Den Trägern der ArV steht für Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten und für Gesundheitsmaßnahmen 
jährlich nur ein bestimmter Höchstbetrag zur Ver-
fügung, der sich nach § 1390 a RVO bemißt. 

Aus der Begründung zur 8. Bemessungsverordnung 
vom 24. Juni 1976 (BGBl. I S. 1677) geht hervor, daß 
der Höchstbetrag für Verwaltungs- und Verfahrens

-

kosten 1977 vorläufig 1 550 Millionen DM beträgt. 
Dieser Betrag ist in die Vorausberechnungen ein-
gesetzt worden. 

Der Höchstbetrag für 1977 wurde nach der Begrün-
dung zur 8. Bemessungsverordnung errechnet als 
3,39 v. H. der Beitragseinnahmen. 

Dieser Vomhundertsatz ist zur Ermittlung der Ver-
waltungs- und Verfahrenskosten aus den Beitrags-
einnahmen in den Jahren ab 1978 beibehalten wor-
den. 

In der AnV sind die Ausgaben für Verwaltungs- 
und Verfahrenskosten für die Jahre 1976 bis 1990 
ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 1975 
proportional zur Entwicklung der Versichertenent-
gelte ermittelt worden. 

2.3.3. Vermögen 

Wegen der Vorschriften in den §§ 1383 und 1383 a 
RVO bzw. §§ 110 und 110 a AVG ist am Ende je-
des Jahres die Rücklage zu berechnen. Die Rücklage 
ist im Gesetz in der jetzt geltenden Fassung als 
Bar- und Anlagevermögen ohne Verwaltungsver-
mögen definiert. 

Da die finanzielle Entwicklung des Jahres 1976 nach 
dem bei Abfassung dieses Berichtes letzten Kennt-
nisstand (Mitte Januar 1977) berücksichtigt wird, ge-
hen die Berechnungen aus von dem Bar- und Anla-
gevermögen Ende 1976, wie es vom Bundesversiche-
rungsamt vorläufig festgestellt worden ist. Das Bar-
und Anlagevermögen an den Jahresenden 1977 bis 
1990 wurde jeweils durch Fortschreibung mittels 
des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der ein-
zelnen Jahre berechnet. Die Rücklage ergab sich 
dann jeweils durch Abzug des fortgeschriebenen 
Verwaltungsvermögens. 

Wie im letztjährigen Bericht wurde das Verwal-
tungsvermögen in der ArV jährlich um 6 v. H., in 
der AnV um den nachgewiesenen Bedarf, minde-
stens aber um 8 v. H. jährlich erhöht. 

2.3.4. Rentenniveausicherung 

Durch das Rentenreformgesetz von 1972 ist in das 
Rentenrecht eine Klausel aufgenommen worden, die 
vorschreibt, daß bei der Rentenanpassung ein be-
stimmtes Rentenniveau erhalten bleiben muß. 

Ein Altersruhegeld, dem vierzig anrechnungsfähige 
Versicherungsjahre und eine für den Versicherten 
maßgebende Rentenbemessungsgrundlage von 
100 v. H. zugrunde liegt, soll im Anpassungsjahr 
50 v. H. des zwei Jahre zurückliegenden Brutto-
durchschnittsentgelts der Versicherten betragen. 
Dies ist bei allen 15 Varianten, auch wenn eine 
Anpassung an die Entwicklung der Nettoentgelte 
vorgenommen wurde, erfüllt. Die Bundesregierung 
braucht deshalb in diesem Bericht keine Vorschläge 
zur Sicherung des Rentenniveaus zu machen. 
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3. Die Finanz- und Liquiditätslage 
der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten in naher Zukunft 

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung 
durch eine Entschließung zum 19. Rentenanpas-
sungsgesetz aufgefordert, die Aussagen der 15jäh-
rigen Vorausberechnungen über die künftige 
Finanzentwicklung durch zusätzliche Informationen 
über die kurz- und mittelfristige Finanz- und 
Liquiditätssituation der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu erweitern. Solche zusätz-
lichen Informationen lassen sich, wie die Erfahrun-
gen in den letzten Jahren gezeigt haben, selbst für 
einen kurzfristigen Zeitraum nur annäherungsweise 
gewinnen. 

Ausgehend von dem vorläufigen Rechnungsergebnis 
1976 wird im folgenden versucht, auf der Grund-
lage von mittleren Annahmen über die voraussicht-
liche Lohn- und Beschäftigungsentwicklung Schlüsse 
über die Finanz- und Liquiditätsentwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung in der Zeit bis 1980 
zu gewinnen. Die für die Entwicklung bis 1980 
unterstellten Annahmen beruhen auf den Daten 
der mittelfristigen Wirtschaftsprojektion der Bun-
desregierung. Insbesondere ist unterstellt, daß 

— die Bruttolöhne und -gehälter je beschäftigten 
Arbeitnehmer bis 1980 jahresdurchschnittlich 
um 7,5 v. H. steigen, 

— die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer bis 
1980 um gut 1/2 Million gegenüber 1975 zu-
nimmt und die Arbeitslosenquote bis 1980 auf 
2 1/2 bis 3 v. H. reduziert wird. 

 

3.1. Die vorläufige Entwicklung im Jahre 1976 

Nach den vorläufigen Daten über den Rechnungs-
abschluß 1976 wurde die Rücklage der Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 1976 in 
Höhe von rd. 7,2 Mrd. DM in Anspruch genommen. 
Die Anfang 1976 zur Verfügung stehende Rücklage 
von 43,0 Mrd. DM wurde daher auf 35,8 Mrd. DM 
abgebaut. 

Am 31. Dezember 1976 besaßen die Träger der Ren-
tenversicherungen der Arbeiter und der Angestell-
ten liquide Mittel in Höhe von rd. 9,6 Mrd. DM 
gegenüber 17,1 Mrd. DM, die für das Jahr 1976 zur 
Verfügung standen; dabei resultiert der Betrag in 
Höhe von 17,1 Mrd. DM aus dem Bestand zu Be-
ginn des Jahres 1976 zuzüglich der Vermögens-
rückflüsse während des Jahres einschließlich der 
vorzeitigen Tilgung bzw. Einlösung von Bundes-
schuldbuchforderungen/Bundesschatzbriefen in Höhe 
von 1,4 Mrd. DM. Der Abgang an liquiden Mitteln 
im Jahre 1976 beträgt demnach rd. 7,5 Mrd. DM. 
Dieser Abgang an liquiden Mitteln ist in Höhe von 
rd. 7,2 Mrd. DM durch das Gesamtdefizit (einschl. 
der Vermögensabgrenzungen) und in Höhe von rd. 
0,3 Mrd. DM durch Erfüllung bereits früher ein-
gegangener Verpflichtungen der Versicherungs-
träger, insbesondere der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte verursacht. 

In das Jahr 1977 können die Versicherungsträger 
daher rd. 9,6 Mrd. DM an liquiden Mitteln über-
tragen. Hinzu kommen im Jahre 1977 Rückflüsse 
aus Vermögensanlagen in Höhe von rd. 3,0 Mrd. 
DM. Von diesen zusammen 12,6 Mrd. DM stehen rd. 
0,4 Mrd. DM nicht für die Leistungsfinanzierung 
zur Verfügung, da diese voraussichtlich für die 
Erfüllung bereits früher eingegangener Verpflich-
tungen der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte und für die Überführung in deren Verwal-
tungsvermögen verbraucht werden. Zur Klarstellung 
wird angemerkt, daß die sog. Rückstellungen für das 
Verwaltungsvermögen der Arbeiterrentenversiche-
rung, die in diesem Versicherungszweig nicht zur 
Rücklage, sondern zum Verwaltungsvermögen zäh-
len, bereits aus dem Jahresendbestand von 9,6 Mrd. 
DM liquider Mittel eliminiert sind. 

3.2. Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung 
des Jahres 1977 

Ausgangsbasis für die Analyse der Finanzentwick-
lung des Jahres 1977 sind die vorläufigen Rech-
nungsergebnisse der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für das Jahr 1976. Unter der Annahme eines 
Entgeltzuwachses von + 7,5 v. H. und einer mitt-
leren Beschäftigtenentwicklung ist für das Jahr 1977 
nach dem heutigen Erkenntnisstand mit einer Inan-
spruchnahme der Rücklage in Höhe von 11,5 Mrd. 
DM zu rechnen, wenn die Vorschläge der Bundes-
regierung zur finanziellen Stabilisierung der Ren-
tenversicherung verwirklicht werden. Diesem Defi-
zit stehen liquide Mittel in Höhe von 12,2 Mrd. DM 
im Jahre 1977 gegenüber. 

Außerdem verfügen die Versicherungsträger nach 
eigenen Angaben über Vermögensanlagen in Höhe 
von 3,7 Mrd. DM, die sie ohne Verluste im Kapital-
markt verwerten können. 

Ferner hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, 
die bei den Versicherungsträgern vorhandenen 
Schuldbuchforderungen, die in den Jahren 1953, 
1957, 1961 und 1964 bis 1967 anstelle der baren 
Bundeszuschüsse gegeben worden sind, und Bun-
desschatzbriefe in Höhe von 2,75 Mrd. DM vor 
Fälligkeit einzulösen. Nachdem von diesem Betrag 
1,4 Mrd. DM bereits im Dezember 1976 vorweg ein-
gelöst worden sind, fließen hieraus den Versiche-
rungsträgern im Jahr 1977 weitere liquide Mittel 
in Höhe von 1,35 Mrd. DM zu. 

Den Versicherungsträgern stehen daher 1977 ins-
gesamt liquide Mittel in Höhe von 17,25 Mrd. DM 
zur Verfügung. Nach Abzug der Mittel, um die die 
Rücklage im Jahre 1977 in Anspruch genommen 
wird, werden die Versicherungsträger Ende 1977 
voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe 
von rd. 5,75 Mrd. DM verfügen. 

3.3. Ausblick auf die finanzielle Entwicklung 
in den Jahren 1978 bis 1980 

Unter Berücksichtigung der vorzeitigen Auflösung 
von Vermögensanlagen in Höhe von rd. 3,7 Mrd. DM 
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und der vorzeitigen Tilgung von weiteren Schuld-
buchforderungen/Bundesschatzbriefen in Höhe von 
1,3 Mrd. DM im Jahre 1977 rechnen die Versiche-
rungsträger in den Jahren 1978 bis 1980 nach eige-
nen Angaben mit Vermögensrückflüssen aus dem 
Anlagevermögen in Höhe von rd. 6,2 Mrd. DM. Ein-
schließlich der am Jahresende 1977 verbleibenden 
liquiden Mittel in Höhe von rd. 5,75 Mrd. DM ste-
hen den Versicherungsträgern zur Deckung von 
Defiziten in den Jahren 1978 bis 1980 daher rd. 
11$5 Mrd. DM zur Verfügung. 

Unter den getroffenen Annahmen ist bei Verwirk-
lichung der Vorschläge der Bundesregierung zur 
Stabilisierung der Finanzentwicklung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung in dem Zeitraum von 
1978 bis 1980 nur noch für die Jahre 1978 und 1979 
mit Defiziten zu rechnen. Diese Defizite belaufen 
sich auf insgesamt 7,3 Mrd. DM. Die Liquidität der 
Versicherungsträger kann mithin mittelfristig als 
gesichert angesehen werden, wenn die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung entsprechend den Daten 
der derzeitigen mittelfristigen Wirtschaftsprojektion 
der Bundesregierung verläuft. 



n 
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Teil B 

Knappschaftliche Rentenversicherung (KnRV) 

1. Zahlen über die Entwicklung 
bis zur Gegenwart 

1.1. Versicherte 

Die knappschaftlich versicherten Betriebe melden 
den Verwaltungsstellen der Bundesknappschaft lau-
fend die Zahl der Versicherten, so daß die Bundes-
knappschaft in der Lage ist, allmonatlich Angaben 
über die Zahl der Versicherten zu machen. Die Auf-
gliederung nach der Art der Versicherten (Pflichtver-
sicherte oder freiwillig Versicherte) sowie nach der 
Art ihrer Tätigkeit (Arbeiter oder Angestellte, über 
oder unter Tage) lassen die Übersichten B 1 und B 2 
erkennen. Die Aufschlüsselung der Zahl der Ver-
sicherten und ihrer Vomhundertsätze nach dem Alter 
des Versicherten meldet die Bundesknappschaft all-
jährlich nach dem Stand vom 31. Dezember des Jah-
res (Übersichten B 3 und B 4). 
Aus der Übersicht B 1 ist zu ersehen, daß die Ge-
samtzahl der Versicherten vom Jahresende 1966 bis 
Ende Juni 1976 von 445 933 auf 292 242 gesunken 
ist. Dabei hat die Zahl der pflichtversicherten Arbei-
ter seit dem Beginn des Berichtszeitraums bis Ende 
Juni 1976 — mit Ausnahme der Jahre 1970 und 1974 
— sowohl absolut als auch relativ (gemessen an der 
Gesamtzahl der Versicherten) abgenommen. 

Auch die Zahl der pflichtversicherten Angestellten 
ist absolut von Ende 1966 bis Ende 1973 — mit Aus-
nahme des Jahres 1970 — geringer geworden. In 
den Jahren 1974 und 1975 ist wiederum ein leichter 
Zuwachs der Angestelltenzahl zu verzeichnen, dem 
jedoch bis Ende Juni 1976 eine leichte Abnahme (um 
etwa 1 000) gefolgt ist. Gemessen an der Gesamt-
zahl der Versicherten der KnRV ist der Anteil der 
pflichtversicherten Angestellten von 15,6 v. H. Ende 
1966 auf 20,9 v. H. Mitte 1976 angestiegen. 

Die Zahl der knappschaftlich versicherten Frauen 
ist gering; sie betrug Ende 1966 4,0 v. H. und Ende 
Juni 1976 5,3 v. H. der gesamten Versichertenzahl. 
Die Zahl der weiblichen Angestellten im betrachte-
ten Berichtszeitraum lag bis zum Jahre 1969 bei 
etwa 10 000, in den folgenden Jahren bei etwa 
11 000. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Versicher-
ten stieg die Zahl der weiblichen Angestellten von 
2,4 v. H. am Ende des Jahres 1966 bis auf 3,9 v. H. 
am Ende Juni 1976 an. Die Zahl der Arbeiterinnen 
ist bis Ende 1975, abgesehen von den Jahren 1969 
und 1970, laufend gesunken. Sie hat Ende 1975 den 
bisher niedrigsten Stand von 4 178 erreicht. Im 
ersten Halbjahr 1976 ist die Zahl der Arbeiterinnen 
wieder leicht angestiegen und betrug Mitte 1976 
4 269. 
Die Zahl der freiwillig Versicherten ist in der KnRV 
von untergeordneter Bedeutung. Ende Juni 1976 wa

-

ren in der KnRV nur 46 Personen freiwillig ver-
sichert, also weniger als 0,1 v. H. der Gesamtzahl 
der Versicherten der KnRV. 
Unter den Versicherten waren Ende 1973 22 218 
Rentenempfänger, die einer knappschaftlich ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen. Es 
handelt sich hier fast ausschließlich um Bezieher von 
Bergmannsrente und Knappschaftsrente wegen Be-
rufsunfähigkeit mit dem Rentensteigerungssatz 
1,2 v. H. Die Zahl der beschäftigten Rentenempfän-
ger in den späteren Jahren ist noch nicht bekannt. 

Die Übersicht B 2 stellt die Versicherten der KnRV 
nach Arbeitern und Angestellten über Tage oder 
unter Tage und nach dem Geschlecht zu den Jah-
resenden 1966 und 1975 sowie Mitte 1976 in ihrer 
relativen Verteilung dar. Die größte Versicherten-
gruppe wird von den pflichtversicherten Arbeitern 
unter Tage gestellt. Ihre Zahl betrug Ende 1966 
209 266. Sie ist bis Ende Juni 1976 auf 124 905 ge-
sunken (vgl. Ubersicht B 1). Während sie Ende 1966 
noch 46,9 v. H. aller Versicherten der  KnRV aus-
machten, betrug ihre Zahl Mitte 1976 nur noch 
42,8 v. H. aller Versicherten. Die zweitgrößte Ver-
sichertengruppe bilden mit 36 bis 37 v. H. aller Ver-
sicherten die pflichtversicherten Arbeiter über Tage, 
unter denen auch Frauen vertreten sind. Danach fol-
gen die pflichtversicherten Angestellten über Tage 
und unter Tage. Die freiwillig Versicherten sind nur 
nach Männern und Frauen aufgeteilt und sind, wie 
bereits erwähnt, zahlenmäßig nur von untergeord-
neter Bedeutung. 

Aus den Übersichten B 3 und B 4 kann entnommen 
werden, daß sich die Versicherten in der KnRV 
hauptsächlich auf die Altersgruppen 30 bis 54 ver-
teilen. Bis Ende 1967 war die Altersgruppe 35 bis 
39 am höchsten besetzt, danach überwog bis zum 
Ende des Jahres 1972 die Altersgruppe 40 bis 44. 
Ende 1973 war aber mit 17,5 v. H. der Gesamtzahl 
der Versicherten die Altersgruppe 45 bis 49 am 
stärksten besetzt. Die Verschiebung des Maximums 
auf die nächsthöheren Altersgruppen dürfte dadurch 
bedingt sein, daß diese Altersgruppen weitgehend 
von dem (jeweils älter gewordenen) selben Perso-
nenkreis besetzt sind; die herausragende Zahl der 
Versicherten in diesen Altersgruppen hängt nämlich 
damit zusammen, daß im zweiten Weltkrieg und un-
mittelbar danach auf Grund der hohen Förderlei-
stung im Steinkohlenbergbau die Zahl der Neu-
anlegungen im Bergbau besonders hoch war. Allge-
mein kann man feststellen, daß die Besetzung der 
jüngeren Jahrgänge (bis Alter 34) und der älteren 
Jahrgänge (ab Alter 55) im Berichtszeitraum erheb-
lich abgenommen hat. 

Die Zahl der Versicherten in der KnRV spiegelt die 
Beschäftigungslage im Bergbau wider, die haupt- 
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Übersicht B 1 

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
nach dem Versicherungsverhältnis 

— Anzahl der 

Versichertengruppe Bestand am Ende des Jahres 
1966 1967 1968  1969 

Männer 

Pflichtversicherte Arbeiter   über Tage 158 629 137 897 128 192 124 219 
Pflichtversicherte Arbeiter   unter Tage 209 266 177 425 164 679 158 081 
Pflichtversicherte Angestellte   über Tage 41 005 37 248 36 967 36 854 
Pflichtversicherte Angestellte   unter Tage  17 745 16 251 16 003 15 964 

Freiwillig Versicherte 	 1 654 1 483 582 536 

Versicherte Männer insgesamt 	  428 299 370 304 346 423 335 654 

Davon beschäftigte Rentenempfänger 	  31 760 24 162 21 182 22 051 

Frauen 

Pflichtversicherte Arbeiterinnen 	.... über Tage 6 905 5 744 5 267 5 416 

Pflichtversicherte Arbeiterinnen 	.... unter Tage — — — — 

Pflichtversicherte Angestellte   über Tage 10 693 10 110 9 845 10 108 

Pflichtversicherte Angestellte   unter Tage — — — — 

Freiwillig Versicherte 	 36 25 19 21 

Versicherte Frauen insgesamt 	 17 634 15 879 15 131 15 545 

Davon beschäftigte Rentenempfängerinnen 	 3 2 2 1 

Männer und Frauen 

Pflichtversicherte Arbeiter   über Tage 165 534 143 641 133 459 129 635 
Pflichtversicherte Arbeiter   unter Tage 209 266 177 425 164 679 158 081 
Pflichtversicherte Angestellte   über Tage 51 698 47 358 46 812 46 962 
Pflichtversicherte Angestellte   unter Tage  17 745 16 251 16 003 15 964 
Freiwillig Versicherte 	 1 690 1 508 601 557 

Versicherte insgesamt 	  445 933 386 183 361 554 351 199 

Davon beschäftigte Rentenempfänger 	 31 763 24 164 21 184 22 052 
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Übersicht B 1 

einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger 
und dem Geschlecht 
Versicherten — 

Bestand am Ende des Jahres Bestand Ende 
1970 	I 1971 I 	1972 I 	1973 	I  1974 	I 1975 Juni 1976 

Männer 
123 431 117 252 110 159 105 633 107 829 105 684 101 781 
159 794 152 821 137 309 129 117 128 693 127 198 124 905 
38 414 38 263 36 917 35 588 35 501 35 740 35 241 
15 602 15 302 15 008 14 445 14 655 14 807 14 647 

446 316 269 262 107 102 94 

337 687 324 354 299 662 285 045 286 785 283 531 I 	236 668 

22 495 23 150 22 364 22 216 , I 	• 

Frauen 
5 674 5 246 4 722 4 513 4 397 4 178  4 269 

11 190 11 144 11 407 11 464 11 828 11 612 11 303 

19 6 5 5 4 3 2 

16 883 16 396 16 134 15 982 16 229 15 793  15 574 

2 3 0 2 . . I , 

Männer und Frauen 
129 105 122 498 114 881 110 146 112 226 109 862 106 050 
159 794 152 821 133 309 129 117 128 693 127 198 124 905 
49 604 49 407 48 324 47 052 47 329 47 352 46 544 
15602 15702 15008 14445 14655 14807 14647 

465 322 274 267 111 105 96 

354 570 340 750 315 796 301 027 303 014 299 324 292 242 

22 497 23 153 22 364 22 218 . . 	I , 
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Übersicht B 2 

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger 

nach dem Versicherungsverhältnis und dem Geschlecht 
- Relative Verteilung in v. H. - 

Männer Frauen Männer und Frauen 
zusammen 

Versichertengruppe 
Ende Ende Mitte Ende Ende Mitte Ende Ende Mitte 

 1966 1975 1976 1966 1975 1976 1966 1975 1976 

Pflichtversicherte Arbeiter 
über Tage 	 35,6 35,3 34,8 1,5 1,4 1,5 37,1 36,7 36,3 

Pflichtversicherte Arbeiter 
unter Tage 	 46,9 42,5 42,8 - - - 46,9 42,5 42,8 

zusammen 	 82,5 77,8 77,6 1,5 1,4 1,5 84,0 79,2 79,1 

Pflichtversicherte Angestellte 
über Tage 	 9,2 11,9 12,1 2,4 3,9 3,8 11,6 15,8 15,9 

Pflichtversicherte Angestellte 
unter Tage 	 4,0 5,0 5,0 - - - 4,0 5,0 5,0 

zusammen 	 13,2 16,9 17,1 2,4 3,9 3,8 15,6 20,8 20,9 

Freiwillig Versicherte 	 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Versicherte insgesamt 	 96,1 94,7 94,7  3,9 5,3 5,3  100,0 100,0 100,0 

sächlich durch die Förderung und den Absatz an 
Steinkohle bestimmt wird. Die Steinkohlenförde-
rung, die im Jahre 1961 143 Millionen Tonnen be-
trug, lag von 1967 bis 1971 bei 111 bis 112 Millionen 
Tonnen/Jahr. Bis zum Jahre 1975 sank die Stein-
kohlenförderung auf 92,4 Millionen Tonnen herab. 
Allmählich beginnt sich die Höhe der Steinkohlen-
förderung zu stabilisieren, wobei auch im Jahre 1976 
mit einer leichten Abnahme der Gesamtförderung 
gegenüber 1975 gerechnet werden muß. 

Die Zahl der Versicherten insgesamt hat von 1967 
bis 1969 nicht in dem Umfang abgenommen wie vor-
her. Im Jahre 1970 ist die gesamte Abnahme der 
Versichertenzahl in der KnRV durch eine leichte Zu-
nahme abgelöst worden. Seither hat sich die abneh-
mende Tendenz - außer im Jahre 1974 - wieder 
fortgesetzt und ist bis Ende Juni 1976 auch weiterhin 
zu beobachten. Allerdings zeichnet sich trotz gerin-
geren Rückganges seit dem Jahre 1973 eine Stabili-
sierung des Versichertenbestandes in der KnRV ab, 
was auf die große Bedeutung des Anteils der Stein-
kohle am Gesamtenergieverbrauch zurückzufüh-
ren ist. 

1.2. Rentenanträge 

Die Übersicht B 5 enthält die Ergebnisse der Ren-
tenantragsstatistik ab 1969. Die Entwicklung in den 
Jahren 1956 bis 1960 wurde im Sozialbericht 1965, 
die Entwicklung in den Jahren 1961 bis 1966 im 
Sozialbericht 1968, die Entwicklung in den Jahren 
1967 und 1968 im Rentenanpassungsbericht 1975 dar-
gestellt. Die Zahl der unerledigten Anträge ist im 
Laufe des Jahres 1971 gegenüber den Vorjahren 
erheblich gesunken, sie betrug am Anfang des Jah-
res 1971 42 038, am Ende des Jahres 1971 nur noch 
29 630. Durch besondere Maßnahmen der Bundes-
knappschaft konnten im Jahre 1971 etwa 10 000 An-
träge mehr als in 1970 erledigt und dadurch die 
Laufzeit zwischen dem Rentenantrag und dessen 
Erledigung stark verkürzt werden. Im Jahre 1971 
waren zudem etwa 6 000 bis 7 000 weniger Anträge 
eingegangen als in jedem der Jahre 1969 und 1970. 
Im Laufe des Jahres 1972 wurden von der Bundes-
knappschaft 91 492 Fälle erledigt; 72 547, das sind 
79,3 v. H. der Gesamtzahl der erledigten Fälle, wur-
den davon bewilligt. Die Zahl der erledigten Fälle 
ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 6 000 gesunken. 
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Übersicht B 3 

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger 

nach Altersgruppen 
— Anzahl der Versicherten — 

Altersgruppe Bestand am Ende des Jahres 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 von ... bis ... Jahre 1) 

14 	 1 608 1 026 873 776 567 404 456 495 

15-19 	 24 657 22 798 20 132 18 676 19 249 20 412 19 140 19 415 

20-24 	 22 086 17 663 15 551 16 005 20 266 20 183 17 045 17 791 

25-29 	 49 159 36 569 30 356 28 566 25 049 25 052 22 672 22 818 

30-34 	 61 882 51 804 47 911 46 580 44 553 41 648 34 792 32 757 

35-39 	 77 965 68 020 61 038 58 586 53 777 50 897 44 995 43 578 

40-44 	 65 505 62 998 64 585 63 844 66 542 61 477 57 349 51 500 

45-49 	 49 867 53 277 56 133 55 316 56 379 53 465 50 986 52 622 

50-54 	 44 592 38 103 34 149 32 973 35 167 38 487 40 722 39 124 

55-59 	 34 342 25 932 24 406 23 952 26 095 20 994 19 947 15 144 

60-64 	 13 983 7 386 6 232 5 801 6 364 7 535 7 542 5 642 

65-69 	 286 207 183 124 162 156 150 141 

70 und älter 	 1 — 5 — — — — — 

insgesamt 	 445 933 386 183 361 554 351 199 354 570 340 750 315 796 301 027 

davon Frauen 	 17 634 15 839 15 131 15 545 16 883 16 396 16 134 15 982 

1) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 

Das ist darauf zurückzuführen, daß die Bundes-
knappschaft durch die zweimalige Rentenanpassung 
im Jahre 1972 (14. und 15. Rentenanpassung) und 
die Neuregelung durch das Rentenreformgesetz er-
heblich mehr belastet war als im Jahre 1971. 
Dennoch war es möglich, durch die bereits erwähn-
ten besonderen Maßnahmen, die auch im Jahre 1972 
durchgeführt wurden, einen zu erwartenden über-
proportionalen Anstieg der unerledigten Renten-
anträge weitgehend abzufangen, so daß sich die 
Zahl der noch unerledigten Rentenanträge vom An-
fang 1972 bis Ende 1972 nur um etwa 3 000 auf rd. 
32 000 erhöht hat. 
Wegen der Durchführung des Rentenreformgesetzes 
(RRG) vom 16. Oktober 1972 war im Jahre 1973 mit 
einem erheblichen Anstieg der Rentenanträge zu 
rechnen. In der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung traten im Vergleich zum Vorjahr Mehrzugänge 
von Rentenanträgen jedoch hauptsächlich im ersten 
Vierteljahr 1973 ein. In diesem Zeitraum wurden 
32 522 Anträge gegenüber 27 047 Anträgen im glei-
chen Vierteljahr des Vorjahres gezählt. In den fol-
genden Vierteljahren des Jahres 1973 war die Zahl 

der Rentenanträge wieder geringer und entsprach 
in ihrer Größenordnung etwa der des Jahres 1972. 
Die Zahl der unerledigten Anträge erreichte zu Be-
ginn des zweiten Vierteljahres den Höchststand von 
35 611. Infolge erhöhter Rentenantragserledigungen 
während des ganzen Jahres 1973 gelang es der 
knappschaftlichen Rentenversicherung, die Zahl der 
unerledigten Anträge bis Ende 1973 auf 27 701 zu 
senken. Bis zum Beginn des 4. Vierteljahres 1974 
konnte sogar die Zahl der unerledigten Anträge auf 
23 803 verringert werden. 
Im Juli 1975 wurde, in Angleichung an das Verfah-
ren des Verbandes Deutscher Rentenversicherungs-
träger bei der Rentenantragsstatistik der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestelltenver-
sicherung, die Rentenantragsstatistik der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung geändert. Bis dahin 
wurde bei den „auf andere Weise" erledigten Ren-
tenanträgen eine größere Zahl irrtümlich erfaßter 
Rentenanträge als erledigte Fälle ausgewiesen. Die 
Zahl dieser irrtümlich erfaßten Rentenanträge wird 
seit Juli 1975 als Berichtigung des Anfangsbestan-
des ausgewiesen. Bis zum zweiten Vierteljahr 1976 



Drucksache 8/119 	Deutscher Bundestag - 7. Wahlperiode  

Übersicht B 4 

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger 

nach Altersgruppen 
- Relative Verteilung in v. H. - 

Altersgruppe 
 

nach dem Bestand am Ende des Jahres 
von . .. bis ... Jahre 1)  1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

14 	 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 
15-19 	 5,5 5,9 5,6 5,3 5,4 6,0 6,1 6,4 
20-24 	 4,9 4,6 4,3 4,6 5,7 5,9 5,4 5,9 
25-29 	 11,0 9,5 8,4 8,1 7,1 7,4 7,2 7,6 
30-34 	 13,9 13,4 13,3 13,3 12,6 12,2 11,0 10,9 
35-39 	 17,5 17,6 16,9 16,7 15,2 14,9 14,2 14,5 
40-44 	 14,7 16,3 17,9 18,2 18,8 18,0 18,2 17,1 
45-49 	 11,2 13,8 15,5 15,7 15,9 15,7 16,1 17,5 
50-54 	 10,0 9,8 9,4 9,4 9,9 11,3 12,9 13,0 
55-59 	 7,7 6,7 6,7 6,8 7,3 6,2 6,3 5,0 
60-64 	 3,1 2,0 1,7 1,7 1,9 2,2 2,4 1,9 
65-69 	 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
70 und älter 	 0,0 - 0,0 - - - - - 

insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
davon Frauen 	 4,0 4,1 4,2 4,4 4,8 4,8 5,1 5,3 

1 ) Alter berechnet als Unterschied zwischen Erhebungsjahr und Geburtsjahr 

betrug die Berichtigung vierteljährlich etwa 3 000. 
Im dritten Vierteljahr 1976 war die Zahl der berich-
tigten Fälle geringer und betrug nur rd. 1 200. In 
der Rentenantragsstatistik erfolgt die Berichtigung 
jeweils am Anfang des Berichtszeitraumes. In der 
Übersicht B 5 ist das aus der Zahl der am Anfang 
des Vierteljahres nachgewiesenen unerledigten Ren-
tenanträge zu erkennen. Rein rechnerisch betrug 
z. B. Ende des Jahres 1975 bei rd. 22 000 Eingängen 
und rd. 17 000 Erledigungen von Rentenanträgen die 
Zahl der unerledigten Rentenanträge rd. 28 000. Am 
Anfang des ersten Vierteljahres 1976 wurde diese 
Zahl um rd. 3 000 berichtigt, so daß die Zahl der 
unerledigten Rentenanträge mit rd. 25 000 fortge-
schrieben wurde. Am Anfang des dritten Viertel-
jahres 1976 betrug die Zahl der unerledigten Fälle 
rein rechnerisch 29 817. Berichtigt wurde diese Zahl 
um 1 196. Die Zahl der unerledigten Fälle am Beginn 
des dritten Vierteljahres beträgt für die Fortschrei-
bung somit 28 621 (rd. 29 000). 

1.3. Rentenzugänge 

Die Anzahl der Neuzugänge von Renten in der 
KnRV in den Jahren 1966 bis 1975 ist aus der 
Übersicht B 6 zu ersehen. 

Im Jahre 1967 stieg die Zahl der Neuzugänge bei 
den Versichertenrenten, bei den Witwenrenten und 
den Waisenrenten sowie bei den Knappschaftsaus-
gleichsleistungen in ihrer Gesamtzahl auf den höch-
sten Stand des Berichtszeitraumes von rd. 55 000 an. 
Im darauffolgenden Jahr 1968 ging die Zahl der 
Neuzugänge um etwa 5 000 zurück. Die Jahre 1969 
und 1970 brachten ein erneutes Absinken der Ren-
tenneuzugänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. 
Sie erreichten im Vergleich zu den vorangegange-
nen Jahren im Jahre 1970 mit nur 42 699 Fällen den 
niedrigsten Stand. In den Jahren 1971 und 1972 stieg 
die Zahl der Rentenneuzugänge wieder an. Am Ende 
des Jahres 1971 betrug die Zahl der Rentenneufest-
stellungen in der knappschaftlichen Rentenversiche- 
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Übersicht B 5 

Die Anzahl der Rentenanträge in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
- in 1 000 - 

Zeitraum Unerledigte Anträge 	 
zu Beginn 

Eingegangene 
Anträge 

Erledigte 
Anträge 

1969 1. Vierteljahr . 	 45 23 24 
2. Vierteljahr . 	 44 25 26 
3. Vierteljahr . 	 43 22 26 
4. Vierteljahr . 	 39 22 21 

insgesamt ... 92 97 

1970 1. Vierteljahr . 	 40 26 24 
2. Vierteljahr . 	 42 22 22 
3. Vierteljahr . 	 42 21 23 
4. Vierteljahr . 	 40 22 18 

insgesamt ... 91 87 

1971 	1. Vierteljahr . 	 42 20 23 
2. Vierteljahr . 	 39 21 27 
3. Vierteljahr . 	 33 21 24 
4. Vierteljahr . 	 30 22 23 

insgesamt ... 84 97 

1972 1. Vierteljahr . 	 29 27 21 
2. Vierteljahr . 	 35 22 26 
3. Vierteljahr . 	 31 22 25 
4. Vierteljahr . 	 28 23 19 

insgesamt ... 94 91 

1973 1. Vierteljahr . 	 32 32 29 
2. Vierteljahr . 	 35 23 27 
3. Vierteljahr . 	 31 22 23 
4. Vierteljahr . 	 30 21 23 

insgesamt... 98 102 

1974 1. Vierteljahr . 	 28 24 26 
2. Vierteljahr . 	 26 17 i) 22 
3. Vierteljahr . 	 18 2 ) 25 19 
4. Vierteljahr . 	 24 25 23 

insgesamt ... 91 90 

1975 1. Vierteljahr . 	 26 25 24 
2. Vierteljahr . 	 27 21 21 
3. Vierteljahr . 	 27 2) 22 20 
4. Vierteljahr . 	 25 2 ) 22 17 

insgesamt ... 90 81 

1976 1. Vierteljahr . 	 27 2 ) 24 20 
2. Vierteljahr . 	 28 2 ) 21 17 
3. Vierteljahr . 	 29 2) 

1) Wegen der Angleichung des EDV-Verfahrens der Bundesknappschaft an das des Verbandes Deutscher Rentenver-
sicherungsträger sind 2 500 Rentenanträge erst im 3. Vierteljahr 1974 nachgewiesen 

2) berichtigte Zahl 
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rung 46 877, am Ende des Jahres 1972 50 760, ging 
aber bis zum Jahre 1975 trotz der mit Wirkung des 
Jahres 1973 eingeführten flexiblen Altersgrenze auf 
39 566 zurück. Das Ansteigen der Zahl der Renten-
neuzugänge im Jahre 1967 ist im Zusammenhang 
mit dem damaligen Abflachen des Konjunkturver-
laufs zu sehen; dies dürfte zu der Zunahme der 
Altersruhegelder und der Renten wegen Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeit sowie der Knappschaftsaus-
gleichsleistungen geführt haben. Jedoch rührt das 
starke Ansteigen der Neuzugänge im Jahre 1967 
rein zahlenmäßig auch aus dem bei den Witwen-
renten zu bemerkenden über 50prozentigen Anstieg 
von 1966 auf 1967 her, der mit dem Aufholen von 
Bearbeitungsrückständen erklärt werden kann. Der 
deutliche Anstieg in den Jahren 1971 und 1972 ist 
auf die Entwicklung im Bergbau, insbesondere auf 
die Stillegung von Gruben zurückzuführen. Ein Teil 
der dadurch zwangsläufig ausgeschiedenen Berg-
leute ist in die Rente abgewandert. Zudem wirken 
sich die durch die Gesetzgebung eingetretenen Ver-
günstigungen bei der Rentengewährung und Ren-
tenberechnung aus und hatten zur Folge, daß mehr 
Bergleute eine Rente beantragt haben. Seit dem 
Jahre 1972 ist die Zahl aller Rentenzugänge und 
seit 1973 die Zahl der Versichertenrentenzugänge 
von Jahr zu Jahr geringer geworden. Bei den Ver-
sichertenrenten ist im Jahre 1975 mit 16 482 die 
niedrigste Zugangszahl des gesamten Berichtszeit-
raumes erreicht worden. Zwar konnte man wegen 
der mit Wirkung von 1973 an eingeführten flexiblen 

Altersgrenze mit einer Vermehrung der Rentenzu-
gänge rechnen. Andererseits läßt die trotzdem ab-
nehmende Tendenz der Rentenzugänge den sich 
seit 1957 vollziehenden Rückgang des Versicherten-
bestandes, aus dem ja die Rentenzugänge kommen, 
erkennen. Bei den Zugängen an Hinterbliebenen-
renten wirkt sich der Rückgang des Versicherten-
bestandes etwas später aus als bei den Zugängen 
an Versichertenrenten. 

Die Zahl der Rentenneuzugänge an Knappschafts-
ruhegeldern nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
und nach mindestens einjähriger ununterbrochener 
Arbeitslosigkeit (§ 48 Abs. 2 RKG) ist erst im Jahre 
1968 stärker angestiegen und verharrte im Jahre 
1969 auf etwa dem gleichen Stand. Im Jahre 1970 
hat sich der Neuzugang in dieser Rentenart von 
rd. 5 000 im Vorjahr auf rd. 2 900 vermindert und 
ist bis zum Jahre 1971 weiter auf rd. 1 800 gesun-
ken. Bis zum Jahre 1973 hat sich der Zugang in 
dieser Rentenart mit 4 029 gegenüber 1971 mehr als 
verdoppelt, sank dann aber bis zum Jahre 1975 auf 
2 394 ab. Es ist anzunehmen, daß die große Zahl der 
Neuzugänge in dieser Rentenart in den Jahren 1968 
und 1969 und der erneute Anstieg im Jahre 1973 
auf die rückläufige Entwicklung des Bergbaus in 
den vorhergehenden Jahren zurückzuführen ist. 

Bei den übrigen Rentenarten, außer bei den Berg-
mannsrenten mit dem Zugangsjahr 1969, war von 
1968 bis 1970 die Tendenz der Zahl der Neuzugänge 
nach unten gerichtet; das war eine Folge des 

Übersicht B 6 

Die Rentenneuzugänge in der knappschaftlichen Rentenversicherung 

Versichertenrenten 

Bergmannsrenten Knappschaftsrenten Knappschaftsruhegelder 

wegen Berufsunfähigkeit 60. Lebensjahr 

Jahr 

ver

-

min

-

derte 
berg

-

männi

-

sche 
Berufs

-

fähig

-

keit 

50. 
Lebens

-

j ahr  
zu

-

sammen 

1. 2 v. H. 

v. H. 
und 
und 	2,0 
1967 
1968 	1,96 
1969 	1,92 
1970 	1,88 
1971 	1,84 
ab 

zu

-s

ammen 

wegen 
Er

-

werbs

-

unfä

-

higkeit 

65. 
Lebens

-

jahr 
an 

Arbeits

-

lose 

an 
weib

-

liche 
Ver

-

sicherte 

nach 
Erfül

-

lung 
der 

beson

-

deren 
Warte

-

zeit 

62. 
Lebens

-

jahr 

63. 
Lebens

-

jahr 

1972 	1,8 

1966 3 195 1 219 4 414 688 2 499 3 187 5 802 4 026 497 185 118 
1967 4 452 1 732 6 184 737 3 830 4 567 7 512 6 195 1 331 363 200 
1968 4 013 939 4 952 497 2 916 3 413 6 240 4 734 5 055 360 189 
1969 4 605 1 280 5 885 594 2 625 3 219 5 803 4 011 5 028 339 125 
1970 3 872 1 203 5 075 741 1 945 2 686 5 108 3 134 2 895 336 115 
1971 3 666 2 014 5 680 934 1 127 2 061 6 974 3 831 1 814 470 156 
1972 3 803 3 810 7 613 1 078 1 262 2 340 6 859 3 511 2 204 434 263 
1973 3 319 3 536 6 855 1 078 1 027 2 105 5 388 2 505 4 029 463 200 76 	2 570 
1974 3 188 3 186 6 374 980 938 1 918 5 033 2 149 3 208 438 164 85 	2 356 
1975 1 980 2 386 4 366 634 726 1 360 4 166 1 432 2 394 372 151 182 	2 046 
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Rückgangs der Versichertenzahlen in den vergan-
genen Jahren. Die Erhöhung der Neuzugänge an 
Bergmannsrenten seit dem Jahre 1971 ist insbe-
sondere auf die starke Zunahme der Bergmanns-
renten nach Vollendung des 50. Lebensjahres zu-
rückzuführen. Durch das Finanzänderungsgesetz 
1967 ist nämlich, infolge Berücksichtigung aller Be-
schäftigungszeiten unter Tage bei der Berechnung 
der Wartezeit, der Bezug von Bergmannsrenten nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres erleichtert worden. 
Das verursachte eine Erhöhung dieser Rentenzu-
gänge von 1 203 auf 2 014 im Jahre 1971 und im 
Jahre 1972 eine weitere Steigerung auf 3 810. Bis 
zum Jahre 1975 fiel die Zahl wieder ab, blieb aber 
mit 2 386 Neufeststellungen im Jahre 1975 noch 
über dem Stand des Jahres 1971. 

Die Anzahlen der Neuzugänge von Knappschafts-
renten wegen Erwerbsunfähigkeit und von Knapp-
schaftsruhegeldern wegen Vollendung des 65. Lebens-
jahres, die im Jahre 1971 leicht angestiegen waren, 
sind seitdem wieder geringer geworden. Im Jahre 
1975 betrug die Anzahl der Neuzugänge von Er-
werbsunfähigkeitsrenten nur 4 166, die der Renten 
wegen Vollendung des 65. Lebensjahres nur 1 432. 
Der Rückgang dieser Zahlen, der im Jahre 1973 ver-
stärkt einsetzte, hängt mit der Einführung der flexi-
blen Altersgrenze ab 1. Januar 1973 zusammen. Es ist 
anzunehmen, daß viele Personen, die sonst eine 
Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt hätten, von der 
Möglichkeit des vorzeitigen Bezuges des Knapp

-

schaftsruhegeldes Gebrauch gemacht haben. Viele 
Berechtigte auf das Knappschaftsruhegeld wegen 
Vollendung des 65. Lebensjahres haben aus dem-
selben Grunde nicht den normalen Altersrenten-
beginn von 65 Jahren abgewartet, sondern haben 
das früher einsetzende flexible Knappschaftsruhe-
geld gewählt. 

Die Neuzugänge bei den Knappschaftsruhegeldern 
wegen Vollendung des 62. und des 63. Lebens-
jahres betrugen im Jahre 1973 — also dem Einfüh-
rungsjahr — 76 bzw. 2 570. In den Jahren 1974 und 
1975 sind die Neuzugänge der Knappschaftsruhegel-
der wegen Vollendung des 62. Lebensjahres ange-
stiegen — sie betrugen 1975 182 —, die der Knapp-
schaftsruhegelder wegen Vollendung des 63. Le-
bensjahres sind dagegen, ebenso wie die Gesamt-
zahl der Rentenzugänge zurückgegangen und be-
trugen 1975 nur 2 046. Die Neuzugänge der über 
das 65. Lebensjahr hinausgeschobenen Knapp-
schaftsruhegelder blieben weiterhin sehr gering. 
Ihre Zahl ist im Jahre 1975 auf 13 gewachsen. 

Die Zugänge von Knappschaftsausgleichsleistungen 
— die Knappschaftsausgleichsleistung wurde als 
eine Sonderleistung der knappschaftlichen Renten-
versicherung erst am 1. Juli 1963 eingeführt — er-
reichten im Jahre 1967 die Höchstzahl von 1 533, 
gingen dann aber bis zum Jahre 1970 auf 129 zurück. 
Bis zum Jahre 1973 ist die Zahl der Neuzugänge von 
Knappschaftsausgleichleistungen wieder auf 808 an- 

Übersicht B 6 

nach einzelnen Rentenarten 

Witwenrenten Waisenrenten 

Versicherten- 
Knappschaftsruhegelder 

67. 
Lebens- zusammen insgesamt einfach erhöht zusammen an Halb

-w

aisen 
an Voll

-

waisen 
zusammen 

Knapp

-s

chafts

-

ausgleichs

-

leistung 

renten, 
Witwenrenten, 
Waisenrenten 
und Knapp

-

schaftsaus

-

gleichs

-l

eistung jahr zusammen 

4 826 18 229 241 	14 163 14 404 3 819 	148 3 967 669 37 269 

8 089 26 352 355 	21 324 21 679 4 993 	175 5 168 1 533 54 732 

10 338 24 943 290 	19 149 19 439 4 464 	134 4 598 694 49 674 

9 503 24 410 288 	19 200 19 488 4 125 	147 4 272 316 48 486 

6 480 19 349 210 	18 894 19 104 3 965 	152 4 117 129 42 699 

6 271 20 986 264 	20 386 20 650 4 747 	157 4 904 337 46 873 

6 412 23 224 299 	20 789 21 088 5 490 	216 5 706 742 50 760 

— 9 843 24 191 216 	19 159 19 375 5 061 	231 5 292 808 49 666 

5 8 405 21 730 235 	19 144 19 379 4 616 	232 4 848 775 46 732 

13 6 590 16 482 194 	17 594 17 788 4 053 	196 4 249 1 047 39 566 
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gestiegen, ging im Jahre 1974 leicht zurück, ist 
aber im Jahre 1975 deutlich angewachsen und lag 
mit 1 047 erheblich über dem Neuzugang des Vor-
jahres. Ein großer Teil der Berechtigten hat vorher 
Anpassungsgeld bezogen. Der Bezug des Anpas-
sungsgeldes ist aber auf die Wartezeit für die 
Knappschaftsausgleichsleistung anzurechnen. 

1.4. Anzahl der laufenden Renten 

In der Übersicht B 7 ist die Entwicklung der Anzahl 
der laufenden Renten für die Zeit vom Dezember 1969 
bis Dezember 1975 dargestellt. Die Entwicklung 
in den Jahren 1957 bis 1968 wurde in der Übersicht 
13 des Sozialberichts 1968 angegeben und die Ent-
wicklung bis 1974 in der Übersicht 35 des Renten-
anpassungsberichts 1976 behandelt. 

Die Gesamtzahl der Versichertenrenten ist von 
Dezember 1969 bis Dezember 1970 mit rd. 390 000 
nahezu konstant geblieben. In den folgenden Jahren 
zeichnete sich ein deutlicher Rückgang ab. Ende 
1972 ging die Zahl der Versichertenrenten auf rd. 
374 000 zurück und verharrte bis Ende 1974 auf 
diesem Stand. Das Jahr 1975 brachte einen Rück-
gang der Zahl der Versichertenrenten auf rd. 
366 000. Dieser Rückgang beruht rein zahlenmäßig 
auf einer im Vergleich zu den Vorjahren verstärk-
ten Abnahme der Knappschaftsruhegelder wegen 
Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Anzahl der 
Knappschaftsruhegelder wegen Vollendung des 65. 
Lebensjahres hat seit Ende 1972 um etwa 28 000 
abgenommen. Von Dezember 1974 bis Dezember 
1975 ist die Abnahme höher als in den vergange-
nen Jahren. Diese Abnahme ist hauptsächlich durch 
die Anfang 1973 neu eingeführten Knappschafts-
ruhegelder wegen Vollendung des 62. und 63. 
Lebensjahres zurückzuführen. Außerdem wirkt sich 
im Jahre 1975 die geringere Zahl von Neuanlegun-
gen im Bergbau in der Zeit der Wirtschaftskrise 
(um 1930) besonders aus. 

Der Bestand an Witwenrenten insgesamt hat von 
Ende 1969 bis Ende 1970 zugenommen und betrug 
Ende 1970 rd. 316 000. Im Jahr 1971 ist ein Rückgang 
um rd. 2 000 zu verzeichnen, der aber mit einer von 
der Bundesknappschaft am Ende des Jahres 1971 
durchgeführten Bestandsbereinigung erklärt werden 
kann. Von 1971 auf 1972 ist der Zuwachs wieder in 
der Größenordnung von 1968 auf 1969 erfolgt. Von 
Dezember 1972 auf Dezember 1975 ist ein weiterer 
Anstieg auf rd. 326 000 Renten zu verzeichnen. 
Daß der Bestand an Witwenrenten immer noch zu-
nimmt, ist darauf zurückzuführen, daß die große 
Gruppe verhältnismäßig junger Kriegerwitwen nur 
langsam aus dem Bestand ausscheidet und der 
Bestandsrückgang bei den Versicherten sich bei den 
Hinterbliebenenrenten später auswirkt als bei den 
Versichertenrenten. Von Einfluß ist auch die höhere 
Lebenserwartung der Frauen gegenüber den Män-
nern. 

Die Anzahl der Waisenrenten ist bis Ende 1970 
fast konstant geblieben, im Dezember 1970 betrug 
sie rd. 36 000. Durch die zuvor erwähnte Bestands-
bereinigung ergab sich Ende 1971 ein Bestand von 
rd. 32 000, der sich bis Ende 1974 anzahlmäßig nur 

innerhalb der Rundungsgrenzen verändert hat. Am 
Schluß des Jahres 1975 betrug die Zahl an Waisen-
renten nur noch 30 000. 

Die Zahl der Knappschaftsausgleichsleistungen ist 
von 1969 bis 1971 von 13 000 auf 8 000 zurück-
gegangen. Bis zum Jahre 1974 blieb diese Zahl un-
verändert. Im Jahre 1975 ist die Zahl der Knapp-
schaftsausgleichsleistungen seit langer Zeit etwas an 
gestiegen, und zwar auf 9 000. Diese Entwicklung er-
gibt sich aus dem im Jahre 1975 beobachteten ver-
mehrten Neuzugang an Knappschaftsausgleichs-
leistungen. 

1.5. Durchschnittliche Höhe der laufenden Renten 

Die Entwicklung der Durchschnittsrenten in der 
KnRV ist in der Übersicht B 8 für dieselben Monate 
und Rentenarten wiedergegeben wie die Entwick-
lung der Rentenbestände in der Übersicht B 7. Dar-
über hinaus wurden die Durchschnittsbeträge der 
Renten zum 30. Juni 1972 eingefügt, um die Erhö-
hung kenntlich zu machen, die durch die 14. Renten-
anpassung eingetreten ist. Einen Überblick über die 
Höhe der Durchschnittsrenten zwischen 1957 und 
1968 gibt die Übersicht 16 des Sozialberichts 1968. 
In der Entwicklung der durchschnittlichen Höhe der 
laufenden Renten kommen in erster Linie der Erhö-
hungseffekt durch die Rentenanpassungsgesetze so-
wie die Abschmelzung der Rentensteigerungssätze 
und die Leistungsverbesserungen durch das Finanz-
änderungsgesetz 1967 zum Ausdruck. Durch das 
Finanzänderungsgesetz 1967 vom 23. Dezember 1967 
(BGBl. I S. 1259) ist für die Versicherungsfälle ab 
1. Januar 1972 

bei Knappschaftsrenten wegen Berufsunfähig-
keit nach Aufgabe der Beschäftigung im Bergbau 
der jährliche Rentensteigerungssatz von 1,8 v. H., 

bei Knappschaftsrenten wegen Erwerbsunfähig-
keit und Knappschaftsruhegeldempfängern der 
jährliche Rentensteigerungssatz von 2,0 v. H. 

eingeführt worden. Die Rentensteigerungssätze für 
Renten aus Versicherungsfällen, die vor dem 1. Ja-
nuar 1972 eingetreten sind, wurden stufenweise auf 
die obengenannten Rentensteigerungssätze überge-
leitet (Abschmelzung) ; das geschah zugleich mit den 
allgemeinen Rentenanpassungen, und zwar mit der 
11. bis 15. Rentenanpassung. Dabei sind die Renten 
aus den Zugängen der Jahre 1968 bis 1972 bereits 
mit entsprechend niedrigeren Rentensteigerungs-
sätzen festgestellt worden (vgl. Artikel 2 § 9 Abs. 1 a 
KnVNG). Aus den in der Übersicht B 8 angegebenen 
Durchschnittsrenten können die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Rentenanpassungen in Verbindung 
mit den Rentenänderungen durch das Finanzände-
rungsgesetz 1967 ermittelt werden. Danach sind z. B. 
die Knappschaftsruhegelder bei Vollendung des 
60. Lebensjahres nach Erfüllung der besonderen 
Wartezeit und Aufgabe der Beschäftigung im knapp-
schaftlich versicherten Betrieb vom Dezember 1969 
auf Dezember 1970 (insbesondere durch die 12. Ren-
tenanpassung) um 4,5 v. H. und vom Dezember 1970 
auf Dezember 1971 (insbesondere durch die 13. Ren-
tenanpassung) um 4,9 v. H. gestiegen. Im ersten 
Halbjahr 1972 — in der Hauptsache durch die 
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Übersicht B 7 

Die Anzahl der laufenden Renten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
nach Rentenarten 

— in 1 000 — 

Rentenarten 
Dezem

-

ber 
1969 

Dezem

-

ber 
1970 

Dezem

-

ber 
1971 

Dezem

-

ber 
1972 

Dezem

-

ber 
1973 

Dezem

-

ber 
1974 

Dezem

-

ber 
1975 

Versichertenrenten 

Bergmannsrenten 
verminderte bergmännische Berufs-
fähigkeit 	 34 34 32 31 31 30 29 
50 Jahre 	 7 7 7 9 10 12 12 

Knappschaftsrenten 
Berufsunfähigkeit 	 30 29 24 23 22 22 22 
Erwerbsunfähigkeit 	 60 58 54 53 48 48 46 

Knappschaftsruhegelder 
65 Jahre 	 178 178 178 177 169 160 149 
60 Jahre 

an Arbeitslose 	 30 34 35 37 41 44 46 
an Frauen 	 
nach Erfüllung der 
besonderen Wartezeit . 	 

3 

49 

3 

47 

4 

44 

4 

40 

5 

34 

5 

31 

5 

29 
62 Jahre 	 4 6 8 
63 Jahre 	 11 16 20 
63 Jahre 	 — 0 0 

insgesamt... 391 390 378 374 375 374 366 

Witwenrenten 
einfache Witwenrenten 	 2 2 1 1 1 1 1 
erhöhte Witwenrenten 	 309 314 313 319 322 324 325 

insgesamt 	 311 316 314 320 323 325 326 

Waisenrenten 
an Halbwaisen 	 34 35 31 31 31 31 29 
an Vollwaisen 	 1 1 1 1 1 1 1 

insgesamt 	 35 36 32 32 32 32 30 

Zusätzliche Leistung: 
Knappschaftsausgleichsleistung 	 13 11 9 8 8 8 9 
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Übersicht B 8 

Die durchschnittliche Höhe der laufenden Renten 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten 1) 

- DM/Monat - 

Dezem- Dezem- Dezem- Juni Dezem- Dezem- Dezem- Dezem- 
Rentenarten ber ber ber 1972 ber ber ber ber 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Versichertenrenten 

Bergmannsrenten 
verminderte bergmännische 
Berufsfähigkeit . 	 212,30 226,10 246,20 267,60 293,70 332,00 	370,50 	400,40 

50 Jahre . 	 312,50 340,90 390,10 427,10 464,20 516,30 	569,60 	622,10 

Knappschaftsrenten 
Berufsunfähigkeit . 	 551,60 569,30 617,80 662,80 732,50 830,00 	925,80 1 024,30 

Erwerbsunfähigkeit . 	 621,50 639,00 678,00 704,10 742,90 809,20 	883,60 	968,50 

Knappschaftsruhegeld 
65 Jahre . 	 752,90 783,70 826,90 867,40 919,40 1 020,70 1 123,70 1 240,50 

60 Jahre 	 
an Arbeitslose . 	 831,70 864,10 892,50 927,10 981,60 1090,90 1211,40 1344,50 

an Frauen . 	 427,30 436,70 444,20 455,70 482,30 564,80 	626,00 	690,80 

nach Erfüllung der beson- 
deren Wartezeit 	 918,70 959,70 1 006,70 1 069,80 1 126,90 1 256,00 1 404,40 1 558,20 

62 Jahre . 	 1 036,80 1 135,60 1 250,30 

63 Jahre . 	 1 128,30 1 225,70 1 346,60 

67 Jahre . 	 - 1 105,20 1 101,40 

Versichertenrenten insgesamt 	 687,30 715,30 758,60 795,90 843,60 939,00 1 035,90 1 143,10 

Witwenrenten 	 400,90 417,20 450,00 470,90 500,30 557,90 	620,20 	689,40 

Waisenrenten 
an Halbwaisen . 	 122,00 128,30 139,40 146,50 157,80 172,20 	192,60 	219,10 

an Vollwaisen 	 154,60 163,80 172,30 181,70 197,10 222,10 	249,10 	280,40 

Waisenrenten insgesamt 	 123,20 129,60 140,70 147,90 159,40 174,20 	194,90 	221,70 

Zusätzliche Leistung: 
Knappschaftsausgleichsleistung ... 754,20 783,20 814,60 858,00 925,80 1 013,60 1 117,30 1 231,30 

1) Gesamtrente, d. h. Summe aus dem Rentenanteil aus der KnRV und den zu Lasten der ArV und der AnV mitaus-
gezahlten Rentenanteilen aus diesen Versicherungen 
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14. Rentenanpassung — stiegen die Durchschnitte der 
Knappschaftsruhegelder dieser Rentner im Vergleich 
zum Stand des Monats Dezember 1971 um 6,3 v. H. 
an. Durch die auf den 1. Juli 1972 vorgezogene 
15. Rentenanpassung stiegen die vorgenannten Ren-
ten erneut an. Im Durchschnitt erfuhren sie im Ver-
gleich der Junirenten 1972 mit den Dezemberrenten 
1972 eine Steigerung von 5,3 v. H. Vom Dezember 
1972 bis Dezember 1973 betrug die Erhöhung rd. 
11,5 v. H., da bei der 16. Rentenanpassung die Ab-
schmelzung der Steigerungssätze beendet war und 
die Rentenerhöhung durch die Anpassung sich voll 
auswirken konnte. Von Dezember 1973 bis Dezem-
ber 1974 hat sich bei dieser Rentenart die Durch-
schnittsrente etwas mehr erhöht als der Rentenan-
passungssatz. Im Jahre 1975 folgte die Erhöhung der 
Durchschnittsrente etwa dem Rentenanpassungssatz. 
Unter den Durchschnittsrenten weisen die Knapp-
schaftsruhegelder wegen Vollendung des 60. Lebens-
jahres nach Erfüllung der besonderen Wartezeit mit 
1 558,20 DM im Dezember 1975 auch den höchsten 
monatlichen Zahlbetrag auf. Hier handelt es sich um 
die Bergleute, die langjährig unter Tage beschäftigt 
waren. Danach folgen die vorgezogenen Knapp-
schaftsruhegelder wegen Vollendung des 63. Lebens-
jahres. Mit 1 345 DM/Monat liegen auch die Durch-
schnittsrenten der Knappschaftsruhegelder wegen 
Vollendung des 60. Lebensjahres und einjähriger 
Arbeitslosigkeit etwa auf der gleichen Höhe. Die 
Durchschnittsrenten in der knappschaftlichen' Ren-
tenversicherung sind höher als die in den Renten-
versicherungen der Arbeiter und, der Angestellten. 
Das liegt hauptsächlich an den höheren Steigerungs-
sätzen der KnRV und an den durchschnittlich höheren 
für den Versicherten maßgebenden Rentenbemes-
sungsgrundlagen (§ 54 RKG).  

Die Durchschnittsbeträge geben einen brauchbaren 
Maßstab nur für die zeitliche Entwicklung des Lei-
stungsstandes der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung ab, jedoch sind sie wenig geeignet zur Beurtei-
lung sowohl des Leistungsstandes der knappschaft-
lichen Rentenversicherung allein als auch deren Lei-
stungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die 
ausgewiesenen Rentenhöhen beziehen sich nämlich 
auf die Gesamtnettorenten, die sowohl von den Ren-
tensteigerungssätzen der KnRV als auch von den 
niedrigeren Rentensteigerungssätzen der ArV und 
der AnV beeinflußt sind. Es ist nicht erkennbar, in 
welchem Versicherungszweig diese Renten überwie-
gend erdient sind. Außerdem wurden in die Durch

-

schnittsbildung Renten und Rententeile miteinbezo-
gen, die überhaupt nicht von der Versicherungs-
dauer abhängig sind (wie Kinderzuschüsse) oder z. B. 
nur Pro-rata-Anteile von Vertragsrenten darstellen. 
Bezieht man sich allein auf den knappschaftlichen 
Anteil der Renten der KnRV, so kommt gravierend 
hinzu, daß ein Großteil der Renten der KnRV nur 
wenige , knappschaftliche Versicherungsjahre auf-
weist, weil der Rentenbezieher den überwiegenden 
Teil seines Erwerbslebens nicht knappschaftlich ver-
sichert war, die Bundesknappschaft aber gemäß § 102 
RKG für die Feststellung und Zahlung der Rente 

zuständig ist. Will man einen brauchbaren Maßstab 
für die Leistungsfähigkeit der knappschaftlichen 
Rentenversicherung in 'einem bestimmten Zeitpunkt 
und unter Verwendung der Durchschnittshöhen der 
laufenden Renten angeben, so ist dies nach dem 
oben Gesagten nur möglich, wenn man zusätzlich die 
Durchschnittshöhe der Renten au f die der Renten-
berechnung zugrunde gelegten Versicherungsjahre 
bezieht. Dieser Zusammenhang ist für den knapp-
schaftlichen Anteil der Versichertenrenten der KnRV 
in der Schichtung nach der Zahl der knappschaft-
lichen Versicherungsjahre für das Jahresende 1974 
in der Übersicht B 9 wiedergegeben. Dort ist außer-
dem angegeben, wieviele Versichertenrenten auf die 
einzelnen Gruppen von knappschaftlichen Versiche-
rungsjahren entfallen. Bei der Berechnung des 
knappschaftlichen Anteils der Rente wird natürlich 
nur der Rentensteigerungssatz der KnRV berück-
sichtigt. 

Als durchschnittliche Rentenhöhe wird in dieser 
Übersicht der knappschaftliche Anteil der Gesamt-
nettorente ausgewiesen, ohne Kinderzuschuß, der 
Leistungszuschlag aber einbezogen, weil diese Lei-
stung eine Besonderheit der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung ist. 

Die Zahlenwerte zeigen deutlich, wie mit steigender 
Zahl anrechnungsfähiger knappschaftlicher Versiche-
rungsjahre auch die Höhe des knappschaftlichen 
Rentenanteils steigt. Ebenso erkennt man, wie bei 
gleicher Anzahl anrechnungsfähiger Versicherungs-
jahre die durchschnittliche .Höhe des knappschaft-
lichen Anteils mit dem Steigerungssatz zunimmt, 
z. B. im Vergleich der Knappschaftsrenten wegen 
Berufsunfähigkeit untereinander als auch im Ver-
gleich mit den anderen Rentenarten: Wegen des 
Einflusses der persönlichen Bemessungsgrundlage 
und des Leistungszuschlages fallen diese Unter

-

schiede jedoch nicht streng proportional zu den 
Unterschieden der Steigerungssätze aus. 

Aus den Zahlenwerten ist ersichtlich, daß Ver-
sicherte, die in einem vollen Arbeitsleben Beiträge 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung geleistet 
haben, ein angemessenes Knappschaftsruhegeld er-
warten können. Ferner geht aus einem Vergleich 
der Übersichten B 8 und B 9 mit den Übersichten 
A 11 bis A 13 (ArV/AnV) hervor, daß die Renten 
der knappschaftlichen Rentenversicherung oft nicht 
unerheblich höher liegen als vergleichbare Renten 
der Rentenversicherungen der Arbeiter und der An-
gestellten. 

Bei den Frauen liegt die durchschnittliche Höhe des 
knappschaftlichen Anteils bei der Gesamtheit der 
Renten wegen Vollendung des 60. Lebensjahres er-
heblich unter z. B. den •Durchschnitten der Knapp

-

schaftsruhegelder 62, 63, 65 und 67 Jahren zusam-
men (409,80 DM/Monat gegenüber 901,50 DM/Monat, 
vgl. Übersicht . B 9). Die niedrige Durchschnittsrente 
bei den Knappschaftsruhegeldern an Frauen ergibt 
sich dadurch, daß die meisten Renten nur eine rela-
tiv geringe Zahl von knappschaftlichen Versiche-
rungsjahren aufweisen. 
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Übersicht B 9 

Die am 31. Dezember 1975 laufenden Versichertenrenten der knappschaftlichen 
Rentenversicherung nach der Anzahl der anrechnungsfähigen knappschaftlichen 

Versicherungsjahre und nach Rentenarten 

 

Anzahl der  

 Knappschaftsrenten Knappschaftsruhegelder 

wegen 
Berufsunfähigkeit 60 Jahre 

anrechnungsfähigen 
knappschaftlichen 

Versicherungsjahre 
von ... bis unter ... 

Berg

-

manns

-

renten 

mit Steigerungssatz 
wegen 

Erwerbs

-

unfähig- 

65 Jahre 
62 Jahre 
63 Jahre 
67 Jahre 

nach 
Erfüllung 

der be

-

sonderen an 

Knapp

-

schafts

-

aus- 
gleichs- 

Jahre 1,2 v. H. 1,8 v. H. keit zusam

-

men 
Warte

-zeit 

und an 

 Frauen 
leistung 

Arbeits

-

lose  

Anzahl der Rentenfälle 1) 

unter 5 	 54 	- 	282 2 065 2 531 202 	109 - 
5-10 	 5 024 	6 	1 420 8 737 27 560 2 630 	1 084 - 

10-15 	 5 449 	23 	1 267 6 064 20 817 2 658 	1 425 - 
15-20 	 6 186 	83 	1 188 4 160 16 180 3 711 	1 224 2 
20-25 	 6 492 	286 	1 998 4 963 14 563 7 413 	855 7 
25-30 	 9 450 	579 	3 346 5 952 13 823 10 362 	334 2 833 
30-35 	 4 477 	790 	3 129 5 081 18 518 8 291 	120 976 
35-40 	 3 577 	821 	3-485 5 682 33 129 15 605 	37 2 971 
40-45 	 22 	568 	2 376 3 461 23 463 20 514 	24 2 232 
45-50 	 2 	- 	2 93 5 641 3 144 	2 5 
50 und mehr 	 - 	- 	- 2 132 3 	- - 

insgesamt 	
 

40 733 	3 156 	18 493 46 260 176 357 74 533 	5 214 9 026 

Knappschaftlicher Anteil der Renten mit Leistungszuschlag ohne Kinderzuschuß 
- Durchschnitt je Rentenfall - 1) 

- DM/Monat - 

unter 5 	 68,9 	- 	59,7 72,2 72,0 105,5 	75,7 - 
5-10 	 99,2 	107,6 	191,8 207,8 236,9 245,8 	191,8 - 

10-15 	 173,6 	231,3 	322,0 339,0 391,7 397,7 	302,7 - 

15-20 	 261,3 	351,1 	488,6 511,0 558,9 590,6 	433,1 502,9 
20-25 	 366,3 	482,1 	687,5 708,4 736,5 785,9 	605,2 846,3 

25-30 	 488,8 	594,5 	864,0 878,0 943,0 982,5 	734,8 974,0 

30-35 	 558,3 	708,9 	990,9 1009,2 1143,5 1183,6 	914,3 1093,0 

35-40 	 622,6 	815,2 	1 177,9 1191,5 1354,1 1407,8 	1166,4 1301,3 

40-45 	 468,0 	852,9 	1291,5 1316,1 1530,3 1611,2 	1630,0 1375,1 

45-50 	 576,0 	- 	1341,6 1430,9 1637,0 1610,8 	1987,9 1177,9 

50 und mehr 	 - 	- 	- 1 375,6 1 026,3 1 837,0 	- - 

insgesamt 	 363,3 	706,9 	855,4 744,8 901,5 1 205,2 	409,8 1 199,1 

1) Erfaßt sind nur die Rentenfälle, bei denen die Anzahl der anrechnungsfähigen knappschaftlichen Versicherungs-
jahre bekannt ist 
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1.6. Schichtung der laufenden Renten 
nach dem monatlichen Zahlbetrag 

In den Übersichten B 10 und B 11 sind die Bestände 
an Versichertenrenten und Witwenrenten der 
KnRV nach dem monatlichen Zahlbetrag geschich-
tet, und zwar sowohl in absoluten Rentenzahlen als 
auch in Relativzahlen. 

Die Schichtungen sind 

a) für Knappschaftsrenten wegen Berufungsunfä-
higkeit, 

b) für die Gesamtheit aus Knappschaftsrenten we-
gen Erwerbsunfähigkeit und Knappschaftsruhe-
geldern, 

c) für Witwenrenten 

durchgeführt worden. Die Schichtungen beziehen 
sich auf die laufenden Renten der KnRV, bei denen 
die Erhöhungen nach der 18. Rentenanpassung zum 
1. Juli 1975 berücksichtigt wurden. 

Die Vertragsrenten sind nicht einbezogen, weil zur 
Zeit der Erstellung dieses Berichts die Schichtung 
dieser Renten nach ihrem Zahlbetrag am 31. Dezem-
ber 1974 noch nicht bekannt war. Außerdem ist zu 
erwarten, daß die Vertragsrenten besonders bei den 
niedrigen Zahlbetragsgruppen anzutreffen sein wer-
den und daher die Aussage dieser Übersichten be-
einträchtigen könnten. 

Außer den Schichtungen selbst ist auch stets die 
Kumulation der Schichtungen angegeben. Die Über-
sichten zeigen also nicht nur, wie viele Renten z. B. 
zwischen 500 und 550 DM/Monat liegen, sondern 
auch wie viele Renten insgesamt unter 550 DM/Mo-
nat liegen. 

Der Bericht enthält in der Übersicht B 12 eine Dar-
stellung darüber, wie sich das Knappschaftsruhe-
geld eines Versicherten mit einem durchschnittli-
chen Bruttojahresarbeitsentgelt und 40 anrech-
nungsfähigen knappschaftlichen Versicherungsjah-
ren und der knappschaftliche Kinderzuschuß nach 
§ 60 RKG seit 1957, dem Jahr der damaligen Ren-
tenreform, entwickelt haben. 

Das Knappschaftsruhegeld betrug unter den ge-
nannten Bedingungen im Jahre 1957 360,50 DM im 
Monat. Es ist bis zum Jahre .1976 — nach seitdem 
19 Rentenanpassungen — auf rd. 1 235 DM/Monat 
angestiegen und ist 1976 fast dreieinhalbmal so 
hoch wie im Jahre 1957. 

Noch stärker angestiegen ist der knappschaftliche 
Kinderzuschuß. Er beträgt im Jahr ein Zehntel der 
für die Berechnung der Rente maßgebenden allge-
meinen Bemessungsgrundlage, folgt also mittelbar 
der Entwicklung der für die knappschaftliche Ren-
tenversicherung maßgeblichen durchschnittlichen 
Bruttojahresarbeitsentgelte der Versicherten der 
ArV, der AnV und der KnRV. Von monatlich 36,10 
DM im Jahr 1957 stieg der knappschaftliche Kin-
derzuschuß auf 154,50 DM/Monat im Jahre 1976. 
Der knappschaftliche Kinderzuschuß hat sich also 
infolge der 19 Rentenanpassungen seit 1957 mehr 
als vervierfacht. 

1.7. Einnahmen und Ausgaben 

Über die Einnahmen und die Ausgaben in der 
KnRV in den Jahren 1969 bis 1975 unterrichtet die 
Übersicht B 13. Die Darstellung der Entwicklung 
von Einnahmen und Ausgaben seit 1957 bis 1966 ist 
in der Übersicht 28 des Sozialberichts 1968, die Ent-
wicklung von 1967 bis 1973 in der Übersicht 36 des 
Rentenanpassungsberichts 1975 enthalten. Dort sind 
auch Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahme- 
und Ausgabenposten gegeben worden. 

Dem Rechnungslegungsverfahren der Bundesknapp-
schaft entsprechend sind als Einnahmen und als 
Ausgaben eines Jahres diejenigen Beträge verbucht 
worden, die für das betreffende Kalenderjahr be-
stimmt waren. 

Im Hinblick darauf, daß für die Finanzierung der in 
diesem Bericht zu begründenden 20. Rentenanpas-
sung weniger die Entwicklung der Einnahmen und 
der Ausgaben der KnRV in der Vergangenheit be-
deutsam ist, sondern die Entwicklung der Finanzla-
ge in der Zukunft — die ausführlich im Abschnitt 
B. 2. dieses Berichts dargestellt wird — ist von ei-
ner detaillierten Berichterstattung über die Verän-
derung aller Einnahme- und Ausgabeposten abgese-
hen worden. Hier werden daher nur die wichtigsten 
Positionen der Einnahmen und der Ausgaben erör-
tert. 

Im Jahre 1969 überstieg die Auswirkung der Ent-
geltsteigerungen die Abnahme der Versicherten-
zahl, so daß sich in jenem Jahr die Beitragseinnah-
men gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht haben. 
Die Steigerung der Entgelte konnte sich im Jahr 
1970 auf die Beiträge voll auswirken, da die Zahl 
der Versicherten im gleichen Jahr sogar etwas zu-
genommen hat. Im Jahre 1971 wurden die Beitrags-
einnahmen wiederum durch die hohe Steigerung 
der Entgelte von 1970 auf 1971 bestimmt. Der leich-
te Rückgang der Versichertenzahl im gleichen Zeit-
raum wirkte sich nur geringfügig auf den Anstieg 
der Beitragseinnahmen aus. Die Beitragseinnahmen 
des Jahres 1972 sind gegenüber dem Vorjahr etwas 
abgesunken (auf 1 350 Millionen DM). Dabei konnte 
der Beitragsausfall infolge des starken Rückgangs 
der Versichertenzahl um rd. 25 000 nicht durch die 
relativ hohe Entgeltsteigerung kompensiert werden. 
Im Jahre 1973 sind die Beitragseinnahmen trotz des 
starken Rückgangs der Versicherten (vgl. Übersicht 
B 1) um rd. 5 v. H. gestiegen. Das Jahr 1974 brachte 
einen besonders hohen Zuwachs an Beitragseinnah-
men (um rd. 13 v. H.), da die Gesamtzahl der Versi-
cherten um rd. 2 000 zugenommen hatte, und die 
Entgeltsteigerung der Beschäftigten im Bergbau hö-
her war als im Durchschnitt aller Versicherten. Im 
Jahre 1975 gab es einen Zuwachs der Beitragsein-
nahmen um 9 v. H. Diese Erhöhung ist auf die Ent-
geltsteigerung der im Bergbau Beschäftigten zu-
rückzuführen, die höher war als im Durchschnitt al-
ler Versicherten. 

In den Rentenausgaben sind die zu Lasten der an-
deren Rentenversicherungen mitausgezahlten Ren-
tenteile aus diesen Versicherungen enthalten. Die 
Rentenausgaben sind von 1969 bis 1975 infolge der 
Rentenanpassungen und der dadurch von Jahr zu 
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Übersicht B 10 

Die am 31. Dezember 1975 laufenden Renten aus der knappschaftlichen 
Rentenversicherung nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 1) 

(einschließlich der 18. Rentenanpassung zum 1. Juli 1975) 
— Anzahl der Renten — 

Zahlbetragsgruppe 
von ... bis unter ... DM/Monat 

Knappschaftsrenten 
wegen 

Berufsunfähigkeit 

Knappschaftsrenten 
wegen 

Erwerbsunfähigkeit 
und 

Knappschaftsruhegelder 

Witwenrenten 

a 		b a 		b a 	b 

unter 	100 	 231 231 1 101 1 101 1 418 1 418 
100— 150 	 139 370 1 033 2 134 1 169 2 587 
150— 200 	 140 510 1 188 3 322 2 093 4 680 
200— 250 	 136 646 1 366 4 688 4 073 8 753 

250— 300 	 150 796 1 710 6 398 4 416 13 169 
300— 350 	 152 948 2 337 8 735 7 171 20 340 
350— 400 	 137 1 085 1 956 10 691 11 588 31 928 
400— 450 	 122 1 207 1 819 12 503 17 467 49 395 
450— 500 	 160 1 367 2 139 14 642 21 402 70 797 

500— 550 	 206 1 573 2 579 17 221 22 125 92 922 
550— 600 	 273 1 846 2 898 20 119 21 586 114 508 
600— 650 	 384 2 230 3 266 23 385 21 912 136 420 
650— 700 	 607 2 837 3 572 26 957 21'925  158 345 
700— 750 	 662 3 499 4 012 30 969 22 181 180 526 

750— 800 	 776 4 275 4 804 35 773 21 797 202 323 
800— 850 	 1 009 5 284 5 655 41 428 20 635 222 958 
850— 900 	 1 094 6 378 6 680 48 108 18 798 241 756 
900— 950 	 1 152 7 530 7 952 56 060 15 797 257 553 
950-1 '000 	 1 257 8 787 9 410 65 470 13 160 270 713 

1 000-1 050 	 1 227 10 014 10 921 76 391 7 289 278 002 

1 050-1 100 	 1 292 11 306 12 635 89 026 10 129 288 131 

1 100-1 150 	 1 294 12 600 13 757 102 783 4 946 293 077 

1 150-1 200 	 1 200 13 800 15 030 117 813 3 212 296 289 
1 200-1 250 	 1 134 14 934 15 699 133 512 2 078 298 367 

1 250-1 300 	 959 15 893 15 849 149 361 1 498 299 865 
1 300-1 350 	 928  16 821 16 173 165 534 1 292 301 157 
1 350-1 400 	 768 17 589 15 424 180 958 1 172 302 329 
1 400-1 450 	 655 18 244 14 681 195 639 970 303 299 
1 450-1 500 	 587 18 831 13 408 209 047 814 304 113 

1 500-1 550 	 450 19 281 11 992 221 039 707 304 820 
1 550-1 600 	 361 19 642 10 796 231 835 631 305 451 
1 600-1 650 	 257 19 899 '9 539 241 374 459 305 910 
1 650-1 700 	 186 20 085 8 117 249 491 420 306 330 

1 700-1 750 	 131 20 216 6 722 256 213 305 306 635 
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noch Übersicht B 10 

Zahlbetragsgruppe 
von ... bis unter ... DM/Monat 

Knappschaftsrenten 
wegen 

Berufsunfähigkeit 

Knappschaftsrenten 
wegen 

Erwerbsunfähigkeit 
und 

Knappschaftsruhegelder 

Witwenrenten 

a b a b a b 

1 750-1 800 	 106 20 322 5 641 261 854 227 306 862 

1 800-1 850 	 67 20 389 4 532 266 386 161 307 023 

1 850-1 900 	 61 20 450 3 441 269 827 102 307 125 
1 900-1 950 	 51 20 501 2 642 272 469 80 307 205 
1 950-2 000 	 17 20 518 2 104 274 573 60 307 265 

2 000-2 050 	 18 20 536 1 657 276 230 44 307 309 

2 050-2 100 	 15 20 551 1 464 277 694 31 307 340 

2 100-2 150 	 12 20 563 1 207 278 901 10 307 350 

2 150-2 200 	  14 20 577 1 051 279 952 4 307 354 

2 200-2 250 	 10 20 587 959 280 911 1 307 355 

2 250-2 300 	 7 20 594 882 281 793 

2 300-2 350 	 6 20 600 720 282 513 

2 350-2 400 	 7 20 607 675 283 188 
2 400-2 450 	 20 607 515 283 703 
2 450-2 500 	 1 20 608 497 284 200 

2 500-2 550 	 3 20 611 388 284 588 

2 550-2 600 	 1 20 612 332 284 920 

2 600-2 650 	 1 20 613 292 285 212 

2 650-2 700 	 1 20 614 229 285 441 

2 700-2 750 	 — 20 614 175 285 616 

2 750-2 800 	 1 20 615 167 285 783 

2 800-2 850 	 115 285 898 

2 850-2 900 	 116 286 014 

2 900-2 950 	 91 286 105 

2 950-3 000 	 68 286 173 

3 000 und mehr 223 286 396 

zusammen ... 20 615 286 396 307 355 

Renten nach 	zwischenstaatlichem 
Recht 2) 	 1 125 17 133 18 476 

insgesamt ... 21 740 303 529  325 831 

a) Anzahl der Gruppe 
b) Summe der Anzahlen bis zur nebenstehenden Gruppe 

1) ohne Bergmannsrenten, Waisenrenten und Knappschaftsausgleichsleistung 
2) Die Renten nach zwischenstaatlichem Recht sind in ihrer Schichtung nach dem Zahlbetrag nicht bekannt 
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Übersicht B 11 

Die am 31. Dezember 1975 laufenden Renten aus der knappschaftlichen 
Rentenversicherung nach dem monatlichen Zahlbetrag und nach Rentenarten 1) 2) 

(einschließlich der 18. Rentenanpassung zum 1. Juli 1975) 
- Relative Verteilung in v. H. - 

Knappschaftsrenten 
Knappschaftsrenten wegen 

Zahlbetragsgruppe wegen Erwerbsunfähigkeit Witwenrenten 
von ... bis unter ... DM/Monat Berufsunfähigkeit und 

Knappschaftsruhegelder 

a b a b a b 

unter 	100 	 1,1 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 

100- 150 	 0,7 1,8 0,3 0,7 0,4 0,8 
150- 200 	 0,7 2,5 0,4 1,1 0,7 1,5 
200- 250 	 0,7 3,2 0,5 1,6 1,3 2,8 

250- 300 	 0,7 3,9 0,6 2,2 1,5 4,3 

300- 350 	 0,7 4,6 0,8 3,0 2,3 6,6 

350- 400 	 0,7 5,3 0,7 3,7 3,8 10,4 

400- 450 	 0,6 5,9 0,6 4,3 5,7 16,1 
450- 500 	 0,8 6,7 0,8 5,1 6,9 23,0 

500- 550 	 1,0 7,7 0,9 6,0 7,2 30,2 

550- 600 	 1,3 9,0 1,0 7,0 7,0 37,2 
600- 650 	 1,9 10,9 1,1 8,1 7,1 44,3 
650- 700 	 2,9 13,8 1,3 9,4 7,2 51,5 
700- 750 	 3,2 17,0 1,4 10,8 7,2 58,7 

750- 800 	 3,7 20,7 1,7 12,5 7,1 65,8 

800- 850 	 4,9 25,6 2,0 14,5 6,7 72,5 

850- 900 	 5,3 30,9 2,3 16,8 6,1 78,6 
900- 950 	 5,6 36,5 2,8 19,6 5,2 83,8 
950-1000 	 6,1 42,6 3,3 22,9 4,3 88,1 

1 000-1 050 	 6,0 48,6 3,8 26,7 2,4 90,5 

1 050-1 100 	 6,2 54,8 4,4 31,1 3,3 93,8 

1 100-1 150 	 6,3 61,1 4,8 35,9 1,6 95,4 

1 150-1 200 	 5,8 66,9 5,2 41,1 1,0 96,4 

1 200-1 250 	 5,5 72,4 5,5 46,6 0,7 97,1 

1250-1 300 	 4,7 77,1 5,5 52,1 0,5 97,6 

1300-1350  4,5 81,6 5,7 57,8 0,4 98,0 

1 350-1 400 	 3,7 85,3 5,4 63,2 0,4 98,4 
1 400-1 450 	 3,2 88,5 5,1 68,3 0,3 98,7 
1 450-1 500 	 2,8 91,3 4,7 73,0 0,3 99,0 

1 500-1 550 	 2,2 93,5 4,2 77,2 0,2 99,2 
1 550-1 600 	 1,8 95,3 3,8 81,0 0,2 99,4 
1 600-1 650 	 1,2 96,5 3,3 84,3 0,1 99,5 

1 650-1 700 	 0,9 97,4 2,8 87,1 0,1 99,6 

1 700-1 750 	 0,7 98,1 2,3 89,4 0,1 99,7 
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noch Übersicht B 11 

Knappschaftsrenten 
Knappschaftsrenten wegen 

Zahlbetragsgruppe wegen Erwerbsunfähigkeit Witwenrenten 
von ... bis unter ... DM/Monat Berufsunfähigkeit und 

Knappschaftsruhegelder 

a b a 	b a b 

1 750-1 800 	 0,5 98,6 2,0 	91,4 0,1 99,8 

1 800-1 850 	 0,3 98,9 1,6 	93,0 0,1 99,9 

1 850-1 900 	 0,3 99,2 1,2 	94,2 

1 900-1 950 	 0,2 99,4 0,9 	95,1 

1 950-2 000 	 0,1 99,5 0,8 	95,9 

2 000-2 050 	 0,1 99,6 0,6 	96,5 
0,1 100,0 

2 050-2 100 	 0,1 99,7 0,5 	97,0 

2 100-2 150 	 0,4 	97,4 
0,1 99,8 

2 150-2 200 	 0,4 	97,8 
2 200-2 250 	 0,3 	98,1 

0,1 99,9 
2 250-2 300 	 0,3 	98,4 

2 300-2 350 	 0,3 	98,7 
2 350-2 400 	 0,2 	98,9 
2 400-2 450 	 0,2 	99,1 
2 450-2 500 	 0,2 	99,3 

2 500-2 550 	 0,1 	99,4  
0,1 100,0 

2 550-2 600 	 0,1 	99,5 
2 600-2 650 	 0,1 	99,6 
2 650-2 700 	 0,1 	99,7 
2 700-2 750 	 

2 750-2 800 	 0,1 	99,8 

2 800-2 850 	 
2 850-2 900 	 0,1 	99,9 
2 900-2 950 	 
2 950-3 000 	 

0,1 	100,0 } 
3 000 und mehr 	 

zusammen 	 100,0 100,0 100,0 

a) Anzahl der Gruppe 
b) Summe der Anzahlen bis zur nebenstehenden Gruppe 

1) ohne Bergmannsrenten, Waisenrenten und Knappschaftsausgleichsleistung 
2) Die Renten nach zwischenstaatlichem Recht sind in ihrer Schichtung nach dem Zahlbetrag nicht bekannt 
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Jahr höher werdenden Durchschnittsrenten um 56,4 
v. H. gewachsen. Im Jahre 1969 hat sich zum ersten 
Mal die Abschmelzung der Rentensteigerungssätze 
im Rentenbestand und im Rentenzugang ausge-
wirkt. Sie wurde bis zum Jahre 1972 fortgesetzt. 
Dementsprechend wurde die auf die Höhe des Ren-
tenanpassungssatzes bezogene relative jährliche 
Zunahme der Rentenausgaben von 1969 bis 1972 ge-
senkt. 
In den Jahren 1973 und 1974, in denen die Zahl der 
Rentenempfänger annähernd konstant blieb, waren 
die Rentenausgaben aufgrund der Rentenanpassun-
gen um jeweils rd. 10 v. H. gestiegen. Im Jahre 
1975 war der Anstieg der Rentenausgaben mit rd. 
9 v. H. wesentlich geringer als der Rentenanpas-
sungssatz. Die Zahl der Rentenempfänger fiel ge- 

genüber dem Bestand vom Dezember 1974 deutlich 
ab, insbesondere die Zahl der Rentenempfänger we-
gen Vollendung des 65. Lebensjahres. Bei dieser 
Rentenart ging die Steigerung der Rentenausgaben, 
die in den Jahren 1973 und 1974 noch mehr als 4 
v. H. betrug, im Jahre 1975 auf 2,7 v. H. zurück. 
Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) wird 
von den Verwaltungsstellen der Bundesknappschaft 
als Träger der Krankenversicherung durchgeführt; 
diese Kosten werden - soweit sie nicht durch son-
stige Einnahmen gedeckt sind - von der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erstattet. Die 
Höhe der. Ausgaben für die KVdR ist nicht allein 
von der Entwicklung der Zahl der Renten abhängig, 
sondern wird auch stark beeinflußt von der allge-
meinen Kostenentwicklung in der Krankenversiche- 

Übersicht B 12 

Die Entwicklung eines 1957 festgestellten Knappschaftsruhegeldes 
und des knappschaftlichen Kinderzuschusses 

vom Jahre 1957 bis zum Jahre 1976 

Jahr 

Knappschaftsruhegeld 
am 1. Juli des Jahres 1) 

knappschaftlicher Kinderzuschuß 2) 
(§ 60 RKG) 

Veränderung Veränderung 
Betrag 	gegenüber 

DM/Monat 	dem Vorjahr 1957= 100 Betrag 
DM/Monat 

gegenüber 
dem Vorjahr 1957 = 100 

v. H. v. H. 

1957 360,50 100,0 36,10 100,0 
1958 360,50 100,0 38,30 + 6,1 106,1 
1959 382,50 + 6,1 106,1 40,60 + 6,0 112,5 
1960 405,20 + 5,9 112,4 42,80 + 5,4 118,6 
1961 427,20 + 5,4 118,5 44,90 + 4,9 124,4  
1962 448,50 + 5,0 124,4 47,90 + 6,7 132,7 
1963 478,10 + 6,6 132,6 51,80 + 8,1 143,5 
1964 517,20 + 8,2 143,5 56,60 + 9,3 156,8 
1965 565,70 + 9,4 156,9 61,30 + 8,3 169,8 
1966 612,70 + 8,3 170,0 66,20 + 8,0 183,4 
1967 661,60 + 8,0 183,5 71,50 + 8,0 198,1 
1968 715,00 + 8,1 198,3 77,50 + 8,4 214,7 
1969 743,50 + 4,0 206,2 82,40 + 6,3 228,3 
1970 757,70 + 1,9 210,2  86,90 + 5,5 240,7 
1971 764,70 + 0,9 212,1 92,40 + 6,3 256,0 
1972 809,10 + 5,8 224,4 101,20 + 9,5 280,3 
1973 900,90 +11,3 249,9 112,70 +11,4 312,2 
1974 1 001,90 + 11,1 277,9 125,30 +11,2 347,1 
1975 1 113,10 +11,1 308,8 139,20 +11,1 385,6 
1976 

 
1 235,40 + 11,0 342,7 154,50 +11,0 428,0 

1) Knappschaftsruhegeld eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten der 
ArV, der AnV und der KnRV und mit 40 anrechnungsfähigen knappschaftlichen Versicherungsjahren 

2) Knappschaftlicher Kinderzuschuß für im Berichtsjahr neu zugegangene Versicherungsfälle 
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Übersicht B 13 

Die Einnahmen und die Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
von 1969 bis 1975 

— in Millionen DM —  

Position 1969 1970 1971  1972  1973  1974  1975 

Einnahmen 
Beiträge 	 1 030 1 230 1 353 1 350 1 420 1 607 1 755 
Zuschüsse und Erstattungen 

Bundeszuschuß nach § 128 RKG 	 3 294 3 406 3 642 4 119 5) 4 377 4 854 5 407 
Erstattungen  

der Versorgungsdienststellen 
(insbesondere nach § 72 G 131) 	 3 3 3 4 5 7 8 
in der Wanderversicherung  

von der ArV 	 755 809 876 973 1 108 1 246 1 370 
von der AnV 	 217 233 248 276 310 349 388 

für Aufwendungen zur Krankenver- 
sicherung der Rentner 

von der ArV 	 117 138 174 202 251 294 333 
von der AnV 	 22 26 33 39 48 56 64 

Wanderungsausgleich gem. Artikel 2 
§ 20 b KnVNG 

von der ArV 	 216 192 163 238 328 348 335 
von der AnV 	 41 36 31 45 63 66 64 

Beiträge der Rentner zur Krankenversiche- 
rung der Rentner  92 — - — — — 

Zinsen und Nutzungen 	 28 30 27 25 30 34 24 
Sonstige Einnahmen 	 22 1) 28 1) 2) 15 1) 2)  14  2) 12 2) 21 2) 23 2) 

Einnahmen insgesamt 	 5 837 6 131 6 565 7 285 7 952 8 882 9 771 

Ausgaben 
Renten 3)    	4 924 5 130 5 399 5 817 6 377 7 049 7 699 
Erstattungen in der Wanderversicherung 

an die ArV 	 129 132 135 144 157 180 199 
an die AnV 	 24 25 27 29 33 39 44 

Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und   
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
und zusätzliche Leistungen 	 59 59 70 74 89 103 116 

Knappschaftsausgleichsleistung 	 119 104 88 90 94 102 124 
Krankenversicherung der Rentner 4) 	 506 598 757 882 1 097 1 289 1 457 
Beitragserstattungen 	 3 3 2 1 1 1 3 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 	 70 77 84 92 101 116 126 
Sonstige Ausgaben 	 3 3 3 156 5) 3 3 3 

Ausgaben insgesamt  5 833 6 131 6 565 7 285 7 952 8 882 9 771 

1) davon Entnahme aus der Rücklage 1969: 20 Millionen DM, 1970: 18 Millionen DM, 1971: 3 Millionen DM 
2) einschließlich der Ersatzleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 109 RKG i. V. m. § 1542 RVO (1970: 

7,0 Millionen DM, 1971: 7,5 Millionen DM, 1972: 12,3 Millionen DM, 1973: 10,2 Millionen DM, 1974: 17,1 Millionen 
DM, 1975: 20,2 Millionen DM) und der seit 1973 gewährten Erstattungen aus dem Europäischen Sozialfonds (1973: 
1,5 Millionen DM, 1974: 3,3 Millionen DM, 1975: 2,8 Millionen DM) 

3) einschließlich der zu Lasten der anderen Rentenversicherungen mitausgezahlten Rententeile aus diesen Versiche-
rungen 

4) einschließlich der Beiträge nach § 157 Abs. 4 AFG und nach § 63 Abs. 3 KVLG sowie der Beitragszuschüsse nach 
§ 95 KVLG 

5) einschließlich 153,4 Millionen DM für die Rückzahlung der Beiträge der Rentner zur Krankenversicherung der Rent-
ner aufgrund des Beiträge-Rückzahlungsgesetzes vom 15. März 1972 (BGBl. I  S.  433) 
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rung. Dadurch bedingt sind die Ausgaben für die 
KVdR jährlich wesentlich stärker angestiegen als 
die Bruttolohn- und -gehaltsumme je abhängig Be-
schäftigten. Für die Jahre 1973 und 1974 wurden 
die in den Rentenanpassungsberichten 1975 und 
1976 angegebenen KVdR-Ausgaben um je 1 Million 
DM bzw. 2 Millionen DM erhöht. Um die gleichen 
Beträge wurden die sonstigen Ausgaben in diesen 
Jahren ermäßigt. Wegen der seit 1973 steigenden 
Ausgaben der Beiträge nach § 157 Abs. 4 AFG und 
nach § 63 Abs. 3 KVLG sowie der Beitragszuschüsse 
nach § 95 KVLG wurde das Verfahren aufgegeben, 
diese Positionen weiterhin bei den sonstigen Aus-
gaben zu belassen. 

Aus dem Unterschied der Einnahmen und der Aus-
gaben ergibt sich der Bundeszuschuß nach § 128 
RKG. Er ist gegenüber dem jeweiligen Vorjahr, au-
ßer in den Jahren 1969, 1970 und 1973, stärker an-
gestiegen als der Rentenanpassungssatz. Im Jahre 
1973 ist das die Folge des Beiträge-Rückerstattungs-
gesetzes vom 15. März 1972 (BGBl. I S. 433), wodurch 

der Bundeszuschuß des Jahres 1972 erhöht wurde. 
Im Jahre 1974 stieg der Bundeszuschuß gegenüber 
1973 um rd. 477 Millionen DM an. Die Erhöhung be-
trug 10,9 v. H. und lag damit um 0,3 Prozentpunkte 
unter dem Rentenanpassungssatz für die Bestands-
renten nach dem 17. Rentenanpassungsgesetz (11,2 
v. H.). Dieses günstige . Ergebnis ist auf die beson-
ders hohen Beitragseinnahmen im Jahre 1974 zu-
rückzuführen. Im Jahre 1975 ist der Bundeszuschuß 
um 11,4 v. H. gestiegen und übertraf damit gering-
fügig den Rentenanpassungssatz nach dem 18. Ren-
tenanpassungsgesetz. Bei Würdigung dieses Ergeb-
nisses muß bedacht werden, daß andere Ausgaben-
positionen, z. B. die KVdR, sich jedes Jahr um We-
sentliches mehr erhöht haben, als um den Renten-
anpassungssatz. 

1.8. Vermögen 

In der Übersicht B 14 ist das Vermögen der KnRV 
zu den Stichtagen 31. Dezember 1974 und 31. De- 

Übersicht B 14 

Das Vermögen der knappschaftlichen Rentenversicherung 

Aktiva 
31. Dezember 1974 31. Dezember 1975 

in 1 000 DM in v. H. in 1 000 DM in v. H. 

Barmittel und Giroguthaben 	 74 828 5,15 80 712 5,82 

Termin- und Spareinlagen 	 227 350 15,66 37 950 2,73 

Forderungen 

auf Beiträge 	  129 183 8,90 135 757 9,78 
aus Zuschüssen und Erstattungen aus öffentlichen 

Mitteln    	6 523 0,45 74 056 5,33 

aus Heilbehandlung und Berufsförderung 	 2 351 0,16 1 471 0,10 
nach § 109 Abs. 2 RKG in Verbindung mit § 1542 

RVO 	  1 567 0,11 975 0,07 
auf überzahlte Renten 	 4 635 0,32 5 109 0,37 
auf überzahlte Beiträge zur KVdR 	 1 0,00 - - 

auf Vermögenserträge 	 2 421 0,16 1 108 0,08 
Sonstige Forderungen 	 883 0,06 1 604 0,12 

Forderungen insgesamt 	 147 564 10,16 220 080 15,85 

Schuldbuchforderungen 	 6 960 0,48 6 345 0,46 

Darlehen 	  70 946 4,89 57 256 4,13 

Hypotheken, Grundstücke und Beteiligungen 	 212 344 14,63 210 219 15,14 

Verwaltungsvermögen 	 95 108 6,55 101 859 7,34 

Sonstige Aktiva 	 616 785 42,48 , 673 662 48,53 

Aktiva insgesamt 	 1 451 885 100,00 1 388 083 100,00 
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noch Übersicht B 14 

31. Dezember 1974 31. Dezember 1975 
Passiva 

in 1 000 DM  in v. H. in 1 000 DM in v. H. 

Verpflichtungen 
aus zu Unrecht erhaltenen Beiträgen 	 369 0,05 159 0,02 
aus der Bundesleistung nach § 128 RKG 	 52 271 7,21 — - 
Verpflichtungen aus dem Finanzverbund 

an die ArV 	 10 371 1,43 3 453 0,52 
an die AnV 	 23 677 3,26 2 214 0,34 

aus Heilbehandlung und Berufsförderung 	 4 491 0,62 5 368 0,81 
aus den Verwaltungskosten 	 1 791 0,25 1 820 0,28 
Sonstige Verpflichtungen 	 1 716 0,23 3 637 0,55 

Verpflichtungen insgesamt 	 94 686 13,05  16 651 2,52 
Verwahrungen 6 508 0,90 6 758 1,02 

Rechnungsabgrenzung und sonstige Passiva 
Bundeszuschuß für Januar des folgenden Jahres . 	 440 000 60,67 440 000 66,52 
Vorauszahlungen nach § 104 RKG und Artikel 2 

§ 20 b KnVNG 
der ArV 	  146 083 20,14 156 570 23,67 
der AnV 	  37 820 5,22 41 380 6,26 

Sonstige Rechnungsabgrenzung 	 148 0,02 84 0,01 

Rechnungsabgrenzung und sonstige 
Passiva insgesamt 	 624 051 86,05 638 034 96,46 

Passiva insgesamt 	 725 245 100,00 661 443 100,00 

Summe der Aktiva 	 1 .  451 885 1 388 083 
Summe der Passiva 	 725 245 661 443 

Reinvermögen (Überschuß der Aktiva) 	 726 640 726 640 
davon 
Verwaltungsvermögen 	 95 108 101 859 
Rücklage nach § 131 RKG 	 369 034 369 034 
Sonstiges Reinvermögen 	 262 498 255 747 
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zember 1975, getrennt nach Aktiva und Passiva 
dargestellt, und zwar sowohl in absoluter als auch 
in relativer Unterteilung nach den einzelnen Ver-
mögensposten: Da es sich um Aufstellungen der 
Aktiva und der Passiva zu einem bestimmten Stich-
tag handelt, sind dabei auch die Forderungen und 
die zeitliche Rechnungsabgrenzung aufgeführt. 
Die Bilanzsumme wurde Ende 1975 mit 1 388 Millio-
nen DM festgestellt und hat sich damit um rd. 64 
Millionen DM gegenüber dem gleichen Zeitpunkt 
des Vorjahres ermäßigt. Vor allem haben sich die 
Termin- und Spareinlagen von 227 Millionen DM 
Ende 1974 auf 38 Millionen DM Ende 1975 verrin-
gert. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind, daß 
aus der Abrechnung des Bundeszuschusses nach 
§ 128 RKG anstelle der Verpflichtung von 52 Millio-
nen DM aus 1974 Ende 1975 eine Forderung gegen 
den Bund in Höhe von 65,5 Millionen DM zu ver-
zeichnen war. Außerdem wurden die Verpflichtun-
gen aus dem Finanzverbund an die ArV und die 
AnV um 28 Millionen DM abgebaut. Weiterhin ha-
ben die vorausgezahlten Versicherungsleistungen, 
die in den sonstigen Aktiva enthalten sind, um 56 
Millionen DM zugenommen. 
Die Forderungen betrugen am 31. Dezember 1974 
148 Millionen DM und sind bis zum Ende 1975 auf 
220 Millionen DM angestiegen. Unter diesen Forde-
rungen sind die Forderungen auf Beiträge für den 
letzten Monat der Berichtszeit, d. h. für den Monat 
Dezember 1974 bzw. Dezember 1975 am bedeutend-
sten, sie betrugen Ende 1974 129 Millionen DM und 
Ende 1975 136 Millionen DM. Besonders erhöht ha-
ben sich gegenüber dem Vorjahr die Forderungen 
auf Zuschüsse und Erstattungen aus öffentlichen 
Mitteln, und zwar von 7 Millionen DM Ende 1974 
auf 74 Millionen Ende 1975. Hier handelt es sich, 
wie bereits erwähnt, um eine Forderung gegen den 
Bund aus der Abrechnung des Bundeszuschusses 
nach § 128 RKG für 1975 in etwa der gleichen 
Höhe. In dem Posten „Sonstige Aktiva" sind die be-
reits im Monat Dezember gezahlten Rentenbeträge 
für den Monat Januar des darauffolgenden Jahres 
mitenthalten. Als Gegenposten findet man unter 
den. Passiva u. a. den bereits im Dezember gezahl-
ten Bundeszuschuß für den Januar des folgenden 
Jahres. 
Aus der Zusammenstellung über das Vermögen der 
KnRV (Übersicht B 14) kann man die Höhe des 
Reinvermögens — das ist der Unterschied zwischen 
den Aktiva und den Passiva — ersehen. Das Rein- 

vermögen setzt sich aus der Rücklage nach § 131 
RKG, dem Verwaltungsvermögen und dem sonsti-
gen Reinvermögen zusammen. Es betrug zu den 
Jahresenden 1974 und 1975 jeweils rd. 727 Millio-
nen DM. Die Rücklage in Höhe von rd. 369 Millio-
nen DM ist ebenfalls zu den gleichen Zeitpunkten 
konstant geblieben. Das sonstige Reinvermögen hat 
Ende 1975 gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 Millio-
nen DM abgenommen. Hier erfolgte eine Umschich-
tung zugunsten des Verwaltungsvermögens, das 
sich Ende 1975 gegenüber dem Vorjahr um den 
gleichen Betrag erhöht hat. 
In der Übersicht B 15 sind die Betriebsmittel und 
Vermögensanlagen der knappschaftlichen Renten-
versicherung nach dem St and vom 31. Dezember 
1974 den Betriebsmitteln und Vermögensanlagen 
vom 31. Dezember 1975 gegenübergestellt worden. 
Ebenso • wie die Übersicht B 14 enthält auch die 
Übersicht B 15 neben den absoluten Beträgen die 
relative Verteilung nach einzelnen Vermögens-
posten. Die letzte Vergleichende Darstellung der 
Betriebsmittel und Vermögensanlagen in der KnRV 
nach dem Stande vom 31. Dezember 1973 und nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1974 brachte der 
Rentenanpassungsbericht 1976 in der Übersicht 43. 
Die Übersicht B 15 gibt nähere Auskunft über die 
Anlage der Barmittel und des übrigen Vermögens; 
sie enthält die Aktiva aus der Übersicht B 14 in 
weiterer Aufteilung ohne die Forderungen und die 
zeitliche Rechnungsabgrenzung. 

Ende Dezember 1974 betrugen die Betriebsmittel 
und Vermögensanlagen rd. 688 Millionen DM. Sie 
sind im Laufe des Jahres 1975 auf rd. 494 Millionen 
DM gesunken. Bei der Darstellung der Betriebsmit-
tel und Vermögensanlagen ist gegenüber Ende 1974 
eine deutliche Abnahme der Einlagen bei Kreditin-
stituten erkennbar. Sie sind von 227 Millionen DM 
Ende 1974 auf 38 Millionen DM Ende 1975 gefallen. 
Über die Ursachen der Verringerung dieses Vermö-
genspostens wurde bereits bei der Erörterung der 
Übersicht B 14 berichtet. Die kurzfristigen Einlagen 
bei den Kreditinstituten dienten somit dazu, höhere 
Kosten für Versicherungsleistungen abzudecken 
und eventuelle Unterschätzungen der Vorauszah-
lungen auf den Bundeszuschuß nach § 128 RKG zu 
kompensieren. Weiterhin ist festzustellen, daß sich 
die Höhe der von der KnRV gewährten Darlehen 
im Laufe des Jahres 1975 um etwa den gleichen Be-
trag wie im Vorjahre . (13 Millionen DM) ermäßigt 
hat. 
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Übersicht B 15 

Betriebsmittel und Vermögensanlagen der knappschaftlichen Rentenversicherung 

Posi- 
Bestand am 

31. Dezember 1974 31. Dezember 1975 tions- Vermögensposten 
Nr. 

in 1 000 DM I in v. H. in 1 000 DM  I in v. H. 

400 Barmittel und Giroguthaben: 
4000 Kassenbestand 	 216 0,03 180 0,04 
4001 Postscheckguthaben 	 1 753 0,25 1 516 0,31 
4002 Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 

(Landeszentralbanken) 	 110 0,02 51 0,01 
4003 Giroguthaben bei sonstigen Kreditinstituten 	 72 749 10,58 78 965 19,75 
4009 zusammen 	 74 828 10,88 80 712 16,33 

401 Einlagen bei Kreditinstituten: 
4010 Termineinlagen mit Kündigungsfrist oder Lauf- 

zeit bis unter sechs Monaten 	 226 900 33,00 37 500 7,58 
4011 Termineinlagen mit Kündigungsfrist oder Lauf- 

zeit von sechs Monaten und darüber 	 450 0,07 450 0,09 
4012 Spareinlagen  - - - - 
4019 zusammen 	 227 350 33,07 37 950 7,67 

402 Schatzwechsel: 
4020 des Bundes 	 
4021 der Bundesbahn und Bundespost 	 
4022 der Länder 	  
4029 zusammen 	 - - - - 

403 Unverzinsliche Schatzanweisungen: 
4030 des Bundes 	 
4031 der Bundesbahn und der Bundespost 	 
4032 der Länder 	 
4039 zusammen 	 - - - - 

404 Schuldverschreibungen 	(einschließlich 	verzins- 
liche Schatzanweisungen) mit vereinbarter Lauf- 
zeit bis einschließlich 4 Jahre: 

4040 des Bundes 	 
4041 der Bundesbahn und der Bundespost 	 
4042 der Länder 	S 

4043 der Gemeinden und der Gemeindeverbände 	 
4044 des Lastenausgleichsfonds 	 
4048 Sonstige Schuldverschreibungen 	 
4049 zusammen 	 - - - - 

405 Schuldverschreibungen 	(einschließlich 	verzins-  
liche Schatzanweisungen) mit vereinbarter Lauf- 
zeit von über 4 Jahren: 

4050 des Bundes 	 569 0,08 525 0,10 
4051 der Bundesbahn und der Bundespost 	 731 0,11 268 0,05 
4052 der Länder 	 214 0,03 193 0,04 
4053 der Gemeinden und der Gemeindeverbände 	 - - - - 
4054 des Lastenausgleichsfonds 	 441 0,06 441 0,09 
4055 Pfandbriefe 	 2 784 0,41 2 721 0,55 
4056 Kommunalobligationen 	 1865 0,27 1 865 0,38 
4057 Industrieobligationen 	 - - - - 
4058 Sonstige Schuldverschreibungen 	 356 0,05 332 0,07 
4059 zusammen 	 6 960 1,01 6 345 1,28 

4069 Schuldbuchforderungen an den Bund 	 
zusammen 	 - - - - 
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noch Ubersicht B 15 

Posi- 
Bestand am 

31. Dezember 1974 31. Dezember 1975 tions- Vermögensposten 
Nr. 

407/8/9 Darlehen: 
4070 an den Bund 	 — — — - 
4071 an die Bundesbahn und die Bundespost 	 — — — - 
4072 an Länder 	 — — — - 
4073 an Gemeinden und Gemeindeverbände 	 347 0,05 259 0,05 
4074 an Träger der Sozialversicherung 	 — — — - 
4075 an sonstige 	juristische 	Personen 	des 	öffent- 

lichen Rechts (ohne Pos. 4077/4078) 	 — — — - 
4076 an öffentliche Unternehmen (ohne Pos. 4077/ 

4078) 	  — — — 
an Kreditinstitute: 

4077 zweckgebundene Darlehen 	 740 0,11 725 0,15 
4078 nicht zweckgebundene Darlehen 	 — — — - 
4080 an sonstige Darlehnsnehmer 	 70 725 10,29 57 630 11,66 
4089 zusammen 	 71 812 10,45 58 614 11,86 
4099 darunter: Darlehen für den Wohnungsbau . . 1 834 0,27 1 797 0,36 

410 Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden: 
4100 an 	land- 	und 	forstwirtschaftlich 	genutzten 

Grundstücken 	 — — — — 
4101 an gewerblich genutzten Grundstücken 	 — — — — 
4102 an gemischt genutzten Grundstücken 	 — — — — 
4103 an Wohngrundstücken 	 230 478 33,52 228 521 46,23 
4104 an sonstigen Grundstücken 	 4 335 0,63 4 060 0,82 
4109 zusammen 	 234 813 34,15 232 581 47,05 

411 Grundstücke und Gebäude: 
4110 der Verwaltung 	 28 774 4,19 29 221 5,91 
4111 der Eigenbetriebe 	 33 355 4,85 39 217 7,94 
4112 sonstiger Art 	 1 746 0,25 1 795 0,36 
4119 zusammen 	 63 875 9,29 70 233 14,21 

4129 Bewegliche Einrichtung (Inventar) zusammen 	 7 121 1,04 7 129 1,44 

4139 Beteiligungen 	 zusammen ... 778 0,11 778 0,16 

4199  insgesamt ...  687 537 100,00 494 342 100,00 
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2. Vorausberechnungen der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 
(KnRV) bis zum Jahre 1990 

2.1. Der gesetzliche Auftrag und seine Durchführung 

Nach § 129 RKG unter Berücksichtigung der Ände-
rungen durch das Rentenreformgesetz (RRG) vom 
16. Oktober 1972 (BGBl. I  S. 1965) sind die Einnah-
men, die Ausgaben, das Rentenniveau im Sinne des 
§ 71 RKG und das Vermögen der knappschaftlichen 
Rentenversicherung nach den letzten Ermittlungen 
der Zahl der Pflichtversicherten und der Zahl der 
Rentner für die künftigen 15 Kalenderjahre voraus-
zuschätzen und jährlich fortzuschreiben. Der Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung hat die 
Berechnungen zusammen mit dem nach § 1273 
RVO, § 50 AVG und § 71 RKG zu erstattenden Ren-
tenanpassungsbericht vorzulegen. 

Die Bundesregierung kommt diesem gesetzlichen 
Auftrag im vorliegenden Bericht zum achten Male 
nach. Dieser Bericht stellt, ebenso wie der Renten-
anpassungsbericht 1976, sein Vorgänger, mehrere 
Varianten von Vorausberechnungen — wie in der 
ArV und der AnV — vor.  Sie unterscheiden sich in 
den Annahmen über den Entgeltzuwachs der Ver-
sicherten. Es handelt sich um reine Modellrechnun-
gen. Das geht schon allein daraus hervor, daß die 
jährlichen Zuwachsraten der Versichertenentgelte 
ab 1977 über den ganzen Vorausberechnungszeit-
raum konstant gehalten wurden. In den Berechnun-
gen wurden auch einzelne im Entwurf des Zwan-
zigsten Rentenanpassungsgesetzes vorgeschlagene 
Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzgrundla-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die für 
die KnRV bedeutsam sind, berücksichtigt. Sie sind 
in den Abschnitten 2.2. „Ergebnis der Vorausbe-
rechnungen" und 2.3. „Erläuterungen zu den Vor-
ausberechnungen" angegeben. Die wichtigsten Tei-
le der Ergebnisse der Vorausberechnungen — der 
Bundeszuschuß, die Gesamtausgaben und die Ge-
samteinnahmen ohne den Bundeszuschuß - sind in 
der Übersicht B 16 wiedergegeben. Der Vorausbe-
rechnungszeitraum erstreckt sich bis zum Jahre 
1990. 
In den folgenden Abschnitten werden die Voraus-
berechnungsmethoden und die Annahmen, unter 
denen die Vorausberechnungen erstellt worden 
sind, ausführlich beschrieben. Die Annahmen und 
die Vorausberechnungsmethoden sind zwischen 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
dem Bundesministerium der Finanzen eingehend be-
raten worden. 

2.2. Ergebnis der Vorausberechnungen 

Während die Vorausberechnung der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens in der ArV und 
der AnV zum Ziele haben, zu. prüfen, ob die Ent-
wicklung der Rücklage eine Erhöhung des Beitrags-
satzes erforderlich macht und gegebenenfalls einen 
neuen Beitragssatz vorzuschlagen (vgl. § 1383 RVO, 
§ 110 AVG), ist nach dem Wortlaut des § 129 RKG 

kein Vorschlag der Bundesregierung über die Höhe 
des Beitragssatzes in der KnRV vorgesehen. Durch 
die bei den Vorausberechnungen unterstellten An-
nahmen sind die Einnahmen ohne Bundeszuschuß 
nach § 128 RKG und die Ausgaben — also auch die 
Beitragseinnahmen, die Rentenausgaben und die 
Kosten für die knappschaftliche Krankenversiche-
rung der Rentner, die die größten Posten der Vor-
ausberechnungen darstellen — in der KnRV be- 
stimmt. Den Unterschied zwischen den Ausgaben 
und den Einnahmen trägt der Bund im Rahmen des 
§ 128 RKG. Als Ergebnis der Vorausberechnungen 
in der KnRV kann also bei den zugrunde gelegten 
Annahmen die sich als Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Ausgaben und den übrigen Einnahmen 
ergebende Höhe des notwendigen Bundeszuschus-
ses nach § 128 RKG angesehen werden. 

Es gibt in diese m Bericht für den Vorausberech-
nungszeitraum 1976 bis 1990 drei verschiedene 
Wertreihen für die Höhe des Bundeszuschusses, die 
von dem angenommenen Entgeltzuwachs (Varian-
te I 6 v. H. jährlich, Variante II 8 v. H. jährlich, Va-
riante III 10 v. H. jährlich) abhängig sind. Der Bun-
deszuschuß nach § 128 RKG ist um so höher, je hö-
her der angenommene Entgeltzuwachs ist. In den 
Jahren 1989 und 1990 erreicht er bei der Variante I 
— Entgeltzuwachs 6 v. H. jährlich — jeweils 12 024 
Millionen DM bzw. 12 262 Millionen DM, bei der 
Variante II — Entgeltzuwachs 8 v. H. jährlich —
15 133 Millionen DM bzw. 15 827 Millionen DM und 
bei der Variante III — Entgeltzuwachs 10 v. H. 
jährlich — 19 066 Millionen DM bzw. 20 452 Millio-
nen DM. Der Bundeszuschuß nach den Varianten I 
bis III unterschreitet in jedem der Jahre 1976 bis 
1989 die Werte im Rentenanpassungsbericht 1976. 
Dabei ist berücksichtigt, daß die Zahlungen auf 
dem Gebiet der KnRV aufgrund des Abkommens 
mit der Volksrepublik Polen in der jetzigen Vor-
ausberechnung enthalten sind. Der Bundeszuschuß 
ist im Jahre 1989 bei der neuen Vorausberechnung 
nach der Variante I um rd. 1,7 Mrd. DM nied-
riger, nach der Variante II um 2,6 Mrd. DM nied-
riger und nach der Variante III um 4,0 Mrd. DM 
niedriger als im Rentenanpassungsbericht 1976. 
Daß die Bundeszuschüsse gegenüber dem Ren-
tenanpassungsbericht 1976 niedriger ausgefallen 
sind, liegt darin begründet, daß aufgrund der sin-
kenden Rentenzahlen künftig geringere Rentenaus-
gaben zu erwarten sind, als noch im Vorjahr ver-
mutet wurde und der Ausgangswert für die Fort-
schreibung im Jahre 1976 um rd. 270 Millionen DM 
niedriger ist als der im Rentenanpassungsbericht 
1976 errechnete Wert. Daneben ermäßigen auch die 
im Entwurf des Zwanzigsten Rentenanpassungsge-
setzes vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Finanzgrundlagen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung den Bundeszuschuß nach § 128 
RKG. 

Aus der Verschiebung der Rentenanpassung ab 
1. Juli 1978 um jeweils ein halbes Jahr ergibt sich 
eine Einsparung bis 1990 die bei Variante I 7 917 
Millionen DM, bei Variante II 6 019 Millionen DM 
und bei Variante III 5 316 Millionen DM beträgt. 
Dabei wurde berücksichtigt, daß die Renten ab 
1. Januar 1979 an die allgemeine Bemessungsgrund- 
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Übersicht B 16 

Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung von 1976 bis 1990 nach drei verschiedenen Annahmen 1) 2) 3) 
Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten 1977 bis 1990: 

Variante I 	6,0 v. H. 
Variante II 8,0 v. H. 
Variante III 10,0 v. H. 

— Beträge in Millionen DM — 

Jahr 

Variante I Variante II Variante III 
Für alle Varianten 

Reinvermögen am Ende 
des Berichtsjahres 

Ein

-

nah

-

men 
ohne 
Bun

-

schuß 

Aus

-

gaben 
5 ) 

Bundes

-

zuschuß 

( Aus

-

gaben 
Ein

-

nahmen 

Ein

-

nah

-

men 
ohne 
Bun

-

deszu

-

schuß 

Aus

-

gaben 
5) 

Bundes

-

zu

-

schuß 
(Aus

-

gaben 
—Ein

-

nahmen) 

Ein

-

nah

-

men 
ohne 
Bun

-

deszu

-

schuß 

Aus

-

gaben 
5) 

Bundes

-

zu

-

schuß 
(Aus

-

gaben  
—Ein

-

nahmen) 

Ruck

-l

age 
=Rück

-l

age

-

soll 

Son

-

stiges 
Rein

-ver -

mögen 

zu

-

sammen 

1976 4) 2 617 8 974 6 357 2 617 8 974 6 357 2 617 8 974 6 357 369 358 727 
1977 2 708 9 781 7 073 2 756 9 834 7 078 2 804 9 887 7 083 369 358 727 
1978 2 497 10 251 7 754 2 600 10 370 7 770 2 705 10 491 7.786 369 358 727 
1979 2 643 10 523 7 880 2 809 10 919 8 110 2 981 11 182 8 201 369 358 727 
1980 2 773 11 073 8 300 3 008 11 785 8 777 3 258 12 274 9 016 369 358 727 

1981 2 912 11 714 8 802 3 224 12 696 9 472 3 564 13 504 9 940 369 358 727 
1982 3 058 12 349 9 291 3 458 13 634 10 176 3 902 14 814 1,0 912 369 358 727 
1983 3 212 12 976 9 764 3 710 14 598 10 888 4 275 16 206 11 931 369 358 727 
1984 3 376 13 591 10 215 3 984 15 585 11 601 4 690 17 687 12 997 369 358 727 
1985 3 549 14 190 10 641 4 280 16 594 12 314 5 147 19 256 14 109 369 358 727 
1986 3 735 14 773 11 038 4 602 17 624 13 022 5 656 20 921 15 265 369 358 727 
1987 3 919 15 338 11 419 4 940 18 678 13 738 6 208 22 693 16 485 369 358 727 
1988 4 127 15 872 11 745 5 318 19 757 14 439 6 834 24 580 17 746 369 358 727 

1989 4 347 16 371 12 024 5 731 20 864 15 133 7 531 26 597 19 066 369 358 727 
1990 4 583 16 845 12 262 6 179 22 006 15 827 8 307 28 759 20 452 369 358 727 

1) Rechtsstand vom 1. Januar 1977 mit der Abweichung, daß die Renten zum 1. Juli 1977 an die allgemeine Bernes-
sungsgrundlage des laufenden Jahres angepaßt werden und weitere Anpassungen ab 1. Januar 1979 an die dann 
geltende allgemeine Bemessungsgrundlage des jeweiligen Vorjahres erfolgen (Ausnahme bei Variante I: 1979 
und 1980 Anpassung an die Nettoarbeitsentgelte). Weitere in die Berechnungen einbezogene Maßnahmen sind aus 
dem Textabschnitt „B 2.3.1.a) Rechtsstand" zu entnehmen 

2) aufgrund der für die Monate Januar bis November 1976 vorliegenden Rechnungsergebnisse des Jahres 1976 (Basis-
jahr) nach dem Buchungsverfahren der Bundesknappschaft (Sollverfahren) vorausberechnet 

3) in den Einnahmen ist der Wanderungsausgleich nach Artikel 2 § 20 b KnVNG in der Fassung des Entwurfs des 
20. RAG, der Zuschuß zur KVdR von der ArV/AnV sowie die Erstattungen der Versorgungsdienststellen enthal-
ten. Bei den Ausgaben sind die Rentenausgaben zu Lasten der KnRV berücksichtigt 

4) aufgrund der Monatsergebnisse Januar bis November 1976 vorausberechnet 
5) einschließlich der Zahlungen an Polen in den Jahren 1976 bis 1978 aufgrund des Gesetzes zu dem Abkommen 

über Renten- und Unfallversicherung vom 12. März 1976 (BGBl. II S. 393) 
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lage des jeweiligen Vorjahres im Sinne des § 54 
RKG i. d. F. des Zwanzigsten Rentenanpassungsge-
setzes angepaßt werden und bei der Variante I in 
den Jahren 1979 und 1980 die Anpassung in Höhe 
der Veränderung der Nettoentgelte gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahr vorgenommen wird. Hierdurch 
ergibt sich auch, daß die Höhe der Bestandsrenten 
davon abhängt, ob sie 1977 und vorher, 1978 oder 
1979 und später festgestellt wurden. Die Zugangs-
renten im Anpassungsjahr eilen, wegen der Anpas-
sung der Bestandsrenten an die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage des Vorjahres und der Berechnung 
der Zugangsrenten mit der aktuellen Bemessungs-
grundlage, den Bestandsrenten. in der Rentenhöhe 
voraus. 

Die Festschreibung der Kinderzuschüsse und der 
dem Kinderzuschuß entsprechenden 'beitragsunab-
hängigen Leistungsteile in den Waisenrenten auf 
154,50 DM monatlich ab 1. Juli 1977 führen zu einer 
Einsparung von 6 Millionen DM im Jahre 1977 und 
12 Millionen DM im Jahre 1978. Diese Einsparung 
erhöht sich in den Folgejahren im wesentlichen we-
gen der sonst vorgenommenen Anpassung dieser 
Leistungen. Aus der Herabsetzung des Wande-
rungsausgleichs mit der ArV und der AnV um die 
Kosten der um 1/2 Jahr vorgezogenen Rentenanpas-
sung ergeben sich für die KnRV Mindereinnahmen 
um 303 Millionen DM im Jahre 1978 und um 2 969 
Millionen DM für den Vorausberechnungszeitraum. 
Die Einführung der Beitragszahlung durch die Bun-
desanstalt für Arbeit für ihre Leistungsbezieher ab 
1. Januar 1979 führt zu rd. 20 Millionen DM Mehr-
einnahmen im Jahre 1979 und für den gesamten 
Vorausberechnungszeitraum je nach der Variante I, 
II, III zu 285 Millionen DM, 338 Millionen DM, 403 
Millionen DM Mehreinnahmen. Durch die Verlage-
rung der beruflichen Rehabilitation auf die Bundes-
anstalt für Arbeit ab 1. Januar 1979 treten bei der 
KnRV Minderausgaben auf, die 1979 rd. 14 bis 15 
Millionen DM und im gesamten Vorausberech-
nungszeitraum je nach der Variante I, II oder III 
232 Millionen DM, 283 Millionen DM, 329 Millionen 
DM betragen. Außerdem zeigt die Vorausberech-
nung, daß in der KnRV höhere Veränderungsraten 
der Bruttolohn- und -gehaltsumme je abhängig Be-
schäftigten, die sich insbesondere in höheren Ren-
tenausgaben auswirken, sowie die damit zusam-
menhängenden steigenden Kosten für die knapp-
schaftliche Krankenversicherung der Rentner — ce-
teris paribus — langfristig zu einer höheren Beteili-
gung des Bundes an den Ausgaben der KnRV füh-
ren müssen, während der Bund bei niedrigeren Ent-
geltsteigerungen geringere Beträge für die KnRV 
aufzuwenden braucht. 

Das in § 71 Abs. 2 RKG genannte Rentenniveau in 
Höhe von 66,66 v. H. wird bei allen Varianten in je-
dem Jahre des Vorausberechnungszeitraums über-
schritten. 

Die Höhe des Beitragssatzes ist mit 23,5 v. H. über 
den ganzen Berechnungszeitraum bis 1990 konstant 
gehalten worden. Ein Beitragsprozent macht im Jahre 
1976 77 Millionen DM und im Jahre 1990 je nach 
der Variante I, II oder III 132 Millionen DM, 172 Mil-
lionen DM oder 222 Millionen DM aus. 

2.3. Erläuterungen zu den Vorausberechnungen 

2.3.1. Allgemeine Annahmen 

a) Rechtsstand 

Bei den Vorausberechnungen wurde das Recht 
nach dem Stande vom 1. Januar 1977 berücksich-
tigt. Das bedeutet, daß gegenüber dem Rechtsstand 
im Rentenanpassungsbericht 1976 das Sozialgesetz-
buch — Allgemeiner Teil — vom 11. Dezember 1975 
(BGBl. I S. 3015), das Gesetz zu dem Abkommen 
vom 9. Oktober 1975 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Volksrepublik Polen über 
Renten- und Unfallversicherung nebst Vereinba-
rung hierzu vom 12. März 1976 (BGBl. II S. 393), das 
Neunzehnte Rentenanpassungsgesetz vom 3. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1373) und das Erste Gesetz zur Re-
form des Ehe- und Familienrechts vom 14. Juni 1976 
(BGBl. I S. 1421) hinsichtlich ihrer finanziellen Bela-
stungen zusätzlich erfaßt wurden. 

Aus den im Entwurf des Zwanzigsten Rentenanpas-
sungsgsetzes vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Finanzgrundlagen der gesetzli-
chen Rentenversicherung wurden in die Berechnun-
gen einbezogen: 
1. Die nächste Rentenanpassung (20.) erfolgt zum 

1. Juli 1977 mit 9,9 v. H.; die darauffolgende 
Rentenanpassung (21.) erfolgt zum 1. Januar 
1979 und dann weiter in jährlichem Abstand. 

2. Im Zusammenhang mit der Verschiebung der 
übernächsten Rentenanpassung um ein halbes 
Jahr wird mit Wirkung vom 1. Januar 1978 die 
allgemeine Bemessungsgrundlage (§ 54 RKG) mit 
verkürzter Verzögerung fortgeschrieben. Sie 
folgt ab dann den Veränderungen der durch-
schnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelte der 
Versicherten in einem gegenüber der bisherigen 
Regelung um ein Jahr verkürzten Abstand. 

3. Die Kinderzuschüsse in der Rentenversicherung 
und der Kinderzuschuß in den Waisenrenten der 
Rentenversicherung werden auf dem Stand von 
Juni 1977 festgeschrieben (154,50 DM/Monat in 
der KnRV). Kinderzuschüsse, die im ersten 
Halbjahr 1977 mit einem höheren Betrag zuge-
gangen sind, werden zukünftig an den oben ge-
nannten Betrag angeglichen. 

4. Änderung von Vorschriften über Rehabilitation 
ab 1. Juli 1977 (Einschränkungen der Vorausset-
zungen für Kuren und Wiederholungskuren, 
Wegfall des Mindestübergangsgeldes). 

5. Änderung des Auslandsrentenrechts ab 1. Juli 
1977 für künftige Zugänge (Wegfall der Ermes-
sensleistung ins Ausland für Versicherungszei-
ten außerhalb des heutigen Bundesgebietes). 

6. Ab 1978 erhält die knappschaftliche Rentenver-
sicherung von den Rentenversicherungen der 

 Arbeiter und der Angestellten einen um den Zu-
schußbetrag für die Vorziehung der Rentenan-
passung verminderten Wanderungsausgleich. 

7. Ab 1979 werden für Empfänger von Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld und 
Schlechtwettergeld durch die Bundesanstalt für 
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Arbeit Beiträge zur knappschaftlichen Renten-
versicherung gezahlt. 

8. Ab 1979 übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit 
von der Rentenversicherung die Aufgabe der 
beruflichen Rehabilitation. 

b) Entwicklung des durchschnittlichen 
Bruttojahresarbeitsentgelts nach § 54 RKG 

Nach § 54 RKG ist für die Berechnung der allgemei-
nen Bemessungsgrundlage in der KnRV das durch-
schnittliche Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versi-
cherten der ArV, der AnV und der KnRV maßge-
bend. Das durchschnittliche Bruttojahresarbeitsent-
gelt der Versicherten der gesetzlichen Rentenversi-
cherungen wird jährlich durch Fortschreibung mit 
den Zuwachsraten der Bruttolohn- und -gehalt-
summe je abhängig Beschäftigten ermittelt. 

Für das Jahr 1975 hat das Statistische Bundesamt 
eine Entgeltzunahme von 7,0 v. H. gegenüber dem 
Jahre 1974 festgestellt. Die Entgeltzunahme für 
1976 gegenüber 1975 wird entsprechend den ersten 
vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes mit '7,3 v. H. angesetzt. Für die Jahre ab 
1977 bis 1990 sind mehrere Annahmen über die 
jährliche Zunahme der Bruttolohn- und -gehalt-
summe je abhängig Beschäftigten unterstellt wor-
den. Die Zuwachsraten betragen für 

Jahr  Variante I Variante II Variante III 

1976 3,3 v. H. 	3,3 v. H. 	3,3 v. H. 
1977 bis 1990 je 6,0 v. H. 	8,0 v. H. 	10,0 v. H. 

Übersicht B 17 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen 1) und die Beitragsbemessungsgrenzen 2) 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 1975 bis 1990 

Variante I: Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 jährlich 6 v. H. 

Durchschnittliche 
arbeitsentgelte 

Bruttojahres- 
nach § 54 RKG 

En  

Allgemeine Bemessungs

-

grundlagen nach § 54 RKG 
Ban  

Beitragsbemessungsgrenzen 
nach § 130 Abs. 3 RKG 

Jahr 
n 

DM/Jahr 
Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr 
Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr DM/Monat 

1975 22 039 7,0 16 696 11,10 40 800 3 400 

1976 23 648 7,3 18 531 10,99 45 600 3 800 

1977 25 067 6,0 20 375 9,95 50 400 4 200 
1978 26 571 6,0 21 749 6,74 55 200 4 600 

1979 28 165 6,0 23 142 6,40 57 600 4 800 

1980 29 855 6,0 24 531 6,00 61 200 5 100 

1981 31 646 6,0 26 002 6,00 64 800 5 400 

1982 33 545 6,0 27 562 6,00 69 600 5 800 

1983 35 558 6,0 29 216 6,00 73 200 6 100 

1984 37 691 6,0 30 969 6,00 78 000 6 500 

1985 39 952 6,0 32 827 6,00 82 800 6 900 

1986 42 349 6,0 34 797 6,00 87 600 7 300 

1987 44 890 6,0 36 884 6,00 93 600 7 800 

1988 47 583 6,0 39 097 6,00 98 400 8 200 

1989 50 438 6,0 41 443 6,00 104 400 8 700 

1990 53 464 6,0 43 929 6,00 110 400 9 200 

1) ab 1978 berechnet nach § 54 Abs. 2 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 
2) ab 1978 berechnet nach § 130 Abs. 3 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 



Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 	Drucksache  8/119 

In den Vorausberechnungen für die ArV und die 
AnV sind auch die jährlichen Zuwachsraten der 
Entgelte von 7 v. H. und 9 v. H. verwendet worden. 
Von einer weiteren Variation der Entgelte wurde 
hier abgesehen, da es in der KnRV darauf an-
kommt, einen Überblick über die mögliche Höhe 
des Bundeszuschusses zu erhalten. Dagegen tritt 
durch eine Variation der Annahmen keine Ände-
rung in der Höhe der Rücklage - im Gegensatz zur 
ArV und AnV - ein. Die Versichertenentgelte in 
den Jahren 1975 bis 1990 sowie die Höhe der allge-
meinen Bemessungsgrundlage und der Beitragsbe-
messungsgrenze in der KnRV im gleichen Zeitraum 
sind je nach Entgeltvariation aus den Übersichten 
B 17 bis B 19 ersichtlich. 

c) Die Zahl der Versicherten einschließlich 
der beschäftigten Rentner in der KnRV 

Die Zahl der Versicherten einschließlich der be-
schäftigten Rentner, die die Beitragszahler in der 
KnRV bildeten, hat sich seit 1957 bis Mitte 1969 
rückläufig entwickelt. Von diesem Zeitpunkt an 
hielt sich die Zahl der Versicherten in der KnRV 
bis Mitte 1970 etwa auf gleicher Höhe. Im zweiten 
Halbjahr 1970 ist sie gegenüber dem Ende des er-
sten Halbjahres 1970 sogar um 3 800 angestiegen. 
Von 1970 bis zum Ende des 1. Quartals 1974 hat 
sich die sinkende Tendenz in der Entwicklung der 
Versichertenzahl der KnRV wieder fortgesetzt. Seit 
dem 2. Quartal 1974 ist wiederum eine leichte Auf- 

Übersicht B 18 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen 1) und die Beitragsbemessungsgrenzen 2) 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 1975 bis 1990 

Variante II: Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 jährlich 8 v. H. 

Jahr 
n 

Durchschnittliche Bruttojahres- 
arbeitsentgelte nach § 54 RKG 

En  

Allgemeine Bemessungs

-

grundlagen nach § 54 RKG 
Ban 

Beitragsbemessungsgrenzen 
nach § 130 Abs. 3 RKG 

DM/Jahr 
Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr 
Zunahme 

gegenüber 
dem Vorjahr 

v. H. 
DM/Jahr DM/Monat 

1975 22 039 7,0 16 696 11,10 40 800 3 400 
1976 23 648 7,3 18 531 10,99 45 600 3 800 
1977 25 540 8,0 20 375 9,95 50 400 4 200 
1978 27 583 8,0 21 894 7,46 55 200 4 600 
1979 29 790 8,0 23 599 7,79 58 800 4 900 

1980 32 173 8,0 25 487 8,00 63 600 5 300 
1981 34 747 8,0 27 525 8,00 68 400 5 700 
1982 37 527 8,0 29 728 8,00 74 400 6 200 
1983 40 529 8,0 32 106 8,00 80 400 6 700 
1984 43 771 8,0 34 674 8,00 86 400 7 200 

1985 47 273 8,0 37 448 8,00 93 600 7 800 
1986 51 055 8,0 40 444 8,00 100 800 8 400 
1987 55 139 8,0 43 680 8,00 109 200 9 100 
1988 59 550 8,0 47 174 8,00 118 800 9 900 
1989 64 314 8,0 50 948 8,00 128 400 10 700 
1990 69 459 8,0 55 024 8,00 138 000 11 500 

1) ab 1978 berechnet nach § 54 Abs. 2 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 
2) ab 1978 berechnet nach § 130 Abs. 3 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 
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wärtsbewegung bei den Versichertenzahlen zu ver-
zeichnen, die allerdings zu Beginn des Jahres 1975 
zum Stillstand gekommen ist. Bis zum Ende des 
zweiten Quartals 1976 hat sich die Zahl der Versi-
cherten in der KnRV auf rd. 292 200 verringert. 
Im Steinkohlenbergbau ist eine weitere Abnahme 
der Beschäftigtenzahl, die Mitte 1976 67 v. H. aller 
Versicherten einschließlich der beschäftigten Rent-
ner in der KnRV betragen hat, in Zukunft zu erwar-
ten. Auch im übrigen Bergbau muß langfristig mit 
einer Abnahme der Beschäftigtenzahl gerechnet 
werden. 
Bei dem Personenkreis, der nach Artikel 17 des Ein-
führungsgesetzes zum Reichsknappschaftsgesetz 
vom 23. Juni 1923 in der KnRV versichert ist, ist zu 
erwarten, daß er künftig auf seinem bisherigen Um- 

fang von etwa 21 800 Versicherten verharrt. Hier 
handelt es sich um Beschäftigte in Hüttenwerken, 
Salinen und in Nebenbetrieben. Die Versicherten 
nach Artikel 2 § 1 b KnVNG (Besitzstandsversicher-
te), deren Zahl Mitte 1976 rd. 8 300 betragen hat, 
werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 20 
Jahre durch Fluktuation und natürlichen Abgang 
vollkommen aus dem Versichertenbestand aus-
scheiden. 

Entsprechend der bisher eingetretenen Entwicklung 
und den zukünftigen Erwartungen wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 
nach Abstimmung mit dem Bundesminister der Fi-
nanzen angenommen, daß die Zahl der Versicherten 
in der KnRV im Jahre 1976 gegenüber dem Vorjahr 
um 2,1 v. H. abnimmt; mittelfristig bis zum Jahre 

Ubersicht B 19 

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die allgemeinen 
Bemessungsgrundlagen 1) und die Beitragsbemessungsgrenzen 2) 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 1975 bis 1990 

Variante III: Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
1976 7,3 v. H., 1977 bis 1990 jährlich 10 v. H. 

Jahr 
n 

Durchschnittliche Bruttojahres

-

arbeitsentgelte nach § 54 RKG 
En  

Allgemeine Bemessungs

-

grundlagen nach § 54 RKG 
Ban  

Beitragsbemessungsgrenzen 
nach § 130 Abs. 3 RKG 

DM/Jahr 
Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr 
Zunahme 
gegenüber 

dem Vorjahr 
v. H. 

DM/Jahr DM/Monat 

1975 22 039 7,0 16 696 11,10 40 800 3 400 

1976 23 648 7,3 18 531 10,99 45 600 3 800 

1977 26 013 10,0 20 375 9,95 50 400 4 200 

1978 28 614 10,0 22 040 8,17 55 200 4 600 
1979 31 475 10,0 24 061 9,17 60 000 5 000 

1980 34 623 10,0 26 463 10,00 66 000 5 500 

1981 38 085 10,0 29 113 10,00 72 000 6 000 

1982 41 894 10,0 32 025 10,00 79 200 6 600 

1983 46 083 10,0 35 223 10,00 87 600 7 300 

1984 50 691 10,0 38 350 10,00 96 000 8 000 

1985 55 360 10,0 42 625 10,00 105 600 8 800 

1986 61 336 10,0 46 887 10,00 116 400 9 700 

1987 67 470 10,0 51 576 10,00 128 400 10 700 

1988 74 217 10,0 56 734 10,00 141 600 11 800 

1989 81 639 10,0 62 403 10,00 156 000 13 000 

1990 89 803 10,0 68 648  10,00 171 600 14 300 

1) ab 1978 berechnet nach § 54 Abs. 2 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 
2) ab 1978 berechnet nach § 130 Abs. 3 RKG i. d. F. des 20. RAG-Entwurfs 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/119  

1979 soll die Zahl der Versicherten in der KnRV 
zwischen jährlich 1,8 v. H. und 2,1 v. H. gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr absinken. Für die Jahre 
1980 bis 1990 ist eine Veränderungsrate von jähr-
lich — 2,0 v. H. gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 
unterstellt worden. Damit sind ab 1980 die Verän-
derungsraten der Versicherten in der KnRV wie im 
Rentenanpassungsbericht 1976 beibehalten worden. 
Die Zahl der Versicherten in der KnRV wird auf-
grund dieser Annahmen von rd. 301 000 im Jahres-
durchschnitt 1975 bis auf rd. 223 000 zur Jahresmit-
te 1990 absinken. Es handelt sich mangels geeigne-
ter Meßzahlen für die langfristige Entwicklung der 
Versichertenzahl der KnRV um eine rein rechneri-
sche Annahme nur für den Rentenanpassungsbe-
richt 1977. Aus der Übersicht B 20 ist die Zahl der 
Versicherten einschließlich der beschäftigten Rent-
ner in der KnRV für die Jahre 1975 bis 1990 sowie 
ihre prozentuale Abnahme gegenüber dem jeweili-
gen Vorjahr zu entnehmen. 

Übersicht B 20 

Die für die Vorausberechnung der Einnahmen und 
der Ausgaben angenommene Entwicklung der Zahl 
der Versicherten einschließlich der in knappschaft

-

lichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung 

Jahr 

Versicherte einschließ
-lich beschäftigte 

Rentner in der KnRV 
Jahresdurchschnitt 

Anzahl 1) 

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah
r v. H.  

1975 301 417 +0,5 
1976 295 000 — 2,1 

1977 289 600 —1,8 

1978 283 600 — 2,1 

1979 278 600 — 1,8 

1980 273 000 — 2,0 

1981 267 600 — 2,0 

1982 262 200 — 2,0 
1983 257 000 —2,0 

1„984 251 800 — 2,0 

1985 246 800 — 2,0 

1986 241 900 — 2,0 

1987 237 000 — 2,0 

1988 232 300 — 2,0 

1989 227 600 — 2,0 

1990 223 100 — 2,0 

1) 1975 tatsächliche Anzahl, ab 1976 vorausberechnete 
Versichertenzahlen 

d) Beitragssatz 

Nach § 130 Abs. 1 RKG beträgt der Beitragssatz in 
der KnRV 23,5 v. H. des der Beitragsbemessung zu-
grunde liegenden Entgelts. Dabei beläuft sich der 
Beitragssatz für den Arbeitgeber auf 15 v. H. und 
für den Arbeitnehmer auf 8,5 v. H. des der Beitrags-
bemessung zugrunde liegenden Entgelts. 

2.3.2. Verfahren zur Vorausberechnung der Einnahmen 
und der Ausgaben 

Die Grundlage für die Vorausberechnungen bilden 
die Meldungen der Bundesknappschaft über die 
Einnahmen und die Ausgaben, die zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Vorausberechnungen für das 
Jahr 1975 vollständig vorlagen. Für das Jahr 1976 
sind die Einnahmen und Ausgaben der KnRV der 
Monate Januar bis November bekannt. 

Nach Mitteilung der Bundesknappschaft werden die 
Einnahmen und die Ausgaben, die für das jewei-
lige Jahr kraft Gesetzes den Versicherungsträgern 
zustehen bzw. von den Versicherungsträgern zu lei-
sten sind, auch für dieses Jahr verbucht. Die Vor-
ausberechnungen basieren daher auf dem Sollver-
fahren. Das Sollverfahren findet seine Stütze auch 
in der Festsetzung des Bundeszuschusses nach § 128 
RKG, der für das Kalenderjahr ermittelt wird. Aus 
den vorliegenden Einnahmen und Ausgaben für das 
Jahr 1976 wurden die Jahresergebnisse 1976 ge-
schätzt. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 
bis 1990 wurden aus den Jahresergebnissen 1976 
fortentwickelt. 

a) Beitragseinnahmen 
Die Beitragseinnahmen für die Jahre bis 1990 wur-
den nach folgender Formel berechnet: 

Bn = Bn -1 l f l g 
Darin bedeuten: 
Bn  bzw. Bn  - 1 = Beitragseinnahmen im Jahre n 

bzw. im Jahre n - 1 
f = Veränderungsfaktor gegenüber 

dem Vorjahr für die Zahl der Bei-
tragszahler in der KnRV (Versi-
cherte einschließlich beschäftigte 
Rentner) 

g = Veränderungsfaktor gegenüber 
dem Vorjahr für die Steigerung 
des durchschnittlichen Bruttojah-
resarbeitsentgelts je abhängig Be-
schäftigten 

Die Steigerung des durchschnittlichen Bruttojahres-
arbeitsentgelts je abhängig Beschäftigten kann den 
Übersichten B 17 bis B 19 entnommen werden, der 
Veränderungsfaktor f für die Zahl der Beitragszah-
ler in der KnRV ist aus der Übersicht B 20 berechen-
bar. Eine von der Gesamtwirtschaft abweichende 
Veränderung der Entgeltsteigerung im Bergbau ist 
in diesem Jahre für die Berechnung der Beitrags-
einnahmen nicht angenommen worden, da in den 
vergangenen gegenwartsnahen Jahren die Entgelt-
steigerungen im Bergbau höher lagen als in der übri-
gen Wirtschaft. Wegen der im Zwanzigsten Renten- 
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anpassungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Finanzgrundlagen der Renten-
versicherung erhöhen sich die Beitragseinnahmen 
um die von der Bundesanstalt für Arbeit zu zahlen-
den Beiträge zur KnRV für ihre Leistungsbezieher 
ab 1. Januar 1979. Für 1979 wurde ein Betrag von 
rd. 20 Millionen DM eingesetzt. Die Beitragsein-
nahmen für Arbeitslose wurden wie die übrigen 
Beitragseinnahmen fortgeschrieben. 

b) Erstattungen der Versorgungsdienststellen 
Die Erstattungen der Versorgungsdienststellen, ins-
besondere nach § 72 G 131 betragen im Jahre 1976 
voraussichtlich. 8 Millionen DM. In den Jahren ab 
1977 bis 1990 sollen die Einnahmen aus den Erstat-
tungen der  Versorgungsdienststellen ebenfalls mit 
8 Millionen DM je Jahr berücksichtigt werden. 

c) Wanderungsausgleich von der ArV und der AnV 
Die Beträge für den Wanderungsausgleich wurden 
im Artikel 2 § 20 b KnVNG durch das Rentenreform-
gesetz neu festgesetzt. Danach hatten die ArV und 
die AnV der KnRV als Teil des Wanderungs aus-
gleichs Ausgleichszahlungen zu den Rentenaus-
gaben der KnRV bis 1986 zu leisten. 
Der Wanderungsausgleich wurde durch das Finanz-
änderungsgesetz 1967 für die Jahre 1968 bis 1971 
eingeführt. Er sollte nach seiner Zweckbestimmung 
die finanziellen Vorteile ausgleichen, die der ArV 
und der AnV aus dem Zugang von Versicherten 
erwachsen, die im Zuge der Rationalisierung im 
Bergbau in eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung außerhalb des Bergbaus abgewandert sind. 
Durch das Gesetz zur Änderung des RKG und an-
derer Gesetze vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I 
S. 2110) wurde er auf die Jahre 1972 und 1973 aus-
gedehnt. Bei Fortführung des damals zugrunde ge-
legten Berechnungsverfahrens wäre die letzte Aus-
gleichszahlung im Jahre 1977 zu leisten gewesen. 
Entsprechende Beträge sind daher in Übersicht 34 
des Rentenanpassungsberichts 1972 eingesetzt wor-
den. 

Im Verlaufe der parlamentarischen Beratungen zum 
Rentenreformgesetz wurden diese Werte um die 
Kosten der um 1/2 Jahr vorgezogenen Rentenanpas-
sung gegenüber der verzögerten Rentenanpassung 
und um die Mehrausgaben wegen der flexiblen 
Altersgrenze für 62jährige Schwerbehinderte er-
höht (vgl. Artikel 2 § 20 b KnVNG in der Fassung 
des Rentenreformgesetzes). Durch die im Entwurf 
des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes vorge-
schlagene Verschiebung der Rentenanpassung ab 
1. Juli 1978 um 1/2 Jahr entstehen der KnRV von 
diesem Zeitpunkt an keine Mehrausgaben für die 
vorgezogene Rentenanpassung mehr. Der Wande-
rungsausgleich kann daher um diese Beträge ermä-
ßigt werden. Er ist ab 1978 nur noch so hoch, daß 
er die Mehrausgaben wegen der flexiblen Alters-
grenze für 62jährige Schwerbehinderte ausgleicht. 
Die neuen Werte sind in Art. 2 § 20 b KnVNG  in 
der Fassung des Zwanzigsten Rentenanpassungs-
gesetzes mit 6 Millionen DM für das Jahr 1978 und 
77 Millionen DM für den Zeitraum 1978 bis 1986 
aufgeführt. Für das Jahr 1977 hat sich die Höhe 
des Wanderungsausgleichs nicht verändert. 

d) Beteiligung der ArV und der AnV 
an den Kosten der Krankenversicherung 
der Rentner in der KnRV 

Nach § 104 Abs. 4 RKG erstatten die ArV und 
die AnV 27 v. H. der Aufwendungen für die 
knappschaftliche Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR). Rein methodisch wurden die Beträge für 
die Beteiligung der ArV und der AnV an den Kosten 
der KVdR in der KnRV durch die Multiplikation der 
vorausgeschätzten Kosten der KVdR in der KnRV 
mit 27 v. H. berechnet. 

e) Zinsen und Nutzungen 

Die Zinsen und Nutzungen haben unter den Ein-
nahmen der KnRV eine untergeordnete Bedeutung, 
da das Vermögen der KnRV im Vergleich zu den 
Ausgaben gering ist. Das Reinvermögen besteht aus 
der Rücklage nach § 131 RKG, dem Verwaltungs-
vermögen und dem sonstigen Reinvermögen. 

Da die Rücklage nach § 131 Abs. 3 RKG zur Hälfte 
so anzulegen ist, daß über den Betrag jederzeit ver-
fügt werden kann, wird eine Durchschnittsverzin-
sung von 5 v. H. jährlich angenommen. Beim son-
stigen Reinvermögen und beim Verwaltungsver-
mögen, das im wesentlichen in Verwaltungsgebäu-
den, Kuranstalten u. ä. festgelegt ist, kann nur eine 
Verzinsung von jährlich 2 v. H. unterstellt werden. 
Eine Variation der Annahmen über die Zinsent-
wicklung entsprechend den Entgeltvarianten ist 
wegen der Art der Vermögensanlagen nicht ange-
bracht. 

Die Zinseinnahmen erreichen im Jahre 1976 voraus-
sichtlich eine Höhe von 26 Millionen DM und ver-
bleiben in den späteren Jahren bei diesem Betrag. 
Das ist darauf zurückzuführen, daß nach dem Gesetz 
zur Änderung des RKG und anderer Gesetze die 
Rücklage auf den sich Ende 1971 ergebenden Betrag 
von 369 Millionen DM begrenzt ist und beim Ver-
waltungsvermögen und beim sonstigen Reinver-
mögen zusammen keine Veränderungen zu erwar-
ten sind. 

f) Einnahmen insgesamt — ohne Bundeszuschuß 
nach § 128 RKG 

Die Einnahmen ohne Bundeszuschuß nach § 128 RKG 
setzen sich zusammen aus den vorstehend beschrie-
benen Beitragseinnahmen, den Erstattungen der 
Versorgungsdienststellen, dem Wanderungsaus-
gleich von der ArV und der AnV, dem Zuschuß zur 
Krankenversicherung der Rentner von der ArV und 
der AnV, den Zinsen und Nutzungen sowie even-
tuell anfallenden sonstigen Einnahmen. Für die Va-
rianten I bis III sind die Ergebnisse der Einnahmen 
ohne Bundeszuschuß in der Übersicht B 16 auf-
gezeichnet. Die Höhe der Einnahmen ohne Bundes-
zuschuß richtet sich insbesondere nach den Bei-
tragseinnahmen und nach dem Zuschuß der ArV 
und der AnV zur Krankenversicherung der Rentner. 
Die Entwicklung beider Positionen ist von der Ent-
wicklung der Entgelte abhängig. Es ist daher von 
vornherein zu erwarten, daß die Einnahmen ohne 
Bundeszuschuß um so höher sind, je höher die Ent-
geltannahmen sind, was durch die Vorausberech-
nung bestätigt wird. 
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g) Bundeszuschuß nach § 128 RKG 

Nach § 128 RKG gewährt der Bund der KnRV zur 
dauernden Aufrechterhaltung der Leistungen die 
erforderlichen Mittel in Höhe des Unterschieds-
betrages eines jeden Kalenderjahres zwischen den 
Gesamteinnahmen und den Gesamtausgaben. Der 
Bundeszuschuß nach § 128 RKG, der aus dem Unter-
schied der jährlichen Einnahmen und der Ausgaben 
der KnRV ermittelt wurde, stellt den größten Ein-
nahmeposten dar. Die Entwicklung der Höhe des 
Bundeszuschusses ist im wesentlichen von dem Zu-
wachs der Entgelte, die insbesondere in den Bei-
tragseinnahmen und den Rentenausgaben ihren Nie-
derschlag finden, sowie von den Kosten für die 
Krankenversicherung der Rentner abhängig. 

In den Jahren 1978 und später ist der Bundeszu-
schuß durch die aus dem Entwurf des Zwanzigsten 
Rentenanpassungsgesetzes in der Vorausberech-
nung berücksichtigten , Maßnahmen gedämpft wor-
den. Zur Ermäßigung des Bundeszuschusses haben 
im wesentlichen das Festschreiben der Kinderzu-
schüsse auf 154,50 DM monatlich, die Einführung 
der Beitragszahlung für die Leistungsempfänger der 
Bundesanstalt für Arbeit, die Verlagerung der beruf-
lichen Rehabilitation auf die Bundesanstalt für Arbeit 
und die Fortschreibung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage mit verkürzter Verzögerung ab 1. Januar 
1978 beigetragen. Die Verschiebung der Rentenan-
passung um 1/2 Jahr ab 1. Juli 1978 ist für die KnRV 
weitgehend kostenneutral, da gleichzeitig der Wan-
derungsausgleich um die bis 1986 eingesparten Be-
träge herabgesetzt wurde. In den Jahren 1976 bis 
1978 wirken sich auch die Zahlungen an die Volks-
republik Polen aufgrund des entsprechenden Ge-
setzes über Renten- und Unfallversicherung (BGBl. II 
S. 393) auf die Höhe des Rentenzuschusses aus. 

h) Die Rentenausgaben (zu Lasten der KnRV) 

Bei der Berechnung der Rentenausgaben wurde 
unterstellt, daß die Bestandsrenten zum 1. Juli des 
Jahres 1977 an die allgemeine Bemessungsgrundlage 
des Jahres 1977 angepaßt werden. Die nächsten Ren-
tenanpassungen sollen entsprechend den vorge-
schlagenen Maßnahmen im Zwanzigsten Renten-
anpassungsgesetz am 1. Januar 1979 und danach 
jeweils zum 1. Januar jeden Jahres erfolgen. 

Wie in der ArV und der AnV werden bei Variante I 
— Entgeltzuwachsrate 6 v. H. — die Renten in den 
Jahren 1979 und 1980 im Ausmaß der Veränderung 
der Nettoentgelte des Anpassungsjahres gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr angepaßt. In den Folge-
jahren des Vorausberechnungszeitraums werden die 
Renten an die allgemeine Bemessungsgrundlage des 
jeweiligen Vorjahres im Sinne des § 54 RKG in der 
Fassung des Zwanzigsten Rentenanpassungsgeset-
zes. angepaßt. Nach den Varianten II — Entgelt-
zuwachsrate 8 v. H. — und III — Entgeltzuwachs

-

rate 10 v. H. — ist eine Rentenanpassung an die all-
gemeine Bemessungsgrundlage des jeweiligen Vor-
jahres bereits ab 1. Januar 1979 möglich. Die Zu-
gänge im Jahre der Rentenanpassung und aus dem 
davorliegenden Jahre werden nicht angepaßt. Au-
ßerdem wurden die Kinderzuschüsse und die dem 
Kinderzuschuß entsprechenden beitragsunabhängi- 

gen Leistungsteile ab 1. Juli 1977 auf 154,50 DM 
monatlich begrenzt. Hinsichtlich der künftigen Ver-
änderung der Rentenausgaben wurde angenommen, 
daß sie mittelfristig (bis zum Jahre 1980) aufgrund 
der bisherigen Entwicklung in den Vorjahren, die 
in den Rentenausgaben und den Rentenanzahlen zu 
beobachten ist, jeweils um einen Prozentpunkt ge-
genüber dem jeweiligen Vorjahr abnehmen. 

Vom Jahre 1981 an wurde eine lineare Verände-
rung der Abnahme der Rentenausgaben um — 0,5 Pro-
zentpunkte jährlich angenommen. Sie ist in dem 
seit dem Jahre 1957 beobachteten Rückgang des 
Versichertenbestandes begründet, der sich bis zum 
Ende des Berechnungszeitraumes fortsetzen wird. 

Bei der Berechnung der Rentenausgaben war außer-
dem . zu berücksichtigen, daß die Einführung der 
Lohnfortzahlung an Arbeiter im Krankheitsfalle ab 
1. Januar 1970 Auswirkungen auf den durchschnitt-
lichen Vomhundertsatz der persönlichen Bemes-
sungsgrundlage (Entgeltrelation) bei den künftig zu-
gehenden Renten hat. Die Erhöhung der persön-
lichen Bemessungsgrundlage infolge Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfalle wirkt sich nur bei den 
Arbeitern aus. Da es sich bei der KnRV um einen 
Mischbestand von Renten aus Versicherten handelt, 
die früher Arbeiter oder Angestellte waren, wurde 
die Veränderung des durchschnittlichen Vomhun-
dertsatzes in Anlehnung an die Berechnungen bei 
der ArV und der AnV berücksichtigt. Dabei wurde 
in Übereinstimmung mit § 104 Abs. 4 RKG ange-
nommen, daß 84 v. H. der Renten aus einem Ver-
sicherungsverhältnis als Arbeiter und 16 v. H. der 
Renten aus einem Versicherungsverhältnis als An-
gestellter zugehen. 

Die Einführung des Gesetzes zur Änderung des RKG 
und anderer Gesetze wirkt sich auf die Gewährung 
der Renten in der KnRV sowie auf ihre Höhe ab 
1. Januar 1972 aus. Zeiten des Bezuges von Anpas-
sungsgeld im Sinne der Anpassungsgeldrichtlinien 
vom 13. Dezember 1971 (BAnz. Nr. 233/71 S. 1) sind 
auf die Wartezeit beim Knappschaftsruhegeld we-
gen Vollendung des 60. Lebensjahres und Erfüllung 
der besonderen Wartezeit sowie bei der Gewährung 
der Knappschaftsausgleichsleistung anzurechnen. 
Das Knappschaftsruhegeld wegen Vollendung des 
60. Lebensjahres und einjähriger Arbeitslosigkeit 
wird auch dann gewährt, wenn der Versicherte 
innerhalb der letzten eineinhalb Jahre mindestens 
zweiundfünfzig Wochen Anpassungsgeld bezogen 
hat. Zeiten des Bezugs von Anpassungsgeld gelten 
bei der Feststellung von Knappschaftsrenten wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit sowie bei Knapp-
schaftsruhegeldern und auch bei der Knappschafts-
ausgleichsleistung als Versicherungszeiten. Bei der 
Berechnung der Rentenausgaben wurde die Anrech-
nung des Bezugs von Anpassungsgeld auf die Warte-
zeit und die Versicherungszeiten in der Weise be-
rücksichtigt, daß die Rentenausgaben wegen der 
Verringerung des Versichertenbestandes durch die 
Anpassungsgeldempfänger keine Minderung erfah-
ren haben. 

Der Bezug von Bergmannsprämie ab 1. Januar 1972 
wirkt sich bei den Renten auf die Höhe der für 
den Versicherten maßgebenden Rentenbemessungs- 
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grundlage aus und bringt eine im Laufe der Jahre 
fortschreitende Erhöhung der Rentenausgaben ab 
1972 mit sich. Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über Bergmannsprämien ist die Bergmanns-
prämie ab 1. April 1973 von 2,50 DM auf 5 DM für 
jede verfahrene volle Schicht erhöht worden. Der 
Beharrungszustand infolge Anrechnung der Berg-
mannsprämie wird erst erreicht, wenn die Renten 
nur aus Versicherungszeiten berechnet werden, die 
nach dem 31. Dezember 1971 liegen. Das wird vor-
aussichtlich nicht vor dem Jahre 2020 der Fall sein. 

i) Beitragserstattungen 

In der KnRV geleistete Versicherungsbeiträge wer-
den nur noch erstattet bei Wegfall der Versiche-
rungspflicht in allen Zweigen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, ohne daß ein Recht zur freiwilli-
gen Versicherung besteht (§ 95 Abs. 1 RKG) oder 
wenn beim Eintritt von Erwerbsunfähigkeit die 
Wartezeit nach § 49 Abs. 1 RKG noch nicht erfüllt 
ist und es für den Versicherten nicht mehr möglich 
ist,  bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die 
Wartezeit für das Knappschaftsruhegeld zu erfül-
len. Erstattet wird aufgrund des Rentenreformge-
setzes nicht mehr nur der Beitragsanteil des Ver-
sicherten, sondern die Hälfte der insgesamt entrich-
teten Beiträge. Insofern wird der Erstattungsbetrag 
je Fall künftig ansteigen. Durch die Rückkehr von 
ausländischen Arbeitnehmern in ihre Heimatlän-
der, die sich dann ihre Beitragshälften zurückzahlen 
lassen, wird  die  Summe der Beitragserstattungen in 
Zukunft höher. Andererseits ist die Erstattungsmög-
lichkeit für alle Versicherten weiter eingeengt, da 
das Recht zur freiwilligen Versicherung durch das 
Rentenreformgesetz ausgedehnt wurde. Insgesamt 
betrachtet dürften sich künftig die Ausgaben für 
Beitragserstattungen etwa auf der gleichen Höhe 
halten wie 1975 (3 Millionen DM). 

Für die Jahre 1976 bis 1990 sind daher jeweils 
3 Millionen DM an Beitragserstattungen angenom-
men worden. 

k) Gesundheitsmaßnahmen und 
zusätzliche Leistungen 

In den Jahren 1970 bis 1976 haben sich die Aufwen-
dungen für Rehabilitationsmaßnahmen wie folgt 
entwickelt: 

Jahr Betrag 
in Millionen DM 

Steigerung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in v. H. 

1970 59 
1971 70 18,64 

1972 74 5,71 
1973 89 20,27 

1974 103 15,73 
1975 116 12,62 
1976 120 3,45 

In der Vergangenheit war also die Kostensteige-
rung von Jahr zu Jahr recht uneinheitlich. Es kann 
angenommen werden, daß sich die hohen relativen 
Zunahmen der Jahre 1971 und 1973 in der Zukunft 
nicht wiederholen werden. Wegen der Einführung 
des Gesetzes über die Angleichung der Leistungen. 
zur Rehabilitation vom 7. August 1974 ist eine Er-
höhung der Ausgaben für die Übergangsgelder ein-
getreten, da sie wie die Renten in den gesetzlichen 
Rentenversicherungen angepaßt werden. Für 1977 
und 1978 wurde ein Anstieg der Ausgaben der KnRV 
für Gesundheitsmaßnahmen und zusätzliche Lei-
stungen proportional zur Entgeltentwicklung ange-
nommen. Die tatsächlich angenommene Zuwachsrate 
der Ausgaben für Rehabilitation je Versicherten ist 
jedoch höher, da bei der Vorausberechnung der Ge-
samtausgaben die Abnahme der Versichertenzah-
len nicht berücksichtigt wurde. 

Die. finanziellen Auswirkungen der Vorschriften 
des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes zur 
Verbesserung der Beitragsgerechtigkeit auf dem 
Gebiete der Rehabilitation sind 'in der KnRV ver-
nachlässigbar, da der hauptsächlich betroffene Per-
sonenkreis in der KnRV gering ist. Wegen der Ver-
besserung der Finanzgrundlagen in den gesetzlichen 
Rentenversicherungen ist die Verlagerung der be-
ruflichen Rehabilitation von der KnRV auf die Bun-
desanstalt für Arbeit ab 1. Januar 1979 vorgesehen. 
Die Ausgaben der KnRV für die berufliche Rehabili-
tation haben im Jahre 1976 11,5 Millionen DM be-
tragen. Um diesen mit der Entgeltentwicklung fort-
geschriebenen Betrag wurde der Ansatz für Gesund-
heitsmaßnahmen und zusätzliche Leistungen gemin-
dert. 

I) Knappschaftsausgleichsleistung 

Die Knappschaftsausgleichsleistung, die durch das 
Gesetz zur Änderung des RKG vom 23. Mai 1963 
(BGBl. I S. 359) eingeführt wurde, hatte bis zum 
Jahre 1967 hohe Zuwachsraten zu verzeichnen. Im 
Jahre 1968 haben sich die Ausgaben für die Knapp-
schaftsausgleichsleistung nur noch geringfügig 
gegenüber dem Vorjahr erhöht, während sie in den 
Jahren 1969 bis 1971 zurückgegangen sind. Die 
leichte Zunahme der Ausgaben in den Jahren 1972 
bis 1974 gegenüber dem Vorjahr (1972 90 Millionen 
DM, 1973 94 Millionen DM, 1974 102 Millionen DM) 
ist auf ihre Erhöhung durch die 15. bis 17. Renten-
anpassung zurückzuführen. Im Jahre 1975 sind die 
Ausgaben für die Knappschaftsausgleichsleistung 
mehr gewachsen als es der Rentenanpassungssatz 
und der vermehrte Zugang aus dem Kreise der An-
passungsgeldempfänger vermuten ließen (auf 124 
Millionen DM). Aufgrund der für die Monate Januar 
bis November vorliegenden monatlichen Rechnungs-
ergebnisse des Jahres 1976 wurde eine Jahresaus-
gabe von 177 Millionen DM ermittelt. Die gestiege-
nen Ausgaben für die Knappschaftsausgleichslei-
stung ist die Folge von Zugängen aus dem Kreis der 
Anpassungsgeldempfänger, die auch in den folgen-
den Jahren in geringerem Ausmaß eintreten werden. 
Es wurde daher angenommen, daß sich der Bestand 
an Knappschaftsausgleichsleistungsempfängern in 
den Jahren 1977 und 1978 jährlich um etwa 500 An-
spruchsberechtigte erhöht. Somit ist — ausgehend 
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von 177 Millionen DM Knappschaftsausgleichslei-
stung für 1976 — ab 1977 eine Steigerung der Aus-
gaben für die Knappschaftsausgleichsleistung in 
Höhe der Rentenanpassung unterstellt worden. 
Außerdem wurde den Ausgaben für die Knapp-
schaftsausgleichsleistung von ihrer Fortrechnung 
— wegen der angenommenen mittelfristigen Erhö-
hung des Bestandes im Jahre 1977 8 Millionen 
DM, im Jahre 1978 der gleiche mit dem Renten-
anpassungssatz dynamisierte Betrag hinzugefügt. 

m) Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 

Nach § 120 RKG erstattet die KnRV der knapp-
schaftlichen Krankenversicherung die Kosten für die 
Durchführung der Krankenversicherung der Rentner 
anders als bei der ArV/AnV in voller Höhe. Daher 
sind in der KnRV hierfür auch keine Auswirkungen 
der Finanzmaßnahmen des 20. Rentenanpassungsge-
setzes unterstellt worden. 

Die Ausgaben für die Krankenversicherung der 
Rentner hängen von der Zahl der Rentner, der 
Krankheitshäufigkeit und dem durchschnittlichen 
Aufwand je Krankheitsfall ab. Hinsichtlich der Zahl 
der Rentner wird mittelfristig keine wesentliche Ver-
änderung, bis zum Ende des Berechnungszeitraumes 
eine geringe Abnahme erwartet. Dagegen ist damit 
zu rechnen, daß der durchschnittliche Aufwand je 
Krankheitsfall ansteigen wird. Über die künftige 
Krankheitshäufigkeit der Rentner lassen sich keine 
Aussagen machen.  

Im Jahre 1971 sind die Ausgaben für die KVdR 
— u. a. durch die überproportionale Zunahme der 
Heilbehandlungskosten — um 26,6 v. H. gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Diese Steigerungsrate ist im 
Jahre 1972 nicht erreicht worden, sondern auf das 
Niveau der früheren Zunahmen abgesunken (16,5 
v. H.). Im Jahre 1973 sind die Ausgaben für die 
KVdR wieder wie im Jahre 1971 besonders hoch 
angestiegen. Das ist insbesondere auf die Erhöhung 
der Kosten für Arzneien, Zahnersatz, Krankenbe-
handlung in Anstalten und für Sterbegeld zurückzu-
führen. Die Ausgaben für die KVdR betrugen im 
Jahre 1973 1 097 Millionen DM und im Jahre 1974 
1 289 Millionen DM, das entspricht einer Steigerung 
von 17,5 v. H. oder etwa dem 1 1/2 fachen der Steige-
rung der Durchschnittsentgelte der Versicherten. 
Dieses Verhältnis der Steigerungsrate der Durch-
schnittsentgelte der Versicherten und der Steige-
rungsrate der Ausgaben für die KVdR wird für jedes 
Jahr des Vorausberechnungszeitraumes beibehalten. 
Das die Veränderung der Ausgaben für die KVdR 
nicht streng dieser Regel folgt, zeigt der Ver-
gleich der Ergebnisse der Jahre 1974 und 1975. Im 
Jahre 1975 sind die KVdR-Ausgaben auf 1,457 Mil-
lionen DM gestiegen, also um 13 v. H., während die 
Entgelte um 7 v. H. gewachsen sind. Für das Jahr 
1976 ergibt sich bei KVdR-Ausgaben von 1 600 Mil-
lionen DM eine Steigerung der Ausgaben gegen-
über 1975 um rd. 10 v. H. 

n) Verwaltung und Verfahren 
Die Kosten für Verwaltung und Verfahren betragen 
für das Jahr 1976 126 Millionen DM. Dieser Betrag 
wurde proportional zur Entwicklung der Entgelte bis 

zum Ende des Berechnungszeitraumes fortgeschrie-
ben. Da bis Ende 1990 sowohl mit einer Abnahme 
der Anzahl der Versicherten als auch der Rentner-
zahl gerechnet wurde, ist damit angenommen wor-
den, daß die Steigerung der Kosten je Verwal-
tungsfall höher ist als die Steigerung der Ent-
gelte. 

o) Ausgaben insgesamt 

Zu den Ausgaben gehören die vorher erläuterten 
Ausgaben für die Renten zu Lasten der KnRV, die 
Beitragserstattungen, die Gesundheitsmaßnahmen 
und zusätzlichen Leistungen, die Knappschaftsaus-
gleichsleistung, die Krankenversicherung der Rent-
ner und die Kosten für Verwaltung und Verfah-
ren. Ihre Höhe wird in der Hauptsache bestimmt 
durch die Ausgaben für die Renten zu Lasten der 
KnRV und für die Krankenversicherung der Rent-
ner. Die Entwicklung der Ausgaben ist in der 
Übersicht B 16 wiedergegeben. Man erkennt aus 
den Werten für die drei Varianten sofort, daß die 
Ausgaben um so größer werden je höher die Entgelt-
steigerungen sind. Am Ende des Vorausberech-
nungszeitraumes im Jahre 1990 zeigt sich die Propor-
tionalität der Ausgaben zu den Entgeltsteigerungen 
besonders deutlich. 

2.3.3. Vermögen 

Das Reinvermögen der KnRV setzt sich aus der 
Rücklage nach § 131 RKG, dem Verwaltungsver-
mögen und dem sonstigen Reinvermögen zusam-
men. Die Rücklage betrug Anfang 1971 372 Mil-
lionen DM. Durch eine Entnahme aus der Rücklage 
im Jahre 1971 von 3 Millionen DM beträgt die 
Rücklage Ende 1971 369 Millionen DM. 

Nach § 131 RKG in der Fassung des Gesetzes zur 
Änderung des RKG und anderer Gesetze darf die 
Rücklage in den Folgejahren diesen Betrag nicht 
überschreiten. Das Rücklagevermögen beträgt daher 
ab 1971 bis zum Ende des Berechnungszeitraumes 
369 Millionen DM.  
Das sonstige Reinvermögen und das Verwaltungs-
vermögen, das im wesentlichen in Verwaltungs-
gebäuden, Kuranstalten u. ä. festgelegt ist, betrug 
Anfang 1961 rd. 335 Millionen DM und blieb bis 
1968 etwa konstant. Durch die Übernahme des 
Vermögens der ehemaligen Reichsknappschaft auf-
grund des Artikels 4 § 2 des Bundesknappschafts-
Errichtungsgesetzes vom 28. Juli 1969 (BGBl. I 
S. 974) ist das Vermögen um ca. 22,5 Millionen DM 
gestiegen und betrug Anfang 1970 358 Millionen 
DM. Bis zum Jahresende 1975 hat sich die Summe 
des Verwaltungsvermögens und des sonstigen Rein-
vermögens nicht verändert. Für die Jahre 1976 bis 
1990 wurde daher die Höhe des Verwaltungsver-
mögens und des sonstigen Reinvermögens insgesamt 
mit 358 Millionen DM beibehalten. Durch Zusam-
menfassung der Beträge der Rücklage, des Ver-
waltungsvermögens und des sonstigen Reinvermö-
gens am Ende des Berichtsjahres ergibt sich das 
gesamte Reinvermögen der KnRV zum gleichen 
Zeitpunkt. Das gesamte Reinvermögen bleibt somit 
im Vorausberechnungszeitraum konstant. 
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2.3.4. Rentenniveausicherung 

Durch das Rentenreformgesetz sind die Vorschriften 
über die Rentenanpassung mit einer Klausel zur 
Sicherung des Rentenniveaus versehen worden. 
Nach § 71 Abs. 2 RKG soll das Rentenniveau des 
Anpassungsjahres 66,66 v. H. des auf einen Monat 
umgerechneten Bruttojahresarbeitsentgelts nicht un-
terschreiten. Als Rentenmaßstab gilt hierbei das 
Knappschaftsruhegeld eines Versicherten, der 40 
anrechnungsfähige knappschaftliche Versicherungs-
jahre und eine für den Versicherten maßgebende 
Rentenbemessungsgrundlage (§ 54 Abs. 1 RKG) von 

100 v. H. erdient hat. Falls dieses Rentenniveau in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht erreicht 
wird, hat die Bundesregierung im Rentenanpassungs-
bericht dazu Stellung zu nehmen und gegebenenfalls 
Vorschläge über die zu treffenden Maßnahmen zu 
machen. 
Der § 71 RKG ist am 9. Juni 1973 in Kraft getreten. 
Berechnungen zeigen, daß in den Jahren 1975 und 
1976 (18. und 19. Rentenanpassung) das gesetzlich 
vorgeschriebene Rentenniveau in der KnRV über

-

schritten wurde.. In den folgenden Jahren bis zum 
Ende des Berichtszeitraumes wird das Rentenniveau 
in der KnRV ebenfalls überschritten. 
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Teil C 

Die Beurteilung der finanziellen Lage der gesetzlichen 
Rentenversicherungen 
unter dem Gesichtspunkt einer Anpassung der laufenden Renten 

Die allgemeine Bemessungsgrundlage für die Be-
rechnung der Renten in den gesetzlichen Renten-
versicherungen aus Versicherungsfällen des Jahres 
1977 hat sich nach der RV-Bezugsgrößen-Verord-
nung 1977 vom 1. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3276) 
gegenüber dem Stand des Jahres 1976 um 9,9 v. H. 
erhöht. Diese Veränderung ergab sich, weil das für 
die allgemeine Bemessungsgrundlage 1977 maßge-
bende Mittel der durchschnittlichen Brutto-Jahres-
arbeitsentgelte der Versicherten in den Jahren 1973, 
1974 und 1975 um den genannten Vomhundertsatz 
über dem Mittel in den Jahren 1972, 1973 und 1974 
— das für die allgemeine Bemessungsgrundlage 
1976 bestimmend war — gelegen hat. 

Ferner wird die Bruttolohn- und -gehaltsumme je 
abhängig Beschäftigten des Jahres 1976 um voraus-
sichtlich 7,3 v. H. höher sein als die des Jahres 1975. 
Nach den Vorschriften über die Rentenversicherun-
gen (§ 1272 RVO, § 49 AVG und § 71 RKG) und die 
Unfallversicherung (§ 579 RVO) ist in den Renten-
versicherungen bei Veränderungen der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage und in der Unfallversicherung 
bei Veränderungen der durchschnittlichen Brutto-
lohn- und -gehaltsumme durch Gesetz zu regeln, in 
welchem Maße die bereits laufenden Renten der 
Rentenversicherung — das sind im vorliegenden 
Falle Renten aus Versicherungsfällen des Jahres 
1976 und früherer Jahre — und die vom Jahres-
arbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen der Un-
fallversicherung — hier Geldleistungen für Unfälle 
des Jahres 1975 und früherer Jahre — anzupassen 
sind. 

Die in den Teilen A und B dieses Berichtes jeweils 
unter Punkt 1 erläuterte gegenwärtige Finanzlage 
und die jeweils unter. Punkt 2 beschriebene vor-
ausberechnete Entwicklung der Einnahmen, der Aus-
gaben und des Vermögens der gesetzlichen Renten-
versicherungen bis zum Jahre 1990 lassen erkennen, 

daß eine zwanzigste Rentenanpassung um +9,9 v. H. 
zum 1. Juli 1977 unter den Annahmen dieses Berich-
tes und den im Entwurf des Zwanzigsten Renten-
anpassungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Finanzgrundlage der Rentenver-
sicherung im Einklang mit der langfristigen finan-
ziellen Entwicklung steht. Nach den Vorausberech-
nungen — bei denen ab 1979 wieder jährliche Ren-
tenanpassungen unterstellt wurden — wird die 
Rücklage (Bar- und Anlagevermögen ohne Verwal-
tungsvermögen) in den Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten zusammen bis 1990 
die durchschnittlichen Aufwendungen für einen Ka-
lendermonat zu Lasten der Versicherungsträger 
jeweils im voraufgegangenen Kalenderjahr nicht 
unterschreiten, wenn für den gesamten Vorausbe-
rechnungszeitraum Werte angesetzt werden, die 
innerhalb des statistisch abgrenzbaren Erfahrungs-
raumes der Vergangenheit liegen. 

In der knappschaftlichen Rentenversicherung gehen 
die Kosten der 20. Rentenanpassung als Folge der 
Regelung in § 128 RKG zu Lasten des Bundes. So-
weit sie jedoch auf das Jahr 1977 entfallen, werden 
sie praktisch über den Wanderungsausgleich nach 
Artikel 2 § 20 b KnVNG von den Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten getragen. 
Die Bundesregierung hat die in den Teilen A und B 
jeweils unter Punkt 2 dieses Berichtes enthaltenen 
und erläuterten Vorausberechnungen des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung über die 
finanzielle Entwicklung der gesetzlichen Renten-
versicherungen bis zum Jahre 1990 unter Annah-
men erarbeitet, die sich auf empirisch gesicherte 
Werte stützen und von der Überzeugung getragen 
werden, daß die zur Stabilisierung des Wirtschafts-
ablaufs getroffenen Maßnahmen nachhaltig wirken 
werden. Das Gutachten des Sozialbeirats zu diesen 
Vorausberechnungen liegt noch nicht vor. Es wird 
nach Fertigstellung nachgereicht. 
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Teil D 

Gesetzliche Unfallversicherung 

 1. Versicherte 

Wie schon in den vorhergehenden Rentenanpas-
sungsberichten dargelegt, werden in der gesetzlichen 
Unfallversicherung die Versicherten nicht eigentlich 
„gezählt". Entsprechende Nachweisungen der Unfall-
versicherungsträger beziehen sich daher auch nicht 
auf versicherte Personen, sondern auf Versicherungs-
verhältnisse, so daß Versicherte mit mehreren Tätig-
keiten, Nebentätigkeiten und ehrenamtlichen Tätig-
keiten doppelt oder mehrfach gezählt werden kön-
nen. 
Aus diesem Grunde eignet sich die Zahl der „Ver-
sicherten" nur bedingt zu statistischen Zwecken. An 
ihrer Stelle wird meist die Zahl der „Vollarbeiter" 
verwendet. Bei den „Vollarbeitern" handelt es sich 
um rechnerische Werte, die sich daraus ergeben, daß 
mit Hilfe der Zahlen der Arbeitsstunden und der 
Versicherten eine Zahl von Vollbeschäftigten, d. h. 
von Personen errechnet wird, die das ganze Jahr 
hindurch eine versicherte Tätigkeit ausüben. 
Ende 1975 betrug die Zahl der Vollarbeiter 

Millionen 

bei den gewerblichen Berufsgenossen-
schaften 	 18,243 
bei den landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften  	2,117 
bei der Eigenunfallversicherung  	2,941 

zusammen 	 23,301 

2. Ausgaben 

Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Unfallver-
sicherung im Jahre 1975 betrugen 8,2 Mrd. DM. 
Größter Ausgabeposten waren die Renten an Ver-
letzte und Hinterbliebene mit rund 4,3 Mrd. DM. 
Für Pflegegelder wurden rund 38,9 Millionen DM 
aufgewendet. Die Verteilung der Aufwendungen auf 
die einzelnen Ausgabepositionen ergibt sich aus 
Übersicht D 1. 

3. Rentenbestand 

Am 31. Dezember 1975 zahlten die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung mehr als 1 Million lau-
fende Renten, davon vier Fünftel an Verletzte 
(798 702) und etwa ein Fünftel an Hinterbliebene 
(Witwen, Witwer, Waisen, Verwandte aufsteigen-
der Linie — 219 389). 
Die Entwicklung des Rentenbestandes der gesetz-
lichen Unfallversicherung insgesamt und in den ein-
zelnen Gruppen der Versicherungsträger zeigen zu 
den Jahresenden 1972 bis 1975 die Übersichten D 2 
und D 3. 

4. Unfallversicherung für Schüler und Studenten 
sowie für Kinder in Kindergärten 

Über Unfälle, Berufskrankheiten und Renten sowie 
Aufwendungen des vorgenannten, seit dem 1. April 
1971 unfallversicherten Personenkreises liegen stati-
stische Angaben nunmehr auch für das Kalenderjahr 
1975 vor. Wegen des besonderen Interesses, das dem 
Unfallgeschehen — vor allem von Kindern und 
Jugendlichen — in jüngster Zeit zunehmend beige-
messen wird, werden die statistischen Daten geson-
dert ausgewiesen. 

Es betrug die Zahl der angezeigten Unfälle 
insgesamt 	685 143 

davon waren 
Unfälle in Schulen, Hochschulen und 
Kindergärten 	 599 808 
Wegeunfälle 	 85 316 
Berufskrankheiten  	19 

Es traten erstmals entschädigte Fälle 
insgesamt auf  	3 295 

davon waren 
Fälle mit teilweiser Erwerbsunfähig

-

keit  	2 932 
Fälle mit völliger Erwerbsunfähigkeit 	22 
Fälle mit Todesfolge  	341 

Die Anzahl der laufenden Renten am 
Jahresende 1975 war  	1 732 

Die Aufwendungen im Kalenderjahr 1975 beliefen 
sich auf insgesamt 175,6 Millionen DM. Größter 
Posten der Aufwendungen waren die Kosten der 
Heilbehandlung in Höhe von 123,1 Millionen DM. 
Es entstanden Aufwendungen für Renten, Beihilfen 
und Abfindungen im Betrage von 7,0 Millionen DM. 

5. Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolohn-
und -gehaltsumme 

Die durchschnittliche Bruttolohn- und -gehaltsumme 
hat in der gesetzlichen Unfallversicherung mehrfache 
Bedeutung. Bei ihrer Veränderung werden die vom 
Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen 
und das Pflegegeld durch Gesetz angepaßt (§ 579 
RVO). Sie ist ferner Grundlage für die Berechnung 
des Jahresarbeitsverdienstes bei den seit dem 
1. April 1971 unfallversicherten Kindern in Kinder-
gärten und Schülern, soweit sie das 14. Lebensjahr 
noch nicht erreicht haben; als Jahresarbeitsverdienst 
gilt ein Viertel der durchschnittlichen Bruttolohn-
und -gehaltsumme, solange sie das 6. Lebensjahr 
nicht vollendet haben, und ein Drittel, solange sie 
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Übersicht D 1 

Aufwendungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
in den Jahren 1974 und 1975 

Aufwendungen (Ausgaben) 
1974 1975 Veränderung von 

1974 auf 1975 

1 000 DM  v. H. 

Ambulante Heilbehandlung 	 327 263 326 508 — 755 — 0,2 
Zahnersatz 	  8 674 7 841 - 833 — 9,6 
Heilanstaltspflege 	 489 254 533 026 + 43 772 + 8,9 
Verletztengeld und besondere Unterstützung 	 435 525 462 313 + 26 788 + 6,1 
Sonstige Heilbehandlung 	 90 394 116 730 + 26 336 + 29,1 
Berufshilfe 	  60 529 173 321 +112 792 + 186,3 
Renten an Verletzte und Hinterbliebene 	 3 891 161 4 331 264 +440 103 + 11,3 
Beihilfen an Hinterbliebene 	 14 027 15 869 + 1 842 + 13,1 
Abfindungen an Verletzte und Hinterbliebene 	101 809 109 253 + 7 444 + 7,3 
Unterbringung in Alters und Pflegeheimen 	 585 565 — 20 — 3,3 
Erstattung an andere für Leistungen 	 5 953 7 475 + 1 522 + 25,6 
Sterbegeld 	  12 140 12 561 + 421 + 3,5 
Mehrleistungen 	 3 227 4 426 + 1 199 + 37,1 
Unfallverhütung und Erste Hilfe 	 198 848 226 728 + 27 880 + 14,0 
Rechnungsmäßiges Defizit der eigenen 

Unternehmen 	 7 070 2 170 — 4 900 — 69,3 
Beitragsausfälle 1) 	 260 466 307 666 + 47 200 + 18,1 
Zuführung zu den Betriebsmitteln und der 

Rücklage 	  667 528 611 802 — 55 726 — 8,4 
Sonstige Aufwendungen 2) 	 818 371 1 055 872 +237 501 + 29,0 
Persönlicher Verwaltungsaufwand 	 414 548 442 589 + 28 041 + 6,8 
Sächlicher Verwaltungsaufwand 	 81 874 89 736 + 7 862 + 9,6 
Laufende Aufwendungen für die Selbstverwaltung . . 6 033 5 153 — 880 — 14,6 
Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten 

(ohne Unfallverhütung) 	 21 551 22 704 + 1 153 + 5,4 
Kosten der Rechtsverfolgung 	 3 588 3 985 + 397 + 11,0 
Kosten der Unfalluntersuchungen und der 

Feststellung der Entschädigungen 	 66 128 69 906 + 3 778 + 5,7 
Vergütung für die Auszahlung von Renten 	 4 494 5 479 + 985 + 21,9 
Vergütungen an andere für den Beitragseinzug 	 1 127 1 526 + 399 + 35,4 

abzüglich Finanzausgleich 	 725 478 763 233 + 37 755 + 5,2 

Nettoaufwendungen insgesamt 	  7 287 696 8 197 028 +909 332  + 12,5 

1) Hierbei handelt es sich um Beträge, die durch die Umlage des Vorjahres nicht aufgebracht wurden und deshalb 
zur Ermittlung der Umlage des Berichtsjahres als Aufwendungen erneut eingesetzt werden müssen. 

2) In dieser Position sind 1974 rd. 725 Millionen DM, 1975 rd. 763 Millionen DM aus dem Finanzausgleich der Ver-
sicherungsträger untereinander nach Artikel 3 des Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes in der Fassung 
des Finanzänderungsgesetzes 1967 enthalten. Wegen der den Versicherungsträgern vorgeschriebenen Bruttobuchung 
sind die Gesamtsummen der Aufwendungen um diese Beträge überhöht. Um die Nettoaufwendungen zu erhalten, 
müssen die Summen des Finanzausgleichs abgesetzt werden. Ferner sind noch in den „Sonstigen Aufwendungen" 
des Jahres 1974 rd. 75 Millionen DM, des Jahres 1975 rd. 272 Millionen DM an Konkursausfallgeld enthalten. 
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Übersicht D 2 

Bestand der laufenden Renten an Verletzte und Erkrankte 
nach Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung am Jahresende 1972 bis 1975 

Veränderungen von 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
1972 1973 1974 1975 1973 auf 

1974 
1974 auf 1975 

Anzahl v.  H..  

Gewerbliche Berufsgenossenschaften . 	 542 453 546 002 549 874 547 409 +0,7 — 0,4 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften 194 108 191 508 190 394 186 933 — 0,6 — 1,8 

Gemeindeunfallversicherungs-Verbände 	 16 918 17 298 17 491 17 593 +1,1 +0,6 

Ausführungsbehörden 	 48 627 48 053 47 598 46 767 — 0,1 — 1,7 

Renten insgesamt 	 802 106 802 861 805 357 798 702  +0,3 — 0,8 

Übersicht D 3 

Bestand der laufenden Renten an Hinterbliebene 
nach Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung am Jahresende 1972 bis 1975 

Veränderungen von 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
1972 1973 1974 1975 1973 auf 

1974 
1974 auf 

1975 

Anzahl v. H. 

Gewerbliche Berufsgenossenschaften 	 174 961 175 725 175 359 173 704 — 0,2 — 0,9 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften 27 609 27 203 26 679 26 063 —1,9 — 2,3 

Gemeindeunfallversicherungs-Verbände 	 4 202 4 355 4 372 4 496 +0,4 +2,8 

Ausführungsbehörden 	 16 056 15 778 15 541 15 126 — 1,5 —2,7 

Renten insgesamt 	 222 828 223 061 221 951 219 389  —0,5 -1,2 
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das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben. Maßge-
bend ist die durchschnittliche Bruttolohn- und -ge-
haltsumme, die für das 2. Kalenderjahr vor dem 
Unfall ermittelt worden ist (§ 575 Abs. 3 RVO). 

Das Statistische Bundesamt ermittelt jährlich die 
durchschnittliche Bruttolohn- und -gehaltsumme, in-
dem es die Bruttolöhne und -gehälter durch die Zahl 
der abhängig Beschäftigten teilt. Da die endgültige 
Veränderungsrate der durchschnittlichen Bruttolohn-
und -gehaltsumme, die für die Anpassung der Ren-
ten in der gesetzlichen Unfallversicherung maßge-
bend ist, erst nach Vorlage des Rentenanpassungs-
berichts bekannt wird, kann zu diesem Zeitpunkt 
nur die vorläufige Veränderungsrate genannt wer-
den, die erfahrungsgemäß nicht wesentlich von der 
endgültigen Veränderungsrate abweicht. 

Die Zunahme der durchschnittlichen Bruttolohn- und 
-gehaltsumme von 1975 auf 1976 beträgt nach den 
ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes 7,3 v. H. Diese Veränderung wird bei 
der Anpassung der vom Jahresarbeitsverdienst ab-
hängigen Geldleistungen und des Pflegegeldes der 
gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen des 
20. Rentenanpassungsgesetzes zum 1. Januar 1978 
vorläufig zugrunde gelegt. Die Entwicklung der An-
passungssätze in der gesetzlichen Unfallversicherung 
bis zum 19. Rentenanpassungsgesetz zeigt die Über-
sicht D 4. 
Eine ausführlichere Darstellung der neuesten Ent-
wicklung der gesetzlichen Unfallversicherung ent

-

halten die Unfallverhütungsberichte der Bundes-
regierung sowie die statistischen und finanziellen 
Jahresberichte des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung. 

Übersicht D 4 

Die Entwicklung der Anpassungssätze 
in der gesetzlichen Unfallversicherung  

Renten

-

anpas

-

sungs

-

gesetz 
Nummer 

Angepaßt wurden die Renten 

Anpas

-

sungs

-

satz 
v. H. 

 

aus 
Unfällen, 

die im 
Jahre  . . . 

oder früher 
eingetreten 

sind 

aus Anlaß 
der Ver

-

änderung 
der durch

-schnittlichen 

Bruttolohn- 
und -gehalt

-

summe im 
Jahre ... 
gegenüber 
dem Vor

-

jahr 

 ab 
1. Januar 

des Jahres 
... 

6 1961 1962 1964 9,0 

7 1962 1963 1965 6,1 

8 1963 1964 1966 8,9 

9 1964 1965 1967 9,0 

10 1965 1966 1968 7,2 

11 1966 1967 1969 3,3 

12 1967 1968 1970 6,1 
13 1968 1969 1971 9,3 

14 1969 1970 1972 12,7 
15 1970 1971 1973 11,9 
16 1971 1972 1974 9,4 

17 1972 1973 1975 11,9 

18 1973 1974 1976 11,7 
19 1974 1975 1977 7,0 



Drucksache 8/119 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Teil E 

Vorschläge für die Gesetzgebung 

Die Bundesregierung schlägt vor, 
in der Rentenversicherung der Arbeiter (ArV), in 
der Rentenversicherung der Angestellten (AnV) 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
(KnRV) die am 1. Juli 1977 laufenden Renten, bei 
denen der Versicherungsfall im Jahre 1976 oder 
früher eingetreten ist — unter Beachtung der in 
den Rentenversicherungsgesetzen enthaltenen 
Ausnahmeregelungen — für Bezugszeiten ab 
1. Juli 1977 der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1977 anzupassen und damit um 
9,9 v. H. zu erhöhen und in der Unfallversicherung 
die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geld-
leistungen für Unfälle, die im Jahre 1975 oder frü-
her eingetreten sind, für Bezugszeiten ab 1. Ja-
nuar 1978 der Entwicklung der durchschnittlichen 
Bruttolohn- und -gehaltsumme von 1975 auf 1976 
anzupassen und damit um 7,3 v. H. zu erhöhen. 

Außerdem schlägt die Bundesregierung vor, das 
Pflegegeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1978 an im gleichen 
Ausmaß wie die Renten aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung anzupassen. 
Die Verwirklichung des Anpassungsvorschlags der 
Bundesregierung würde vom 1. Juli 1977 bis 31. De-
zember 1978 in den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen Mehrausgaben (einschließlich der Mehrauf

-

wendungen für die KVdR) in Höhe von 15 552 Mil-
lionen DM verursachen, die sich wie folgt verteilen: 

Millionen 
DM 

1. In der ArV 	(einschließlich Wanderver

-

sicherungsanteile in Ren

-

ten der KnRV) 	 9 164 
2. In der AnV (einschließlich Wanderver-

sicherungsanteile in Renten 
der KnRV) 	 5 356 

3. In der KnRV (einschließlich Wanderver-
sicherungsanteile in Renten 
der ArV und der AnV) 	 1 032 

4. zusammen 	 15 552 
Davon entfallen auf 

die Versicherungsträger 	 14 520 
den Bund 	 1 032 

Die Mehraufwendungen von 1 032 Millionen DM, 
die in der knappschaftlichen Rentenversicherung an-
fallen, gehen als Folge der Regelung in § 128 RKG 
zu Lasten des Bundes. Jedoch wurde der von den 
Rentenversicherungen der Arbeiter und der Ange- 

stellten zu zahlende. Wanderungsausgleich in Arti-
kel 2 § 20 b KnVNG im vorhinein so bemessen, daß 
die Anpassungskosten für das 2. Halbjahr 1977 prak-
tisch von den Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten über den Wanderungsaus-
gleich getragen werden; der Bund wird demnach um 
diesen Betrag entlastet. 

Die Anpassungskosten in der Unfallversicherung 
würden im Jahre 1978 319 Millionen DM betragen. 

Millionen 
DM 

Davon entfallen auf 
die Versicherungsträger 	 289 
den Bund 	 18 
die Länder  	5 
die Gemeinden  	7 

319 

Bei der Aufteilung der Kosten der Rentenanpassung 
auf Versicherungsträger, Bund, Länder und Gemein-
den gilt der Grundsatz, daß in den Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten die Ko-
sten der Rentenanpassung von den Versicherungs-
trägern aufzubringen sind; in der Unfallversicherung 
gilt dasselbe, jedoch sind die Anpassungskosten bei 
den Ausführungsbehörden des Bundes vom Bund, 
die bei den Ausführungsbehörden der Länder vom 
jeweiligen Land, sowie bei den Eigenunfallversiche-
rungen der Städte von den kommunalen Körper 
schaften zu tragen. 
Zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der Ren-
tenversicherung schlägt die Bundesregierung im Ent-
wurf des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes 
eine Reihe von Maßnahmen vor. Für die Maßnah-
men, die von größerer finanzwirksamer Bedeutung 
für die Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten sind, werden die Ersparnisse bzw. 
Mehreinnahmen für den mittelfristigen Zeitraum in 
der sich anschließenden Tabelle aufgeführt. Die Be-
rechnungen hierfür wurden auf der Grundlage der 
derzeitigen Annahmen der Bundesregierung zur 
mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung erstellt, d. h. 
insbesondere, daß das durchschnittliche Bruttojahres-
arbeitsentgelt der Versicherten bei mittlerem Be-
schäftigungsstand um 7,5 v. H. jährlich steigt. Die 
Anpassung in den Jahren 1979 und 1980 ist ent-
sprechend der geschätzten Entwicklung der Netto-
entgelte vorgenommen worden (Anpassungssatz 
1979: 6,1 v. H. ; 1980: 6,2 v. H.) . Die vorläufigen Rech-
nungersgebnisse wurden nach dem Kenntnisstand 
von Mitte Januar berücksichtigt. 
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Die finanziellen Auswirkungen von Maßnahmen in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten 

Ersparnis bzw. Mehreinnahmen in Mrd. DM 1) 
Maßnahme 

1977 1978 1979 1980 1977 bis 
1980 

1. KVdR-Ausgaben 11 v. H. der Rentenausgaben ab  
1. Juli 1977 	  3,0 7,6 9,5 11,6 31,7 

2. Nächste Rentenanpassung am 1. Juli 1977 um 
9,9 v. H., darauffolgende Anpassung zum 1. Ja- 
nuar 1939, dann weiterhin jährlich mit verkürzter 
Verzögerung; Anpassung der Bestandsrenten in 
den Jahren 1979 und 1980 an die Entwicklung der 
Nettoentgelte    	- 4,4 6,4 8,1 18,9 

3. Festschreiben 	der 	Kinderzuschüsse 	auf 	152,90 
DM/Monat ab 1. Juli 1977 	 0,1 0,3 0,5 0,6 1,5 

4. Verringerung des Wanderungsausgleichs um die 
Einsparungen der Hinausschiebung der Anpas- 
sung in der KnRV    	- 0,3 0,3 0,4 1,0 

5. Änderung des Auslandsrentenrechts ab 1. Juli 
1977 2) 		 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 

6. Änderung von Vorschriften über Rehabilitation  
ab 1. Juli 1977 3) 	 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 

7. Beitragszahlung für Arbeitslosengeld-, Arbeits- 
losenhilfe-, 	Unterhaltsgeld- und Schechtwetter- 
geldempfänger ab 1. Januar 1979 	 - 2,4 2,5 4,9 

8. Verlagerung der beruflichen Rehabilitation ab 
1. Januar 1939 auf die Bundesanstalt für Arbeit 	 - - 0,8 0,9 1,7 

Einsparungen durch die Maßnahmen 1. bis 8. ein-  
schließlich kumulativem Effekt 	 3,3 13,4 20,9 25,4 63,0 

Rücklage am Jahresende 
a) in Mrd. DM 	 24,3 18,3 16,9 17,0  
b) in Monatsausgaben 	 3,1 2,2 2,0 1,9  

1) einschließlich Zinsertrag 
2) Wegfall der Ermessensleistung ins Ausland für Versicherungszeiten außerhalb des heutigen Bundesgebietes 
3) Einschränkungen der Voraussetzungen von Kuren und Wiederholungskuren, Wegfall des Mindestübergangsgeldes 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich, verbessern alle diese 
Maßnahmen die Finanzlage der Rentenversicherun-
gen der  Arbeiter und der Angestellten zusammen 
einschließlich des kumulativen Effekts bis einschließ-
lich 1980 um rd. 63 Mrd. DM. 
Diese Berechnung bis 1990 unter gleichen Annah-
men  und Voraussetzungen durchgeführt - u. a. wird 
also ab 1977 durchgehend eine Steigerung der durch-
schnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelte um 7,5 v. H. 
jährlich bei mittlerem Beschäftigungsstand unterstellt 
und nur in den Jahren 1979 und 1980 eine Anpas-
sung entsprechend der geschätzten Entwicklung der 
Nettoentgelte vorgenommen -, führt zu der in der 
folgenden Übersicht aufgezeigten Entwicklung der 
Rücklage und des Rücklage-Solls. Wie man sieht, 
ist bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums 
eine Rücklage von zwei Monatsausgaben und mehr 
vorhanden (nur im Jahr 1980 wird dieser Wert ge-
ringfügig unterschritten). Das Rentenniveau liegt 
auch langfristig über 50 v. H. 

Die Entwicklung der Rücklage und des 
Rücklagesolls 1) in der ArV und AnV zusammen 

von 1976 bis 1990 

Jahr 
Rücklage Rücklage

-

Soll 1) 
in Mrd. DM in M 

ausgaben 
 
 Mrd. DM 

1976 35,8 	5,3 6,7 
197,7 24,3 	3,1 7,7 
1978 18,3 	2,2 8,4 
1979 16,9 	2,0 8,5 
1980 17,0 	1,9 9,0 

1981 19,8 	2,1 9,5 
1982 20,6 	2,0 10,1 
1983 22,0 	2,0 11,1 
1984 24,3 	2,0 11,9 
1985 27,5 	2,1 12,8 

1986 30,7 	2,2 13,8 
1987 33,5 	2,2 15,0 
1988 35,9 	2,2 16,2 

1989 38,4 	2,2 17,6 

1990 41,1 	2,2 19,0 

1) eine Monatsausgabe zu eigenen Lasten im Vorjahr 


